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Glossar 

3D-Druck 3D-Druck oder Additive Fertigung bietet das Potential, im Bereich individueller 
und zeitkritischer Produkte Transporte aus Maschinenbau und Medizin sukzes-
sive durch die Produktion vor Ort zu ersetzen. 

Aufkommen Im Kontext des Verkehrs bezieht sich dies auf das Verkehrsaufkommen in Ton-
nen oder Fahrten. 

Auslastung Verhältnis aus tatsächlicher Beladung und Kapazität eines Fahrzeugs. Die Aus-
lastung kann sich auf das Gewicht oder auf das Volumen beziehen und wird in 
% gemessen. 

Big Data Mit «Big Data» werden grosse Mengen an Daten bezeichnet, die u.a. aus Berei-
chen wie Internet und Mobilfunk, Finanzindustrie, Energiewirtschaft, Gesund-
heitswesen und Verkehr und aus Quellen wie intelligenten Agenten, sozialen 
Medien, Kredit- und Kundenkarten, Smart-Metering-Systemen, Assistenzgerä-
ten, Überwachungskameras sowie Flug- und Fahrzeugen stammen und die mit 
speziellen Lösungen gespeichert, verarbeitet und ausgewertet werden. (Gabler 
Wirtschaftslexikon) 

City-Logistik City-Logistik im engeren Sinn: Kooperationen zur Bündelung der Lieferver-
kehre (zwischen Speditionen/Transporteuren oder zwischen Verladern).  
 
City-Logistik im weiteren Sinn: Sämtliche Massnahmen/Konzepte im städti-
schen und regionalen Güterverkehr, die zu einer Verbesserung der Effizienz 
und Umweltverträglichkeit des Güterverkehrs beitragen. 

Click-and- 
Collect 

Zu Deutsch «Bestellen und Abholen», ist eine Einkaufsmethode, bei der Kun-
dinnen und Kunde Produkte online kaufen und diese anschliessend im Ge-
schäft abholen. 

Cloud Logistics Cloud-Logistik bezieht sich auf die effiziente und effektive Verwaltung und Ko-
ordinierung verschiedener Logistik- und Lieferkettenaktivitäten unter Verwen-
dung von Cloud-Computing-Technologien. 

Cross-Docking Beschreibt eine Umschlagsart für Waren in der Logistik mit dem Ziel diese 
nicht mehr zu lagern, sondern direkt umzuschlagen und an den Kunden weiter 
zu versenden. 

Dienstleis-
tungsverkehr 
mit Waren 

Verkehre, die eine Mischform aus Dienstleistungsverkehr- und Güterwirt-
schaftsverkehr darstellen. Ziel des Verkehrs ist die Erbringung einer Dienstleis-
tung an einem Bestimmungsort (z.B. Handwerker) in Verbindung mit mitge-
führten Gütern und nicht der eigentliche Warentransport. 

Dienstleis-
tungsverkehr 
ohne Waren 

Verkehre, deren Hauptzweck der Personentransport zur Ausübung einer 
Dienstleistung ist und im Verantwortungsbereich der beauftragten Wirtschafts- 
oder Verwaltungseinheiten stattfindet. Dabei werden keine Waren transpor-
tiert, Hilfs- oder Verbrauchsmittel (auch als nichtmarktbestimmte Güter be-
zeichnet) können im Rahmen der Erbringung einer Dienstleistung mitgeführt 
werden. Alternativ wird dieses Segment auch als Geschäftsverkehr bezeichnet. 

Güterwirt-
schaftsverkehr 

Ortsveränderungsprozesse von Gütern, die im Rahmen der Herstellung und des 
Vertriebs bzw. zur Ver- und Entsorgung von Wirtschaftseinheiten (Industrie, 
Bau-/Gewerbe, Handel) stattfinden und in deren Verantwortungsbereich fal-
len. 

Hub and Spoke Hub and Spoke bezeichnet in der Logistik die Organisation des Versands von 
Gütern, der zwischen dem Versender A und dem Empfänger B über einen zent-
ralen Logistikknoten organisiert wird. Hub and Spoke bedeutet übersetzt Nabe 
und Speiche. Der Logistikknoten ist der Hub und die Verbindung zu A und B 
sind die Spokes. Im Gegensatz dazu wird im Direktverkehr die Verbindung von 
A und B direkt bedient. 

Internet der 
Dinge (IoT) 

Das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) verbindet physische Objekte 
mit der virtuellen Welt. Intelligente Geräte und Maschinen sind dabei mitei-
nander und mit dem Internet vernetzt. 



1814 | Be- und Entladen von Lieferfahrzeugen im öffentlichen Raum 

14 

Kiss+Ride bezeichnet die Kombination von öffentlichem Verkehr und motorisiertem Indi-
vidualverkehr. Dabei bringt oder holt eine Person Reisende mit einem Privat-
fahrzeug, das anschliessend für andere Zwecke weiter genutzt wird. Kiss+Ride-
Anlagen, die sich häufig in unmittelbarer Nähe von Haltestellen befinden, be-
stehen meist aus Fahrbahnschleifen mit Kurzzeitparkplätzen. Sie ermöglichen 
ein schnelles und bequemes Umsteigen zwischen den Verkehrsmitteln. 

Letzte Meile Logistikleistung, welche mit der Übergabe des Transportguts zum Empfänger 
in Verbindung steht. 

Lieferverkehr Wird als ein Segment des Wirtschaftsverkehr verstanden und die Aufgabe der 
Warendistribution (Verteilung von Waren und Gütern) übernimmt. 

Öffentlicher 
Verkehr 

Öffentlicher Verkehr umfasst den konzessionierten Personenverkehr im Fern-, 
Regional- und Ortsverkehr 

Personenwirt-
schaftsverkehr 

Der Personenwirtschaftsverkehr umfasst den kommerziellen Personentrans-
port, der gegen Entgelt angeboten wird, aber nicht im Rahmen des konzessio-
nierten öffentlichen Verkehrs erbracht wird. 

Pick-up-Points sind physische Sammelstellen wie Paketshops oder Packstationen, Paketstatio-
nen, bei denen Kundinnen und Kunden ihre Sendungen abholen können. 

Same-Day-De-
livery 

Dabei handelt es sich um eine Lieferung, die noch am Bestelltag geliefert wird. 

Verkehrsleis-
tung 

Verkehrsleistung ist das Mass der Leistung, die ein Verkehrsträger erbringt. Sie 
ist das Produkt aus der zurückgelegten Strecke und der Menge der transportier-
ten Güter oder beförderten Personen und wird in Tonnenkilometern (tkm) bzw. 
Personenkilometern (pkm) angegeben 

Wirtschaftsver-
kehr 

Wirtschaftsverkehr bezeichnet Ortsveränderungen von Gütern und Personen, 
die für geschäftliche oder dienstliche Zwecke stattfinden. Dabei stehen die Ver- 
und Entsorgung von Wirtschaftseinheiten in Handel, Gewerbe und Industrie 
oder im öffentlichen Dienst im Vordergrund. Der Wirtschaftsverkehr umfasst 
den Güterverkehr, den Dienstleistungsverkehr mit und ohne Waren sowie den 
Personenwirtschaftsverkehr. 
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Abkürzungsverzeichnis 

ARE Bundesamt für Raumentwicklung 

ASTRA Bundesamt für Strassen 

BEV Battery Electric Vehicle - Batterie-Elektrofahrzeuge; Fahrzeuge, die ausschliess-
lich mit Strom aus einer Batterie betrieben werden 

BFS Bundesamt für Statistik 

BGF Bruttogeschossfläche (BGF) 

BGK Betriebs- und Gestaltungskonzept 

B2B Business-to-Business 

B2C Business-to-Consumer 

CST Cargo Sous Terrain 

DLV Dienstleistungsverkehr 

ES Erschliessungsstrasse 

FäG Fahrzeugähnliche Geräte 

Fzg. Fahrzeug 

GTE Gütertransporterhebung (GTE) 

GTS Gütertransportstatistik (GTS) 

GV Güterverkehr 

HVS Hauptverkehrsstrasse 

KEP Kurier, Express- und Paketdienste 

KV Kombinierter Verkehr 

LEV Light Electric Vehicle – Leicht Elektrofahrzeuge, umfasst eine breite Palette 
von Fahrzeugen, die elektrisch betrieben werden, etwa Trikes, E-Cargo-Bikes, 
Elektrovelos bzw. E-bikes und E-Trottinetts, bis hin zu vierrädrigen Elektro-
leichtfahrzeugen auch als Mikroautos bezeichnet 

LW Lastwagen (auch LKW: Lastkraftwagen) 

LV Langsamverkehr 

LNF Leichte Nutzfahrzeuge 

LI Lieferwagen 

MIV Motorisierter Individualverkehr 

NFZ Nutzfahrzeug 

NST Einheitliches Güterverzeichnis für die Verkehrsstatistik 

ÖREB Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen. Der Kataster ist 
ein Informationssystem über gesetzliche Grundlagen und behördliche Erlasse, 
die auf ein Grundstück wirken. 

öV Öffentlicher Verkehr 

PV Personenverkehr 

PW Personenwagen 

RPG Raumplanungsgesetz 

RPV Raumplanungsverordnung 

SN Schweizer Norm (SN) 

SNF Schwere Nutzfahrzeuge 

SS Sammelstrasse 

SSV Signalisationsverordnung 
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TED Tiefbau- und Entsorgungsdepartement 

UFC Unterflurcontainer 

VRV Verkehrsregelverordnung 

VSS Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute (VSS) 

WIV Wirtschaftsverkehr 
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Zusammenfassung 

Aufgabenstellung 

 

Im Rahmen des Forschungsprojektes wurde eine Auslegeordnung zum Be- und Entlad 

im öffentlichen Raum erstellt, Anspruchsgruppen und ihre Nutzungsansprüche iden-

tifiziert, der Einbezug des Güterverkehrs in die Interessenabwägung geklärt, gute 

Praktiken und neue Lösungen für den Be- und Entlad im öffentlichen Raum evaluiert, 

Standardlösungen und Planungsmodule für den Be- und Entlad entwickelt und im 

Rahmen von Fallstudien angewendet sowie ein Vorschlag für die Integration der Er-

kenntnisse in Planungsgrundlagen erarbeitet. Darauf gestützt wurden Schlussfolge-

rungen und Empfehlungen abgleitet. Von den Verkehrssegmenten her ist der Unter-

suchungsgegenstand der Güter- und Dienstleistungsverkehr als Teil des Wirtschafts-

verkehrs.  

 

Auslegeordnung Be- und Entlad im öffentlichen Raum 

 

Es konnte eine allgemeingültige Definition und Abgrenzung des öffentlichen 

Raums gefunden werden, die für das Forschungsthema zweckmässig ist. Im Vorder-

grund stehen die Nutzungsmöglichkeiten und nicht die Eigentumsverhältnisse der Flä-

chen. Der öffentliche Raum erstreckt sich in Strassenräumen von Fassade zu Fassade. 

 

Es lassen sich sechs grundlegende Funktionen von Verkehrsflächen unterschei-

den: Verkehrsabwicklung, Zugang für Personen und Dienste, Zugang für Waren, Bele-

bung/Begegnung, Begrünung/Möblierung, Abstellung und Reinigung/Unterhalt. Für 

diese Funktionen bestehen verschiedene Nutzungsmöglichkeiten der Verkehrsflächen. 

Die Berücksichtigung der unterschiedlichen Funktionen und Nutzungen trägt dazu 

bei, je nach Nutzungszone und Strassenraumtyp eine ausgewogene Nutzung des öf-

fentlichen Raums sicherzustellen resp. zu erreichen und Konflikte zu minimieren. 

 

Die Lieferfahrzeuge werden im urbanen Gebiet im Güterverkehr vielfältig einge-

setzt. Lieferwagen bis 3.5 Tonnen spielen dabei eine zentrale Rolle und sind in nahezu 

allen Segmenten des Güterverkehrs präsent. Zudem gewinnen Kleinfahrzeuge an Be-

deutung, insbesondere im Bereich der Kurier-, Express- und Paketdienste sowie bei 

Essenslieferungen. Es lassen sich drei grundsätzlich unterschiedliche Einsatzprofile 

für den urbanen Güter- und Dienstleistungsverkehr unterscheiden: Güterverkehr 

(KEP), Güterverkehr (Stückgut) und Dienstleistungsverkehr (DLV) mit und ohne Wa-

ren. Die Nutzung des öffentlichen Raums durch diese Fahrzeuge variiert je nach Seg-

ment und wird durch unterschiedliche Einsatzprofile geprägt.  

 

Die Auslegeordnung zum Be- und Entlad im öffentlichen Raum zeigt, dass so-

wohl die Nutzungsansprüche als auch die Nutzungskonflikte zunehmen. Hauptursa-

che sind der wachsende Lieferverkehr sowie die steigenden Ansprüche an die Nutzung 

des öffentlichen Raums in verschiedenen Bereichen (Nutzungsverdichtung, Begrü-

nung, Förderung Fuss- und Veloverkehr, etc.). Damit ist der Handlungsbedarf für Lö-

sungen für den Be- und Entlad im öffentlichen Raum gegeben. Der Handlungsbedarf 
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bezüglich Be- und Entlad von Lieferfahrzeugen im öffentlichen Raum ist besonders 

gross in Zentrumszonen, Mischzonen und dichten Wohnzonen und betrifft verschie-

dene Strassenraumtypen (HVS, SS, ES, Fussgängerzonen, Stadtplätze und Gassen). In 

diesen Strassenräumen und -zonen sind oft mehrere der folgenden Bestimmungsfak-

toren gegeben, die zu einem hohen Konfliktpotenzial führen: hohe Nutzungsvielfalt 

und -dichte, hohes Verkehrsaufkommen, heterogene Verkehrszusammensetzung, un-

terschiedliche Aufenthaltsbedürfnisse, hohe Empfindlichkeit des Stadtraums (z.B. in 

historischen Ortskernen) sowie eine begrenzte Verfügbarkeit von Flächen. 

 

Anspruchsgruppen, Nutzungsansprüche und Interessenabwägung 
 
 

Die Nutzungsansprüche der verschiedenen Anspruchsgruppen (Personen- 

und Güterverkehr) in Bezug auf die Be- und Entladevorgänge im öffentlichen Raum 

sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst. 

Nutzungsansprüche im Hinblick auf den Lieferverkehr 

Kategorie Nutzungsansprüche 

Güter und 
Dienstleis-
tungsverkehr 

Haltemöglichkeiten für kurze Be- und Entladetätigkeit (bis 5 min) in ausreichen-
der Dichte. 

Haltemöglichkeiten für längere Be- und Entladetätigkeit (15–30 min) im Bereich 
von Verkaufsgeschäften und Gewerbebetrieben ohne eigene Anlieferflächen. 

Parkmöglichkeiten für den Dienstleistungsverkehr mit und ohne Waren für die 
Dauer der Ausübung der jeweiligen Tätigkeit. 

Klare und einfache Bewilligungsverfahren und Tarifsysteme für die Parkierung in 
Altstadtzonen für Dienstleister, Handwerker und Baustellenverkehr 

Personenver-
kehr 

Gewährleistung einer Verkehrsinfrastruktur (für den ruhenden Verkehr), die kein 
Anhalten oder Parkieren von Lieferfahrzeugen auf dem Trottoir provoziert. 

Gewährleistung einer Verkehrsinfrastruktur (für den ruhenden Verkehr), die kein 
Anhalten / Parkieren oder gefährliche Fahrmanöver von Lieferfahrzeugen auf der 
Radweginfrastruktur provoziert. 

Minimierung der Einschränkungen des Verkehrsflusses MIV durch Be- und Ent-
ladetätigkeit auf den Hauptverkehrsachsen. 

Minimierung von unübersichtlichen oder gefährlichen Verkehrssituationen in-
folge Be- und Entladetätigkeit in Sammel- und Erschliessungsstrassen. 

Gewährleistung einer Verkehrsinfrastruktur (für den ruhenden Verkehr), die eine 
ausreichende Anzahl Möglichkeiten für Be- und Entladetätigkeit gewährleistet, so 
dass keine Nutzung von öV-Haltestellen oder Busspuren für diese Tätigkeiten 
provoziert wird. 

Öffentliche 
Dienste und 
Blaulichtor-
ganisationen 

Sicherstellung der Freihaltung von Rettungsgassen auf allen Strassen. 

Gewährleistung der Zugänglichkeit zu Entsorgungspunkten im öffentlichen Raum 
(z.B. Unterflurcontainer) sowie eine bauliche und betriebliche Gestaltung, die 
eine effiziente Durchführung des Unterhalts des öffentlichen Strassenraums (z.B. 
Strassenreinigung) ermöglicht.  

Nachbar-
schaft 

Massnahmen zur Minimierung von Lärmemissionen bei Betrieben mit Anliefe-
rung vor 7 Uhr und nach 19 Uhr. 

Bei der Schaffung von Grünflächen zwecks Hitzeminderung in urbanen Gebieten 
ist darauf hinzuwirken, dass diese Lösungen keine Infrastruktur für Be- und Ent-
ladetätigkeit verhindern. 
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Die fortschreitende Urbanisierung sowie der gesellschaftliche Wandel (E-

Commerce, demographischer Wandel) führen zu einer Zunahme der Transport-aktivi-

täten im Güterwirtschaftsverkehr. Dies manifestiert sich in einer höheren Anzahl an 

Fahrten, Be- und Entladevorgängen, der Anzahl Sendungen pro Stopp sowie längeren 

Haltedauern. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, den Güter- und Dienstleistungs-

verkehr stärker in der Planung und Gestaltung von Strassenräumen zu berücksichti-

gen. Das Be- und Entladen im öffentlichen Raum ist dabei nicht als Randthema zu ver-

stehen, sondern erfordert eine erhöhte Aufmerksamkeit seitens der Planenden und 

Entscheidungstragenden. 

 

Die wesentlichen Konflikte beim Be- und Entladen im öffentlichen Raum re-

sultieren aus der konkurrierenden Inanspruchnahme der dafür benötigten Flächen 

durch die Parkierung von Motorfahrzeugen, den Fuss- und Veloverkehr sowie durch 

städtebauliche Aufwertungsmassnahmen. Die Flächenkonkurrenz mit dem fliessen-

den Verkehr ist zwar vergleichsweise gering, kann jedoch insbesondere die Verkehrs-

sicherheit des Veloverkehrs beeinträchtigen. 

 

Zusätzliche Nutzungskonflikte entstehen durch den Baustellenverkehr, bei dem zu-

nehmend grössere Fahrzeuge (> 18 t) eingesetzt werden und Entladevorgänge oftmals 

länger als 15 Minuten dauern. Insbesondere bei Erneuerungsprojekten steht die erfor-

derliche Installationsfläche in der Regel nur in begrenztem Umfang zur Verfügung, so-

dass Entladevorgänge des Baustellenverkehrs häufig auf den öffentlichen Strassen-

raum ausweichen müssen.  

 

Konflikte mit dem Fussverkehr treten insbesondere bei Haltevorgängen auf Trottoirs 

auf, die für diesen Zweck zu schmal dimensioniert sind. Häufig wird dabei gleichzeitig 

ein Velostreifen blockiert, was zu potenziell unsicheren Ausweichmanövern führen 

kann. 

 

Problematisch ist zudem, wenn für Liefervorgänge vorgesehene Flächen über längere 

Zeiträume durch andere Nutzende, insbesondere den motorisierten Individualverkehr 

(MIV) belegt sind. Kurzzeitige Haltevorgänge zum Ein- und Aussteigen sind auf Park-

verbotsflächen in der Regel zulässig und führen meist nicht zu Nutzungskonflikten. 

Falschparkende Fahrzeuge können die Durchführung von Liefervorgängen beein-

trächtigen oder gänzlich verhindern und infolgedessen zusätzlichen Suchverkehr im 

Umfeld erzeugen.  

 

Angesichts der zunehmenden Nutzungsansprüche und des begrenzten Raums gewinnt 

die Interessenabwägung in der Planung und Projektierung öffentlicher 

Strassen und Plätze zunehmend an Bedeutung. Methoden und Instrumente zur Er-

mittlung und Abwägung von Interessen stehen auf allen Planungsstufen zur Verfü-

gung. Allerdings werden die Anforderungen des Güter- und Dienstleistungsverkehrs, 

insbesondere der Anlieferung, in der Planung häufig nicht ausreichend berücksichtigt. 

 

Die öffentliche Hand betrachtet es häufig nicht als ihre Aufgabe, die Anforderungen 

des Güter- und Dienstleistungsverkehrs aktiv in die Planung einzubringen, und ver-

weist stattdessen auf partizipative Verfahren. In bestimmten Fällen fehlt es dem an-

sässigen Gewerbe an Sensibilisierung, da logistische Aufgaben oft an Dritte ausgelagert 
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werden. Auch die Anwohnenden und die Liegenschaftsbesitzenden sind sich der Be-

deutung des Liefer- und Dienstleistungsverkehrs häufig nicht gewahr. Transport-un-

ternehmen und Dienstleister werden in der Regel lediglich auf übergeordneter Ebene 

etwa über Branchenverbände einbezogen; auf projektbezogener Ebene fehlt jedoch der 

lokale Bezug. 

 

Die Bedürfnisse des Güter- und Dienstleistungsverkehrs und insbesondere im Hin-

blick auf Be- und Entladeprozesse, sollten bei der Planung und Projektierung von 

Strassenräumen in urbanen Gebieten stärker berücksichtigt werden. Die entsprechen-

den Nutzeranforderungen sind dabei planungs- und projektspezifisch zu formulieren, 

und Kriterien für die Interessenabwägung abzuleiten. Im Rahmen partizipativer Pla-

nungsprozesse ist es zudem wichtig, die relevanten Stakeholder zu identifizieren und 

in den Planungsprozess einzubeziehen. 

 

Gute Praktiken und neue Lösungsansätze 

 

Die Analyse guter Praktiken und neuer Lösungsansätze zeigt ein breites Spektrum po-

tenzieller Lösungen für den Güter- und Dienstleistungsverkehr auf. Zur Verbesserung 

der Koexistenz bei Liefersituationen, lassen sich aus den Beispielen grundlegende 

Prinzipien ableiten, die als Orientierung für die Planung und Gestaltung effizienter so-

wie nachhaltiger urbaner Logistik dienen. 

 

Be- und Entladezonen sind ein probates Mittel, um punktuell ein Flächenangebot 

zu schaffen, insbesondere dann, wenn Parkplätze für den Privatverkehr reduziert wer-

den. Die Flexibilität der Nutzung kann durch technische Hilfsmittel, wie digi-

tale/smarte Be- und Entladezonen, erhöht werden. Zudem sind Massnahmen zur Steu-

erung von Lieferzeiten und Zufahrten vielfach erprobt und ermöglichen Zugangsbe-

schränkungen und die gezielte Auswahl berechtigter Nutzergruppen für ganze Gebiete. 

 

Bei technischen Lösungen sollte der Fokus auf softwarebasierten und standardi-

sierten Ansätzen statt auf ortsfesten Installationen liegen. Standardisierte Systeme er-

möglichen eine hohe Nutzerfreundlichkeit und Akzeptanz, insbesondere für Liefer-

dienste, die überregional tätig sind und ihre Prozesse standortübergreifend konsistent 

gestalten müssen. Gleichzeitig begünstigen solche Lösungen eine schnelle Implemen-

tierung und führen langfristig zu geringeren Kosten. 

 

Pilotprojekte zu Warenübergabesystemen basieren auf anbieteroffenen Lösungen. 

Die Entkopplung der Anlieferung und Annahme von Sendungen bezweckt die Mini-

mierung von Mehrfach- und Fehlzustellungen, Leerfahrten sowie erfolglosen Haustür-

zustellungen. Für die Zustellung an Warenübergabesysteme an öffentlichen Plätzen 

fehlen in der Schweiz die rechtlichen Voraussetzungen (Hauszustellungspflicht). Zu-

dem ist die Akzeptanz bei den Empfängern teilweise gering. Flexible Paketfachanlagen 

in Überbauungen, als Ergänzung zu den üblichen Briefkastenanlagen (Milchkasten) 

sind hingegen vielversprechend. 

 

Alternative Fahrzeugkonzepte werden verschiedentlich erprobt. Sie können 

durch Massnahmen zur Lieferzeit- und Zufahrtssteuerung aktiv begünstigt werden. 
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Besonders die Verwendung von Lastenvelos kann zudem mit direkten finanziellen An-

reizen gefördert werden. 

 

Sharing-Konzepte umfassen Massnahmen zur gemeinschaftlichen Nutzung beste-

hender Verkehrsmittel oder -infrastrukturen, beispielsweise die gemeinsame Nutzung 

von Busspuren. Solche Ansätze stossen teilweise auf Widerstand seitens der öffentli-

chen Verkehrsbetriebe, werden jedoch auch in der Schweiz in Pilotprojekten erprobt. 

Die gemeinsame Nutzung von Verkehrsmitteln, beispielsweise von Trams, ist aufgrund 

eingeschränkter Nutzbarkeit, begrenzter Netzabdeckung und organisatorischen Hür-

den nur in begrenztem Umfang über Pilotprojekte hinaus umsetzbar. 

 

Massnahmen, die eine Ausweitung der Verkehrsinfrastruktur erfordern, sind in 

schweizerischen Städten aufgrund des begrenzten Platzangebots meist wenig erfolg-

versprechend. Stattdessen sind Massnahmen zu präferieren, die eine effizientere Aus-

lastung der bestehenden (Verkehrs-) Flächen zum Ziel haben. Um die Nutzung von 

Cargo-Bikes zu fördern, muss gewährleistet sein, dass die erforderliche Infrastruktur 

mit der angestrebten Entwicklung Schritt hält.  

 

In Zentrumszonen steht die Reduktion des Konfliktpotenzials zwischen dem Güter-

verkehr und dem Personenverkehr im Vordergrund. Dieses Konfliktpotenzial kann vor 

allem durch Massnahmen verringert werden, die Zugangsbeschränkungen und/oder 

eine Reduktion des Verkehrsaufkommens vorsehen. 

 

In Mischzonen und dicht bebauten Wohngebieten liegt der Schwerpunkt auf der Ef-

fizienzsteigerung der Flächennutzung. Vorrangig kommen hierbei Massnahmen zur 

Mehrfachnutzung von Flächen sowie Sharing-Konzepte zum Einsatz, die eine flexible 

und bedarfsorientierte Flächennutzung ermöglichen. 

 

Standardlösungen und Planungsmodule 

 

Für den Güter- und Dienstleistungsverkehr konnten 13 verschiedene Standardlö-

sungen bzw. Planungsmodule erarbeitet werden (vgl. Tabelle auf der folgenden 

Seite), welche die Liefersituation und die Koexistenz verschiedener Nutzergruppen des 

öffentlichen Raums verbessern können. Diese decken den gewerblichen Güterum-

schlag, den Güterumschlag an Hubs und die Parkierung im Güter- und Dienstleis-

tungsverkehr ab. Für diese Planungsmodule liegen Faktenblätter mit konkreten Pla-

nungshinweisen zur Dimensionierung und Ausgestaltung (Bemessungsfahrzeuge, Inf-

rastruktur, Betrieb, Signalisation, etc.) vor. 
 

Es hat sich gezeigt, dass eine eindeutige Zuordnung der Standardlösungen bzw. Pla-

nungsmodule zu Raumtypen nicht möglich ist, da lokale Gegebenheiten einen grossen 

Einfluss auf die Anwendungsmöglichkeiten haben. Für die Planungsmodule konnten 

jedoch Anwendungsbereiche nach Nutzungszonen und Strassenraumtypen definiert 

werden. Diese stellen die primären Anwendungsbereiche dar. In anderen Bereichen ist 

eine Umsetzung der Anwendungen nur bedingt oder in Ausnahmefällen möglich. Bei 

der Anwendung sind immer auch die lokalen Rahmenbedingungen und Vorgaben zu 

berücksichtigen. 
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Planungsmodule Güter- und Dienstleistungsverkehr 

Hauptsegment Planungsmodule 
 

Funktion 

Gewerblicher Güter-
umschlag (GG) 

- Be- und Entladefeld für Lastwagen (GG1) 
- Be- und Entladefeld für Lieferwagen (GG2) 
- Be- und Entladefeld für Lastenvelo (GG3) 
- Be- und Entladebucht (GG4)  
- Be- und Entladespur (GG5)  
- Flächen für den Be- und Entlad ohne Mar-

kierung / Signalisation (GG6) 

Be- und Entlad bzw. 
Güterumschlag im öf-
fentlichen Raum  

Güterumschlag Hubs 
(GH) 

- Abhol- und Abgabestation im öff. Raum 
(GH1)  

- Stationärer Mikro Hub (GH2)  
- Mobiler Mikro Hub (GH3) 

Abholung und Abgabe 
oder Konsolidierung 
von Sendungen im öf-
fentlichen Raum 

Güterverkehr Parkie-
ren (GP) 

- Parkfelder für Last- und Lieferwagen (GP1) Abstellen von im Gü-
terverkehr eingesetz-
ten Fahrzeugen im öf-
fentlichen Raum 

Dienstleistungsver-
kehr Parkieren (DP1) 

- Parkfelder für Lieferwagen (DP1) 

- Parkfelder für Personenwagen (DP2) 

- Parkfelder für Lastenvelos (DP3) 

Abstellen von im 
Dienstleistungsver-
kehr eingesetzten 
Fahrzeugen im öffent-
lichen Raum 

 

Die Anwendung der Planungsmodule im Rahmen der Fallstudien hat gezeigt, dass de-

ren Einsatz zur Entwicklung zweckmässiger Lösungen stets an die lokale Situation an-

gepasst werden muss, beispielsweise unter Berücksichtigung der vorherrschenden 

Nutzungen, des erwarteten Lieferaufkommens, bestehender Nutzungsansprüche so-

wie verfügbarer Handlungsspielräume. Insgesamt bestätigen die Fallstudien, dass die 

Module geeignet sind, praxistaugliche Lösungen für den Güter- und Dienstleistungs-

verkehr unter Berücksichtigung und in Abstimmung mit weiteren Nutzungsbedürfnis-

sen aufzuzeigen. 

 

Übergeordnete konzeptionelle Überlegungen zum gewerblichen Güterumschlag, zum 

Umschlag an Hubs sowie zur Parkierung im Güter- und Dienstleistungsverkehr auf 

Stadtteil- und Quartiersebene erweisen sich als zweckmässig, um einen Rahmen für 

die Anwendung der Planungsmodule zu schaffen. Dabei sind insbesondere Aspekte wie 

der Gesamtbedarf, die Dichte von Umschlags- und Parkmöglichkeiten sowie die gene-

relle Lage im öffentlichen Raum von zentraler Bedeutung. 

 

Empfehlungen 

 

Dem Bund wird empfohlen die Signalisationsverordnung (SSV) hinsichtlich neuer Lö-

sungen für Be- und Entladeflächen im Güterumschlag zu prüfen. Im Kontext der Um-

setzung von anbieteroffenen Paketstationen und Mikro-Hubs sollten zudem die recht-

lichen Rahmenbedingungen für die Hauszustellung überprüft und gegebenenfalls an-

gepasst werden. 

 

Dem VSS wird empfohlen eine Norm/einen Guide für den Be- und Entlad von Liefer-

fahrzeugen im öffentlichen Raum und das Parkieren für den Dienstleistungsverkehr zu 

erarbeiten und bestehende Normen/Guides für die Planung des Strassenraumes auf 
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eine zweckmässige Berücksichtigung der Nutzungsansprüche des Güter- und Dienst-

leistungsverkehrs zu überprüfen. 

 

Planungsbehörden (Städten/Gemeinden/Kantone) wird empfohlen den ge-

werblichen Güterumschlag und die Parkierung des Dienstleistungsverkehrs stärker in 

Mobilitäts- sowie Verkehrskonzepte und -strategien zu integrieren und das Thema Gü-

ter- und Dienstleistungsverkehr stärker in Organisation und Projektplanungsprozes-

sen zu verankern. Zudem sollten stadtweite Konzepte für den gewerblichen Güterum-

schlag und die Parkierung des Dienstleistungsverkehrs im öffentlichen Raum entwi-

ckelt werden. Der Güter- und Dienstleistungsverkehr soll besser in kantonalen und al-

lenfalls kommunalen Rechtsgrundlagen (z.B. Strassengesetze, Nutzungsordnungen) 

verankert werden. Gestützt auf die erarbeiteten Planungsmodule sollten Pilotversuche 

an Strassenzügen oder Plätzen mit Handlungsdruck durchgeführt werden.  

 

Weiterer Forschungsbedarf besteht insbesondere hinsichtlich Erhebung der Nut-

zung von Verkehrsflächen und insbesondere Parkverbotsfeldern im öffentlichen Raum 

durch den Güter- und Dienstleistungsverkehr.  

 

Weiterer Klärungsbedarf besteht zur rechtlichen Machbarkeit und Zweckmässig-

keit von Reservationsmöglichkeiten für Güterumschlagflächen oder Parkflächen für 

Last- und Lieferwagen im öffentlichen Raum und einer Analyse der Wechselwirkung 

von privaten und öffentlichen Flächen für den Güter- und Dienstleistungsverkehr. 
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Résumé 

Mission 

 

Dans le cadre du projet de recherche, un état des lieux du chargement et du décharge-

ment dans l'espace public a été dressé, les parties prenantes et leurs besoins en matière 

d'utilisation ont été identifiés, l'intégration du transport de marchandises dans la pon-

dération des intérêts a été clarifiée, les bonnes pratiques et les nouvelles solutions pour 

le chargement et le déchargement dans l'espace public ont été évaluées, des solutions 

standard et des modules de planification pour le chargement et le déchargement ont 

été développés et appliqués dans le cadre d'études de cas, et une proposition visant à 

intégrer les résultats dans les bases de planification a été élaborée. Sur cette base, des 

conclusions et des recommandations ont été formulées. Du point de vue des segments 

de transport, l'objet de l'étude est le transport de marchandises et de services dans le 

cadre du transport lié à l’activité économique.  

 

État des lieux du chargement et du déchargement dans l'espace public 

 

Une définition et une délimitation générales de l'espace public, adaptées au 

thème de recherche, ont pu être trouvées. L'accent est mis sur les possibilités d'utilisa-

tion et non sur les rapports de propriété des surfaces. L'espace public s'étend dans les 

espaces routiers d'une façade à l'autre. 

 

On distingue six fonctions fondamentales des espaces de circulation : gestion du 

trafic, accès pour les personnes et les services, accès pour les marchandises, anima-

tion/rencontres, végétalisation/mobilier urbain, stationnement et nettoyage/entre-

tien. Ces fonctions offrent différentes possibilités d'utilisation des espaces de circula-

tion. La prise en compte des différentes fonctions et utilisations contribue à garantir 

ou à atteindre une utilisation équilibrée de l'espace public en fonction de la zone d'uti-

lisation et du type d'espace routier, et à minimiser les conflits. 

 

Les voitures de livraison jusqu'à 3.5 tonnes jouent un rôle central et sont pré-

sentes dans presque tous les segments du transport de marchandises. De plus, les pe-

tits véhicules gagnent en importance, en particulier dans le domaine des services de 

messagerie, de livraison express et de colis, ainsi que dans la livraison de repas. On 

distingue trois profils d'utilisation fondamentalement différents pour le transport ur-

bain de marchandises et de services : le transport de marchandises (CEP), le transport 

de marchandises (marchandises générales) et le trafic de services (TDS) avec ou sans 

marchandises. L'utilisation de l'espace public par ces véhicules varie selon le segment 

et est caractérisée par différents profils d'utilisation.  

 

L'état des lieux du chargement et du déchargement dans l'espace public 

montre que les demandes d'utilisation et les conflits d'utilisation sont en augmenta-

tion. Les principales causes en sont l'augmentation du trafic de livraison et les exi-

gences croissantes en matière d'utilisation de l'espace public par différents secteurs 

(densification de l'utilisation, végétalisation, promotion de la circulation piétonne et 
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cycliste, etc.). Il est donc nécessaire de trouver des solutions s pour le chargement et le 

déchargement dans l'espace public. La nécessité d'agir en matière de chargement et de 

déchargement des voitures de livraison dans l'espace public est particulièrement im-

portante dans les zones de centre, les zones mixtes et les zones résidentielles denses et 

concerne différents types d'espaces routiers (axes à grand trafic, routes collectrices, 

routes de desserte, zones piétonnes, places publiques et ruelles).. Dans ces espaces et 

zones routiers, plusieurs des facteurs déterminants suivants sont souvent présents, ce 

qui entraîne un potentiel de conflit élevé : grande diversité et densité d'utilisation, tra-

fic intense, composition hétérogène du trafic, besoins différents en matière de séjour, 

grande sensibilité de l'espace urbain (par exemple dans les centres historiques) et dis-

ponibilité limitée des surfaces. 

 

Groupes d’acteurs, exigences d'utilisation et pesée des intérêts 

 

Les exigences d'utilisation des différents groupes d’acteurs (transport de 

personnes et de marchandises) en matière de chargement et de déchargement dans 

l'espace public sont résumées dans le tableau ci-dessous. 

Besoins en matière d'utilisation pour le transport de marchan-

dises 

Catégorie Droits d'utilisation 

Transport de 
marchandises 
et de services 

Possibilités de stationnement pour des opérations de chargement et de décharge-
ment de courte durée (jusqu'à 5 minutes) en nombre suffisant. 

Possibilités de stationnement pour les opérations de chargement et de décharge-
ment plus longues (15 à 30 minutes) à proximité des commerces et des entre-
prises commerciales ne disposant pas de leurs propres zones de livraison. 

Possibilités de stationnement pour le trafic lié aux services, avec ou sans mar-
chandises, pendant la durée de l'activité concernée. 

Procédures d'autorisation et systèmes tarifaires clairs et simples pour le station-
nement dans les zones du centre historique pour les prestataires de services, les 
artisans et le trafic de chantier. 

Transport de 
personnes 

Garantie d'une infrastructure de transport (pour le trafic stationnaire) qui n'incite 
pas les voitures de livraison à s'arrêter ou à se garer sur le trottoir. 

Garantie d'une infrastructure de transport (pour le trafic stationnaire) qui n'incite 
pas les voitures de livraison à s'arrêter/se garer ou à effectuer des manœuvres 
dangereuses sur les pistes cyclables. 

Réduire au minimum les restrictions de circulation du trafic individuel motorisé 
dues aux activités de chargement et de déchargement sur les axes routiers princi-
paux. 

Réduire au minimum les situations de circulation dangereuses ou à visibilité ré-
duite résultant des activités de chargement et de déchargement dans les rues col-
lectrices et les voies d'accès. 

Garantie d'une infrastructure de circulation (pour le trafic stationnaire) qui offre 
un nombre suffisant de possibilités pour les activités de chargement et de déchar-
gement, de manière à ne pas provoquer l'utilisation des arrêts de transports pu-
blics ou des voies de bus pour ces activités. 

Services pu-
blics et orga-
nisations 
d'urgence 

Garantir le dégagement des voies de secours sur toutes les routes. 

Garantir l'accessibilité des points de collecte des déchets dans l'espace public (p. 
ex. conteneurs souterrains) ainsi qu'une conception architecturale et opération-
nelle permettant un entretien efficace de l'espace routier public (p. ex. nettoyage 
des rues).  
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Voisinage Mesures visant à minimiser les émissions sonores des entreprises effectuant des 
livraisons avant 7 heures et après 19 heures. 

Lors de la création d'espaces verts destinés à réduire la chaleur dans les zones ur-
baines, il convient de veiller à ce que ces solutions n'empêchent pas les activités 
de chargement et de déchargement. 

 

L'urbanisation croissante et les changements sociaux (commerce électro-

nique, évolution démographique) entraînent une augmentation des activités de trans-

port dans le domaine du transport de marchandises. Cela se traduit par une augmen-

tation du nombre de trajets, des opérations de chargement et de déchargement, du 

nombre d'envois par arrêt et de la durée des arrêts. Il en résulte la nécessité de mieux 

prendre en compte le transport de marchandises et de services dans la planification et 

l'aménagement des espaces routiers. Le chargement et le déchargement dans l'espace 

public ne doivent pas être considérés comme un sujet marginal, mais requièrent une 

attention accrue de la part des planificateurs et des décideurs. 

 

Les principaux conflits liés au chargement et au déchargement dans l'espace 

public résultent de la concurrence pour l'utilisation des surfaces nécessaires à cet effet 

entre le stationnement des véhicules à moteur, la circulation piétonne et cycliste et les 

mesures de valorisation urbaine. La concurrence pour l'espace avec la circulation rou-

tière est certes relativement faible, mais elle peut notamment nuire à la sécurité rou-

tière des cyclistes. 

 

Des conflits d'utilisation supplémentaires sont générés par le trafic de chantier, qui 

utilise de plus en plus de véhicules de grande taille (> 18 t) et dont les opérations de 

déchargement durent souvent plus de 15 minutes. Dans le cas des projets de rénovation 

notamment, la surface d'installation nécessaire n'est généralement disponible que 

dans une mesure limitée, de sorte que les opérations de déchargement du trafic de 

chantier doivent souvent se dérouler sur la voie publique.  

 

Les conflits avec les piétons surviennent notamment lors des arrêts sur les trottoirs, 

qui sont trop étroits pour cet usage. Souvent, une piste cyclable est également bloquée, 

ce qui peut entraîner des manœuvres d'évitement potentiellement dangereuses. 

 

Une autre source de problèmes survient lorsque les zones réservées aux livraisons sont 

occupées pendant de longues périodes par d'autres usagers, en particulier le trafic in-

dividuel motorisé (TIM). Les arrêts de courte durée pour monter et descendre du vé-

hicule sont généralement autorisés dans les zones de stationnement interdit et ne don-

nent généralement pas lieu à des conflits d'utilisation. Les véhicules en stationnement 

interdit peuvent gêner ou empêcher complètement les livraisons et générer ainsi un 

trafic supplémentaire dans les environs.  

 

Compte tenu de l'augmentation des besoins d'utilisation et de l'espace limité, la prise 

en compte des différents intérêts dans la planification et la conception des 

routes et des places publiques revêt une importance croissante. Des méthodes et 

des instruments permettant de déterminer et de pondérer les intérêts sont disponibles 

à tous les niveaux de la planification. Cependant, les exigences du transport de 



1814 | Be- und Entladen von Lieferfahrzeugen im öffentlichen Raum 

 27 

marchandises et de services, en particulier la livraison, ne sont souvent pas suffisam-

ment prises en compte dans la planification. 

 

Les pouvoirs publics considèrent souvent qu'il ne leur appartient pas d'intégrer active-

ment les exigences du transport de marchandises et de services dans la planification et 

renvoient plutôt à des procédures participatives. Dans certains cas, les entreprises lo-

cales manquent de sensibilisation, car les tâches logistiques sont souvent externalisées 

à des tiers. Les riverains et les propriétaires immobiliers ne sont souvent pas non plus 

conscients de l'importance du transport de marchandises et de services. Les entre-

prises de transport et les prestataires de services ne sont généralement impliqués qu'à 

un niveau supérieur, par exemple par l'intermédiaire d'associations professionnelles, 

mais le lien avec le niveau local fait défaut au niveau des projets. 

 

Les besoins en matière de transport de marchandises et de services, en particulier en 

ce qui concerne les processus de chargement et de déchargement, devraient être da-

vantage pris en compte dans la planification et la conception des espaces routiers dans 

les zones urbaines. Les exigences des utilisateurs doivent être formulées de manière 

spécifique à la planification et au projet, et des critères doivent être définis pour la mise 

en balance des intérêts. Dans le cadre des procédures de planification participatives, il 

est également important d'identifier les parties prenantes concernées et de les impli-

quer dans le processus de planification. 

 

Bonnes pratiques et nouvelles approches 

 

L'analyse des bonnes pratiques et des nouvelles approches montre un large éventail de 

solutions potentielles pour le transport de marchandises et de services. Afin d'amélio-

rer la coexistence dans les situations de livraison, des principes fondamentaux peuvent 

être déduits des exemples, qui servent d'orientation pour la planification et la concep-

tion d'une logistique urbaine efficace et durable. 

 

Les zones de chargement et de déchargement sont un moyen efficace pour créer 

ponctuellement de l'espace, en particulier lorsque les places de stationnement pour les 

véhicules privés sont réduites. La flexibilité d'utilisation peut être accrue grâce à des 

outils techniques, tels que des zones de chargement et de déchargement numé-

riques/intelligentes. En outre, les mesures visant à contrôler les heures de livraison et 

les accès ont fait leurs preuves à maintes reprises et permettent de restreindre l'accès 

et de sélectionner de manière ciblée les groupes d'utilisateurs autorisés pour des zones 

entières. 

 

En matière de solutions techniques, l'accent devrait être mis sur des approches lo-

gicielles et standardisées plutôt que sur des installations fixes. Les systèmes standar-

disés offrent une grande convivialité et sont bien acceptés, en particulier par les ser-

vices de livraison qui opèrent à l'échelle suprarégionale et doivent harmoniser leurs 

processus sur l'ensemble de leurs sites. Parallèlement, ces solutions favorisent une 

mise en œuvre rapide et entraînent une réduction des coûts à long terme. 

 

Les projets pilotes relatifs aux systèmes de remise de marchandises reposent 

sur des solutions ouvertes à tous les prestataires. La dissociation de la livraison et de 
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la réception des envois vise à réduire au minimum les livraisons multiples et erronées, 

les trajets à vide et les livraisons à domicile infructueuses. En Suisse, les conditions 

juridiques nécessaires à la livraison dans des systèmes de transfert de marchandises 

situés dans des lieux publics font défaut (obligation de livraison à domicile). De plus, 

l'acceptation par les destinataires est parfois faible. En revanche, les installations 

flexibles de casiers à colis dans les immeubles, en complément des boîtes aux lettres 

habituelles (boîtes à lait), sont prometteuses. 

 

Différents concepts de véhicules alternatifs sont actuellement testés. Ils peuvent 

être activement favorisés par des mesures de contrôle des délais de livraison et de l'ac-

cès. L'utilisation de vélos cargo, en particulier, peut également être encouragée par des 

incitations financières directes. 

 

Les concepts de partage comprennent des mesures visant à utiliser en commun les 

moyens de transport ou les infrastructures existants, par exemple l'utilisation com-

mune des voies de bus. Ces approches se heurtent parfois à la résistance des entreprises 

de transport public, mais elles sont également testées en Suisse dans le cadre de projets 

pilotes. En raison de leur utilisation restreinte, de la couverture limitée du réseau et 

des obstacles organisationnels, l'utilisation commune des moyens de transport, par 

exemple des tramways, ne peut être mise en œuvre que dans une mesure limitée au-

delà des projets pilotes. 

 

Les mesures qui nécessitent une extension des infrastructures de transport ont 

généralement peu de chances d'aboutir dans les villes suisses en raison de l'espace li-

mité disponible. Il convient plutôt de privilégier les mesures visant à une utilisation 

plus efficace des surfaces (de circulation) existantes. Afin d'encourager l'utilisation des 

vélos cargo, il faut s'assurer que les infrastructures nécessaires suivent le rythme du 

développement souhaité.  

 

Dans les zones de centre, la priorité est donnée à la réduction des conflits potentiels 

entre le transport de marchandises et le transport de personnes. Ces conflits peuvent 

être atténués principalement par des mesures prévoyant des restrictions d'accès et/ou 

une réduction du volume du trafic. 

 

Dans les zones mixtes et les zones résidentielles densément peuplées, l'accent est 

mis sur l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation des sols. La priorité est donnée aux 

mesures visant à l'utilisation multiple des sols et aux concepts de partage qui permet-

tent une utilisation flexible et adaptée aux besoins. 

 

Solutions standard et modules de planification 

 

Pour le transport de marchandises et de services, 13 solutions standard ou mo-

dules de planification différents ont été élaborés, qui peuvent améliorer la situation 

en matière de livraison et la coexistence des différents groupes d'utilisateurs de l'espace 

public. Ceux-ci couvrent la manutention commerciale des marchandises, la manuten-

tion des marchandises dans les hubs et le stationnement dans le transport de marchan-

dises et de services. Pour ces modules de planification, des fiches d'information 
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contenant des indications concrètes sur le dimensionnement et la conception (véhi-

cules de référence, infrastructure, exploitation, signalisation, etc.) sont disponibles. 

Modules de planification pour le transport de marchandises et de 

services 

Segment prin-
cipal 

Modules de planification 
 

Fonction 

Transbordement 
commercial de 
marchandises 
(GG) 

- Zone de chargement et de déchargement 
pour camions (GG1) 

- Zone de chargement et de déchargement 
pour voitures de livraison (GG2) 

- Zone de chargement et de déchargement 
pour vélos cargo (GG3) 

- Baie de chargement et de déchargement 
(GG4)  

- Voie de chargement et de déchargement 
(GG5)  

- Zones de chargement et déchargement 
sans marquage / signalisation (GG6) 

Chargement et décharge-
ment ou transbordement de 
marchandises dans l'espace 
public  

Centres de trans-
bordement de 
marchandises 
(GH) 

- Station de collecte et de dépôt dans l'es-
pace public (GH1)  

- Micro-hub fixe (GH2)  
- Micro-hub mobile (GH3) 

Enlèvement et dépôt ou 
consolidation d'envois dans 
l'espace public 

Stationnement 
pour le transport 
de marchandises 
(GP) 

- Places de stationnement pour camions et 
voitures de livraison (GP1) 

Stationnement de véhicules 
utilisés pour le transport de 
marchandises dans l'espace 
public 

Stationnement 
pour le transport 
de services (DP1) 

- Places de stationnement pour voitures de 
livraison (DP1) 

- Places de stationnement pour voitures par-
ticulières (DP2) 

- Places de stationnement pour vélos cargo 
(DP3) 

Stationnement de véhicules 
utilisés pour le transport de 
services dans l'espace public 

 

Il s'est avéré qu'il n'était pas possible d'attribuer clairement les solutions standard ou 

les modules de planification à des types d'espaces, car les conditions locales ont une 

grande influence sur les possibilités d'application. Pour les modules de planification, il 

a toutefois été possible de définir des domaines d'application en fonction des zones 

d'utilisation et des types d'espaces routiers. Ceux-ci représentent les principaux do-

maines d'application. Dans d'autres domaines, la mise en œuvre des applications n'est 

possible que de manière limitée et dans des cas exceptionnels. Lors de l'application, il 

convient toujours de tenir compte des conditions et des prescriptions locales. 

 

L'utilisation des modules de planification dans le cadre des études de cas a montré que 

leur utilisation pour développer des solutions appropriées doit toujours être adaptée à 

la situation locale, par exemple en tenant compte des utilisations dominantes, du vo-

lume de livraison prévu, des droits d'utilisation existants et des marges de manœuvre 

disponibles. Dans l'ensemble, les études de cas confirment que les modules sont adap-

tés pour présenter des solutions pratiques pour le transport de marchandises et de ser-

vices, en tenant compte et en coordination avec d'autres besoins d'utilisation. 
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Des réflexions conceptuelles générales sur le transbordement commercial de marchan-

dises, le transbordement dans les hubs et le stationnement dans le cadre du transport 

de marchandises et de services au niveau des quartiers et des districts s'avèrent utiles 

pour créer un cadre pour l'application des modules de planification. À cet égard, des 

aspects tels que les besoins globaux, la densité des possibilités de transbordement et 

de stationnement ainsi que la situation générale dans l'espace public revêtent une im-

portance capitale. 

 

Recommandations 

 

Il est recommandé à la Confédération d'examiner l'ordonnance sur la signalisation 

routière (OSR) en vue de trouver de nouvelles solutions pour les zones de chargement 

et de déchargement dans le cadre du transbordement de marchandises. Dans le con-

texte de la mise en place de stations de colis ouvertes à tous les prestataires et de micro-

hubs, il convient également de revoir le cadre juridique applicable à la livraison à do-

micile et de l'adapter si nécessaire. 

 

Il est recommandé à VSS d’élaborer une norme ou un guide pour le chargement et le 

déchargement des voitures de livraison dans l'espace public et le stationnement pour 

le trafic de service, et de revoir les normes/guides existants pour la planification de 

l'espace routier afin de prendre en compte de manière appropriée les besoins d'utilisa-

tion du trafic de marchandises et de services. 

 

Il est recommandé aux autorités de planification (villes/communes/cantons) 

d'intégrer davantage la manutention commerciale des marchandises et le stationne-

ment des véhicules de service dans les concepts et stratégies de mobilité et de trans-

port, et d'ancrer davantage la question du transport de marchandises et de services 

dans les processus d'organisation et de planification de projets. En outre, des concepts 

à l'échelle de la ville devraient être développés pour le transbordement commercial de 

marchandises et le stationnement des véhicules de service dans l'espace public. Le 

transport de marchandises et de services devrait être mieux ancré dans les bases juri-

diques cantonales et, le cas échéant, communales (p. ex. lois sur les routes, règlements 

d'utilisation). Sur la base des modules de planification élaborés, des projets pilotes de-

vraient être menés dans les rues ou sur les places où il est urgent d'agir.  

 

Des recherches supplémentaires sont nécessaires, notamment en ce qui concerne 

l'utilisation des zones de circulation et en particulier des zones de stationnement inter-

dit dans l'espace public par le transport de marchandises et de services.  

 

Il convient également de clarifier la faisabilité juridique et l'opportunité des possi-

bilités de réservation d'espaces de transbordement de marchandises ou de stationne-

ment pour les camions et les camionnettes dans l'espace public, et d'analyser l'interac-

tion entre les espaces privés et publics pour le transport de marchandises et la presta-

tion de services. 
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Summary 

Task 
 

As part of the research project, an overview of loading and unloading of goods in pub-

lic spaces was created, stakeholders and their usage requirements were identified, the 

inclusion of freight traffic in the weighing of interests was clarified, good practices 

and new solutions for loading and unloading in public spaces were evaluated, stand-

ard solutions and planning modules for loading and unloading were developed and 

applied in case studies, and a proposal for integrating the findings into planning prin-

ciples was developed. Based on this, conclusions and recommendations were derived. 

In terms of transport segments, the subject of the study is freight and service 

transport as part of commercial transport.  
 
Overview of loading and unloading in public spaces 
 

A generally applicable definition and delimitation of public space was found 

that is appropriate for the research topic. The focus is on the possible uses of the space 

rather than the ownership of the land. In street spaces, public space extends from one 

façade to another. 

 

Six basic functions of traffic areas can be distinguished: traffic management, ac-

cess for people and services, access for goods, revitalisation/encounter, greening/fur-

nishing, parking, and cleaning/maintenance. There are various possible uses of traffic 

areas for these functions. Taking the different functions and uses into account helps to 

ensure or achieve a balanced use of public spaces and minimise conflicts, depending 

on the usage zones and type of street spaces. 

 

Delivery vehicles are used in a variety of ways for transporting goods in urban areas. 

Delivery vans weighing up to 3.5 tons are a key part of almost all freight transport seg-

ments. In addition, the importance of small vehicles is growing, particularly in the cou-

rier, express, and parcel services sector, as well as for food deliveries. Three distinct 

usage profiles can be identified for urban freight and service transport: freight 

transport (CEP), freight transport (general cargo), and service transport with and with-

out goods. The use of public space by these vehicles varies depending on the segment 

and is characterised by different usage profiles.  

 

The overview of loading and unloading in public spaces shows that both usage 

demand and usage conflicts are increasing. The main causes are growing delivery traf-

fic and increasing demands on the use of public space by different sectors (increased 

usage density, greening, promotion of pedestrian and bicycle traffic, etc.). This means 

that there is a clear need for solutions for loading and unloading in public spaces. The 

need for action with regard to the loading and unloading of delivery vehicles in public 

spaces is particularly acute in central areas, mixed-use areas, and densely populated 

residential areas, and affects various types of street space (main road, collection road, 

access road, pedestrian zones, city squares, and alleys). In these street spaces and 

zones, several of the following determining factors are often present, leading to a high 
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potential for conflict: high diversity and density of use, high traffic volume, heteroge-

neous traffic composition, different needs for staying in the area, high sensitivity of the 

urban space (e.g., in historic town centers), and limited availability of space. 
 
Stakeholder groups, usage requirements, and balancing of interests 
 

The table below summarises the usage requirements of the various stakehold-

ers (passenger and freight transport) with regard to loading and unloading operations 

in public spaces. 

Usage requirements with regard to delivery traffic 

Category Usage requirements 

Goods and 
service 
transport 

Sufficient parking spaces for short loading and unloading activities (up to 5 
minutes). 

Parking spaces for longer loading and unloading activities (15–30 min) in the vi-
cinity of retail outlets and commercial enterprises that do not have their own de-
livery areas. 

Parking facilities for service traffic with and without goods for the duration of the 
respective activity. 

Clear and simple approval procedures and tariff systems for parking in old town 
areas for service providers, tradespeople, and construction site traffic 

Passenger 
transport 

Ensuring a traffic infrastructure (for stationary traffic) that does not encourage 
delivery vehicles to stop or park on the sidewalk. 

Ensuring a traffic infrastructure (for stationary traffic) that does not encourage 
delivery vehicles to stop/park or perform dangerous manoeuvres on the cycle 
path infrastructure. 

Minimising restrictions on the flow of motorised individual transport due to load-
ing and unloading activities on main traffic arteries. 

Minimising confusing or dangerous traffic situations resulting from loading and 
unloading activities on collector and access roads. 

Ensuring a traffic infrastructure (for stationary traffic) that provides sufficient op-
portunities for loading and unloading activities so that public transport stops or 
bus lanes are not used for these activities. 

Public ser-
vices and 
emergency 
services 

Ensuring that emergency lanes are kept clear on all roads. 

Ensuring accessibility to waste disposal points in public spaces (e.g., underground 
containers) and a structural and operational design that enables efficient mainte-
nance of public road space (e.g., street cleaning).  

Neighbour-
hood 

Measures to minimise noise emissions from businesses making deliveries before 7 
a.m. or after 7 p.m. 

When creating green spaces to reduce heat in urban areas, efforts should be made 
to ensure that these solutions do not prevent infrastructure for loading and un-
loading activities. 

 

Advancing urbanisation and social change (e-commerce, demographic change) 

are leading to an increase in transport activities in the commercial freight sector. This 

results in more trips, loading and unloading operations, shipments per stop, and 

longer stop times. This makes it necessary to take greater account of freight and ser-

vice traffic in the planning and design of road spaces. Loading and unloading in pub-

lic spaces should not be considered a marginal issue but rather requires increased at-

tention on the part of planners and decision-makers. 
 

The main conflicts associated with loading and unloading in public spaces 

result from competing demands for space from motor vehicle parking, pedestrian and 

bicycle traffic, and urban redevelopment measures. Although competition for space 
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with flowing traffic is comparatively low, it can nevertheless impair the safety of cy-

clists in particular. 

 

Additional conflicts of use arise from construction site traffic. Increasingly larger ve-

hicles (> 18 t) are being used and unloading processes often take longer than 15 

minutes. In particular renovation projects usually have limited installation space, 

meaning unloading operations for construction site traffic often have to be carried 

out on public roads.  

 

Conflicts with pedestrians occur in particular, when vehicles stop on sidewalks that 

are too narrow for this purpose. This often blocks the cycle lane at the same time, 

which can lead to potentially unsafe evasive manoeuvres. 

 

Another problem arises when areas designated for deliveries are occupied for long pe-

riods of time by other users, particularly those using motorised private transport. 

Short-term stops for passengers to get in and out of vehicles are generally permitted 

in no-parking zones and do not usually lead to conflicts of use. However, illegally 

parked vehicles can impede or completely prevent delivery operations, generating ad-

ditional search traffic in the surrounding area.  

 

In view of increasing demands for use and limited space, the balancing of inter-

ests in the planning and design of public roads and squares is becoming in-

creasingly important. Methods and instruments for identifying and weighing up these 

interests are available at all planning stages. However, the requirements of goods and 

service traffic, in particular deliveries, are often not given sufficient consideration in 

the planning process. 

 

The public sector often does not consider its responsibility to actively incorporate the 

requirements of goods and service traffic into planning and instead referring to par-

ticipatory procedures. In certain cases, local businesses lack awareness, as logistical 

tasks are often outsourced to third parties. Residents and property owners are also 

often unaware of the importance of delivery and service traffic. Transport companies 

and service providers are usually only involved at a higher level, for example through 

industry associations; however, there is a lack of local relevance at the project level. 

 

The needs of goods and service transport, particularly with regard to loading and un-

loading processes, should be given greater consideration when planning and design-

ing road spaces in urban areas. The relevant user requirements must be formulated in 

a manner specific to the planning and project in question, and criteria for weighing 

up interests must be derived. In participatory planning processes, it is also important 

to identify and involve the relevant stakeholders. 
 
Good practices and new approaches 
 

Analysing good practices and new approaches reveals a wide range of potential solu-

tions for the transport of goods and services. To improve coexistence in delivery situ-

ations, fundamental principles can be derived from the examples, which serve as 

guidance for the planning and design of efficient and sustainable urban logistics. 

 

Loading and unloading zones are an effective way to create additional space on 

an ad hoc basis, especially when parking spaces for private vehicles are being 
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reduced. The flexibility of use can be increased through the introduction of technical 

aids and the implementation of digital/smart loading and unloading zones. In addi-

tion, measures to control delivery times and access routes have been tried and tested 

many times and enable access restrictions and the targeted selection of authorised 

user groups for entire areas. 

 

When it comes to technical solutions, the focus should be on software-based and 

standardised approaches rather than fixed installations. Standardised systems enable 

a high level of user-friendliness and acceptance, particularly for delivery services that 

operate across regions and require consistent processes across locations. Such solu-

tions also facilitate rapid implementation and lead to lower costs in the long term. 

 

Pilot projects for goods delivery systems are based on open-provider solutions. 

The decoupling of delivery and acceptance of shipments aims to minimise multiple 

and incorrect deliveries, empty runs, and unsuccessful doorstep deliveries. In Swit-

zerland, legal requirements for delivery to goods transfer systems in public places are 

lacking (e.g. home delivery obligation). In addition, acceptance among recipients is 

sometimes low. However, flexible parcel locker systems in residential complexes, as a 

supplement to the usual mailbox systems (milk boxes), are promising. 

 

Alternative vehicle concepts are being tested in various ways. They can be ac-

tively promoted by controlling delivery times and access. In particular direct financial 

incentives can be used to encourage the use of cargo bikes. 

 

Sharing concepts include measures for the shared use of existing means of trans-

port or infrastructure, such as the shared use of bus lanes. While such approaches are 

sometimes met with resistance from public transport operators, they are also being 

tested in pilot projects in Switzerland. However, due to limited usability, limited net-

work coverage, and organisational hurdles, the shared use of means of transport, 

such as trams, can only be implemented to a limited extent beyond pilot projects. 

 

Due to limited space, measures that require an expansion of the transport infra-

structure are usually not very promising in Swiss cities. Instead, measures that aim 

to make more efficient use of existing (transport) space are preferable. To promote 

the use of cargo bikes, the necessary infrastructure must keep pace with the desired 

development.  

 

In central zones, the focus is on reducing the potential for conflict between freight 

and passenger transport. This can be achieved primarily through measures that re-

strict access and/or reduce traffic volumes. 

 

In mixed-use zones and densely built-up residential areas, the focus is on increas-

ing the efficiency of land use. Priority is given to measures that enable the flexible and 

demand-oriented use of land through sharing concepts and the multiple use of land. 
 
Standard solutions and planning modules 
 

13 different standard solutions or planning modules (see table on following 

page) have been developed for goods and service transport. These can improve the 

delivery situation and the coexistence of different user groups in public spaces. These 

cover the handling of commercial goods, the handling of goods at hubs, and parking 
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in goods and service transport. Specific planning information on dimensioning and 

design (dimensioning vehicles, infrastructure, operation, signaling, etc.) is available 

for these planning modules in the form of fact sheets. 
 

It has become apparent that it is not possible to clearly assign standard solutions or 

planning modules to space types, given that local conditions have a significant impact 

on potential applications. However, areas of application can be defined for the plan-

ning modules according to usage zones and street space types. These represent the 

primary areas of application. In other areas, implementation of the applications is 

only possible to a limited extent or in exceptional cases. Local conditions and require-

ments must always be considered when using the modules. 

 

Application of the planning modules in the case studies has shown that developing 

appropriate solutions using the modules must always be adapted to the local situa-

tion. This involves taking into account prevailing uses, expected delivery volumes, ex-

isting usage requirements, and available scope for action, for example. Overall, the 

case studies confirm that the modules are suitable for identifying practical solutions 

for goods and service transport while taking other usage requirements into account 

and coordinating with them. 
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Planning modules for freight and service transport 

Main segment Planning modules 
 

Function 

Commercial freight 
handling (GG) 

- Loading and unloading area for trucks 
(GG1) 

- Loading and unloading area for delivery 
vans (GG2) 

- Loading and unloading area for cargo bikes 
(GG3) 

- Loading and unloading bay (GG4)  
- Loading and unloading lane (GG5)  
- Areas for loading and unloading without 

markings/signs (GG6) 

Loading and unload-
ing or goods handling 
in public spaces  

Goods handling hubs 
(GH) 

- Pickup and drop-off stations in public 
spaces (GH1)  

- Stationary micro hub (GH2)  
- Mobile micro hub (GH3) 

Pickup and drop-off or 
consolidation of ship-
ments in public spaces 

Freight traffic parking 
(GP) 

- Parking spaces for trucks and delivery ve-
hicles (GP1) 

Parking of vehicles 
used for freight 
transport in public 
spaces 

Service traffic parking 
(DP1) 

- Parking spaces for delivery vans (DP1) 
- Parking spaces for passenger cars (DP2) 
- Parking spaces for cargo bikes (DP3) 

Parking of vehicles 
used for service traffic 
in public spaces 

 

Overarching conceptual considerations regarding commercial goods handling, han-

dling at hubs, and parking for goods and service traffic at the district and neighbour-

hood level prove to be appropriate for creating a framework for the application of the 

planning modules. In particular aspects such as overall demand, transshipment and 

parking facility density, and the general location in public spaces are of central im-

portance. 
 
Recommendations 
 

It is recommended that the federal government reviews the Signalling Ordinance 

with regard to new solutions for loading and unloading areas in goods handling. In 

the context of implementing open-access parcel stations and micro-hubs, the legal 

framework for home delivery should also be reviewed and adjusted if necessary. 

 

It is recommended that the VSS should develop a standard or guide for the loading 

and unloading of delivery vehicles in public spaces and parking for service traffic. 

They should also review existing standards and guides for road space planning, en-

suring thatthe usage requirements of goods and service traffic are appropriately taken 

into account. 

 

Planning authorities (cities/municipalities/cantons) are advised to integrate 

commercial goods handling and parking for service traffic more closely into mobility 

and transport concepts and strategies and to prioritise the issue of goods and service 

traffic more firmly in organisational and project planning processes. In addition, city-

wide concepts for commercial goods handling and parking for service traffic in public 

spaces should be developed. Goods and service traffic should be better incorporated 

into cantonal and, where applicable, municipal legal frameworks (e.g., road laws, us-

age regulations). Based on the planning modules developed, pilot tests should be car-

ried out on streets or squares where action is urgently needed.  
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Further research is needed, particularly with regard to surveying the use of traffic 

areas, and no-parking zones in public spaces in particular, by goods and service traf-

fic.  

 

Further clarification is also needed on the legal feasibility and suitability of reser-

vation options for goods handling areas or parking spaces for trucks and delivery ve-

hicles in public spaces. An analysis of the interaction between private and public 

spaces for goods and service transport is also needed. 
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1 Problemstellung 

1.1 Ausgangslage und Forschungsbedarf 

1.1.1 Ausgangslage 

Die Verkehrsflächen in urbanen Räumen sind begrenzt und müssen verschiedenen 

Nutzungsansprüchen gerecht werden. Die Perspektiven und Bedürfnisse der unter-

schiedlichen Anspruchsgruppen divergieren dabei: Aus Sicht der Teilnehmenden des 

motorisierten Individualverkehrs (MIV) sollte ein möglichst ungehinderter Verkehrs-

fluss sichergestellt sein, der strassengebundene öffentliche Verkehr (öV) sollte priori-

siert und nicht durch den MIV behindert werden, Velofahrende wünschen sich unab-

hängige und sichere Velorouten, während Zufussgehende direkte, attraktive und si-

chere Wege erwarten. Auch wirtschaftliche Interessen spielen eine Rolle. Ladenbetrei-

bende benötigen eine gute Erreichbarkeit, ausreichende Parkmöglichkeiten für ihre 

Kundschaft sowie geeignete Anliefermöglichkeiten. Gleichzeitig erwarten Anwoh-

nende eine hohe Lebens- und Aufenthaltsqualität, die durch eine Reduktion von loka-

len Luft- und Lärmemissionen sowie durch eine verkehrsberuhigte Gestaltung ihres 

Wohnumfelds gewährleitet werden soll. 

Der Güterverkehr dient zur Ver- und Entsorgung von Unternehmen und Haushalten 

in Siedlungsgebieten. Grundsätzlich wird angestrebt, dass die Anlieferung und der Gü-

terumschlag auf privatem Grund erfolgt. Dies ist aber insbesondere in Bestandsgebie-

ten häufig nicht umsetzbar. In solchen Gebieten verlagern sich die Anlieferung und der 

Güterumschlag oftmals in den öffentlichen Raum.  

Während in Gewerbe- und Industriezonen auf den entsprechenden Privatgrundstü-

cken meist ausreichend Raum für den Warenumschlag zur Verfügung steht, erfolgt der 

Warenumschlag in intensiv genutzten, zentralen urbanen Gebieten häufig auf öffentli-

chen Verkehrsflächen, Plätzen oder entlang von Bordsteinkanten. Diese Flächen wer-

den zugleich von weiteren Nutzergruppen etwa dem Fuss- und Veloverkehr, dem öf-

fentlichen Verkehr (öV), Taxis und der Abfallsammlung oder anderen beansprucht. 

Zusätzlich dienen diese Flächen Zwecken wie der Aussengastronomie oder Begrü-

nungsmassnahmen, was zu konkurrierenden Anforderungen führt. Die vielfältigen 

Nutzungsansprüche führen bei begrenzten Platzverhältnissen zu Nutzungskonflikten, 

beispielsweise durch Behinderungen des MIV sowie des Fuss- und Veloverkehrs. Sol-

che Konflikte lassen sich exemplarisch anhand der folgenden Fotos aus Schweizer 

Städten veranschaulichen. 

 

 

Abbildung 1: Situationen Be- / Entlad im öffentlichen Raum (Quellen: TBA Zürich, Rapp AG) 
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Aufgrund verschiedener zu erwartender Trends und Entwicklungen werden die viel-

fältigen Flächenansprüche und Nutzungskonflikte weiter zunehmen:  

 

• Die hohen Wachstumsraten im Online-Handel führten in den vergangenen 

Jahren zu veränderten Sendungsmustern im KEP-Markt (Kurier, Express- und Pa-

ketdienste). Dies zeigt sich insbesondere in einem wachsenden Anteil von B2C-Sen-

dungen (Business-to-Consumer), während das B2B-Sendungsvolumen (Business-

to-Business) teilweise rückläufig ist. In der Folge ist künftig auch mit einer Zu-

nahme der Lieferfahrten sowie der Be- und Entladevorgänge im öffentlichen Raum 

zu rechnen. Damit einhergehend entstehen neue Angebote auf der letzten Meile, 

etwa durch die Nutzung von Abgabe- und Abholstationen für Pakete. Diese tragen 

nicht nur zu einer kundenorientierten Zustellung bei, sondern ermöglichen auch 

eine effizientere Abwicklung des Retourenmanagements. Weitere Konzepte auf der 

letzten Meile umfassen die Fragmentierung der Lieferung, beispielsweise durch Zu-

stellungen an den Arbeitsplatz, sowie die Abholung oder Zustellung an sogenannten 

Pick-up-Points beziehungsweise Verkaufsstellen. An diesen können online bestellte 

Produkte durch die Empfängerinnen und Empfänger abgeholt werden, sei es in ei-

nem Geschäft, bei einem kooperierenden Einzelhändler (Paketshop), beim Paket-

dienst oder an einem dafür vorgesehenen Schliessfach (Click-and-Collect) [1]. Die 

Verkehrsperspektiven 2050 des ARE gehen von einer Zunahme des Lieferwagen-

verkehrs von 58% aus; der Lieferwagenverkehr der KEP-Dienstleister soll sogar um 

über 140% zunehmen [2]. 

 

• Durch die Urbanisierung, dem Wachstum urbaner Räume und städtischer Le-

bensweisen, verändern sich auch die Ansprüche an die Flächennutzung. In der 

Folge steigt die Nachfrage nach gemischt genutzten Quartieren mit Wohn-, Büro- 

und Gewerbeflächen, was aufgrund begrenzter Flächen zu Verdichtungsbestrebun-

gen innerhalb urbaner Gebiete führt. Die Verdichtung führt zu einer höheren Ver-

kehrsnachfrage. Da die Verkehrsflächen in der Regel nicht vergrössert werden kön-

nen, werden verschiedene Steuerungsmassnahmen ergriffen, um die zunehmenden 

und diversifizierten Mobilitätsbedürfnisse primär über flächensparende Verkehrs-

mittel wie den öV, Fuss- und Veloverkehr abzuwickeln. Mit der Verdichtung steigt 

auch die Nachfrage nach Gütern aller Art, was zu einer Zunahme von Lieferfahrten 

sowie Be- und Entladeprozessen führt. Gleichzeitig erhöhen sich die Bedürfnisse 

nach  Aufenthalts und kommerziellen sowie freizeitlichen Nutzungen im öffentli-

chen Raum, wie etwa Cafés, Kioske, mobile Foodtrucks [3]. Es ist absehbar, dass 

die verfügbaren Flächen im öffentlichen Raum nicht allen Nutzungsansprüchen 

gleichermassen gerecht werden kann, sodass vermehrt eine Abwägung zwischen 

den verschiedenen Nutzungsansprüchen erforderlich sein wird. 

 

• Die Digitalisierung und Automatisierung führen zu neuen Mobilitätsdienst-

leistungen im Personen- als auch im Güterverkehr. Neue Sharing-Angebote für Ve-

los oder E-Trottinetts erfordern zusätzliche Flächen im öffentlichen Raum. Auto-

matisierte, selbstfahrende Fahrzeuge verändern zudem die Anforderungen an die 

Anzahl und den Standort von Parkflächen: Fahrdienste automatisierter Fahrzeuge 

erzeugen einen zusätzlichen Bedarf an markierten Ein- und Aussteigezonen im öf-

fentlichen Raum (Kiss+Ride). Im Güterverkehr und in der Logistik wirken Entwick-

lungen wie Big Data, Cloud Logistics, Internet der Dinge (IoT), Robotik/Auto-
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mation, 3D-Druck und selbstfahrende Fahrzeuge massgeblich auf die Organisation, 

Effizienz und räumliche Gestaltung logistischer Prozesse [4], [5]. Diese Technolo-

gien können grundsätzlich zu einer Erhöhung von Produktivität, Verringerung der 

Kosten, Effizienz, Qualität, Flexibilität und Transparenz der Lieferprozesse beitra-

gen. Gleichzeitig führt die wachsende Vielfalt der Angebote auf der «letzten Meile» 

dazu, dass diese Effizienzgewinne teilweise kompensiert werden. Sollte sich eine 

automatisierte Paketzustellung auf der letzten Meile etablieren, wird dies ebenfalls 

Auswirkungen auf die Nutzung des öffentlichen Raums haben. Die Digitalisierung 

eröffnet zudem neue Möglichkeiten zur zeitlich dynamischen Nutzung von Flächen, 

insbesondre in dichtbebauten Gebieten, die weiterentwickelt und genutzt werden 

sollten [3]. Innovative City-Logistik-Konzepte können dazu beitragen, die Anzahl 

von Fahrten und Warenumschlägen zu reduzieren, indem Zustell- und Abholtrans-

porte gebündelt erfolgen. 

 

• Der Klimawandel führt in urbanen Gebieten in Verbindung mit der baulichen 

Dichte und durch grossflächige Versiegelungen zu steigenden Sommertemperatu-

ren und zur Entstehung von Hitze-Hotspots, die sich auf das Wohlbefinden und 

insgesamt auf die Lebensqualität auswirken. Vor diesem Hintergrund sind städti-

sche Frei- und Grünflächen aufgrund ihrer kühlenden Funktion erforderlich, um 

negative gesundheitliche Auswirkungen zu mildern, die Versickerung von Regen-

wasser zu verbessern, urbane Hitzeinseln zu reduzieren und so die Aufenthalts- und 

Lebensqualität zu steigern. 

 

• Für die Sicherstellung der Versorgungsqualität in urbanen Gebieten gewinnen Ver-

kehrsdrehscheiben zunehmend an Bedeutung [6]. Ursprünglich zur Verbesse-

rung der Vernetzung von Verkehrsträgern und -mitteln im Personenverkehr konzi-

piert, können sie auch Aufgaben der städtischen Ver- und Entsorgung übernehmen. 

Dazu zählen beispielsweise die Bündelung von Waren, Kommissionierung und Puf-

ferung von Fahrzeugen. Damit bilden Verkehrsdrehscheiben eine zentrale Schnitt-

stelle für die City-Logistik. Sie können sowohl als Umschlagstellen zwischen 

Schiene und Strasse fungieren [6], [7] als auch in zentrumsnahen Bereichen an Au-

tobahndrehscheiben angesiedelt sein. Insgesamt besitzen sie ein erhebliches Poten-

tial, die City-Logistik effizienter und umweltfreundlicher zu gestalten. 

 

Die genannten Entwicklungen erhöhen die Herausforderungen in der City-Logistik, da 

die Nutzungsansprüche im öffentlichen Raum zunehmend konkurrieren. Diese betref-

fen sowohl den Personenverkehr einschliesslich MIV, Zufussgehende, Velofahrende, 

öV mit Zugang zu Haltestellen, Parkierung von Autos und Zweirädern, Ein- und Aus-

steigenlassen von Passagieren sowie Rettungsdienste, als auch den Güterverkehr bei-

spielsweise Be- und Entladeprozesse sowie die Abfallentsorgung. Darüber hinaus kon-

kurrieren weitere Nutzungen wie Restaurants, Cafés, Platz- und Grünflächen, um den-

selben Raum. Dies führt zu einem wachsenden Organisations- und Steuerungsbedarf, 

um die Verkehrsflächen im öffentlichen Raum effizient zu nutzen und eine angemes-

sene Koexistenz von Personen- und Güterverkehr in urbanen Gebieten zu gewährleis-

ten.  
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1.1.2 Forschungsbedarf 

Der Forschungsbedarf für die Schweiz kann wie folgt zusammengefasst werden: 

 

• Im Zusammenhang mit dem zunehmenden Lieferaufkommen in städtischen Gebie-

ten fehlen in der Schweiz derzeit Planungsgrundlagen für die Ausgestaltung, Orga-

nisation und Steuerung der Verkehrsflächennutzung unter Berücksichtigung der 

vielfältigen Nutzungsansprüche. 

• Es mangelt an ganzheitlichen Betrachtungen der Funktionen und der Nutzung von 

Flächen im öffentlichen Raum, die die Güterbelieferung systematisch einbeziehen. 

Zudem fehlt eine klare Identifikation der relevanten Anspruchsgruppen sowie ihrer 

aktuellen und zukünftigen Nutzungsansprüche.  

• Für eine angemessene Koexistenz im öffentlichen Raum ist ein geeigneter Prozess 

zu entwickeln, der klare Kriterien zur Interessenabwägung definiert, insbesondere 

im Hinblick auf das Be- und Entladen von Lieferfahrzeugen.  

• Die Potentiale und die Anwendbarkeit statischer und dynamischer Lösungen für die 

Nutzung von Verkehrsflächen in urbanen Gebieten der Schweiz sind zu prüfen. Da-

bei sind für zentrumsnahe Autobahndrehscheiben mögliche Funktionen für den 

Güterverkehr zu klären und die Potentiale für Be- und Entladevorgänge von Liefer-

fahrzeugen in Städten aufzuzeigen. 

• Auf Grundlage der Analyse bewährter und neuer Lösungen sollen Planungsgrund-

sätze und -hinweise abgeleitet werden. Die Umsetzung dieser Empfehlungen wird 

durch einen Planungsleitfaden unterstützt. 

1.2 Forschungsfragen und Methodik 

1.2.1 Forschungsfragen und -methoden 

Gestützt auf den Forschungsbedarf soll mit der Forschungsarbeit folgende Hauptfor-

schungsfrage beantwortet werden: 

 

«Wie lässt sich beim Be- und Entlad von Lieferfahrzeugen angesichts der zunehmen-

den Nutzungsansprüche im öffentlichen Raum eine angemessene Koexistenz des Per-

sonen- und Güterverkehrs erreichen?» 

 

Unter angemessener Koexistenz verstehen wir, dass bei der Ausgestaltung und Nut-

zung des Strassenraums (Strassen und Plätze) die verschiedenen Nutzungsansprüche 

räumlich und zeitlich ausgewogen berücksichtigt sind und dass die Beeinträchtigung 

von anderen Nutzern minimiert wird.  

 
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Teilforschungsfragen sowie die Methoden auf, die 
zur Beantwortung der Fragen zur Anwendung kommen.  
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Forschungsfragen und Methoden 
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• In welchen Raumtypen ist der Handlungsbe-
darf bezüglich Be- und Entlad von Lieferfahr-
zeugen im öffentlichen Raum besonders rele-
vant und welche Entwicklungen und Trends 
sind dabei zentral? Welche Funktionen und 
Nutzungen der Verkehrsflächen sind zu berück-
sichtigen? 

X X (X) (X)    

• Wie werden die Lieferfahrzeuge im urbanen 
Gebiet eingesetzt und wie erfolgt der Be- und 
Entlad? Welche Entwicklungen sind zu erwar-
ten infolge des wachsenden Versandhandels 
und der Urbanisierung? 

X X (X)     

• Welches sind heutige und künftige Nutzungs-
ansprüche der verschiedenen Anspruchsgrup-
pen (Personen- und Güterverkehr) im öffentli-
chen Raum? Welche heutigen und künftigen 
Nutzungskonflikte ergeben sich daraus? 

X  X X    

• Wie erfolgt die Interessenabwägung im Rah-
men von Planungen; anhand welcher Kriterien, 
mit welchem Vorgehen und mit welchen zu-
ständigen Stellen? 

X  X X    

• Welche bewährten und neuen (innovative) Lö-
sungen gibt es – im Ausland und in der Schweiz 
–, um die Koexistenz bei Liefersituationen zu 
verbessern? Welche sind schon umgesetzt und 
welche befinden sich in Forschung/Planung 
und welche Potentiale haben sie? Welche eig-
nen sich für Schweizer Bedingungen für die ver-
schiedenen Raumtypen? 

X  X X X   

• Lassen sich für die massgebenden Raumtypen 
mit ähnlichen Rahmenbedingungen Anwen-
dungsfälle mit Standardlösungen ableiten und 
wie sehen diese aus? 

     X  

• Welche Planungshinweise und -grundsätze las-
sen sich für eine Verbesserung der Liefersitua-
tion in Städten und die Koexistenz ableiten und 
in welcher Form lassen sich diese in eine 
neue/bestehende REG-Norm integrieren? 

     X X 

Legende: X = Methode kann wesentlichen Beitrag zur Beantwortung der Forschungsfrage leisten, (X) = Methode kann ergänzen-

den Beitrag zur Beantwortung der Forschungsfrage leisten 

Tabelle 1: Forschungsfragen und Methoden  

 

Weitere Hinweise zu den verwendeten Methoden finden sich jeweils zu Beginn der 

Hauptkapitel. 
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1.2.2 Abgrenzung der Untersuchung 

Inhaltliche Abgrenzung 

Der öffentliche Raum umfasst den an die Fahrbahn angrenzenden Bereich, einschliess-

lich Parkplätze und -felder am Strassenrand, Trottoirs und mögliche Randnutzungen 

sowie der unmittelbar an den Strassenrand angrenzenden Fahrspur. Es werden sowohl 

der Güterverkehr als auch der Dienstleistungsverkehr mit Waren (z.B. Handwerker, 

Service, Pflege) als Teil des Wirtschaftsverkehrs behandelt. Nicht Gegenstand der Un-

tersuchung ist der Personenwirtschaftsverkehr. Die Abgrenzung des Strassenraums als 

öffentlicher Raum legt bestimmt, welche potentiellen Nutzungskonflikte auftreten 

können. Einerseits ergeben sich Konflikte mit anderen verkehrlichen Nutzungen wie 

dem MIV, dem öV oder dem Fuss- und Veloverkehr. Andererseits bestehen weitere 

Ansprüche, die nicht primär dem Verkehr zuzuordnen sind, beispielsweise Begrünung 

oder kommerzielle Nutzungen wie Strassencafés. 

 

Auch weitere Faktoren, die nicht direkt im Untersuchungsraum liegen, beeinflussen 

die Be- und Entladeprozesse. Beispielsweise spielt die Art und Ausgestaltung von Ver-

kehrsdrehscheiben im Güterverkehr eine wesentliche Rolle dabei, welche Gefässgrös-

sen für die Belieferung zum Einsatz kommen. 

Räumliche Abgrenzung 

In dieser Studie soll die Koexistenz von Lieferverkehr mit anderen Nutzern des Stras-

senraums betrachtet werden. Der Bericht fokussiert deshalb auf Gebiete, deren Nut-

zungsarten und -dichte ein gewisses Konfliktpotential birgt, z.B. in Misch- und Zent-

rumszonen. Im Vordergrund stehen urbane Räume, insbesondere die städtischen 

Kerne von Grosszentren (z.B. Bern, Lugano, Zürich), deren Nebenzentren (z.B. Düben-

dorf, Köniz, Renens) und von Mittelzentren (z.B. Baden, Bellinzona, Fribourg). Die 

nachfolgende Abbildung zeigt eine erste Eingrenzung der betrachteten Gebiete. Auf-

grund der vielfältigen Strukturen städtischer/urbaner Gebiete innerhalb von Misch- 

und Zentrumszonen werden diese im Rahmen der Bearbeitung detaillierter typisiert.  

 

 

Abbildung 2: Fokus auf Gebiete mit hoher Relevanz (eigene Darstellung) 
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Zeitliche Abgrenzung 

Die Analyse der Nutzungsansprüche und -konflikte basiert auf dem heutigen Zustand 

(2023/24). Auf Grundlage potenzieller zukünftiger Entwicklungen wird abgeschätzt, 

wie sich diese Ansprüche und Konflikte verändern könnten. Da diese Entwicklungen 

nur teilweise von Bevölkerungs- und Verkehrsentwicklungen abhängen, orientiert sich 

die Analyse an Zielbildern und nicht an festen Zeithorizonten. Die Zielbilder enthalten 

Annahmen zu verkehrlichen Entwicklungen, etwa zur Zunahme des Lieferverkehrs 

oder zur Verbreitung von Automatisierung im Strassenverkehr, sowie zu weiteren 

Trends wie verändertes Einkaufsverhalten und Digitalisierung.  

1.2.3 Vorgehen und Arbeitspakete 

Das Vorgehen und die Aufteilung nach Arbeitspaketen sind aus Abbildung 3 ersicht-

lich.  

 

 

Abbildung 3: Vorgehen und Arbeitspakete (eigene Darstellung) 

Das gewählte Vorgehen orientiert sich an den Forschungsfragen (vgl. Kap. 1.2.1). Da 

im Rahmen von ASTRA-Forschungen keine REG-Normentwürfe erstellt werden kön-

nen, werden im AP5 neben Standardlösungen nur die Themenfelder für einen Pla-

nungsleitfaden vorgeschlagen.  

1.3 Grundlagen und Glossar 

Die massgebenden verwendeten Grundlagen gehen aus dem Literatur- und Quellver-

zeichnis hervor. Das Glossar enthält Definitionen zentraler Fachbegriffe, während das 

Abkürzungsverzeichnis die Bedeutung und Verwendung der wichtigsten Abkürzungen 

dokumentiert.  
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2 Auslegeordnung Be- und 

Entlad im öffentlichen Raum 

2.1 Einleitung 

Die Auslegordnung zum Be- und Entlad im öffentlichen Raum hat zum Ziel, die mass-

gebenden Grundlagen für die weiteren Arbeiten zusammenzustellen. Zentral dabei ist 

eine klare Abgrenzung des öffentlichen Raums, eine Ableitung relevanter Raumtypen 

sowie der Funktionen und Nutzungen der Verkehrsflächen. Zudem erforderlich sind 

eine Übersicht über die massgebenden Fahrzeugtypen, die verschiedenen Einsatzpro-

file von Lieferfahrzeugen, eine Einschätzung der Potentiale von Verkehrsdrehscheiben 

für die Stadtbelieferung sowie die Identifikation von Entwicklungstrends, die künftig 

die Verkehrsnachfrage und die verschiedenen Nutzungsansprüche an den öffentlichen 

Raum beeinflussen werden. 

2.2 Abgrenzung und Definition öffentlicher Raum 

2.2.1 Privater und öffentlich nutzbarer Raum 

Die nachfolgende Abbildung 4 zeigt ausgehend vom Grundbesitz, den rechtlichen In-

strumenten zur Sicherung der Zugänglichkeit und der Nutzbarkeit die Eingrenzung 

des öffentlich nutzbaren Raumes, welcher dem Betrachtungsraum der Untersuchung 

entspricht. Wesentlich für die Abgrenzung und Definition des öffentlichen Raums ist 

nicht der Grundbesitz, sondern die Zugänglichkeit, die nicht zwingend rechtlich abge-

sichert sein muss.  

 

 

Abbildung 4: Privatraum und öffentlicher Raum (eigene Darstellung) 
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2.2.2 Öffentlicher Raum aus Sicht des Bundesrates 

Im Zusammenhang mit dem Geltungsbereich von COVID-19-Massnahmen hat der 

Bundesrat den öffentlichen Raum wie folgt definiert [8]: 

 

«Als öffentlicher Raum gilt die Fläche, die der Allgemeinheit faktisch und rechtlich 

frei zugänglich ist – also grundsätzlich jederzeit und voraussetzungslos – wie z.B. 

öffentliche Plätze, Spazierwege oder Parkanlagen. Büroräume, Wohnungen und Gär-

ten stehen dagegen rechtlich und oft auch faktisch meist nur einem geschlossenen 

Personenkreis offen.» 

 

Die nachfolgende Abbildung 5 zeigt den betrachteten öffentlichen Raum, welcher auch 

für Lieferfahrzeuge zugänglich ist. 

 

 

Abbildung 5: Rechtlich und faktisch öffentlicher Raum (eigene Darstellung) 

2.2.3 Beschreibungen und Definitionen «Öffentlicher Raum» 

Im Rahmen einer Literaturrecherche wurden verschiedene Beschreibungen und Defi-

nitionen zur Abgrenzung und zum Verständnis des öffentlichen Raums zusammenge-

tragen (vgl. Tabelle 2). 

Abgrenzungen / Definitionen öffentlicher Raum 

Stadt Abgrenzung / Definition öffentlicher Raum 

Basel [9] Öffentliche Räume sind Bindeglieder zwischen privaten Räumen, stossen direkt an sie 
an, erschliessen und beeinflussen diese. 
Öffentliche Räume haben verschiedene Atmosphären, Nutzungs- und Handlungsmög-
lichkeiten. In diesen Räumen treffen unterschiedliche öffentliche, private und auch 
kommerzielle und nicht kommerzielle Interessen aufeinander.  
Die öffentlichen Räume werden nicht nur durch Gestaltung und Reglementierung, 
sondern auch durch Interaktionen zwischen Menschen geprägt. Die Qualität der öf-
fentlichen Räume entsteht aus einem Zusammenspiel von Nutzung, Gestaltung sowie 
dem Einhalten von Regeln. 

Bern [10] Juristisch: städtische Bauordnung Art. 71 Abs. 1: Strassen, Plätze und Anlagen, wenn 
sie der Öffentlichkeit gehören oder wenn eine öffentliche Widmung, zum Beispiel in 
Form eines Durchgangsrechtes (Wegerecht) oder einer Dienstbarkeit, vorliegt. 
Stadträumlich: Der öffentliche Raum wird nicht nur durch seine Fläche, sondern auch 
durch räumliche Begrenzungen (Fassaden, Bäume, Einfriedungen etc.) und durch 
seine Nutzung geprägt. Kriterien wie unter anderem die Zugänglichkeit, 
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Verfügbarkeit, Aneignungsmöglichkeit und Erreichbarkeit sind dabei massgeblich. 
Für die Nutzerinnen und Nutzer bildet der öffentliche Raum einen Teil ihrer Identifi-
kation mit ihrem Wohn-, Arbeits- oder Freizeitort ab. 
Sozialräumlich: Öffentliche Räume sind soziale, kulturell überformte Räume.  
Abgrenzung (faktische Definition von öffentlichem Raum): Hauseingänge, Innenhöfe, 
Aussenräume von Siedlungen, Einstellhallen, Einkaufszentren, Fussballstadien und 
Dienstleistungszentren erscheinen aufgrund ihrer einfachen Zugänglichkeit häufig öf-
fentlich, sie befinden sich aber im Privateigentum. 

Genf [11] L’espace public est l’ensemble des lieux accessibles, utilisables et perçus par le public. 
Cette composante de la ville, imprégnée par l’histoire, se décline en espaces minéraux 
ou verts, en places, rues, parcs, mails, squares, plages, trottoirs et avenues, qui forment 
un univers riche, prestigieux ou familier. La Ville de Genève est propriétaire de son « 
domaine public », mais « l’espace public » est également modelé par des éléments de 
propriété privée. L’espace public est enfin un lieu social, support d’urbanité, où se fé-
dèrent différentes fonctions et différentes catégories de la population. 

Zürich 
[12], [13] 

Öffentliche Stadträume sind Plätze, Verkehrsknoten, Strassen, Wege, Brücken und 
Unterführungen, Haltestellen des öffentlichen Verkehrs, öffentliche Parkplätze sowie 
multifunktionale Park- und Grünräume im besiedelten Stadtgebiet. Hingegen sind 
zweckgebundene Grünräume wie Friedhöfe, Sport- und Schulanlagen, Familiengärten 
nicht Teil der vorliegenden Strategie.  
Der öffentliche Stadtraum ist ein multifunktionaler Freiraum im Stadtgebiet, zu dem 
die gesamte Bevölkerung Zugang hat. Hochbauten begrenzen ihn. Private Vorzonen, 
die öffentlich zugänglich sind, verweben sich teilweise nahtlos mit öffentlichen Stadt-
räumen. Der Strassenraumentwurf erfolgt integral von der Fassade her von aussen 
nach innen. 

München 
[14] 

Der öffentliche Raum ist der Schlüssel zur Stadt. Über Strassen, Plätze, Parks und 
kleine Nischen erschliesst sich das Gebaute. Der öffentliche Raum sorgt für Lebens-
qualität und Flair. Er ist Ort des sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens – 
hier erleben und leben wir Stadt. 
Der Öffentliche Raum dient als Treffpunkt und Bühne des städtischen Lebens. Auf 
Strassen, Plätzen, in Parks und Erdgeschossbereichen entfaltet sich das alltägliche 
städtische Geschehen. Sind öffentliche Räume gut gestaltet, laden sie zum Verweilen 
ein und ermöglichen so Begegnung und Austausch. Wir fühlen uns wohl und identifi-
zieren uns damit – in der denkmalgeschützten Altstadt, in den Quartieren oder am 
Stadtrand. Öffentliche Räume geben unserer Stadt Struktur, die sie umgebenden Fas-
saden schaffen den Übergang ins Private und sorgen für eine unverwechselbare Atmo-
sphäre. 

Berlin 
[15] 

Der öffentliche Raum stellt ein Gemeingut dar.  Seine Nutzung wird durch formelle 
und informelle Regelungen sowie durch gestalterische Massnahmen bestimmt. Parks, 
Plätze und Strassen tragen massgeblich zur Aufenthaltsqualität sowie zur Nutzungs-
vielfalt des öffentlichen Raums bei. 
Der Begriff «öffentlicher Raum» bezieht sich also nicht nur darauf, ob etwas im Pri-
vatbesitz oder im Eigentum der öffentlichen Hand ist, sondern auch darauf, wie etwas 
genutzt wird.  
Denn die öffentlichen Räume unserer Städte sind zum einen Träger grundlegender 
städtischer Funktionen wie Verkehr oder Handel. Zum anderen erfüllen sie auch ge-
sellschaftliche Anforderungen, wie das Bedürfnis nach Erholung, sozialem Austausch 
und Begegnung. Sie dienen der Orientierung und Identifikation mit einem Stadtteil. 

Wien [16] Das Fachkonzept «Öffentlicher Raum» behandelt im Kern urban geprägte, öffentliche 
Freiräume, die grundsätzlich für alle jederzeit zugänglich sind und im Wesentlichen 
im öffentlichen Eigentum sind. 
Zusätzlich sollten folgende Freiraumelemente bei einer gesamtheitlichen Betrachtung 
miteinbezogen werden (zu denen in diesem Fachkonzept allerdings nur teilweise Aus-
sagen getroffen werden können): Hierbei kommt den Erdgeschosszonen und den Fas-
saden eine zentrale Rolle für die Nutzung der angrenzenden öffentlichen Räume zu. 
Urbane und multifunktionale Parks sind Teil des öffentlichen Raums.- Einkaufszen-
tren, Bahnhöfe und ähnliche parafreie Räume, die temporär öffentlich zugänglich 
sind, werden wie öffentliche Räume genutzt. 
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Temporär oder eingeschränkt zugängliche Freiräume wie Innenhöfe oder siedlungsöf-
fentliche Freiräume können ebenfalls zum Teil den Freiraumbedarf einzelner Nutze-
rinnen abdecken. 
Freiräume, auch wenn sie nicht im öffentlichen Eigentum sind (z.B. die Freiräume des 
Museumsquartiers), haben oft öffentlichen Charakter. 

London 
[17], [18] 

London’s public spaces are where the public life of the city is played out and civic iden-
tity is defined. 
The Mayor will, and boroughs should, work to ensure the public realm is accessible, 
usable for all (…). (Policy 4B.4) 
London’s public spaces should be secure, accessible, inclusive, connected, easy to un-
derstand and maintain, relate to local context, and incorporate the highest quality de-
sign, landscaping, planting, street furniture and surfaces. (Policy 7.5) 
There should be a clear indication of whether a space is private, semi-public or public. 
(Policy 7.3). 

Tabelle 2: Abgrenzungen / Definitionen öffentlicher Raum 

Die aufgezeigten Definitionen des öffentlichen Raums weisen sowohl Gemeinsamkei-

ten als auch Unterschiede auf, die sich aus den jeweiligen städtischen Kontexten und 

Perspektiven ergeben. Ein gemeinsames Merkmal ist, dass öffentliche Räume als Bin-

deglieder zwischen privaten Bereichen fungieren und eine Vielzahl von Nutzungen und 

Interaktionen ermöglichen. Sie sind Orte der Begegnung, des sozialen Austauschs und 

der Identifikation mit der urbanen Umgebung. Gleichzeitig wird betont, dass öffentli-

che Räume nicht nur durch ihre Gestaltung, sondern auch durch die Nutzungen und 

Interaktionen der Menschen geprägt werden. 

 

Die Unterschiede liegen in den spezifischen Kriterien und Definitionen, die von ver-

schiedenen Städten und Regionen hervorgehoben werden. Einige Definitionen legen 

den Schwerpunkt auf juristische Aspekte wie Eigentumsverhältnisse und formelle 

Widmungen, während andere den städtischen Raum als soziales und kulturelles Kon-

strukt betrachten. Zudem variieren die Kriterien für die Qualität und Nutzung von öf-

fentlichen Räumen je nach Kontext, wobei Aspekte wie Zugänglichkeit, Verfügbarkeit, 

Sicherheit, Ästhetik und soziale Integration unterschiedlich gewichtet werden. Insge-

samt verdeutlichen diese Definitionen die Vielseitigkeit und Komplexität öffentlicher 

Räume sowie deren Bedeutung für das städtische Leben und die Lebensqualität der 

Anwohnenden. 

2.2.4 Vorschlag für die Definition und Abgrenzung des öffentlichen Raums 

Für das vorliegende Projekt wird aufgrund der Überlegungen in den vorherigen Kapi-

teln folgende Definition und Abgrenzung des öffentlichen Raums verwendet: 

 

«Der öffentliche Raum ist eine Fläche, die der Allgemeinheit rechtlich oder faktisch 

frei zugänglich ist, grundsätzlich jederzeit und voraussetzungslos. Dieser Raum um-

fasst Plätze, Verkehrsknoten, Strassen, Wege, Brücken und Unterführungen, Halte-

stellen des öffentlichen Verkehrs, Be- und Entladeflächen für den Warenverkehr, öf-

fentliche Parkplätze sowie multifunktionale Park- und Grünräume im besiedelten 

Stadtgebiet.» 

 

Im Vordergrund stehen dabei die Nutzungsmöglichkeiten bzw. die Zugänglichkeit und 

nicht die Eigentumsverhältnisse (vgl. Kapitel 1.2.2). In einem Strassenraum umfasst 

der öffentliche Raum den Raum zwischen den Fassaden (vgl. Abbildung 6). 
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Abbildung 6: Öffentlicher Raum und öffentlicher Grund (Quelle: Stadt Zürich1 mit Ergänzung) 

2.3 Raumtypen und Strassenraumtypen 

2.3.1 Anforderungen an betrachtete Raumtypen 

Ziel ist es die massgebenden Räume zu identifizieren, die in dieser Studie näher be-

trachtet werden sollen. Die massgebenden Räume sollen 

 

• Konfliktpotential aufweisen, 

• Möglichst homogene Problematiken aufweisen (ähnliche Herausforderungen und 

mutmasslich auch ähnliche Lösungsansätze), und 

• Erkennbar / identifizierbar sein. 

 

Aufgrund der Aufgabenstellung mit Fokus auf Strassenräume konzentrieren wir uns 

auf Strassenraumtypen und Nutzungszonen. 

2.3.2 Betrachtete Strassenraumtypen 

Es bestehen verschiedene Möglichkeiten Strassenräume zu typisieren. Eine interes-

sante Typisierung zeigt die nachfolgende Abbildung: 

 

 

Abbildung 7: Einteilung der Strassen nach Fortbewegung (Movement) und Aufenthalt / Tätigkeit (Place) [19] 

 
1 Stadt Zürich (2024). Gestalterische Grundhaltung: Standards Stadträume. 
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Die Nutzungsansprüche nehmen mit zunehmender Bedeutung des Aufenthaltes bzw. 

Tätigkeit (Place) und abnehmender Bedeutung der Fortbewegung (Movement) zu. Im 

hervorgehobenen Dreieck sind die Vielfalt und Intensität an Nutzungsansprüchen bei 

den dort aufgeführten Strassentypen tendenziell am grössten. 

 

Für die vorliegende Studie verwenden wir sinngemäss eine pragmatische Einteilung 

von Strassenraumtypen, welche folgende Typen umfasst: Gasse, Stadtplatz, Fussgän-

gerzone, Erschliessungsstrasse, Sammelstrasse, Hauptverkehrsstrasse. 

2.3.3 Konfliktpotential 

Das Konfliktpotential in einem Strassenraum ist von verschiedenen Bestimmungsfak-

toren und ihren Ausprägungen abhängig. Die nachfolgende Abbildung zeigt die Be-

stimmungsfaktoren und die notwendige Ausprägung für ein steigendes Konfliktpoten-

tial. 

 

 

Abbildung 8: Bestimmungsfaktoren und ihr Einfluss auf das Konfliktpotential (eigene Darstellung) 

Mit der Veränderung der Bestimmungsfaktoren nehmen die Nutzungsansprüche zu 

und damit steigt auch das Konfliktpotential. 

2.3.4 Strassenraumtypen mit Konfliktpotential 

Um Strassenraumtypen so homogen (siehe Anforderungen im Kapitel 2.3.1) wie mög-

lich zu definieren, müssen gleichzeitig die Art der Strasse und der Zonentyp, in der sie 

sich befindet, berücksichtigt werden. 

 

Der Zonentyp lässt sich eindeutig definieren, indem auf die ÖREB-Nutzungsplanung 

zurückgegriffen wird. Dieser Nutzungsplan ist national harmonisiert und ermöglicht 

daher die Benennung der Zonen mit einheitlichen Begriffen, etwa als Zentrumszone, 

Mischzone, Wohnzone, Arbeitszone (Industrie- und Gewerbezone) oder Zone für öf-

fentliche Nutzungen.  

 

Strassenraumtypen sind eine Klassifizierung von Strassen auf Grundlage bestimm-

ter Merkmale, wie beispielsweise Verkehrsbelastung, berechtigte Nutzergruppen, Hie-

rarchie der Verkehrsteilnehmenden, Vorrangregelungen und rechtliche Funktionskri-

terien. Diese Typisierung ermöglicht eine systematische Einordnung der Strassen nach 

funktionalen und rechtlichen Aspekten und dient als Grundlage für Planung, Steue-

rung und Regulierung der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen. 

Das Konfliktpotential steigt wenn…Bestimmungsfaktor 

… die Nachfrage nach Aufenthalt steigt.Aufenthalt im öffentlichem Raum

… die Nutzungsvielfalt und -dichte steigen.
Angrenzende Nutzungsvielfalt und -

dichte

… die verfügbare Fläche sinkt.Flächenknappheit

… die Verkehrszusammensetzung heterogener wird und der Verkehr sich 

zeitlich konzentriert.

Verkehrszusammensetzung und 

zeitliche Verteilung

… das Personenaufkommen steigt.Personenaufkommen

… das Güteraufkommen steigt.Güteraufkommen

… der Stadtraum empfindlich ist (z.B. mit historischen/geschützten 

Gebäuden).
Empfindlichkeit des Stadtraums
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Für die vorliegende Studie wird gemäss Kapitel 2.3.1 eine pragmatische Einteilung in 

sechs Strassenraumtypen verwendet: Gasse, Stadtplatz, Fussgängerzone, Erschlies-

sungsstrasse, Sammelstrasse, Hauptverkehrsstrasse. 

 

• Gassen liegen meist im historischen Zentrum zwischen dichtstehenden Gebäu-

den. Die Erdgeschosse dienen oft dem Einzelhandel, Dienstleistungen oder der 

Gastronomie. Sie sind oft geprägt von einer hohen Aufenthaltsqualität, geringer 

Fahrbahnbreite und einer intensiven Nutzung durch Zufussgehende. 

 

• Stadtplätze sind offene Flächen innerhalb urbaner Strukturen, die primär für 

Aufenthalt, Veranstaltungen und soziale Interaktion genutzt werden. Sie können 

Stellflächen für Lieferfahrzeuge oder temporäre Nutzungen enthalten, sind jedoch 

vor allem Orte der Begegnung. 

 

• Fussgängerzonen sind verkehrsberuhigte Bereiche, die hauptsächlich Zufussge-

henden vorbehalten sind. Die Güteranlieferung ist in der Regel nur zeitlich einge-

schränkt erlaubt. 

 

• Erschliessungsstrassen sind Strassen innerhalb besiedelter Gebiete und haben 

nur quartierinterne Bedeutung im Strassennetz. Sie erschliessen einzelne Parzel-

len oder Gebäude und führen den Verkehr zu den Sammelstrassen. Sie dienen so-

wohl dem Anlieger- als auch dem Lieferverkehr. Sie weisen in der Regel moderate 

Verkehrsbelastungen auf. 

 

• Sammelstrassen sind Strassen innerhalb besiedelter Gebiete und haben nur ört-

liche Bedeutung im Strassennetz. Sie sammeln den Verkehr aus den Erschlies-

sungsstrassen und führen ihn zu Strassen des nächsthöheren oder 

gleichen Typs. Die Verkehrsbelastungen sind höher als auf Erschliessungsstrassen. 

 

• Hauptverkehrsstrassen verbinden Regionen, regionale Zentren und grössere 

Siedlungsgebiete. Dementsprechend haben sie nationale bis zwischenörtliche Be-

deutung im Strassennetz. Zusammen mit den Hochleistungsstrassen bilden sie das 

übergeordnete Strassennetz. Bezüglich Lage wird unterschieden zwischen Haupt-

verkehrsstrassen ausserhalb und innerhalb besiedelter Gebiete. Hauptverkehrs-

strassen weisen in der Regel mittlere bis hohe Verkehrsbelastungen auf. 

 

Die nachfolgende Darstellung zeigt den Zusammenhang zwischen ÖREB-Nutzungszo-

nen, den Strassenraumtypen und dem Konfliktpotential. 
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Abbildung 9: Nutzungszonen, Strassenraumtypen und Konfliktpotential (eigene Darstellung) 

Nicht alle Strassenraumtypen treten in allen Nutzungszonen gleichermassen auf. Gas-

sen, Stadtplätze und Fussgängerzonen finden sich überwiegend in Zentrums-, Misch- 

oder Wohnzonen, da sie enge, auf Aufenthalt ausgelegte Räume darstellen, die häufig 

mit Einzelhandel, Gastronomie oder Dienstleistungen im Erdgeschoss kombiniert 

sind. In reinen Industrie- oder Gewerbezonen und Zonen für öffentliche Nutzungen 

kommen diese Strassenraumtypen weniger häufig oder nur punktuell vor. 

Dagegen kommen Erschliessungs-, Sammel- und Hauptverkehrsstrassen in allen 

Nutzungszonen vor, da sie den Zugang zu Gebäuden ermöglichen, Verkehrsströme 

bündeln und den übergeordneten Durchgangsverkehr sicherstellen. In Wohnzonen 

und Zonen für öffentliche Nutzungen sind Hauptverkehrsstrassen zu vermeiden und 

damit weniger häufig. 

 

Das Konfliktpotential konzentriert sich vor allem auf Zentrumszonen, Mischzonen und 

dicht besiedelte Wohngebiete. Alle Strassenraumtypen in den oben genannten Gebie-

ten weisen Konfliktpotential auf und müssen daher im Forschungsprojekt berücksich-

tigt werden. 
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2.4 Funktionen und Nutzung von Verkehrsflächen 

Die Tabelle 3 beschreibt gestützt auf eine OECD / ITF Studie [20] verschiedene Funk-

tionen von Verkehrsflächen im städtischen Raum und gibt Beispiele für die Nutzung. 

Funktionen und Nutzung von Verkehrsflächen 

Funktion Definition Beispiele 

Verkehrsab-
wicklung 

Bewegt Menschen und Güter. • Trottoirs 

• Bus- oder Strassenbahnspuren 

• Veloinfrastruktur 

• Fahrspuren für allgemeine Zwecke (Per-
sonen- und Güterverkehr) 

• Fahrspuren nur für Rechts- oder Links-
abbieger 

Zugang für 
Personen und 
Dienste 

Menschen erreichen ihr Ziel oder 
steigen zwischen verschiedenen Ver-
kehrsmitteln um. Blaulichtorganisa-
tionen haben Zugang zu Arealen und 
Gebäuden im Ereignisfall. 

• Bus- oder Bahnhaltestellen 

• Veloparkplätze oder Verleihstationen 

• Ein- und Ausstiegszonen für Passagiere 

• Kurzzeitparkplätze 

• Taxihalteplätze 

• Abstellplätze / Verkehrsflächen 

Zugang für 
Waren 

Waren und Dienstleistungen errei-
chen ihre Kunden und ihre Märkte. 

• Be- und Entladestellen für leichte Nutz-
fahrzeuge (einschliesslich Post- und Pa-
ketzustellung) 

• Be- und Entladestellen für LW 

Belebung/Be-
gegnung 

Bietet lebendige soziale Räume. • Boulevardgastronomie (z.B. Foodtrucks) 

• Aussenwirtschaften von Cafés und Res-
taurants 

• Kunst im öffentlichen Raum 
• Strassen-Festivals und Veranstaltungen 

Begrünung, 
Möblierung 

Steigern die Aufenthaltsqualität und 
das lokale Klima 

• Bepflanzungen: Alleen, Strassenbäume 
und Pflanzkästen, Fassadenbegrünung 

Abstellung Bietet Stauraum für Fahrzeuge oder 
Ausrüstung. 

• Busparkplätze 

• Langzeitparkplätze 

• Reservierte Plätze (z.B. für Polizei oder 
andere) 

• Installationsplätze von Baustellen 

Reinigung, 
Unterhalt 

Steigert die Aufenthaltsqualität und 
ermöglicht den Unterhalt der Infra-
struktur 

• Strassenreinigung 

• Kanalreinigung 

• Baustellen (z.B. für Erneuerung von Wer-
kleitungen) 

Tabelle 3: Funktionen und Nutzung von Verkehrsflächen, gestützt auf [20] 

Die Funktion «Verkehrsabwicklung» umfasst die Bewegung von Menschen und Gü-

tern, beispielsweise auf Strassenfahrspuren, Gehwegen, Bus- oder Strassenbahnspu-

ren sowie der Veloinfrastruktur. Die Funktion «Zugang für Personen» ermöglicht es 

Menschen, ihre Ziele zu erreichen oder zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln zu 

wechseln, und schliesst Bereiche wie Bushaltestellen, Veloparkplätze sowie Ein- und 

Aussteigzonen für Passagiere ein. Der «Zugang für Waren» betrifft die Versorgung von 

Kunden und Märkten mit Waren und Dienstleistungen, einschliesslich der Be- und 

Entlademöglichkeiten für Nutzfahrzeuge. Die Funktion «Belebung» schafft lebendige 

soziale Räume durch Massnahmen wie Boulevardgastronomie und Veranstaltungen. 

Die Funktion «Begrünung» trägt durch Massnahmen wie die Anpflanzung von Alleen 
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und Strassenbäumen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität und des lokalen Klimas 

bei. Die Funktion «Abstellung» bietet Stauraum für Fahrzeuge oder Ausrüstung, zum 

Beispiel durch Busparkplätze und Langzeitparkplätze. Die Funktion «Reinigung/Un-

terhalt» bezeichnet Flächenansprüche für die Strassenreinigung, Kanalreinigung oder 

für Baustelleninstallationen. 

2.5 Regelungen für Fahrzeuge zur Nutzung des Strassen-

raums 

2.5.1 Im Lieferverkehr eingesetzte Fahrzeugtypen 

Im Rahmen des ASTRA Forschungsprojektes «Heutige und künftige Bedeutung des 

leichten Nutzfahrzeugverkehrs (Lieferfahrzeuge)» [21] wurden die im Lieferverkehr 

eingesetzten leichten Nutzfahrzeugen bezüglich der gesetzlichen Bestimmungen und 

der Führerscheinkategorie analysiert. Zu den leichten Nutzfahrzeugen werden Liefer-

wagen (bis 3.5 t), dreirädrige Fahrzeuge und auch Lastenfahrräder gezählt. Fahrzeuge 

> 3.5 t Gesamtgewicht werden hingegen bereits der Kategorie der kleinen Lastwagen 

zugeordnet. Die massgebenden Bestimmungen zu maximalen Abmessungen und dem 

zulässigen Gesamtgewicht gehen aus [21] hervor. In [21]wurden auch die Fahrzeugbe-

stände nach Kategorien ausgewertet. Für den Einsatz von Lieferfahrzeugen lassen sich 

nachstehende Folgerungen ableiten: 

• Die maximalen Abmessungen nach Fahrzeugkategorien sind massgebend für den 

Flächenbedarf beim Umschlag. 

• Aufgrund der unterschiedlichen Abmessungen, Maximalgewichte, Geschwindigkei-

ten und Wendigkeiten haben die Fahrzeuge auch unterschiedliche Kapazitäten und 

Verteilleistungen. 

• Der Bestand an Lieferwagen hat stark zugenommen, während der Bestand an Last-

wagen stagniert. 

• Beim Fahrzeugbestand der leichten Nutzfahrzeuge dominieren die Lieferwagen. 

Kleinfahrzeuge (Cargo-Bikes, Elektro-Rikschas) nehmen jedoch zu. 

• Nicht alle Fahrzeuge sind im Gütertransport im Einsatz. Ein wesentlicher Teil der 

Fahrzeuge ist dem Dienstleistungsverkehr mit oder ohne Waren (z.B. Handwerker) 

zuzuordnen. 

2.5.2 Nutzung des Strassenraums zum Fahren 

Tabelle 4 gibt einen Überblick über die regulatorischen Vorgaben für die Nutzung der 

drei verschiedenen Fahrzeugkategorien zum Fahren (aus [21]). Die Grenze bei den 

Lastwagen ist in der zitierten Studie bei 7.5 t festgelegt worden, da im Segment der 

kleineren Lastwagen am ehesten eine gegenseitige Konkurrenzierung beim Fahrzeug-

einsatz besteht. 
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Regeln zur Nutzung des Strassenraums zum Fahren 

Fahrzeug- 
kategorie 

 
Regeln zur Nutzung des Strassenraums zum Fahren  
 

Kleinfahrzeuge Lenkerinnen und Lenker von Fahrrädern, Motorfahrrädern und Elektro-Rik-
schas mit einer Breite bis 1,00 m müssen Radstreifen und Radwege benut-
zen, wo solche vorhanden sind (SVG Art. 46 I, VRV Art. 42 IV). Lenkerinnen 
und Lenker von Motorfahrrädern haben die allgemeinen und signalisierten 
Höchstgeschwindigkeiten einzuhalten (VRV Art. 42 IV). 
Die übrigen Kleinfahrzeuge haben die Fahrbahn des MIV zu benutzen. 
Auf Autobahnen und Autostrassen sind Kleinfahrzeuge nicht zugelassen 
(VRV Art. I). 
Alle Führerinnen und Führer von Fahrzeugen haben die Verkehrsregeln zu 
beachten.  
Lenkerinnen und Lenkern von Kleinfahrzeugen können mit Teilfahrverboten 
von Verkehrsflächen ausgeschlossen werden (vgl. SSV Art. 19 I Bst. b & c). 
Weitere Einschränkungen der Fahrverbote können mit Zusatztafeln erfolgen. 

Lieferwagen Lenkerinnen und Lenker von Lieferwagen haben die Verkehrsflächen des 
MIV zu benutzen und die allgemeinen und signalisierten Höchstgeschwin-
digkeiten einzuhalten (VRV Art. 4 Bst. a). 
Alle Führerinnen und Führer von Fahrzeugen haben die Verkehrsregeln zu 
beachten. 
Lieferwagen können mit Teil-Fahrverboten von Verkehrsflächen ausge-
schlossen werden (SSV Art. 19 Bst. a). Weitere Einschränkungen der Fahr-
verbote können mit Zusatztafeln erfolgen. 

Lastwagen bis 
7.5 t 

Die gesetzliche Höchstgeschwindigkeit liegt hier bei 80 km/h, auch auf 
Strassen, auf welchen schneller gefahren werden könnte (VRV Art. 5 I a & 
III). Lastwagen bis 7,5 t können mit Teilfahrverboten von Verkehrsflächen 
ausgeschlossen werden (vgl. SSV Art. 19 Bst. a & d). Weitere Einschränkun-
gen der Fahrverbote können mit Zusatztafeln erfolgen. 

Tabelle 4: Regeln zur Nutzung des Strassenraums zum Fahren (aus [21]) 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Kleinfahrzeuge in der Regel Rad-

streifen und Radwege benutzen müssen, sofern diese vorhanden sind. Liefer- und Last-

wagen hingegen sind auf die Verkehrsflächen des MIV angewiesen. Sämtliche Fahr-

zeugkategorien können mit Teilfahrverboten von Verkehrsflächen ausgeschlossen 

werden. 

2.5.3 Nutzung des Strassenraums zum Parkieren und Halten 

Tabelle 5 gibt einen Überblick über die regulatorischen Vorgaben für die Nutzung der 

drei verschiedenen Fahrzeugkategorien zum Parkieren und Halten (aus [21]). 

Regeln zur Nutzung des Strassenraums zum Parkieren und Halten 

Fahrzeug- 
kategorie 

Nutzung des Strassenraums zum Parkieren und Halten 
 

Kleinfahrzeuge Alle Fahrräder und Motorfahrräder (auch Elektro-Rikschas, mit einer Breite 
von max. 1 m) dürfen auf dem Trottoir abgestellt werden, sofern für die Zu-
fussgehenden ein freier Raum von mindestens 1.5 m verbleibt (VRV Art. 42 
IV i.V.m. VRV Art. 41 I).  
Für die übrigen Motorfahrräder gilt: Ohne spezielle Signalisation dürfen 
Kleinfahrzeuge auf dem Trottoir nur zum Güterumschlag oder zum Ein- und 
Aussteigenlassen von Personen halten, sofern für die Zufussgehenden ein 
freier Raum von mindestens 1.5 m verbleibt (VRV Art. 41 Ibis). 



1814 | Be- und Entladen von Lieferfahrzeugen im öffentlichen Raum 

58 

Das Parkieren wird allgemein in Artikel 19 ff. VRV geregelt. Zu beachten sind 
zudem die signalisierten und markierten Parkplätze bzw. Parkfelder (SSV 
Art. 48 und 79). Das Halten wird allgemein in VRV Art. 18 geregelt. 

Lieferwagen 
bis 3.5 t 

Parkieren auf dem Trottoir ist grundsätzlich untersagt, sofern es Signale oder 
Markierungen nicht ausdrücklich zulassen. Allgemeines Parkieren ist unter 
VRV Art. 19 mit den Verboten in VRV Art. 19 II geregelt. 

Ohne eine spezielle Signalisation dürfen sie auf dem Trottoir nur zum Güter-
umschlag oder zum Ein- und Aussteigenlassen von Personen halten, sofern 
für die Zufussgehenden ein freier Raum von mindestens 1.5 m verbleibt (VRV 
Art. 41 Ibis). Das Parkieren wird allgemein in Artikel 19 ff. VRV geregelt. Zu 
beachten sind zudem die signalisierten und markierten Parkplätze bzw. Park-
felder (vgl. Art. 48 und 79 SSV). Fahrzeuge dürfen dort nicht angehalten oder 
aufgestellt werden, an denen sie den Verkehr behindern oder gefährden könn-
ten. Wo möglich sind sie auf Parkplätzen aufzustellen (SVG Art. 37 II). Das 
Halten wird allgemein in Artikel 18 VRV geregelt. 

Lastwagen bis 
7.5 t 

Parkieren auf dem Trottoir ist grundsätzlich untersagt, sofern es Signale oder 
Markierungen nicht ausdrücklich zulassen. Allgemeines Parkieren ist unter 
VRV Art. 19 mit den Verboten in VRV Art. 19 II geregelt. 
Ohne eine spezielle Signalisation dürfen sie auf dem Trottoir nur zum Güter-
umschlag oder zum Ein- und Aussteigenlassen von Personen halten, sofern 
für die Zufussgehenden ein freier Raum von mindestens 1.5 m verbleibt 
(VRV Art. 41 Ibis). Das Parkieren wird allgemein in Artikel 19 ff. VRV gere-
gelt. Zu beachten sind zudem die signalisierten und markierten Parkplätze 
bzw. Parkfelder (vgl. Art. 48 und 79 SSV). Fahrzeuge dürfen dort nicht ange-
halten oder aufgestellt werden, an denen sie den Verkehr behindern oder ge-
fährden könnten. Wo möglich sind sie auf Parkplätzen aufzustellen (SVG Art. 
37 II). Das Halten wird allgemein in Artikel 18 VRV geregelt. 

Tabelle 5: Regeln zur Nutzung des Strassenraums zum Parkieren und Halten (aus [21]) 

Artikel 19, Absatz 1 (VRV) definiert Parkieren als das Abstellen des Fahrzeugs, das 

nicht bloss dem Ein- und Aussteigenlassen von Personen oder dem Güterumschlag 

dient. Halten bezieht sich auf eine beabsichtigte Unterbrechung der Fahrt, die weder 

durch die Verkehrslage, wie etwa einen Stau, noch durch eine Verkehrsregelung wie 

eine Ampel oder ein Stoppschild bedingt ist. Dazu gehört auch das kurzzeitige Halten 

zum Ein- und Aussteigen von Personen sowie zum Zwecke des Güterumschlags. 

 

Gemäss VRV ist Lastwagen und Lieferwagen das Parkieren auf dem Trottoir grund-

sätzlich untersagt, sofern es Signale oder Markierungen nicht ausdrücklich zulassen. 

Ohne eine spezielle Signalisation dürfen sie auf dem Trottoir nur zum Güterumschlag 

oder zum Ein- und Aussteigenlassen von Personen halten, sofern für die Zufussgehen-

den ein freier Raum von mindestens 1.50 m verbleibt. 

 

Gemäss VRV dürfen Fahrräder und Motorfahrräder (auch Elektro-Rikschas, mit einer 

Breite von max. 1 m) auf dem Trottoir abgestellt werden, sofern für die Zufussgehen-

den ein freier Raum von 1.5 m verbleibt. 

 

2.5.4 Signale und Markierung für den Güterumschlag 

Das Abstellen von Fahrzeugen am Fahrbahnrand ist in Artikel 30 der Signalisations-

verordnung (SSV, [22]) geregelt. Das Halten von Fahrzeugen ist untersagt, wenn das 

Signal «Halten verboten» (2.49 in der Tabelle 6) angezeigt wird. Das Parkieren von 

Fahrzeugen ist nicht erlaubt, wenn das Signal «Parkieren verboten» (2.50) auf der 
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signalisierten Fahrbahnseite zu sehen ist. Das Parkieren bezeichnet das Abstellen von 

Fahrzeugen, das über das blosse Ein- und Aussteigenlassen von Personen oder den 

Güterumschlag hinausgeht. Im Halteverbot ist der Güterumschlag nur im Ausnahme-

fall gemäss Artikel 65 der SSV möglich (siehe 5.10 und 5.11 in der Tabelle 6). Zeitweilige 

Ausnahmen vom Halte- oder Parkierungsverbot (2.49; 2.50) werden auf entsprechen-

der Zusatztafel «Ausnahmen vom Halteverbot» (5.10) und «Ausnahmen vom Parkie-

rungsverbot» (5.11) angezeigt. 

Güterumschlag: Relevante Signalisation 

Signal/Markie-
rung 

Name gemäss SSV 

 

2.49 Halten verboten (Art. 30): 
Das freiwillige Halten ist untersagt. Ausnahmen sind möglich (siehe 5.10) 

 

2.50 Parkieren verboten (Art. 30): 
Das Parkieren (= das Abstellen von Fahrzeugen, das nicht bloss dem Ein- und 
Aussteigenlassen von Personen oder dem Güterumschlag dient) ist verboten. 

 

5.10 Ausnahmen vom Halteverbot (Art. 65) 

 

5.11 Ausnahmen vom Parkierungsverbot (Art. 65) 

 

6.22 Parkverbotslinie (Art. 79) 
Am Fahrbahnrand angebrachte Parkverbotslinien (gelb, durchbrochen durch 
Kreuze; 6.22) und) verbieten das Parkieren an der markierten Stelle, lediglich 
ein Güterumschlag ist gestattet. 

 

6.23 Parkverbotsfeld (Art. 79) 
Ist auf dem Parkverbotsfeld (gelb mit Diagonalkreuz; 6.23) eine Aufschrift, 
wie «Taxi» oder eine Kontrollschildnummer, oder das Symbol «Gehbehin-
derte» (5.14) oder «Ladestation» (5.42) markiert, so sind Ein- und Ausstei-
genlassen von Personen sowie Güterumschlag nur zulässig, wenn die Berech-
tigten nicht behindert werden. 
Parkverbotsfelder verbieten das Parkieren an der markierten Stelle, lediglich 
ein Güterumschlag ist gestattet. 

 

6.25 Halteverbotslinie (Art. 79a) 
Am Fahrbahnrand angebrachte Halteverbotslinien (gelb, ununterbrochen; 
6.25) verbieten das freiwillige Halten an der markierten Stelle. 

Tabelle 6: Güterumschlag: Relevante Signalisation [22] 

Gelbe Parkverbotslinien am Fahrbahnrand (gelb, durchbrochen durch Kreuze; 6.22) 

(vgl. Tabelle 6) und Parkverbotsflächen (gelb mit Diagonalkreuz; 6.23) (vgl.  Tabelle 6) 

untersagen das Parkieren an den entsprechenden Stellen. Sofern auf einer Parkver-

botsfläche eine spezielle Aufschrift wie «Taxi», eine Kontrollschildnummer oder das 

Symbol «Gehbehinderte» oder «Ladestation» aufgebracht ist, ist das Ein- und Ausstei-

genlassen von Personen sowie der Güterumschlag nur zulässig, sofern die jeweils Be-

rechtigten in ihrer Nutzung nicht behindert werden. Der Güterumschlag ist auf Park-

verbotslinien und -feldern demnach grundsätzlich zulässig, solange die Berechtigten 

in ihrer Nutzung nicht eingeschränkt werden.  
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Darüber hinaus können Parkverbotsflächen gezielt für den Güterumschlag bzw. die 

Anlieferung definiert werden. Dabei sollten die berechtigten Benutzergruppen mög-

lichst genau spezifiziert werden, um die Nutzungsberechtigung transparent zu machen 

und die Kontrolle zu erleichtern. Auf Parkverbotsflächen kann beispielweise die Auf-

schrift «LIEFERUNG» resp. «Livraison» aufgebracht werden, um die Berechtigten 

klar zu definieren. Fehlt eine solche Aufschrift ist der Nutzerkreis weiter gefasst, da das 

Halten nicht auf Lieferungen und Güterumschlag beschränkt ist.  

 

  

Parkverbotsfeld für Güterumschlag, ohne be-
sondere Bezeichnung (Winkelriedstrasse, Stadt 
Luzern), Foto: Rapp AG) 

Parkverbotsfeld explizit für den Güterumschlag, 
Zentrumsüberbauung Horgen, Foto: Rapp AG 

Abbildung 10: Beispiele für Parkverbotsfelder für die Anlieferung 

Das Vorhandensein von Parkverbotsflächen stellt für sich genommen keine verbindli-

che Parkordnung dar und verpflichtet die Verkehrsteilnehmenden nicht, ausschliess-

lich diese Flächen zu verwenden. Der Güterumschlag ist grundsätzlich überall zulässig 

und wird durch das Vorhandensein von Parkverbotsflächen nicht eingeschränkt. Er 

kann somit auch auf oder unmittelbar neben solchen Flächen erfolgen, sofern die Best-

immungen der Verkehrsregelnverordnung (VRV) eingehalten werden.  

2.5.5 Signale und Markierung für die Parkierung  

Parkfelder werden entweder ausschliesslich durch Markierungen gekennzeichnet oder 

in Ergänzung zu Signalen markiert (Art. 79 SSV). Die Markierung ist weiss, für Felder 

der «Blauen Zone» blau. Die Markierung von Parkfeldern für bestimmte Nutzergrup-

pen ist auch im Artikel 79 geregelt. Parkflächen, die für spezifische Benutzergruppen 

reserviert sind, werden in Gelb markiert. Ebenso können Parkflächen für Fahrräder 

und Motorfahrräder gelb markiert werden.  

Parkierung: Relevante Signalisation 

Signal/Markie-
rung 

Name gemäss SSV 

 Signal Parkieren gestattet (4.17) gemäss SSV Art. 48. Die berechtigten Fahr-
zeugtypen können bezeichnet werden (5.22, 5.23, 5.24) wie auch die max. 
Parkdauer. 

 Signal Parkieren verboten (2.50) mit Zusatztafel für die Ausnahmeregelung 
für berechtigte Fahrzeugtypen (5.22, 5.23, 5.24). Ein spezifisches Signal für 
Lieferwagen besteht heute jedoch nicht. 
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Parkfelder werden grundsätzlich weiss markiert, Felder der «Blauen Zone» 
blau.   

 

Parkfelder für bestimmte Nutzergruppen werden gelb markiert. Die berech-
tigte Nutzergruppe kann im Parkfeld mit einem Symbol gemäss Art. 79, Abs. 4 
markiert werden oder sonst mittels Aufschrift auf einer Zusatztafel (Art. 64, 
Abs. 5) konkretisiert werden. 

Tabelle 7: Güterumschlag: Relevante Signalisation [22] 

Bei Parkfeldern, die bestimmten Fahrzeugarten vorbehalten sind, wird das entspre-

chende Symbol auf einer rechteckigen Zusatztafel angebracht. (Art. 79 SSV). Parkfel-

der, die einer bestimmten Fahrzeugart oder Benutzergruppe vorbehalten sind, dürfen 

ausschliesslich von dieser genutzt werden. Zudem dürfen Parkfelder nur von Fahr-

zeugarten benutzt werden, die der vorgesehenen Flächengrösse entsprechen. 

2.5.6 Anpassungen der SSV für Lastenräder 

Aufgrund von Vorstössen aus dem Parlament hat der Bundesrat analysiert, wie eine 

bessere Nutzung der knappen Verkehrsflächen möglich ist und wie das Nebeneinander 

der Verkehrsteilnehmenden verbessert werden könnte [23]. 

 

Die Vorlage umfasst eine Anpassung der Kategorisierung, der technischen Vorschrif-

ten und der Führerausbildung für Motorfahrräder und Leicht-Motorfahrräder. Nach 

einer Vernehmlassung gelten seit 1. Juli 2025 die Bestimmungen für Motorfahrräder 

gemäss Tabelle 8. 

 

Im Zusammenhang mit dem Lieferverkehr sind folgende Anpassungen bei Lastenfahr-

rädern von Bedeutung: 

• Um das Potential von Lastenfahrrädern («Cargo-Bikes» sowie «Lastenvelos») in 

der urbanen Güterlogistik optimal zu nutzen, soll das zulässige Gesamtgewicht für 

schwere Motorfahrräder auf 450 kg angehoben werden. Eine ursprünglich geplante 

Verbreiterung einplätziger schwerer Motorfahrräder auf bis zu 1.2 m (z.B. für den 

Sachentransport) wurde jedoch aufgrund der Ergebnisse der Vernehmlassung nicht 

weiterverfolgt.  

 

• Stattdessen wird die Kapazität für Lastenfahrräder erhöht bezogen auf das zulässige 

Gesamtgewicht, jedoch nicht in Bezug auf das Volumen. 
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Übersichtstabelle Motorfahrräder gültig ab 1. Juli 2025 

 

Tabelle 8: Übersicht der neuen Kategorisierung der Motorfahrräder ab 1. Juli 2025 (ASTRA) 
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• Für Leicht-Motorfahrräder können spezifische Parkierungsflächen ausgewiesen 

und mit entsprechenden Zusatztafeln gekennzeichnet werden. Zur Signalisation 

und Markierung von Parkierungsflächen für Fahrräder und Motorfahrräder, die für 

den Transport von Kindern, Personen und Gütern konzipiert sind, soll das Symbol 

«Lastenfahrrad» zur Verfügung gestellt werden. Dies ermöglicht die gezielte Schaf-

fung, neuer ausgewiesener Parkfelder für Lastenfahrräder. 

 

 

 

Abbildung 11: Neues Symbol für die Bezeichnung von Parkierungsflächen für Lastenräder 

• Gegenstand der Anpassungen ist auch eine Aufhebung der Benutzungspflicht von 

Radwegen für Motorfahrräder. Schnelle E-Bikes und schwere Lastenfahrräder dür-

fen damit wahlweise auch auf den übrigen Fahrflächen fahren. Dies ermöglicht 

grundsätzlich einen flexibleren Einsatz von Lastenfahrrädern. 

 

• Das Halten von «Lastenvelos» und «Velos mit Anhänger» zum Güterumschlag ne-

ben Fahrzeugen, die längs des Strassenrandes parkiert sind, ist zulässig, sofern der 

Verkehr und Verkehrsteilnehmende nicht behindert werden. 

 

• «Lastenvelos» und «Velos mit Anhänger» dürfen auf dem Trottoir abgestellt wer-

den, wenn Verkehrsteilnehmende resp. Zufussgehende nicht behindert werden und 

ein mindestens 1.5 m breiter Durchgang frei bleibt. 

 

Insgesamt wird mit den Anpassungen der SSV der Einsatz von Lastenvelos wirtschaft-

licher und attraktiver. Dadurch dürfte der Anteil der Lieferwagen durch Lastenfährrä-

der im urbanen Güterverkehr substituiert werden. Da auf eine Erhöhung der max. 

Breite der schweren Motorfahrräder verzichtet wurde, wird das Verlagerungspotential 

voraussichtlich nicht vollumfänglich ausgeschöpft.   

2.6 Charakterisierung der Lieferbedürfnisse 

2.6.1 Relevanz der eingesetzten Fahrzeugtypen 

Eine Einschätzung der qualitativen Relevanz der Nutzung der Fahrzeuge im Lieferver-

kehr für Fahrzeuge bis 7.5t ergab die Ergebnisse in Abbildung 12. 

 

Die Relevanz beschreibt die Bedeutung der jeweiligen Fahrzeugkategorie innerhalb der 

betrachteten Logistiksegmente. Blau steht für eine hohe Relevanz, das heisst, die Fahr-

zeugkategorie wird im jeweiligen Segment in grossem Umfang eingesetzt. Orange weist 

auf eine mittlere Relevanz hin, bei der die Fahrzeugkategorie im mittleren Umfang ein-

gesetzt wird. Rot kennzeichnet eine geringe Relevanz, das heisst, die Fahrzeugkatego-

rie wird im Segment nur in geringem Umfang verwendet. 
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Abbildung 12: Relevanz der Fahrzeugtypen nach Segment des Güter- und Dienstleistungsverkehrs (aus [21]) 

Lieferwagen (bis 3.5 t) kommen in fast allen Segmenten zum Einsatz und haben damit 

eine hohe Relevanz. Kleinfahrzeuge haben eine mittlere Relevanz im KEP-Bereich und 

in der Essensbelieferung. Diese wird voraussichtlich noch weiter steigen, insbesondere 

wenn für das maximale Gesamtgewicht weitere Erleichterungen gewährt werden (vgl. 

Kapitel 2.5.6). Kleine Lastwagen (bis 7.5 t) haben eine hohe Relevanz im Stückgutver-

kehr. 

Relevanz LW 

bis 7.5t

Relevanz 

Kleinfahrzeuge

Relevanz Liefer-

wagen
BeispielNutzungsarten / FahrtzweckeLogistikmarkt

Paketdistribution der Post, 

DPD, DHL etc.

KEP-Dienste, Transport 

kleinteiliger Kurier-, Express- und 

Post-Sendungen mit einem 

Gewicht von 2 bis 31.5 kg von 

Transportunternehmen (Branche 

Verkehr)

Güterverkehr (KEP)

Coop@home, Migros Online, 

Avec Delivery, Stash etc.

Direkttransport kleinteiliger 

Lieferungen des Detailhandels

Pistor etc. Direkttransport kleinteiliger 

Lieferungen des Grosshandels

Stückgutverkehre von 

Planzer, Camion Transport, 

Galliker etc. 

Stückgut, Transport von 

palettierbaren Trocken- und 

Stapelgütern mit 

Sendungsgewicht zwischen 31.5 

kg und 3 t

Güterverkehr 

(Stückgut)

Lieferung Baumaterialen als 

Stückgut (auf Paletten etc.) 

auf Baustellen 

Direktbelieferungen von 

Baustellen durch den Bausektor

Filialbelieferung 

Supermarktketten

Stückguttransporte durch 

Detailhändler

Belieferung von Kunden durch 

Grosshändler (z.B. Pistor)

Stückguttransporte durch 

Grosshändler

Direktbelieferung von Kunden 

durch den Produzenten 

selbst, Verlagerung von 

Produktionsmitteln in eigenen 

Fahrzeugen

Stückguttransporte durch 

Produzenten

Umzugstransporte mit Auf-

und Abbau von Möbeln

Stückguttransporte mit zusätzlich 

erbrachter Dienstleistung der 

Transportbranche

Dienstleistungs-

verkehr mit Waren

Handwerker montieren selbst 

mitgebrachtes Material auf 

einer Baustelle

Stückguttransporte mit zusätzlich 

erbrachter Dienstleistung durch 

den Bausektor

Möbellieferung inkl. Aufbau, 

Elektrogeräte inkl. Installation

Stückguttransporte mit zusätzlich 

erbrachter Dienstleistung des 

Detailhandels

Autoreparatur am Ort mit 

mitgebrachten Ersatzteilen, 

Abtransport von Fahrzeugen 

nach misslungener Reparatur

Stückguttransporte mit zusätzlich 

erbrachter Dienstleistung bei 

Reparatur von Fahrzeugen

Eigentransport mit z.B. 

Aufbau eines Elektrogeräts 

durch den Hersteller selbst. 

Intraunternehmenstransporte 

mit Waren und Dienstleistung 

z.B. Maschinenreparatur mit 

Ersatzteilen

Stückguttransporte mit zusätzlich 

erbrachter Dienstleistung im 

produzierenden Gewerbe

CateringStückguttransporte der 

Gastronomie

Baustellenhandwerker mit 

mobiler Werkstatt

Baudienstleistungen mit 

mitgebrachtem Werkzeug 

welches wieder mitgenommen 

wird, ohne selbst mitgebrachtes 

Material

Dienstleistungs-

verkehr ohne Waren

PannenhilfeReparatur von Fahrzeugen ohne 

Ersatzteile mit mitgebrachtem 

Werkzeug

Reparatur von Maschinen mit 

Material und Werkzeugen vor 

Ort

Reparatur von Produktionsmitteln 

des Produzenten selbst ohne 

selbst mitgebrachtes Material

hoch mittel 
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2.6.2 Fahrzeugeinsatzprofile von Lieferwagen 

Im Rahmen des Forschungsprojektes «Heutige und künftige Bedeutung des leichten 

Nutzfahrzeugverkehrs (Lieferfahrzeuge)» im Auftrag des ASTRA [21] wurde im Feb-

ruar und März 2022 eine anonyme Online-Umfrage unter den Halterinnen und Hal-

tern von Lieferfahrzeugen durchgeführt. Ziel der Umfrage war es, ein allgemeines Bild 

über das Park- und Halteverhalten und die Probleme beim Be- und Entladen zu erhal-

ten. Insgesamt nahmen 1'853 Halterinnen und Halter an der Umfrage teil und beant-

worteten Fragen zur Fahrzeugnutzung eines Lieferwagens an einem Stichtag. Betref-

fend die Nutzung des öffentlichen Raumes sind verschiedene Ergebnisse von Interesse. 

Ausgewählte Ergebnisse zum Einsatz von Lieferwagen 

Fahrleistungen nach Segmenten    

• Der Güterverkehr und der Dienstleistungsver-
kehr mit und ohne Waren sind für den Lieferwa-
genverkehr relevant. 

• 28% des Lieferwagenverkehrs entfallen auf den 
Gütertransport, 30% auf den Dienstleistungsver-
kehr mit Waren und 35% auf den Dienstleis-
tungsverkehr ohne Waren.     

• Nur rund 1% entfällt schliesslich auf die private 
Nutzung von Lieferwagen.  

• Die restlichen 6% des Lieferwagenverkehrs wird 
von Lieferwagen verursacht, die sich mehreren 
Kategorien des Wirtschaftsverkehrs zuordnen 
lassen. 

• Der Anteil Güterverkehr und Dienstleistungsver-
kehr mit Waren – welche einen Güterumschlag 
verursachen – beträgt knapp 60%. 

            

 

Fahrleistungsanteile nach Branchen 

• Rund die Hälfte und damit der grösste Anteil der 
Fahrleistungen der Lieferwagen entfällt auf das 
Baugewerbe. 

• Ein relativer grosser Anteil von 11% entfällt wei-
ter auf die Kategorie «Erbringung von sonstigen 
Dienstleistungen».  

• Die Branche «Verkehr und Lagerei» macht 9% 
und die Branche «Gastgewerbe/Beherbergung 
und Gastronomie» 7% aus.  

• Nur 5% entfallen auf die Handelsbranche. 

 

Verpackung der transportierten Güter 

• Bezüglich der Verpackungsart wird am häufigs-
ten angegeben, dass die Güter auf Paletten trans-
portiert werden. 23% der Antworten entfallen auf 
diese Kategorie.  

• 21% der Güter werden in Lieferboxen respektive 
Liefertaschen transportiert und 20% in Paketen.  

• Nach der Unterscheidung in dieser Studie wer-
den damit 40% als KEP transportiert und 60% 
als Stückgut. 

 

Tabelle 9: Ausgewählte Ergebnisse zum Einsatz von Lieferwagen (aus [21]) 

27.9%

29.9%

35.2%

5.6%

1.4%

Gütertransport Dienstleistungsverkehr mit Waren

Dienstleistungsverkehr ohne Waren Kombination von Aufgaben

Private Zwecke

12%

4%

5%

7%

9%

11%

52%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Andere Branchen

Verarbeitendes
Gewerbe/Herstellung von

Waren

Handel; Instandhaltung und
Reparatur von Motorfahrzeugen

Gastgewerbe/Beherbergung
und Gastronomie

Verkehr und Lagerei

Erbringung von sonstigen
Dienstleistungen

Baugewerbe/Bau

Anteil in Prozent

6%

0.1%

0.4%

1.0%

6%

9.0%

14%

19.4%

21.1%

23.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Andere Verpackung

In Ein- und Mehrwegverpackungen aus Holz

In Transportkasten mit Rollen

In Rollcontainer

Fixe Regale/Inneneinrichtung

Als Stückgut (nicht palettiert)

Lose/ohne Verpackung

In Paketen

In Lieferboxen/Liefertaschen

Auf Paletten

Anteil in Prozent
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Die Einsatzprofile der einzelnen Lieferwagensegmente sind in Tabelle 10 dargestellt. 

Abgebildet sind die vier relevantesten Segmente sowie ein Vergleich mit dem durch-

schnittlichen Einsatzprofil aller in der Schweiz zugelassenen Lieferwagen. Letzteres 

basiert auf den Angaben sämtlicher Halterinnen und Halter im Datensatz. 

Einsatzprofile nach Segmenten von Lieferwagen 

Kennzahlen Einsatzprofil D
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N 310 225 194 46 1853 

Durchschnittliche Anzahl Lieferwagen pro 
Unternehmen 12.7 14.0 12.3 36.6 11.3 

Nutzung am Stichtag      

Gefahrene km 57.4 74.0 77.1 118.4 86.8 

Nutzungsdauer in h 
(Zeit von erster bis letzter Fahrt) 9.9 10.1 9.8 9.6 9.5 

Unterwegszeit in h 2.0 1.9 2.3 5.5 2.5 

Gefahrene km / h 29.4 40.0 33.6 21.6 35.3 

% Anteil Unterwegszeit an Nutzungsdauer 20% 18% 23% 57% 26% 

% Anteil Unterwegszeit von 6 bis 10 Uhr 
an gesamter Unterwegszeit 48% 51% 49% 47% 49% 

% Anteil Unterwegszeit von 16 bis 19 Uhr 
an gesamter Unterwegszeit 45% 49% 51% 27% 41% 

% Anteil Unterwegszeit von 22 bis 5 Uhr 
an gesamter Unterwegszeit 1% 0% 0% 2% 0% 

% Anteil restliche Unterwegszeit an  
gesamter Unterwegszeit 6% 0% 0% 24% 9% 

% Anteil Stau (inkl. stockender Verkehr) 
an gesamter Unterwegszeit 17% 20% 22% 29% 19% 

% Anteil mit min. 5 Stopps 47% 20% 29% 97% 45% 

Tabelle 10: Einsatzprofile nach Segmenten von Lieferwagen (aus [21], eigene Berechnungen anhand gewichteter Daten der On-

line-Befragung 2022; n = 1853)  

Folgende Erkenntnisse sind für die Nutzung des öffentlichen Raums von Interesse: 

• Im schweizweiten Durchschnitt beläuft sich die tägliche Einsatzdauer von Liefer-

wagen auf rund neun bis zehn Stunden (Zeitspanne zwischen Start erster Fahrt und 

Ende letzter Fahrt). 

• Die Lieferwagen im KEP-Güterverkehr verbringen rund 60% der täglichen Einsatz-

zeit im Strassenverkehr und legen dabei durchschnittlich knapp 120 Kilometer pro 

Tour zurück. Die Fahrten verteilen sich über den gesamten Tag, wobei der grösste 

Anteil der Fahrten in den Morgenstunden zwischen 6 und 10 Uhr (47%) erfolgt. Der 

KEP-Güterverkehr ist durch lange Stauzeiten geprägt. Lieferwagen in diesem 
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Segment stehen rund 29% ihrer Einsatzzeit im Stau. Zudem führen nahezu alle 

Fahrzeuge mehr als fünf Stopps pro Tag durch (97%). 

• Die übrigen drei Segmente weisen ein ähnliches Einsatzprofil auf, unterscheiden 

sich jedoch in einzelnen Aspekten vom KEP-Güterverkehr. Lieferwagen im Dienst-

leistungsverkehr (mit und ohne Waren) sowie im Stückguttransport sind insgesamt 

kürzer unterwegs und verbringen im Durchschnitt lediglich 1.9 bis 2.3 Stunden pro 

Tag im Einsatz im Vergleich zu 5.5 Stunden im KEP-Verkehr. Ihre Einsatzzeiten 

sind weniger gleichmässig über den Tag verteilt und konzentrieren sich stärker auf 

die Stosszeiten, insbesondere am Morgen zwischen 6 und 10 Uhr (48–51%) sowie 

am Nachmittag bzw. Abend zwischen 16 und 19 Uhr (45–51%).  

• Während nahezu die Hälfte der Lieferwagen im Dienstleistungsverkehr mit Waren 

in der Baubranche täglich mehr als fünf Stopps verzeichnet, beträgt dieser Anteil 

im Dienstleistungsverkehr ohne Waren im Bausektor lediglich rund 20% und im 

Stückgutverkehr etwa 29%.  

2.6.3 Anzahl Stopps von eingesetzten Lieferwagen und Konfliktsituationen 

Dank der Ergebnisseder oben genannten Umfrage konnten auch Informationen zur 

Anzahl der Stopps und der Art der dort aufgetretenen Konfliktsituationen gewonnen 

werden. Abbildung 13 zeigt die Anzahl der von den Befragten am Stichtag durchgeführ-

ten Stopps nach Stopp-Klassen. Von den 1'853 Halterinnen und Haltern haben 1'234 

die Frage nach den Anzahl Stopps am Stichtag beantwortet.  

 

 

Abbildung 13: Anzahl Lieferwagen nach Stopp-Klassen am Stichtag (eigene Darstellung aufgrund Daten aus [21]) 

Ein Drittel (ca. 400 Personen) haben am Stichtag höchstens zwei Stopps eingelegt. 

Drei Viertel der Befragten gaben an, dass sie am Stichtag nicht mehr als sechs Stopps 

eingelegt haben. 

 

Eine Mehrheit von 892 der insgesamt 1'234 befragten Halteinnen und Halter (72,3%) 

gab an, dass es am Stichtag keine Probleme bei der Suche nach einer geeigneten 
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Halteflächen gab. Hingegen berichteten 254 Personen (20,6%) von mindestens einer 

Konfliktsituation am Stichtag im Zusammenhang mit dem Halten oder Parkieren. Die 

betroffenen Fahrerinnen und Fahrer waren beispielsweise gezwungen, auf dem Trot-

toir, dem Velostreifen, in einer Feuerwehreinfahrt oder im Halteverbot anzuhalten. 87 

Halterinnen und Halter (7,1%) kreuzten bei der Frage nach Konflikten bei der Suche 

nach geeigneten Halteflächen die Option «Weiss nicht» an. Von den 254 Personen, die 

angaben, Schwierigkeiten bei der Parkplatzsuche zu haben, beschrieben 244 auch die 

Art der erlebten Konfliktsituationen (vgl. Abbildung 14).  

 

Mehr als 200 Personen berichteten, keinen geeigneten Park- oder Halteplatz in zweck-

mässiger Nähe zum Zielort gefunden zu haben und deshalb auf ungeeignete Flächen 

ausgewichen zu sein. Knapp 50 Halterinnen und Halter erlebten Konflikte mit Liefer-

dienstleistenden. Rund 25 Personen berichteten von Auseinandersetzungen mit Ge-

meindearbeitenden, Bauarbeitenden oder Zufussgehenden (Mehrfachnennungen 

möglich). 

 

 

Abbildung 14: Art der aufgetretenen Konfliktsituation bei fehlender Haltefläche (eigene Darstellung aufgrund Daten aus [21]) 

Abbildung 15 zeigt die Häufigkeit bzw. die Anzahl von Stopps pro Lieferwagen, bei de-

nen am Stichtag keine geeignete Haltefläche oder kein Parkplatz zur Verfügung stand 

(Konfliktsituation). Auf der x-Achse ist die Gesamtzahl der Stopps dargestellt, die die 

Fahrerinnen und Fahrer an diesem Tag durchgeführt haben (Stopp-Klassen). Die y-

Achse zeigt, wie viele Lieferwagen in die jeweilige Stopp-Klasse fallen.  

Die farbliche Unterteilung innerhalb der Balken veranschaulicht, bei wie vielen dieser 

Stopps keine geeignete Haltefläche vorhanden war und es entsprechend zu Nutzungs-

konflikten kam. Die schwarzen Prozentzahlen geben an, wie hoch der Anteil der Stopps 

ohne geeignete Haltefläche innerhalb jeder Stopp-Klasse war.  
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Lesebeispiel: Von den 1'146 Halterinnen und Haltern, die diese Frage beantwortet ha-

ben, gaben rund 310 an, am Stichtag 3-4 Stopps durchgeführt zu haben.  

Davon konnten 240 Personen (78 %) alle Stopps auf geeigneten Halteflächen durch-

führen, sie waren somit nicht von Konfliktsituationen betroffen. 

Etwa 60 Halterinnen und Halter (18.5%) berichteten hingegen, dass sie bei 1-2 ihrer 

insgesamt 3-4 Stopps keine geeignete Haltefläche fanden und daher auf ungeeignete 

Flächen ausweichen mussten. 

 

 

Abbildung 15: Anteil Lieferwagen mit Stopps ohne geeignete Haltefläche, aufgeteilt nach Stopp-Klassen (eigene Darstellung 

aufgrund Daten aus [21]) 

Auffällig ist, dass Fahrzeuge mit lediglich 1–2 Stopps pro Tag deutlich seltener von 

Konfliktsituationen betroffen sind, nur 10,5% dieser Fahrten beinhalten mindestens 

einen Stopp ohne geeignete Haltefläche, verglichen mit 20.6% im Gesamtdatensatz. In 

der Kategorie 3–4 Stopps pro Tag liegt der Anteil an Konfliktsituation mit rund 20,6% 

im Durchschnitt des Gesamtdatensatzes. Deutlich häufiger treten Konflikte jedoch bei 

Fahrzeugen mit mehr als 5 Stopps pro Tag auf. So verzeichnen beispielsweise Fahr-

zeuge mit 5–10 Stopps einen Konfliktanteil von 27,8 %, was deutlich über dem Gesamt-

schnitt liegt. 

 

Die meisten Konflikte mit Lieferwagen sind direkt oder indirekt auf einen Mangel an 

geeigneten Park- und Halteflächen zurückzuführen. 

2.6.4 Fahrzeugeinsatzprofile aufgrund von Begleitfahrten 

Im Projekt zum Einsatz von leichten Nutzfahrzeugen  [21] wurden neben einer Online-

Umfrage der Lieferwagenhalterinnen und -haltern auch zwei qualitative Erhebungen 

durchgeführt. Erstens fanden halbtägige Begleitfahrten mit Chauffeuren von leichten 

Nutzfahrzeugen (LNF) statt. Die dabei gewonnenen Beobachtungen wurden in 

Fahrtenprotokollen dokumentiert. Zweitens wurden 15 Stakeholder, darunter 
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Unternehmensvertreterinnen und -vertreter, Verbandsvertretende sowie Mitarbei-

tende öffentlicher Verwaltungen in Einzelinterviews zu verschiedenen Aspekten der 

aktuellen und zukünftigen Bedeutung von LNF befragt. Die nachfolgende Abbildung 

zeigt eine Auswahl typischer Einsatzprofile sowie deren zentrale Kennwerte: 

 

 

Abbildung 16: Einsatzprofile nach Segmenten von Lieferwagen (auf der Basis von [21]) 

Wesentliche Erkenntnisse aus den Begleitfahrten: 

• Im KEP-Bereich liegt die Haltedauer typischerweise zwischen 2 bis 20 Minuten. 

Rund 70 bis 90% der Stopps erfolgen auf öffentlichem Grund. 

• Im Stückgut-Bereich beträgt die Haltedauer in der Regel 2 bis 15 Minuten, wobei 

nur etwa 10 bis 20% der Stopps auf öffentlichen Grund stattfinden. 

 

Die Haltedauer ist von folgenden Faktoren abhängig: 

• Anzahl Pakete/Paletten pro Stopp  

• Distanz vom Halteort bis zum Empfänger/Versender 

• Sperrigkeit/Gewicht der Sendungen 

• Handlingaufwand der Frachtart beim Fahrzeug und beim Empfänger (Umschlag-

mittel und -prozesse) 

• Bedingungen auf der Strecke vom Halteort bis zum Empfänger (Platzverhältnisse, 

Behinderungen durch andere Nutzer der Verkehrsflächen, etc.) 

• Bedingungen beim Empfänger/Versender (Verfügbarkeit Lift oder Treppe, Zugang 

zum Gebäude, Bereitschaft Übernahme/Übergabe durch Kunden, Erfolg Zustellung 

etc.) 

 
Im Rahmen der Begleitfahrten wurden verschiedene Konfliktsituationen dokumen-
tiert, darunter: 

• Parkieren auf Trottoir, wodurch der Raum für den Fussverkehr stark eingeschränkt 

wurde  

• Belegung eines für den Güterumschlag reservierten Parkplatzes durch andere Fahr-

zeuge 

• Parkplatz ist bereits durch einen anderen Lieferdienst belegt 

• Behinderungen durch den MIV 

• Behinderungen durch Zufussgehende und/oder Velofahrende 

• Sendung sind nicht Sendungs- bzw. Transportbereit 

• Empfangsstelle/Ort ist geschlossen 

2.6.5 KEP-Belieferungsvorgänge aus Untersuchungen in Deutschland 

Im Rahmen einer Untersuchung in Frankfurt [25] wurden Belieferungsvorgänge von 

KEP-Diensten erhoben. Ausgewählte Ergebnisse gehen aus der nachfolgenden Tabelle 

11 hervor. 

Bandbreite 

(Anzahl)

Durchschnitt 

(Anzahl)

Anteil 

Geschäfts-

kunden (%)

Anteil Privat-

kunden (%)

Bandbreite 

(Min.)

Durchschnitt 

(Min.)

öffentlicher 

Raum

privater 

Raum

A Stückgut Lieferwagen 8 1 1 100 0 5-15 8.50 12.5% 87.5%

B Konsumgüter Lieferwagen 12 1 1 83 17 3-10 6.91 75% 25%

C Stückgut

Iveco mit 

Kofferaufbau und 

Laderampe

12 1 1 100 0 1-10 5.25 17% 83%

D KEP Lastenvelo 15 1 1 93 7 2-20 4.25 80% 20%

E Gartenbau Lieferwagen 13 1 1 100 0 2-40 8.53 0% 100%

F KEP Renault Sprinter 13 1-22 9.25 62 38 2-17 11.20 77% 23%

G KEP VW Crafter 73 1-2 1.5 49 89 0.5-12 3.76 74% 26%

Haltedauer pro StoppAnzahl Pakete pro Stopp Parksituation
Anzahl 

Stopps 

(Morgen)

Branche/ 

Segment

Fahrzeug-

kategorie
Firma

Verteilung Kunden
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Ausgewählte Ergebnisse zu Fahrzeugeinsatzprofilen aus  

Frankfurt 

Parkzeit und Fahrzeit 

• Der Anteil der Parkzeit bzw. Haltezeit 
überwiegt in allen Stadtteiltypen mit 
knapp 70% in Mischgebieten bis rund 
80% in der City. 

• Die längeren Parkzeiten in der City 
sind auf die längere Dauer der Halte-
vorgänge zurückzuführen (vgl. unten).  

 

Dauer der Haltevorgänge 

• 24% (City) bis 75% (Industrie) der 
Haltevorgänge dauern weniger als drei 
Minuten. 

• 22% (Industrie) bis 42% (City) der 
Haltevorgänge dauern zwischen vier 
und zehn Minuten. 

• Der Anteil der langen Haltedauern ist 
in der City und in Mischgebieten we-
sentlich grösser als in den übrigen Ge-
bieten.  

 

Anzahl Pakete pro Haltevorgang 

• Durchschnittlicher Anzahl Pakete und 
Kunden pro Haltevorgang 

• City: 6,5 Pakete und 2,9 Kunden pro 
Haltevorgang 

• Mischgebiet: 3,1 Pakete und 2,4 Kun-
den pro Haltevorgang 

 

Verortung der Haltevorgänge nach 
Stadtteiltyp 

• Die Fahrbahn wurde am häufigsten als 
Haltefläche für den Güterumschlag ge-
nutzt.  

• In Industrie- und Gewerbegebieten er-
folgte ein Grossteil der Haltevorgänge 
auf privaten Stellplätzen oder Ladezo-
nen. 

• Haltevorgänge im Halteverbot treten 
insbesondere in der City, in Mischge-
bieten sowie in Wohngebieten häufig 
auf. 

• Haltevorgänge auf Fussgängerinfra-
struktur kommen insbesondere in 
Wohngebieten häufig vor. 

• Haltevorgänge auf Radverkehrsinfra-
struktur machen nur einen kleinen 
Anteil aus. 

 

Tabelle 11: Ausgewählte Ergebnisse zu Fahrzeugeinsatzprofilen aus Frankfurt [25] 
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2.7 Funktionen und Potentiale von Verkehrsdrehscheiben 

für die Belieferung urbaner Gebiete 

Im Rahmen des Forschungsprojektes wurden auch die Funktionen und Potentiale von 

Verkehrsdrehscheiben für die Belieferung urbaner Gebiete untersucht. Dies erfolgte 

vor dem Hintergrund, dass der Einsatz von Verkehrsdrehscheiben Veränderungen im 

Fahrzeugpark, in den Einsatzprofilen der Fahrzeuge sowie den damit verbundenen 

Nutzungsansprüchen des Lieferverkehrs im öffentlichen Raum bewirken kann. 

2.7.1 Definitionen und Beschreibungen von Verkehrsdrehscheiben 

Verschiedene Untersuchungen und Planungen haben sich mit Verkehrsdrehscheiben 

in urbanen Räumen befasst. Aus der nachfolgenden Tabelle gehen die verwendeten 

Definitionen und Beschreibungen hervor: 

Definitionen und Beschreibungen von Verkehrsdrehscheiben 

Quelle Definition / Beschreibung 

Projekt Zentrumsnahe 
Autobahndrehschei-
ben [26] 

Unter dem Begriff multimodale Drehscheibe werden Orte bezeichnet, an 
denen mehrere Verkehrsträger aufeinandertreffen. Sodass zwischen ver-
schiedenen Verkehrsmitteln effizient umgestiegen und gewechselt wer-
den kann (intermodale Wegeketten). Das multimodale Angebot solcher 
Drehscheiben kann durch zusätzliche Einrichtungen ergänzt werden, die 
einen Mehrwert für die Nutzerinnen und Nutzer schaffen, beispielsweise 
Einkaufsmöglichkeiten, Tankstellen oder Ladestationen, mobilitätsnahe 
Dienstleistungen sowie gastronomische Angebote. 

Perspektive BAHN 
2050: Studie zum 
Kernsatz 2: «Die Bahn 
ist mit den anderen 
Verkehrsinfrastruktur-
netzen effizient abge-
stimmt und attraktiv 
vernetzt.» [7] 

Eine multimodale bahnorientierte Cargo-Drehscheibe soll primär einen 
effizienten und umweltfreundlichen Umschlag von Gütern zwischen der 
Bahn und den an die Drehscheibe angebundenen Verkehrsträgern, in 
der Regel dem Strassenverkehr.  
Abhängig vom Typ und der Ausgestaltung der Cargo-Drehscheibe kön-
nen am Standort zusätzliche logistische Dienstleistungen erbracht wer-
den, etwa Lagerung, Kommissionierung oder Verpackung und Konfekti-
onierung. 

Perspektiven Bahn 
2050: Studie zum 
Kernsatz 5 und 2 Teil 
Güterverkehr [27] 

Im Zusammenhang mit der City-Logistik wird von City Hubs gespro-
chen, als Schnittstelle zwischen dem Fernverkehr (Schiene, Strasse) und 
Nahverkehr. 

Mobilität und Raum 
2050: Sachplan Ver-
kehr, Teil Programm 
[6] 

Die intermodalen Umschlagsplattformen ermöglichen den Umschlag 
von Gütern zwischen verschiedenen Verkehrsträgern und dienen der 
Aufteilung grosser, gebündelter Sendungsgrössen in kleinere Einheiten 
für die Feinverteilung bzw. für die Ver- und Entsorgung sowie umge-
kehrt der Bündelung von Sendungen für den Weitertransport. 

Tabelle 12: Definitionen und Beschreibungen von Verkehrsdrehscheiben 

Grundsätzlich werden drei Typen von multimodalen Verkehrsdrehscheiben unter-

schieden. 

 

• Rein strassenangebundene Verkehrsdrehscheiben (z.B. zentrumsnahe Autobahn-

drehscheiben), die primär auf den Personenverkehr ausgerichtet sind. In Einzelfäl-

len kann auch eine Erschliessung durch die Bahn oder Tram erfolgen. 
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• Schienen- und strassenangebundene Verkehrsdrehscheiben, die auf den Güterver-

kehr spezialisiert sind, wie etwa City Cargo Hubs mit kombinierter Schienen- und 

Strassenanbindung. 

• Schienen- und strassenangebundene Verkehrsdrehscheiben, die sowohl auf den 

Personen- als auch auf den Güterverkehr ausgelegt sind. Viele Bahnhöfe in der 

Schweiz sind ursprünglich als multimodale Drehscheiben für den Personen- und 

Güterverkehr konzipiert und genutzt worden [7]. 

 

Alle drei Typen sind multimodal und können Funktionen in der Logistik bzw. im Gü-

terverkehr übernehmen. 

2.7.2 Funktionen und Ausstattungsbedarf von Verkehrsdrehscheiben 

Aus der nachfolgenden Tabelle gehen mögliche Logistik-/Güterverkehrsfunktionen 

und der Ausstattungsbedarf der Verkehrsdrehscheiben hervor. 

Funktionen und Ausstattungsbedarf 

Quelle Funktionen Logistik / Güterverkehr 
(und Typen von Drehscheiben) 

Ausstattungsbedarf 

Projekt Zentrums-
nahe Autobahndreh-
scheiben [26] 

• Abholen/Aufgaben von Paketen 

• Cross-Docking im KEP und Stückgut-
markt (B2B) 

• Parkieren und Abstellen für LW, LW-An-
hänger, Lieferwagen 

• Evtl. Übergang von automatisiertem Fern-
verkehr auf nicht automatisierten Nahver-
kehr 

• Aufgabe und Abholstatio-
nen 

• Gedeckte Umschlagfläche 
bzw. -halle 

• Manövrierflächen für LW 

Perspektive BAHN 
2050: Studie zum 
Kernsatz 2: «Die 
Bahn ist mit den an-
deren Verkehrsinfra-
strukturnetzen effi-
zient abgestimmt 
und attraktiv ver-
netzt.» [7] 

• Funktionen: Umschlag, Cross-Docking, 
ev. kurzzeitiges Lagern 

• Typen von Drehscheiben: Cargo Dreh-
scheiben, Konsumgutdrehscheiben und 
Massengutdrehscheiben, kombinierte 
Verkehrsdrehscheiben für den Personen- 
und Güterverkehr 

• Verschiedene Grössenklassen 

• Erschliessungsmodule 
(Strasse, Bahn, etc.) 

• Umschlagsmodule (Um-
schlag von Paletten, Roll-
behälter, Container, etc.) 

• Servicemodule (für Lager-
ung, Cross-Docking, etc.) 

• Betriebsmodule (Vorstau- 
/ Abstellflächen, Mess-
/Kontrolleinrichtungen) 

Perspektiven Bahn 
2050: Studie zum 
Kernsatz 5 und 2 
Teil Güterverkehr 
[7], [28] 

• Umschlag von Ladeeinheiten (Container, 
Wechselbehälter) 

• Umschlag von Massengütern (Umpum-
pen, Frontlader, etc.) 

• Umschlag von Stückgütern, KEP (Hubwa-
gen, Gitterboxen, etc.) 

• Annahmebahnhof 

• Konsumgutverladeanlage 

• Massengutverladeanlage 
• KV-Terminal 

Mobilität und Raum 
2050: Sachplan Ver-
kehr, Teil Programm 
[6] 

• Fünf Typen von Umschlagplattformen 

• Typen mit City-Logistik-Funktion 

• Unterschiedliche Anforde-
rungen an Erschliessung 
(Schiene, Strasse, CST, 
etc.) 

Tabelle 13: Funktionen und Ausstattungsbedarf von Verkehrsdrehscheiben 
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Aus der nachfolgenden Abbildung geht die Funktion eines bahnerschlossenen City 

Hubs hervor. 

 

 

 

Abbildung 17: Funktion des City Hubs in der Gütertransportkette [29] 

Bahnerschlossene City (Cargo) Hubs dienen der Ver- und Entsorgung stark verdichte-

ter urbaner Gebiete mit hohem Bündelungspotential. Sie ermöglichen die Kombina-

tion der Schiene für den überregionalen Vor- und Nachlauf mit emissionsarmen Trans-

portmitteln für die Feinverteilung im städtischen Raum und tragen dazu bei, den ver-

kehrlich stark belasteten Staugürtel rund um Innenstädte zu umgehen. Idealerweise 

handelt es sich um bestehende Standorte von Freiverladeanlagen oder auch Anschluss-

gleisanlagen, die zusätzliche Funktionen als City Cargo Hubs übernehmen [30]. 

 

Zu den wesentlichen Funktionen von Güterverkehrsdrehscheiben zählen der Um-

schlag, die Lagerung sowie die Kommissionierung von Waren. Ergänzend übernehmen 

sie Aufgaben wie das Abstellen und Parkieren von Last- und Lieferfahrzeugen. Bei Per-

sonenverkehrsdrehscheiben kommen zusätzliche Funktionen wie die Aufgabe und die 

Abholung von Sendungen durch Privatpersonen hinzu. Aus diesen Funktionen ergibt 

sich ein spezifischer Bedarf an Infrastruktur- und Ausstattung, darunter eine leis-

tungsfähige verkehrliche Erschliessung, geeignete Umschlagvorrichtungen sowie aus-

reichend Lager- und Abstell-, und Rangierflächen. 

 

Die Verkehrsdrehscheiben können eine wichtige Schnittstelle für die City-Logistik dar-

stellen. Sie ermöglichen den Umschlag, die Zwischenlagerung oder die Kommissionie-

rung von Konsumgütern, die in unterschiedlichen Transporteinheiten wie Paketen, 

Rollbehältern, oder Paletten transportiert werden. Darüber hinaus können auch Mas-

sengüter wie Aushub oder Kies abgewickelt werden. Eine wichtige Funktion besteht 

zudem im Umschlag von Waren aus grossen Transportmitteln wie Lastwagen oder 

Bahnwagen auf kleinere Fahrzeuge für die Feinverteilung, darunter Lieferwagen, LNF 

oder Cargo-Bikes. 
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2.7.3 Potentiale von Verkehrsdrehscheiben 

Aus der nachfolgenden Tabelle gehen die Potentiale und die Gesamtbeurteilung her-

vor: 

Potentiale von Verkehrsdrehscheiben 

Quelle Potentiale Gesamtbeurteilung 

Projekt Zentrumsnahe 
Autobahndrehschei-
ben [26] 

• Zentrumsnahe Autobahndrehscheiben 
sind aufgrund der sehr guten Erreich-
barkeit auch für Logistikfunktionen / -
nutzungen interessant. 

• Flächensparendes Zusatzangebot für die 
Ver- / Entsorgung urbaner Räume 

• Wechsel auf Stadtfahrzeuge (E-Liefer-
wagen, E-Cargo-Bikes) 

• Spezifische Verladeanlagen und Lo-
gistikzentren für Massengutlogistik oder 
Konsumgutlogistik wäre bei ausreichen-
der Flächenverfügbarkeit denkbar. 

• Insgesamt wird das Po-
tential von zentrumsna-
hen Autobahndrehschei-
ben für den Personen- 
und Güterverkehr 
schweizweit als eher ge-
ring eingestuft.  

• Das Potential ist stark 
standortabhängig; es gibt 
Standorte mit hohem und 
tiefem Potential. 

Perspektive BAHN 
2050: Studie zum 
Kernsatz 2: «Die Bahn 
ist mit den anderen 
Verkehrsinfrastruktur-
netzen effizient abge-
stimmt und attraktiv 
vernetzt.» [7] 

• Nutzung Potentiale Bahn / City-Logistik 
für Massengüter und Konsumgüter 

• Für mittlere und grosse Verkehrsdreh-
scheiben besteht ein erheblicher Erwei-
terungsbedarf an Umschlagkapazität 

• Für grössere Agglomerati-
onen besteht ein Potential 
für bahnangebundene 
City Cargo Hubs 

• An zentralen Lagen in 
CH-Städten besteht auch 
ein Potential für bahnan-
gebundene kombinierte 
PV-GV Verkehrsdreh-
scheiben (z.B. Luzern, 
Winterthur, Basel) 

• Es bestehen noch grosse 
Unsicherheiten über das 
Potential. 

Perspektiven Bahn 
2050: Studie zum 
Kernsatz 5 und 2 Teil 
Güterverkehr [7], [28] 

• Umschlag Bahn / Strasse von Konsum- 
und Massengütern 

• 2 bis 2,5 Mio. Tonnen (gesamte Schweiz) 

Mobilität und Raum 
2050: Sachplan Ver-
kehr, Teil Programm 
[6] 

• Umschlag von Gütern zwischen den Ver-
kehrsträgern  

• Aufteilung von gebündelten, grossen 
Losgrössen in kleinere Losgrössen für 
Feinverteilung / Ver- und Entsorgung 
(und umgekehrt). 

Tabelle 14: Potentiale von Verkehrsdrehscheiben 

Den zentrumsnahen Autobahndrehscheiben wird je nach Standort zumeist nur ein ge-

ringes Potential attestiert. Das Potential für bahnerschlossene City Cargo Hubs oder 

auch kombinierte PV-GV-Drehscheiben dürfte grösser sein. Es bestehen jedoch grosse 

Unsicherheiten über den Umfang des Potentials. Gemäss Konzept «Suisse Cargo Lo-

gistics» der SBB sind in der Schweiz fünf bis acht bahnerschlossene City Hubs vorge-

sehen2. 

2.7.4 Auswirkungen von Verkehrsdrehscheiben auf den Lieferverkehr und  

Fazit 

Mit der Umsetzung von Verkehrsdrehscheiben mit Logistik-/Güterverkehrsfunktio-

nen ist mit folgenden Auswirkungen zu rechnen: 

 

 
2 Siehe https://blog.sbbcargo.com/sbb-stellt-sich-fuer-den-gueterverkehr-der-zukunft-auf  

https://blog.sbbcargo.com/sbb-stellt-sich-fuer-den-gueterverkehr-der-zukunft-auf
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• Vermehrter Einsatz von Kleinfahrzeugen (Lieferwagen, Kleinfahrzeuge), erhöht 

Anzahl Fahrten, verringert den Platzbedarf beim Be- und Entlad 

• Bündelungseffekte zu erwarten, wenn überbetriebliche Zusammenarbeit und ge-

meinsame Belieferung urbanes Gebiet vereinbart wird (jedoch mit erheblichen Hin-

dernissen wie Wettbewerb, Zusatzkosten verbunden), dann Reduktion der Anzahl 

Stopps 

• Evtl. Reduktion Umschlagflächenbedarf im zentralen urbanen Raum 

 

Damit sind von Verkehrsdrehscheiben keine wesentlichen zusätzlichen Auswirkungen 

auf die Fahrzeugeinsatzprofile und eingesetzten Fahrzeugtypen zu erwarten. 

 

Die Begleitkommission hat in der Sitzung vom 4. September 2023 in der Folge ent-

schieden, dass das Thema Verkehrsdrehscheiben nicht weiter vertieft werden soll. 

2.8 Entwicklungstrends und ihr Einfluss auf die Nutzung 

von Verkehrsflächen 

Im Rahmen des Projektes waren die massgebenden Entwicklungstrends zu identifizie-

ren, die den Lieferverkehr, den Gesamtverkehr und die Nutzung der Verkehrsflächen 

beeinflussen. In einem zweiten Schritt ging es darum die Auswirkungen dieser Trends 

auf den Verkehr und die Nutzung des öffentlichen Raums qualitativ einzuschätzen. 

 

Zu den Trends (Megatrends, Logistiktrends, technologische Trends, etc.) und den Aus-

wirkungen auf den Verkehr gibt es zahlreiche Untersuchungen [2], [21], [31], [32], 

[33]. Die wesentlichen Megatrends und Logistiktrends mit Auswirkungen auf den Gü-

terverkehr gehen aus der nachfolgenden Abbildung 18 hervor. Die Wirtschafts- und 

Bevölkerungsentwicklung sind hier nicht als eigene Megatrends ausgewiesen, da sie 

den dargestellten Megatrends übergeordnet sind. 

 

 

Abbildung 18: Megatrends und Logistiktrends mit Einfluss auf den Güterverkehr (Rapp Trans AG) 
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Wesentlichen Einfluss auf den Lieferverkehr und die Nutzung des öffentlichen Raums 

haben die Megatrends Urbanisierung, Digitalisierung, Klimawandel und gesellschaft-

licher Wandel und die nachgelagerten Logistiktrends Automatisierung / Informatisie-

rung, Individualisierung / Kundenlösungen und neue Letzte-Meile-Angebote. Die Me-

gatrends haben gleichzeitig auch Auswirkungen auf den Personenverkehr.  

 

Auf die allgemeine Wirtschafts- und Bevölkerungsentwicklung wird nicht gesondert 

eingegangen. Diese sind wesentliche Treiber der Verkehrsentwicklung und führen zu 

einer Zunahme des Güter- und im Personenverkehrs. Die ARE-Verkehrsperspektiven 

[2] gehen davon aus, dass von 2017 bis 2050 der Personenverkehr (Personenkilome-

ter) um 11% und der Güterverkehr (Tonnenkilometer) um 31% zunehmen wird. Diese 

Zunahme führt bei begrenztem Raum für Verkehr und öffentliche Nutzung zu steigen-

den Nutzungsansprüchen und Nutzungskonflikten. 

Nachfolgend werden die Megatrends, sowie die nachgelagerten Logistiktrends und 

ihre qualitativen Auswirkungen auf den Güterwirtschaftsverkehr (Lieferverkehr), den 

Dienstleistungsverkehr mit und ohne Waren (siehe Glossar), den übrigen Verkehr und 

die Nutzung des öffentlichen Raums aufgezeigt. Neben den Megatrends werden auch 

weitere Trends berücksichtigt, die nicht von den Megatrends abgedeckt werden, jedoch 

ebenfalls einen Einfluss auf den Verkehr und die Nutzung des öffentlichen Raums aus-

üben. Die Einschätzungen stützen sich auf Dokumentenanalysen und den Erfahrungen 

im Forschungsteam. 

2.8.1 Urbanisierung 

Dem Bevölkerungswachstum und der zunehmenden Nachfrage nach Wohn-, Büro- 

und Gewerberaum wird mit einer Verdichtung der bestehenden Siedlungsflächen ent-

gegengetreten. Die Verdichtung nach Innen und die zunehmende Urbanisierung führt 

zu einer höheren Verkehrsnachfrage im Personen- und Güterverkehr. 

Auswirkungen der Urbanisierung 

Güterwirtschaftsver-
kehr (Lieferverkehr) 

• Zunahme des Aufkommens und der Fahrten 

• Zunahme der Be- und Entladeprozesse 

• Zunahme der Anzahl Sendungen pro Stopp 

• Zunahme der Haltedauer pro Stopp 

Dienstleistungsver-
kehr mit / ohne  
Waren 

• Zunahme der Fahrten 

• Zunahme der Parkbedürfnisse für den Dienstleistungsverkehr 

Übriger Verkehr • Zunahme des Fuss- und Veloverkehrs 

• Zunahme des öffentlichen Verkehrs 

• Zunahme des Privatverkehrs mit Autos 

• Zunahme Personenwirtschaftsverkehr (Taxi, Reisebus, etc.) 

Weitere Nutzungen im 
öffentlichen Raum 

• Zunahme der Aufenthaltsbedürfnisse im öffentlichen Raum 
• Zunahme der kommerziellen Nutzungen im öffentlichen Raum 

Nutzungskonflikte • Starke Zunahme der Nutzungsansprüche an den öffentlichen Raum 

• Verstärkung der Nutzungskonflikte 

Tabelle 15: Auswirkungen der Urbanisierung 

Die Güterverkehrsnachfrage wird weiter zunehmen, was zu einer höheren Zahl von 

Lieferfahrten sowie zu vermehrten Be- und Entladeprozessen führt, da zunehmend 

kleinteilige Sendungen ausgeliefert werden müssen. Gleichzeitig steigt die Anzahl der 
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Sendungen pro Stopp, da immer mehr Haushalte bestellen, wodurch sich die mittlere 

Stoppzeit pro Halt verlängert. Parallel dazu steigt das übrige Verkehrsaufkommen in-

folge der zunehmenden städtischen Verdichtung. Höhere Bevölkerungs- und Arbeits-

platzdichten führen zu mehr täglichen Wegen im Fuss- und Veloverkehr, im öV, im 

MIV sowie im Personenwirtschaftsverkehr. 

 

Da die Verkehrsflächen in der Regel nicht vergrössert werden können, werden ver-

schiedene Steuerungsmassnahmen ergriffen, um die zunehmenden und diversifizier-

ten Mobilitätsbedürfnisse primär über flächensparende Verkehrsmittel wie den öV, 

Fuss- und Veloverkehr abzuwickeln.  

 

Mit zunehmender Urbanisierung erhöhen sich die Bedürfnisse nach  Aufenthalts und 

kommerziellen sowie freizeitlichen Nutzungen im öffentlichen Raum, wie etwa Cafés, 

Kioske, mobile Foodtrucks [3] [20]. Es ist absehbar, dass die verfügbaren Flächen im 

öffentlichen Raum nicht allen Nutzungsansprüchen gleichermassen gerecht werden 

kann, sodass vermehrt eine Abwägung zwischen den verschiedenen Nutzungsansprü-

chen erforderlich sein wird.  

2.8.2 Gesellschaftlicher Wandel (Schwerpunkt Einkaufsverhalten,  

Überalterung) 

Zum gesellschaftlichen Wandel zählen unter anderem die demographische Alterung, 

die zunehmende Individualisierung mit erweiterter Wahlfreiheit sowie der Anstieg von 

Ein- und Zweipersonenhaushalten. Ein wesentlicher Aspekt dieses Wandels ist die 

Transformation des Konsumverhaltens, das sich durch verändertes Einkaufsverhalten 

und eine verstärkte Nutzung digitaler Vertriebs- und Informationskanäle zunehmend 

dynamisiert. 

 

Der gesellschaftliche Wandel sowie die fortschreitende Digitalisierung (vgl. 2.8.3) tra-

gen massgeblich zum anhaltenden Wachstum des Versandhandels bei. Zentrale Trei-

ber dieser Entwicklung sind insbesondere die erhöhte Preistransparenz sowie die na-

hezu uneingeschränkte Produktverfügbarkeit im Online-Handel. Während der CO-

VID-19-Pandemie wurde dieser Trend zusätzlich durch temporäre Geschäftsschlies-

sungen und eine vermehrte Tätigkeit im Homeoffice vorangetrieben. Nach der Pande-

mie verlor deren Einfluss zwar an Bedeutung, doch das Homeoffice blieb weiterhin ein 

relevanter Faktor. Im Jahr 2022 erreichten die Online-Einkäufe in der Schweiz ein Vo-

lumen von 14,0 Mrd. CHF, was einem Rückgang von 3% gegenüber 2021 entspricht. 

Dennoch haben sich die Online-Umsätze innerhalb von sechs Jahren verdoppelt [34]. 

 

Der Anteil des Online-Versandhandels am Detailhandel in der Schweiz lag 2024 bei 

etwa 12% [35], während andere Länder, wie Grossbritannien bereits über 20% ver-

zeichnen. Die umsatzstärksten und am häufigsten nachgefragten Segmente im Online-

Handel sind Heimelektronik, Bekleidung einschliesslich Schuhe sowie Lebensmittel. 

Nach der COVID-19-Pandemie ist das Wachstum des Online-Handels zwar rückläufig, 

langfristig werden jedoch Marktanteile im E-Commerce von 40 bis 50% als realistisch 

eingeschätzt. 

 

Die zunehmende Verlagerung vom stationären Handel hin zum Online-Handel hat 

grosse Auswirkungen auf die Logistik. Das Marktvolumen von KEP-Diensten und der 
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Paketpost wächst dynamisch, wodurch die Anforderungen an Lieferdienste hinsicht-

lich zeitlicher und räumlicher Verfügbarkeit, Same-Day-Delivery und Retouren-ma-

nagement erheblich steigen. Gleichzeitig verändern sich die Logistikketten grundle-

gend: Anstelle der Belieferung des Einzelhandels und stationärer Verkaufsgeschäfte 

(B2B) werden zunehmend direkt die Endkunden (B2C) beliefert. Dadurch werden pri-

vate Einkaufsfahrten zunehmend durch Gütertransporte ersetzt.  

 

Mit dem demographischen Wandel nimmt der Anteil der über 65-jährigen Personen 

von derzeit etwa 20% auf nahezu 30% im Jahr 2060 zu [36]. Damit werden ältere Men-

schen das Mobilitätssystem künftig stärker prägen als heute. Szenarien zeigen, dass die 

Personenkilometer der über 64-jährigen Personen im Vergleich zu heute deutlich zu-

nehmen werden, insbesondere im MIV, sowohl mit als auch ohne Automatisierungs-

grad. Obwohl ein längeres Erwerbsleben dieser Altersgruppe zu erwarten ist, bleibt der 

Freizeitverkehr das Segment mit dem höchsten Anteil an der zurückgelegten Fahrleis-

tung. Zudem ist davon auszugehen, dass die Nachfrage nach Aufenthaltsmöglichkeiten 

im öffentlichen Raum in Wohnortnähe mit zunehmendem Alter steigt. 

Auswirkungen des gesellschaftlichen Wandels (E-Commerce, de-

mographischer Wandel) 

Güterwirtschaftsver-
kehr (Lieferverkehr) 

• Zunahme des Aufkommens und der Fahrten 

• Zunahme der Be- und Entladeprozesse 

• Zunahme der Anzahl Sendungen pro Stopp 

• Zunahme der Haltedauer pro Stopp 

Dienstleistungsverkehr 
mit / ohne Waren 

• Generell nur geringe Veränderungen 

• Zunahme Dienstleitungsverkehr (Pflegedienste) 

Übriger Verkehr • Abnahme (Wegfall von Einkaufsfahrten bzw. -wegen) 

• Zunahme Verkehr mit Reisebussen 

Weitere Nutzungen im 
öffentlichen Raum 

• Zunahme Bedürfnis nach Aufenthalt im öffentlichen Raum 

Nutzungskonflikte • Zunahme der Nutzungskonflikte in Gebieten mit hohem  
Aufkommen 

Tabelle 16: Auswirkungen des gesellschaftlichen Wandels (E-Commerce, demographischer Wandel) 

Gemäss den erwarteten Wirkungen des gesellschaftlichen Wandels werden die Anzahl 

der Lieferfahrten sowie die Be- und Entladeprozesse – auch im öffentlichen Raum – 

weiter zunehmen. Die Verkehrsperspektiven 2050 des ARE gehen von einer Zunahme 

des Lieferwagenverkehrs von 58% aus; der Lieferwagenverkehr der KEP-Dienstleister 

soll sogar um über 140% zunehmen [1], [2]. Ein Teil dieser Zunahme ist auf den gesell-

schaftlichen Wandel zurückzuführen. Beim Lieferwagenverkehr muss berücksichtigt 

werden, dass ein grosser Teil Dienstleistungsverkehr ohne Warentransport ist. 

2.8.3 Digitalisierung 

Die Digitalisierung bietet Optimierungsmöglichkeiten und ermöglicht neue Mobili-

tätsdienstleistungen sowohl im Personenverkehr als auch im Güterverkehr. In der Lo-

gistik und im Güterverkehr haben Technologien wie Big Data, Cloud Logistics, Internet 

der Dinge, Robotik/Automation, 3D-Druck und selbstfahrende Fahrzeuge das Poten-

tial, die Branche zu transformieren [4], [31]. Diese Entwicklungen versprechen eine 

Steigerung der Produktivität, Effizienz, Qualität und Flexibilität sowie eine Verbes-
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serung der Transparenz in den Lieferprozessen. Insbesondere für Verlader könnten 

sich daraus erhebliche Vorteile ergeben.  

 

Bei einer automatisierten Zustellung von Paketen auf der letzten Meile mittels Paketro-

botern könnten Vorteile insbesondere durch emissionsfreie Wegstrecken entstehen. 

Gleichzeitig begrenzt jedoch die geringe Kapazität der Paktetroboter (bez. Volumen, 

Gewicht) die Effizienz dieser Technologien. Die tatsächlichen Auswirkungen auf die 

Nutzung des öffentlichen Raums sind derzeit unsicher. Aufgrund der geringen Trans-

portkapazitäten müssten mehrere Roboter gleichzeitig eingesetzt werden, was insge-

samt zusätzlichen Flächenbedarf im öffentlichen Raum erzeugen könnte. Eine Entlas-

tung des Strassenraums ist daher nicht gegeben. Darüber hinaus stellen infrastruktu-

relle Anpassungen, gesetzliche Rahmenbedingungen sowie die gesellschaftliche Ak-

zeptanz zentrale Faktoren dar, die den Erfolg solcher Technologien massgeblich beein-

flussen. 

  

Neue Sharing-Angebote für Velos oder E-Trottinetts erfordern zusätzliche Flächen im 

öffentlichen Raum. Automatisierte, selbstfahrende Fahrzeuge verändern zudem die 

Anforderungen an die Anzahl und den Standort von Parkflächen: Fahrdienste automa-

tisierter Fahrzeuge erzeugen einen zusätzlichen Bedarf an markierten Ein- und Aus-

steigezonen im öffentlichen Raum (Kiss+Ride). 

Auswirkungen der Digitalisierung 

Güterwirtschaftsver-
kehr (Lieferverkehr) 

• Reduktion der Fahrten 

• Abnahme der Be- und Entladeprozesse 

• Zunahme der Anzahl Sendungen pro Stopp 

• Zunahme der Haltedauer pro Stopp 

Dienstleistungsverkehr 
mit / ohne Waren 

• Abnahme der Fahrten 

Übriger Verkehr • Verlagerung auf kleinere wendigere Fahrzeuge 

• Räumliche Verlagerung von Parkvorgängen in weniger frequen-
tierte Lagen 

• Zunahme der Ein- und Aussteigevorgänge in Bezug auf On-De-
mand Verkehre 

Weitere Nutzungen im 
öffentlichen Raum 

• Keine wesentlichen Veränderungen 

Nutzungskonflikte • Eher abnehmende Nutzungskonflikte 

• Räumlich grosse Unterschiede 

Tabelle 17: Auswirkungen der Digitalisierung 

Die Digitalisierung eröffnet neue Potentiale für die flexible und dynamische Nutzung 

urbaner Flächen insbesondere im innerstädtischen Raum. Diese gilt es gezielt weiter-

zuentwickeln [20]. Innovative Ansätze der City-Logistik können dazu beitragen, Zu-

stell- und Abholprozesse zu bündeln, wodurch sich sowohl die Anzahl der Fahrten als 

auch die Anzahl der Warenumschläge reduzieren lässt. 

2.8.4 Klimawandel 

Mit dem Klimawandel werden Hitzetage und Extremwetterereignisse zunehmen. Im 

Rahmen eines nationalen Projektes zum Verkehr der Zukunft wurde der Zusammen-

hang zwischen Klimawandel und Verkehrsnachfrage näher untersucht [37]. 
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Im Personenverkehr ist zu erwarten, dass dieser zwischen urbanen und Berggebieten 

sowie zwischen ländlichen und städtischen Gebieten, ebenso wie der Freizeitverkehr 

zunehmen wird [37]. Es wird auch eine deutliche Steigerung der Nachfrage im Velo-

verkehr sowie bei E-Bikes und anderen fahrzeugähnlichen Geräten erwartet.  

 

Der Güterverkehr wird in Zukunft voraussichtlich verstärkt durch die Zunahme von 

Extremwetterereignissen beeinträchtigt, insbesondere infolge von Schäden an der kri-

tischen Infrastruktur. Dies bedeutet eine verminderte Zuverlässigkeit von Gütertrans-

porten [37]. Während Hitzeperioden wird die Aufrechterhaltung durchgehender Kühl-

ketten zunehmend herausfordernd. Darüber hinaus ist mit steigenden Transportkos-

ten im Güterverkehr zu rechnen, was potentiell eine dämpfende Wirkung auf die Nach-

frage haben könnte. 

 

Vor dem Hintergrund des Klimawandels und der Notwendigkeit die Treibhausgas-

emissionen zu reduzieren, wird eine Elektrifizierung von Fahrzeugen im Personenver-

kehr (PW, Zweiräder, FäG) als auch im Güterverkehr (LI und vermehrt auch LW) vo-

rangetrieben. Während ein Teil der Elektroladestationen in Wohngebäuden oder auch 

Firmenarealen realisiert werden, bestehen noch Unsicherheiten in welchem Umfang 

Elektroladestationen im öffentlichen Raum bereitgestellt werden (z.B. bei Autobahn-

raststätten oder auf Parkplätzen in urbanen Gebieten). 

Auswirkungen des Klimawandels 

Güterwirtschaftsver-
kehr (Lieferverkehr) 

• Reduktion Zuverlässigkeit der Transport 

• Dämpfung der Nachfrage 

• Elektrifizierung von Lieferwagen und Lastwagen, Cargo-Bikes 

Dienstleistungsverkehr 
mit / ohne Waren 

• keine wesentlichen Veränderungen 
• Elektrifizierung von Lieferwagen (auch PW) 

Übriger Verkehr • Zunahme des Veloverkehrs 

• Zunahme des Verkehrs mit fahrzeugähnlichen Geräten 

• Zunahme des Pendel- und Freizeitverkehrs 

• Elektrifizierung von PW, Zweirädern und fahrzeugähnlichen  
Geräten 

Weitere Nutzungen im 
öffentlichen Raum 

• Zunehmender Flächenbedarf für die Begrünung  

• Ausrüstungsbedarf von Park- und Abstellplätzen mit  
E-Ladestationen 

Nutzungskonflikte • Zunehmende Nutzungskonflikte 

Tabelle 18: Auswirkungen des Klimawandels 

führt in urbanen Gebieten in Verbindung mit der baulichen Dichte und durch gross-

flächige Versiegelungen zu steigenden Sommertemperaturen und zur Entstehung von 

Hitze-Hotspots, die sich auf das Wohlbefinden und insgesamt auf die Lebensqualität 

auswirken. Vor diesem Hintergrund sind städtische Frei- und Grünflächen aufgrund 

ihrer kühlenden Funktion erforderlich, um negative gesundheitliche Auswirkungen zu 

mildern, die Versickerung von Regenwasser zu verbessern, urbane Hitzeinseln zu re-

duzieren und so die Aufenthalts- und Lebensqualität zu steigern. Gleichzeitig stellen 

beengte Raumverhältnisse in Städten eine Herausforderung dar, da sie die Schaffung 

und den Erhalt solcher Flächen erschweren. 
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2.8.5 Weitere Trends 

Neben den übergeordneten Megatrends gibt es weitere Entwicklungen, welche einen 

Einfluss auf die Verkehrsnachfrage und das Verkehrsangebot haben sowie die Verfüg-

barkeit und Nutzung des öffentlichen Raums beeinflussen. Die weiteren Trends wirken 

sich auf die Verkehrsnachfrage und die Nutzung des öffentlichen Raums aus.  

Weitere Trends und ihre Auswirkungen 

Trend Einfluss auf die Verkehrsnach-
frage 

Einfluss auf die Nutzung des öf-
fentlichen Raums 

Logistikangebote 

Verbreitung von 
Abgabe- und Ab-
holstationen  

• Vermehrter Einsatz grösserer 
Fahrzeuge für die Bedienung der 
Stationen 

• Verringerung des Lieferverkehrs 
auf der letzten Meile (an die Lie-
feradresse, Haustürzustellung); 
Reduktion der Anzahl an Stopps 

• Zunahme des Personenverkehrs 
von / zu den Abhol- und Abgabe-
stationen (Zu Fuss, mit dem Velo, 
mit dem öV oder dem PW) 

• Steigender Platzbedarf für Abgabe- 
und Abholstationen im öffentlichen 
Raum 

• Erhöhter Platzbedarf für Be- und 
Entlad der Fahrzeuge an diesen Sta-
tionen 

• Abnehmender Platzbedarf für Be- 
und Entlad an der Lieferadresse 

Zweistufige Zu-
stellung über 
Mikro Hubs in 
dichten urbanen 
Räumen  

• Vermehrter Einsatz grösserer 
Fahrzeuge für die Bedienung der 
Mikro Hubs 

• Vermehrter Einsatz von LNF und 
Kleinfahrzeugen (Cargo-Bikes, 
Dreiräder) ab Mikro Hubs 

• Steigender Platzbedarf für Mikro 
Hubs (soweit sie im öffentlichen 
Raum realisiert werden) 

• Abnehmender Platzbedarf für den 
Be- und Entlad von Lieferwagen 

• Erhöhter Platzbedarf für das Halten 
/Abstellen von Kleinfahrzeugen 
(Dreiräder, Cargo-Bikes) 

Kooperation und 
Konzentration 
innerhalb der Lo-
gistik  

• Verringerung des Lieferverkehrs 
auf der letzten Meile (an die Lie-
feradresse); Reduktion der Anzahl 
an Stopps 

• Vermehrter Einsatz grösserer 
Fahrzeuge auf Kosten der kleine-
ren Fahrzeuge 

• Bedarf nach grösseren Flächen, die 
weniger intensiv genutzt werden 

Regulation / Planung 

Anpassung der 
Regulierung für 
Cargo-Bikes (vgl. 
Kap.2.5.6) 

• Zunehmender Einsatz von Cargo- 
Bikes zulasten Lieferwagen 

• Abnehmender Platzbedarf für den 
Be- und Entlad von Lieferwagen 

• Erhöhter Platzbedarf für Be- und 
Entlad Cargo-Bikes 

Einschränkung 
Lieferzeitfenster  

• Erhöhter Fahrzeugbedarf generell 

• Verstärkte Nachfragespitzen 

• Vermehrter Einsatz von Kleinfahr-
zeugen zulasten Lieferwagen (so-
weit sie nicht als Motorfahrzeuge 
gelten) 

• Erhöhter Platzbedarf für Be- und 
Entlad von Lieferwagen und Klein-
fahrzeugen 

Reduktion von 
Parkraum (z.B. 
auch in blauen 
Zonen) 

• Reduktion des Autoverkehrs 

• Verlagerung auf andere Verkehrs-
mittel 

• Abnehmende Verfügbarkeit von Flä-
chen für die Parkierung (für den 
Dienstleistungsverkehr mit und ohne 
Waren) 

• Mehr Flächen für andere Verkehrs-
teilnehmende oder für Begrünungs-
massnahmen 
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Einrichten von 
Veloschnellrou-
ten  

• Zunahme des Veloverkehrs 

• Vermehrter Einsatz von Kleinfahr-
zeugen auf Kosten der grösseren 
Fahrzeuge 

• Steigender Flächenbedarf für den 
Veloverkehr 

• Reduzierte Flächenverfügbarkeit für 
den Lieferverkehr  

Tabelle 19: Weitere Trends und ihre Auswirkungen (basierend auf [21]) 

Die identifizierten Trends bei den Logistikangeboten führen zum vermehrten Einsatz 

grösserer Fahrzeuge wie Lieferwagen und kleiner Lastwagen bis 7.5 t, für Transporte 

zu und von Abhol- und Abgabestationen oder Mikro Hubs. Gleichzeitig verringert sich 

tendenziell der Platzbedarf für Be- und Entladevorgänge an den Lieferadressen. Im 

Gegenzug steigt jedoch der Bedarf an Flächen für das Halten und Abstellen von Klein-

fahrzeugen. Darüber hinaus steigt jedoch der Platzbedarf für die Realisierung von Ab-

hol- und Abgabestationen und Mikro Hubs, insbesondere, wenn diese im öffentlichen 

Raum realisiert werden. Insgesamt ist mit einer Zunahme von Nutzungskonflikten zu 

rechnen. 

 

Die identifizierten Trends bei der Regulierung und Planung führen generell zu einem 

vermehrten Einsatz von Kleinfahrzeugen und bei einer Einschränkung der Lieferzeit-

fenster auch zu einem erhöhten Bedarf an Lieferwagen. Die Einrichtung von Velo-

schnellrouten fördern den Veloverkehr und reduzieren den übrigen Personenverkehr. 

Tendenziell dürften die Nutzungskonflikte zunehmen. 

2.9 Fazit aus der Auslegeordnung 

Definition und Abgrenzung des öffentlichen Raums 

Es konnte eine allgemeingültige Definition und Abgrenzung des öffentlichen Raums 

gefunden werden, die für das Forschungsthema zweckmässig ist. Im Vordergrund ste-

hen die Nutzungsmöglichkeiten und nicht die Eigentumsverhältnisse. Der öffentliche 

Raum erstreckt sich in Strassenräumen von Fassade zu Fassade. 

«Der öffentliche Raum ist eine Fläche, die der Allgemeinheit rechtlich oder faktisch 

frei zugänglich ist – grundsätzlich jederzeit und voraussetzungslos. Der öffentliche 

Raum umfasst Plätze, Verkehrsknoten, Strassen, Wege, Brücken und Unterführun-

gen, Haltestellen des öffentlichen Verkehrs, öffentliche Be- und Entladeflächen für 

den Warenverkehr, öffentliche Parkplätze sowie multifunktionale Park- und Grün-

räume im besiedelten Stadtgebiet.»  

«Welche Funktionen und Nutzungen der Verkehrsflächen sind zu berücksichti-

gen?» 

Es lassen sich sechs grundlegende Funktionen von Verkehrsflächen unterschieden: 

Verkehrsabwicklung, Zugang für Personen und Dienste, Zugang für Waren, Bele-

bung/Begegnung, Begrünung/Möblierung, Abstellung und Reinigung/Unterhalt. Für 

diese Funktionen bestehen verschiedene Nutzungsmöglichkeiten der Verkehrsflächen. 

Die Berücksichtigung der unterschiedlichen Funktionen und Nutzungen trägt dazu 

bei, je nach Nutzungszone und Strassenraumtyp eine ausgewogene Nutzung des öf-

fentlichen Raums sicherzustellen resp. zu erreichen und Konflikte zu minimieren. 
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«Wie werden die Lieferfahrzeuge im urbanen Gebiet eingesetzt und wie erfolgt 

der Be- und Entlad?»  

Die Lieferfahrzeuge werden im urbanen Gebiet im Güterverkehr vielfältig eingesetzt. 

Lieferwagen bis 3.5 Tonnen spielen dabei eine zentrale Rolle und sind in nahezu allen 

Segmenten des Güterverkehrs präsent. Zudem gewinnen Kleinfahrzeuge an Bedeu-

tung, insbesondere im Bereich der Kurier-, Express- und Paketdienste sowie bei Es-

senslieferungen. 

 

Es lassen sich drei grundsätzlich unterschiedliche Einsatzprofile für den urbanen Gü-

ter- und Dienstleistungsverkehr unterscheiden: Güterverkehr (KEP), Güterverkehr 

(Stückgut) und Dienstleistungsverkehr (DLV) mit und ohne Waren. Die Nutzung des 

öffentlichen Raums durch diese Fahrzeuge variiert je nach Segment und wird durch 

unterschiedliche Einsatzprofile geprägt. Diese werden von der Art der transportierten 

Güter, den Anforderungen der Branchen sowie den Be- und Entladeprozessen be-

stimmt. Dabei ist auffällig, dass im KEP-Güterverkehr die Lieferwagen überdurch-

schnittlich lange unterwegs sind und häufiger im Stau stehen. Dieser Sektor weist eine 

hohe Anzahl an Stopps pro Tour auf, da häufig kleine Sendungen, wie Pakete und Lie-

ferboxen zugestellt werden. Die Lieferungen im KEP-Segment konzentrieren sich stark 

auf die Spitzenzeiten am Vormittag und Nachmittag. Im Gegensatz dazu verbringen 

Fahrzeuge im Stückgut- und Dienstleistungsverkehr weniger Zeit auf den Strassen und 

haben während ihrer Touren insgesamt weniger Stopps. 

 

Der Einsatz der Lieferfahrzeuge und insbesondere das Halten und Parkieren unterliegt 

den Regelungen der Verkehrsregelverordnung (VRV) und der Signalisationsverord-

nung (SSV). Die geplanten Anpassungen der SSV, insbesondere die Anhebung des ma-

ximalen Gesamtgewichts auf 450 kg, erhöhen die Attraktivität des Einsatzes von Las-

tenfahrrädern. Da eine Erhöhung der maximal zulässigen Breite von Lastenfahrrädern 

jedoch nicht vorgesehen ist, wird die Verlagerung auf Lastenfahrräder voraussichtlich 

begrenzt ausfallen. 

 

Bezüglich der Be- und Entladung zeigen sich unterschiedliche Verhaltensweisen und 

Konfliktsituationen. Die meisten Haltevorgänge dauern nur wenige Minuten, aller-

dings sind die Halte- und Parkzeiten in innerstädtischen Bereichen häufig länger. Kon-

flikte entstehen oft durch Halten/Parkieren auf Fuss- und Velowegen, zweite Reihe 

parkieren, Blockieren von Parkplätzen durch den Güterumschlag oder Behinderungen 

durch andere Verkehrsteilnehmende. Auf der anderen Seite werden Parkverbotsfelder 

für den Güterumschlag häufig von parkierenden Personenwagen missbräuchlich be-

legt. Insgesamt spiegeln die Einsatzprofile der Lieferfahrzeuge im urbanen Raum die 

komplexen Anforderungen und Herausforderungen, mit denen die Akteure konfron-

tiert sind, wider. 

«Welche Entwicklungen sind infolge des wachsenden Versandhandels und der Ur-

banisierung zu erwarten?» 

Angesichts des zunehmenden Versandhandels und der fortschreitenden Urbanisie-

rung ist davon auszugehen, dass der Lieferverkehr und der Dienstleistungsverkehr mit 

und ohne Waren signifikant steigen werden. Gleichzeitig wird ein Anstieg des Fuss- 

und Veloverkehrs, des öffentlichen Verkehrs sowie des MIV prognostiziert. Mit der Ur-

banisierung steigen auch der Bedarf an Aufenthaltsflächen und kommerziellen Nutz-
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ungen (z.B. Food Trucks). Diese Entwicklungen dürften zu einer Zunahme von Nut-

zungskonflikten führen. Infolgedessen steigt der Handlungsbedarf, insbesondere im 

Hinblick auf die Nutzungen im öffentlichen Raum und den Lieferverkehr, um eine an-

gemessene Koexistenz zwischen den verschiedenen Nutzungen zu erreichen. 

Potentiale von Verkehrsdrehscheiben 

Die Auslegeordnung bezüglich der Funktionen, des Ausstattungsbedarfs und der Po-

tentiale hat gezeigt, dass zentrumsnahe Autobahndrehscheiben nur ein begrenztes Po-

tential bieten. Dagegen dürfte das Potential von bahnerschlossenen City Hubs grösser 

sein. Mit der Umsetzung von Verkehrsdrehscheiben mit Logistik-/Güterverkehrsfunk-

tionen ist mit folgenden Auswirkungen zu rechnen: 

• Vermehrter Einsatz von Kleinfahrzeugen: Durch den Einsatz von Lieferwagen und 

Kleinfahrzeuge könnte die Anzahl der Fahrten steigen. 

• Bündelungseffekte: Wenn überbetriebliche Zusammenarbeit und eine gemeinsame 

Belieferung des urbanen Gebietes vereinbart werden (wobei Wettbewerbsaspekte 

erhebliche Hindernisse darstellen können), könnten Bündelungseffekte eintreten, 

die die Anzahl an Stopps pro Tour reduzieren.  

• Eventuelle Reduktion des Umschlagflächenbedarfs im zentralen urbanen Raum: 

Damit sind von Verkehrsdrehscheiben keine wesentlichen zusätzlichen Auswirkun-

gen auf die Fahrzeugeinsatzprofile und eingesetzten Fahrzeugtypen zu erwarten. 

Genereller Handlungsbedarf 

Die Auslegeordnung zum Be- und Entlad im öffentlichen Raum zeigt, dass die Nut-

zungsansprüche und die Nutzungskonflikte zunehmen. Wesentliche Gründe sind die 

Zunahme des Lieferverkehrs sowie die wachsenden Nutzungsansprüche aus verschie-

denen Bereichen (Nutzungsverdichtung, Begrünung, Förderung Fuss- und Velover-

kehr, etc.). Damit ist der Handlungsbedarf für Lösungen für den Be- und Entlad im 

öffentlichen Raum gegeben. 

«In welchen Raumtypen ist der Handlungsbedarf bezüglich Be- und Entlad von 

Lieferfahrzeugen im öffentlichen Raum besonders relevant und welche Entwick-

lungen und Trends sind dabei zentral?»  

Der Handlungsbedarf bezüglich Be- und Entlad von Lieferfahrzeugen im öffentlichen 

Raum ist besonders gross in Zentrumszonen, Mischzonen und dichten Wohnzonen 

und betrifft verschiedene Strassenraumtypen (HVS, SS, ES, Fussgängerzonen, Stadt-

plätze und Gassen). In diesen Strassenräumen und -zonen sind oft mehrere der folgen-

den Bestimmungsfaktoren gegeben, die zu einem hohem Konfliktpotential führen: 

hohe Nutzungsvielfalt und -dichte, hohes Verkehrsaufkommen, heterogene Verkehrs-

zusammensetzung, unterschiedliche Aufenthaltsbedürfnisse, hohe Empfindlichkeit 

des Stadtraums (z.B. in historischen Ortskernen) sowie eine begrenzte Verfügbarkeit 

von Flächen. 

 

Die Urbanisierung, der gesellschaftliche Wandel und der Klimawandel führen voraus-

sichtlich zu einer Verstärkung des Konfliktpotentials im urbanen Raum. Die Digitali-

sierung kann sowohl eine Dämpfung als auch eine Verstärkung der Nutzungskonflikte 

im öffentlichen Raum bewirken. Zudem deuten neue Logistikangebote und eine Ver-

schärfung der regulatorischen Rahmenbedingungen darauf hin, dass die Konflikte im 

öffentlichen Raum eher zunehmen werden. 



1814 | Be- und Entladen von Lieferfahrzeugen im öffentlichen Raum 

86 

  



1814 | Be- und Entladen von Lieferfahrzeugen im öffentlichen Raum 

 87 

3 Anspruchsgruppen,  

Nutzungsansprüche und  

Interessenabwägung 

3.1 Einleitung 

Im Folgenden werden die Nutzer des öffentlichen Raums identifiziert, welche potenti-

ell von Be- und Entladevorgängen betroffen sind oder diese selbst ausführen (Kapi-

tel 3.2). Im Rahmen dieser Forschungsarbeit wurden deren Nutzungsansprüche im 

Rahmen einer Literaturrecherche und Interviews gesammelt (Kapitel 3.3). Hieraus 

liessen sich potentielle Konflikte mit dem Lieferverkehr ableiten, welche sich durch 

eine räumliche und zeitliche Koinzidenz von Flächenansprüchen verschiedener Nut-

zergruppen ergeben (Kapitel 3.4). Die Nutzungskonflikte unterscheiden sich in Abhän-

gigkeit vom jeweiligen Raumtyp. Daher ist es erforderlich, Anspruchsgruppen, ihre je-

weiligen Ansprüche und die daraus resultierenden Konflikte entsprechend den unter-

schiedlichen Raumtypen zu differenzieren.  

 

Anhand der im Kapitel 2 identifizierten Trends wurde die Entwicklung von Ansprü-

chen und möglichen Konflikten abgeleitet. Dazu haben auch Interviews mit verschie-

denen Vertretern der Nutzergruppen beigetragen. 

 

Sobald die Nutzergruppen und Nutzungskonflikte identifiziert sind, gilt es, deren An-

sprüche gegeneinander abzuwägen und zu priorisieren. In Kapitel 0 werden mögliche 

Vorgehensmethoden und Kriterien zur Interessenabwägung im Zusammenhang mit 

dem Be- und Entlad von Lieferfahrzeugen im öffentlichen Raum dargestellt. 

3.2 Anspruchsgruppen 

Der öffentliche Raum wird von einer Vielzahl unterschiedlicher Anspruchsgruppen in 

vielfältiger Weise beansprucht. Neben den Anspruchsgruppen des Güter- und Dienst-

leistungsverkehrs sind das in erster Linie verschiedene Anspruchsgruppen des Perso-

nenverkehrs, aber auch öffentliche Dienste sowie Anwohnende und ansässige Betriebe. 

Eine spezielle Stellung in diesem Gefüge nehmen Kantone und Gemeinden ein. Sie 

stellen keine Nutzergruppe im obigen Sinn dar. Als Eigentümer eines Grossteils der 

Strasseninfrastruktur verantworten sie jedoch die Erstellung, den Betrieb, den Unter-

halt und die Erneuerung. 

 

In Tabelle 20 ist eine Übersicht zu den Anspruchsgruppen dargestellt. Im Güter- und 

Dienstleistungsverkehr werden vier Gruppen unterschieden. Transportunternehmen 

die Warentransporte für Dritte oder als betriebsinterne Logistikdienstleister (z.B. im 

Detailhandel) durchführen. Liefer- und Zustelldienste, die meist betriebseigene, 
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kleinteilige Transporte zu stets wechselnden Destinationen, z.B. die Lieferung von 

Zeitschriften oder Mahlzeiten, organisieren. Kurier- und Postdienste die kleinteiligen 

Transporte in optimierten Touren innerhalb eines Distributionssystems (meist Hub-

and-Spoke) abwickeln. 

 

Bei Dienstleistern mit und ohne Waren steht nicht der Warentransport im Vorder-

grund, sondern die Erbringung einer Dienstleistung (Handwerks-, Service- und Pfle-

gedienst), wobei die Mitführung von Waren nur in bestimmten Fällen notwendig ist. 

Übersicht zu den Anspruchsgruppen und ihrer Nutzung 

des öffentlichen Raums 

Kategorie Anspruchsgruppe Nutzung des öffentlichen Raums 

Güter- und 
Dienstleisungs-
verkehr  

Transportunternehmen Warentransport und -lieferung (LI bis LW) 
sowie Be- und Entlad.  

Lieferdienste/Zustelldienste Warentransport und -lieferung (Lastenvelo 
bis PW) sowie Be- und Entlad 

Kurier- und Postdienste Warentransport und -lieferung (Lastenvelo 
bis LI) sowie Be- und Entlad 

Dienstleister (mit und ohne 
Waren) 

Personen- und teilweise Warentransport mit 
und ohne Be- und Entlad (i.d.R. PW bis LI) 

Personenver-
kehr 

Zufussgehende Fortbewegung und Aufenthalt auf Trottoirs, 
Gehwegen und Plätzen 

Velofahrende Fortbewegung auf Strassen, Velostreifen und 
-wegen; Abstellung Velos. 

Mikromobilität (FäG) Fortbewegung auf Trottoir, Velostreifen und 
-wegen und Strassen; Abstellung 

Motorisierter Individualverkehr Fortbewegung auf Strassen; Abstellung/Par-
kierung 

Taxifahrer, bzw. -unternehmen Fortbewegung auf Strassen; Warten / Abstel-
lung / Parkierung; Ein- und Aussteigenlassen 

Betreiber von Reisebussen Fortbewegung auf Strassen; Ein- und Aus-
steigenlassen; ggf. Abstellung 

Verkehrsunternehmen strassen-
gebundener öV 

Personenbeförderung (Fortbewegung) und 
Fahrgastwechsel; ggf. temporäre Abstellung 

Öffentliche 
Dienste und 
Blaulichtorga-
nisationen 

Unterhalts- und Reinigungs-
dienste 

Reinigung und Instandhaltung von Strassen, 
Fusswegen, Plätzen, öffentlichen Grünflä-
chen und der Möblierung; ggf. temporäre Ab-
stellung 

Entsorgungsdienste Sammlung von Kehricht und Recyclinggut 

Rettungsdienste, Polizei Eingreifen im Ereignisfall mit Fortbewegung 
auf Strassen, Abstellen von Fahrzeugen 

Nachbarschaft Anwohnende Zugang zu Gebäuden für Personen 
Aufenthalt und Begegnung 

Betriebe Betrieb von Geschäften und Cafés/Restau-
rants 

Temporäre stationäre/mobile 
Nutzer 

Betrieb von (Markt-) Ständen, Foodtrucks 
etc. 

Tabelle 20: Übersicht zu den Anspruchsgruppen 
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Als Spezialfall des Be- und Entlads im öffentlichen Raum sind Entsorgungs- oder 

Blaulichtdienste zu betrachten. Die Entsorgung ist teilweise in Touren organisiert, z.B. 

Hauskehricht, Papier, Karton oder Grüngut, teilweise über Sammelstellen, z.B. Blech, 

Aluminium oder Altglas. Sie sind, mit Ausnahme der liberalisierten Sammlung von Be-

triebskehricht, eine öffentliche Aufgabe. Blaulichtdienste rücken im Ereignisfall an den 

Ereignisort aus um, abgestimmt auf das Ereignis, ihre Dienstleistungen zu erbringen. 

In der Regel wird dabei auch Material (z.B. zur Brandbekämpfung oder Rettung) mit-

geführt. 

 

Der Strassenraum weist gemäss Kapitel 2.4 nicht nur Verkehrsfläche für verschiedene 

Verkehrsmittel auf, sondern wird auch als Zugang für Personen und Waren, Begeg-

nungsflächen sowie Grünflächen genutzt. Ebenso wird ein Teil der Flächen für die Ab-

stellung von Fahrzeugen benötigt. Und schliesslich muss die ganze Fläche auch gerei-

nigt und unterhalten werden.  

 

In Tabelle 21 ist für die verschiedenen Anspruchsgruppen dargestellt, welche Funktio-

nen diese im Strassenraum beanspruchen. 

Nutzungsansprüche bezogen auf Funktionen 

Kategorie Anspruchsgruppe Funktionen Strassenraum 
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Güter- und 
Dienstleistungs-
verkehr 

Transportunternehmen X  X     

Liefer- und Zustelldienste X  X     

Kurier- und Postdienste X  X     

Dienstleister (mit und ohne Waren) X (X) X   X  

Personenverkehr Zufussgehende X   X X   

Velofahrende X   (X)  X  

Mikromobilität (FäG) X   (X)  X  

Motorisierter Individualverkehr X X    X  

Taxifahrer, bzw. -unternehmen X X    X  

Betreiber von Reisebussen X X    X  

Verkehrsunternehmen strasseng. öV X X   X   

Öffentliche 
Dienste und 
Blaulichtorgani-
sationen 

Unterhalts- und Reinigungsdienste X    (X)  X 

Entsorgungsdienste X  X    (X) 

Rettungsdienste, Polizei X X X   (X)  

Nachbarschaft Anwohnende  X X X X (X)  

Gewerbe  X X X (X) X  

Temporäre stationäre/mobile Nutzer  X X X X X  

Tabelle 21: Nutzungsansprüche bezogen auf Funktionen  
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Der Anspruch an den öffentlichen Raum ist einem Wandel unterzogen. Strassenräume 

werden nicht nur als Verkehrsinfrastruktur wahrgenommen, sondern haben vermehrt 

Aufenthaltsqualität zu bieten. Im Sinne der «15-Minuten-Stadt» sollen Wege im urba-

nen Raum vorzugsweise zu Fuss oder per Velo zurückgelegt werden. Zudem sind ge-

mischte Nutzungen anzustreben, wodurch vermehrt Erdgeschosse für den Einzelhan-

del und Dienstleistungen genutzt werden. 

3.3 Nutzungsansprüche nach Anspruchsgruppen 

3.3.1 Datenerhebung 

Zur Erhebung der Nutzungsansprüche wurden Interviews mit Vertretenden der ver-

schiedenen Anspruchsgruppen durchgeführt. Bei den Interviewpartnerinnen und-

partnern handelte es sich überwiegend um Personen aus der öffentlichen Verwaltung 

(Kantone, Gemeinden), mittelständischen und grossen Unternehmen (Handel, Logis-

tik/Transport), Verkehrsbetrieben, Fachverbänden sowie der Pflege- und Sozialbran-

che. Ergänzend wurden die Ergebnisse durch Erkenntnisse aus Forschungsberichten, 

Planungsleitfäden, Richtlinien und weiterer Fachliteratur ergänzt [3], [38]. In Tabelle 

22 ist eine Übersicht zu den interviewten Institutionen und Unternehmen dargestellt. 

Übersicht zu den interviewten Institutionen und Unternehmen 

Organisation Kategorie Anspruchsgruppe 

Kanton Aargau, Departement Bau, 
Verkehr und Umwelt; Fussgänger-
verein Zürich 

Personenverkehr Zufussgehende 

Stadt Zürich, Stadtpolizei Zürich Öffentliche Dienste Rettungsdienste, Polizei 

Kurierzentrale GmbH, Basel Güter- und Dienstleistungs-
verkehr 
 

Kurier- und Postdienst-
leistungen  
(primär Velokurier) 

Die Schweizerische Post Güter- und Dienstleistungs-
verkehr 

Kurier- und 
Postdienstleistungen  

Camion Transport AG Wil Güter- und Dienstleistungs-
verkehr 

Transportunternehmen 

Stadt Winterthur, Tiefbauamt, Ent-
sorgung 

Öffentliche Dienste Entsorgung 

Stadt Zürich,  
Verkehrsbetriebe Zürich 

Personenverkehr Verkehrsunternehmen öV 

Spitex Stadt Luzern, Luzern Güter- und Dienstleistungs-
verkehr 

Dienstleister (Pflege-
dienste) 

Schweizerischer Maler- und Gipser-
unternehmer-Verband (SMGV) 

Güter- und Dienstleistungs-
verkehr 

Dienstleister (Bauhand-
werker) 

Tabelle 22: Übersicht zu den interviewten Institutionen und Unternehmen 
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Anlässlich der Interviews wurden folgende Themen besprochen, wobei je nach An-

spruchsgruppe jeweils ein unterschiedlicher Fokus gelegt wurde. 

 

• Nutzung des öffentlichen Raums: 

o Betriebsabläufe und -zeiten 

o Verwendete Fahrzeuge 

o Verkehrsverhalten und Fahrzeuge 

o Verwendete Umschlagmittel 

o Nachfrageschwankungen 

o Anteil Umschlag auf öffentlichem Grund 

o Ein- und Aussteigenlassen auf öffentlichem Grund 

o Abstellung / Parkierung auf öffentlichem Grund 

o Einschätzung von Gesetzen, Normen und Richtlinien 

o Liefer- und Umschlagbedürfnisse, Kundenverkehr 

• Nutzungskonflikte: 

o Allgemeine Herausforderungen 

o Konflikte mit Fuss- und Veloverkehr, MIV, anderen Lieferdiensten, weitere… 

• Anforderungen an den Be- und Entladeplatz: 

o Dimensionen und Infrastruktur 

o Distanzen zwischen Halteort und Empfänger 

o Zugänglichkeit Halteort 

o Zeitbedarf für Be- und Entladen 

o Verfügbarkeit/zeitliche Einschränkungen 

• Lösungsansätze (als Input für AP4 «Good Practice und neue Lösungsansätze»): 

o Vorschläge von Lösungsansätzen, dazu benötigte Einrichtungen/Infrastruktur 

o Vorhandene Beispiele 

3.3.2 Nutzungsansprüche des Güter- und Dienstleistungsverkehrs 

Im Rahmen der Interviews hat sich gezeigt, dass beim Güter- und Dienstleistungsver-

kehr je nach Anspruchsgruppe unterschiedliche Nutzungsansprüche bestehen. 

 

Transportunternehmen liefern i. d. R. mit grösseren Fahrzeugen an Einzelkunden 

oder in der Filialbelieferung. Dabei ist neben der eigentlichen Haltefläche auch der 

Platzbedarf für Umschlag und Rangierbewegungen zu berücksichtigen. 

Bei der Anlieferung von Einzelhandelsgeschäften ist zu berücksichtigen, dass diese 

ihre eigenen Flächen optimieren, das heisst eine Erweiterung der Verkaufsfläche bei 

gleichzeitiger Minimierung der Lagerfläche anstreben. Dies führt zu höheren Anforde-

rungen an die Anlieferung hinsichtlich des Lieferzeitpunkts, Häufigkeit und Waren-

menge pro Transport. Lieferungen sollten nur in Ausnahmefällen im öffentlichen 

Raum erfolgen, beispielsweise bei Filialen in Altstadtgebieten oder unter sonst beeng-

ten räumlichen Verhältnissen. Die Zustellung erfolgt in den meisten Fällen mit Palet-

ten-Handhubwagen («Palettenrolli») oder Rollgitterwagen. Da sich beide nur für 

kurze Transportdistanzen eignen, ist man darauf angewiesen, dass möglichst nahe 

beim Kunden/Geschäft gehalten, respektive umgeschlagen werden kann. 

 

Die Anlieferung in den frühen Morgenstunden oder nachts (insbesondere bei Lebens-

mittelgeschäften) stellt in Zonen mit Mischnutzungen eine besondere Herausforder-

ung hinsichtlich der Lärmemissionen dar, beispielsweise durch den Güterumschlag, 
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Rollgeräusche oder den Betrieb von Kühlaggregaten. Die Fahrten erfolgen i. d. R. nach 

einem definierten, zeitlich eng abgestimmten Tourenplan. Dabei wird versucht, stark 

frequentierte Strassenabschnitte während der Verkehrsspitzen zu vermeiden. 

 

Der Einsatz von E-Lastwagen ist v. a. im urbanen Bereich zweckmässig und zuneh-

mend verbreitet. Über längere Distanzen schneiden Dieselfahrzeuge derzeit noch wirt-

schaftlicher ab. Mit einem Anhängerzug können 10 bis 20 Filialen einer Detailhandels-

kette angefahren werden. 

Nutzungsansprüche von Transportunternehmen 

Platzbedarf  • Lastwagen ca. 10–15 x 3.0 m (inkl. Platz für Hebebühne, ohne Anhänger) 

• Manövrierfläche 

Halten • Die Haltedauer ist abhängig von folgenden Faktoren: Anzahl Pakete/Stück-
güter am Halt, Distanz Halteort–Lieferpunkt, Sperrigkeit/Gewicht der Sen-
dungen, Aufwand für Handling, Bedingungen Zugangsweg (Platzverhält-
nisse, Behinderungen durch andere Nutzer, Lift, Bereitschaft Kunde etc.) 

• Eher längere Haltedauer: 
o Anlieferung Stückgut 2–15 Min. 
o Anlieferung Detailhandel bis zu 45 Min. ohne Rampe (5–8 Min. pro He-

bebühnenbewegung); mit Rampe 5–20 Min. 
o Falls Montage3 von angelieferten Gütern auch bis zu 1 Std. 
o Umzugswagen (mehrere Stunden) 

Halteort • Bei Stückgut 10–20% der Stopps auf öffentlichem Grund 

Be- und Entlad • In der Regel mittels Hebebühnen 

Zustellung • Handhubwagen für Paletten 

• Rollgitter/-container 

• Sackkarre 

Tabelle 23: Nutzungsansprüche von Transportunternehmen 

Liefer- und Zustelldienste zeichnen sich durch kurzfristig geplante Zustelltouren sowie 

kurze Haltedauern bei Sammellieferungen aus. Teilweise gibt es enge zeitliche Liefer-

vorgaben (z.B. Lieferzeitfenster), wie es häufig bei der Auslieferung von Mahlzeiten 

oder Zeitschriften der Fall ist. Die Lieferungen erfolgen in der Regel mit kleineren 

Fahrzeugen, die von Kleinfahrzeugen (wie Lastenvelo) bis hin zu Lieferwagen reichen.  

Nutzungsansprüche von Lieferdiensten/Zustelldiensten 

Platzbedarf  • Kleinfahrzeuge und PW normale Parkfeldgrösse 5x 2.5 m 
• Lieferwagen ca. 5-7x 2.5 m 

Halten • Kurze Haltedauer (Zeitungszustellung 1–3 Min., Pizzakurier 3–5 Min.) 

Halteort • 80–90 % der Stopps auf öffentlichem Grund 

Be- und Entlad • In der Regel ohne Hilfsmittel 

Zustellung • Zustellung i.d.R. von Hand 

• Lieferboxen/-taschen 

Tabelle 24: Nutzungsansprüche von Lieferdiensten/Zustelldiensten 

 
3 Bei einer Montage, z.B. von Möbeln, handelt es sich nicht mehr um eine Anlieferung. Für Anlieferung/Güter-
umschlag gekennzeichnete Parkfelder dürfen während der Montage nicht genutzt werden. Das heisst, nach dem 
Ablad muss umparkiert und ein für längeres Anhalten (Parkieren) zulässiges Parkfeld gesucht werden. 
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Kurier- und Postdienste zeichnen sich durch geplante Zustelltouren, hohe Stoppdich-

ten und kurze Haltedauern pro Stopp aus. Besonders durch die Zunahme von Online-

Bestellungen entstehen ausgeprägte Nachfragespitzen, beispielsweise zu Beginn der 

Woche (Montag/Dienstag) aufgrund der Bestellungen am Wochenende. KEP-Dienst-

leister versuchen, die Lieferungen gleichmässig über den Tag zu verteilen, um eine op-

timierte Auslastung zu erreichen und gleichzeitig kurze Lieferzeiten sicherzustellen. 

Dennoch konzentrieren sich die Lieferungen vor allem auf den Zeitraum zwischen 6 

und 10 Uhr morgens. Während die Paketzustellung in der Regel mit Lieferwagen er-

folgt, werden Expresssendungen häufig mit kleineren Fahrzeugen transportiert. In 

städtischen Gebieten wird die Postzustellung meist mit Elektrodreirädern durchge-

führt. 

 

Die Fahrten erfolgen in festgelegten Tourengebieten, jedoch mit ständig wechselnden 

Zielorten. KEP-Dienstleister streben an, Mehrfachauslieferungen am selben Tag zu 

vermeiden. Angesichts des zunehmenden Online-Handels im B2C-Bereich wird erwar-

tet, dass die Zahl der Lieferungen bis zur Haustür sowie zur Abhol- und Abgabestatio-

nen weiter steigen wird. 

 

Fahrzeuge halten häufig nicht auf signalisierten Park- oder Halteflächen, sondern auf 

dem Trottoir, im Anschluss an Blaue Zonen (was die Sichtweiten an Knotenpunkten 

einschränkt) oder auf der Fahrbahn in Einmündungsbereichen. Dies liegt vor allem 

daran, dass Parkplätze oft belegt sind und Zusteller aufgrund von Zeitdruck oder der 

Entfernung zur Lieferadresse nicht ausreichend Zeit für die Parkplatzsuche im Umfeld 

zur Verfügung steht. Zudem ist ein normales Parkfeld (z.B. ein Besucherparkplatz) 

häufig ungeeignet für den Umschlag, da Lieferwagen mit einer Länge von bis zu 7.4 m 

nicht ausreichend Platz für das Be- und Entladen über die Seitenschiebetür oder die 

Hecktür finden. 

 

Teilweise nutzen die Zusteller Haltepunkte an «unproblematischen Orten», um Sen-

dungen vorzubereiten, damit sie an Stellen mit hohem Zeitdruck schneller zustellen 

können. Besonders bei Auslieferung mit nicht abschliessbaren Fahrzeugen wie Rollern 

oder Cargo-Bikes ist es aus Diebstahlschutzgründen wichtig, möglichst nah beim Kun-

den zu halten, sodass das Fahrzeug stets in Sichtweite des Zustellers bleibt. 

 

Im Rahmen des Forschungsprojektes «Heutige und künftige Bedeutung des leichten 

Nutzfahrzeugverkehrs (Lieferfahrzeuge)» [21], wurde festgestellt, dass Fahrzeuge mit 

einer hohen Anzahl täglicher Stopps, insbesondere KEP-Dienstleister, überdurch-

schnittlich häufig in Konfliktsituationen geraten. Am häufigsten wurde das Fehlen von 

Halte- und Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe zum Zielort als Ursache genannt, 

wobei 50 bis 90% der Konfliktmeldungen diesen Punkt betrafen. 

 

Dienstleister (mit und ohne Waren) bilden eine heterogene Gruppe mit unterschiedli-

chen Transportbedürfnissen und umfasst z.B. das Baunebengewerbe. Die Anfahrt ge-

schieht in vielen Fällen mit Lieferwagen, teilweise mit Servicefahrzeugen in PW-

Grösse. Teilweise werden Anhänger mitgeführt. 
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Je nach Dienstleistung ist ein Aufenthalt von 20 Minuten bis mehrere Stunden erfor-

derlich. Ein einfacher Haltevorgang reicht dazu nicht aus und es ist eine Parkmöglich-

keit nötig. 

Nutzungsansprüche von Kurier- und Postdiensten 

Platzbedarf  • Lieferwagen normale Parkfeldgrösse 5–7 x 2,5 m (nicht immer ausreichend) 

• Zusätzlich ausreichend Fläche für den (Be- und Entlad) durch die Seiten-
schiebetüre bzw. die Hecktüre. 

• Insbesondere in der Altstadt erfolgt eine Anlieferung auch mit kleineren, 
wendigeren Fahrzeugen (Cargo-Bikes, Dreiräder). Diese belegen beim Halt 
nicht ganze Fahrstreifen und oft ist eine Fahrt näher zu den Kunden (in 
Sichtweite) möglich, umgekehrt ist aber das Ladevolumen sehr begrenzt 
und eine häufigere Rückkehr zum Logistikzentrum/Hub erforderlich (auch 
zum Laden mit Strom). 
 

Halten • kurze Haltedauer; die Haltedauer pro Stopp ist meist kürzer als zwei   
Minuten und nur selten länger als 15 Minuten. 

• Es wird in Abhängigkeit der Nutzungen bzw. Branchen der Empfänger alle 
30 bis 100 m eine Haltemöglichkeit benötigt. 

Halteort • 70 bis 90 % der Stopps auf öffentlichem Grund 

Be- und Entlad • In der Regel ohne Hilfsmittel 

Zustellung • i. d. R. von Hand 

• Sackkarren 

Tabelle 25: Nutzungsansprüche von Kurier- und Postdiensten 

Insbesondere bei Baustellen werden die Parkmöglichkeiten oftmals mit der Bauherr-

schaft vorher geklärt, bei grösseren Baustellen auch in Zusammenarbeit mit der Polizei 

(Absperrungen, Genehmigungen). Sie werden nach Möglichkeit auf privatem Grund 

angeordnet. Zudem gilt die Parkplatzsuche als Arbeitszeit, was die Gefahr eines illega-

len Parkierens reduziert.  

 

Bei Fahrten von Handwerksbetrieben kann unterschieden werden: 

• Einsatz auf Baustelle: Nur 1–2 Einsatzorte pro Tag 

• Reparaturservice: Fahrzeuge sind ganztags auf einer individuell zusammengestell-

ten Tour mit insgesamt 5–6 Einsatzorten unterwegs 

 

Dienstleister wünschen sich ein unkompliziertes und einheitliches (Tarif-)System für 

die Parkierung (mit Gewerbeparkkarte), das auf ihre spezifischen Bedürfnisse abge-

stimmt ist und nicht ausschliesslich den Privatverkehr berücksichtigt. 

 

Im Dienstleistungsverkehr ohne Waren kann die Anfahrt auch mit E-Velos erfolgen, 

wodurch Parkplatzprobleme reduziert werden. Werden Dienstleistungen jedoch am 

Abend benötigt (z.B. Spitex), sollten diese aus Sicherheitsgründen mit dem Personen-

wagen möglich sein. Dafür sind entsprechende Parkfelder erforderlich. Dies bedeutet, 

dass auch bei einem tagsüber variierenden Parkregime abends und nachts nicht alle 

Parkfelder ausschliesslich für Anwohnende freigegeben werden sollten. 
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Nutzungsansprüche von Dienstleistern (mit und ohne Waren) 

Platzbedarf  • Lieferwagen, normale Parkfeldgrösse 5–7 x 2,5 m (nicht immer ausrei-
chend) 

• Zusätzlich ausreichend Fläche für den Be- und Entlad durch die Seiten-
schiebetüre bzw. die Hecktüre 

• Teilweise werden Anhänger mitgeführt (z.B. Gartenbau, Schreinereibe-
triebe), die auch abgestellt werden müssen 

Halten / Parkie-
ren 

• Mittlere bis lange Dauer (20 Minuten bis mehrere Stunden)  

Halteort • i.d.R. unmittelbar am Ort der Dienstleistung (insbesondere, wenn Waren 
und Werkzeug mitgebracht werden) 

Be- und Entlad • In der Regel ohne Hilfsmittel 

• Teilweise mit Rampen, Hebebühnen, Kleinkran 

Zustellung • i. d. R. von Hand 
• Sackkarren 

Tabelle 26: Nutzungsansprüche von Dienstleistern mit und ohne Waren 

Die Entsorgung ist eine der grundlegenden Dienstleistungen der öffentlichen Hand. 

Die herkömmliche Sammlung von Abfallsäcken und -containern oder Recyclinggut ge-

schieht von Hand und mit Stopps alle 10–20 m auf der Strasse. Vermehrt kommen 

Unterflurcontainer zum Einsatz. Dies erfordert direkt beim Unterflurcontainer eine 

Haltemöglichkeit, wobei auf Erschliessungs- und Sammelstrassen teilweise auch Trot-

toir- oder die Fahrbahnfläche genutzt werden. 

Nutzungsansprüche für die Entsorgung 

Platzbedarf  • Lastwagen 10 bis 12m x 3,0 m 

• Manövrierfläche 

• Ausreichendes Lichtraumprofil für Kraneinsatz 

Halten • Abfallsäcke und Abfallcontainer: 1 bis 4 Minuten 

• Unterflurcontainer: Haltedauer ca. 5 bis 15 Minuten (abhängig von Anzahl 
Container) 

Halteort • Abfallsäcke und Abfallcontainer: in der Regel auf der Fahrbahn oder Trottoir 

• Unterflurcontainer: Fläche der Sammelstelle, teilweise Trottoir- und Fahr-
bahnflächen 

Be- und  
Entlad 

• Hebevorrichtungen am Fahrzeug 

• Kran auf Fahrzeuge 
• von Hand 

Zustellung • Abfallsäcke und Abfallcontainer: Von Hand oder Kleincontainer 

• Unterflurcontainer: Umlad mit Lastwagenkran 

Tabelle 27: Nutzungsansprüche für die Entsorgung 

3.3.3 Nutzungsansprüche weiterer Anspruchsgruppen 

Die Nutzungsansprüche weiterer Anspruchsgruppen stützen sich in erster Linie auf 

Aussagen aus den Interviews, ergänzt mit Hinweisen aus Literaturrecherchen [38].  

Personenverkehr 

Zufussgehende: 

•  Trottoirflächen sollen möglichst nicht durch Lieferfahrzeuge belegt werden. Eine 

minimale Breite von 1.5 m ist jederzeit freizuhalten (vgl. VRV Art. 41 Abs. 1 bis). 
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• Aus Sicht der Zufussgehenden wirken grössere Fahrzeuge (Last- und Lieferwagen) 

als bedrohlicher. Ebenfalls als gefährlich wahrgenommen werden schnelle und wen-

dige Fahrzeuge wie Lastenvelos. 

• Die Thematik «Be- und Entlad von Lieferfahrzeugen im Fussgängerbereich» stellt 

zweifellos ein Problem dar. Dennoch hat das Thema «sichere Fahrbahnquerungen 

für Zufussgehende» eindeutig höhere Priorität.  

• Im Sommer sind Trottoirs stärker frequentiert, da sich mehr Menschen darauf auf-

halten und verweilen. Dadurch ist in dieser Jahreszeit mit einer höheren Zahl von 

Konfliktsituationen zwischen Lieferdiensten und Zufussgehende zu rechnen. Im 

Winter sind zwar weniger Menschen unterwegs, dafür ist die Sichtbarkeit der Zu-

fussgehende aufgrund der Dunkelheit eingeschränkt. Konflikte treten dann zwar 

seltener auf, sind aber potentiell gefährlicher, da sich die Beteiligten gegenseitig spä-

ter wahrnehmen.  

• Wenn Anlieferungen in Tiefgaragen oder auf Privatgrundstücke erfolgen, führen die 

Zufahrten meist über das Trottoir (Trottoirüberfahrten). Die Lieferfahrzeuge halten 

dabei direkt auf dem Trottoir, um auf das Grundstück oder in die Tiefgarage einzu-

fahren. Aus Sicht der Zufussgehenden ist dies ungünstig, insbesondere, wenn eine 

Schranke vorhanden ist und die Fahrzeuge während des Wartens längere Zeit das 

Trottoir blockieren. 

 

Velofahrende: 

• Lieferfahrzeuge sollten bei Anlieferung und Güterumschlag möglichst nicht die Rad-

streifen blockieren. Ein Anhalten auf der Fahrbahn bei gleichzeitig freigehaltenem 

Radstreifen ist ebenfalls problematisch, da das Rechtsvorbeifahren an einem ste-

henden Fahrzeug während der Umschlagtätigkeit aus Sicht der Velofahrenden ge-

fährlich ist. 

  

Nutzer von Mikromobilität (FäG): 

• Je nach Fahrzeugtyp, Infrastruktur und Verkehrssituation nutzt diese Anspruchs-

gruppe entweder das Trottoir oder den Veloweg: daher gelten für sie ähnliche An-

forderungen wie für Zufussgehende und Velofahrende, insbesondere hinsichtlich Si-

cherheit und Konfliktvermeidung.  

 

Strassenverkehrsteilnehmende (MIV): 

• Lieferfahrzeuge sollten beim Be- und Entladen möglichst nicht auf der Fahrspur 

halten, um den MIV nicht zu behindern. 

• Auch bei nur kurzem Halten am rechten Fahrbahnrand muss das Vorbeifahren von 

links weiterhin problemlos möglich sein. 

 

Strassengebundene Verkehrsunternehmen öV: 

• Grundsätzlich gelten für den strassengebundenen öV die gleichen Nutzungsansprü-

che wie für den MIV. 

• Für einen pünktlichen und zuverlässigen Betrieb sind die öV-Unternehmen darauf 

angewiesen, dass Haltestellen jederzeit freigehalten werden. 

• Busspuren dürfen nicht durch kurzzeitig haltendende (Liefer-) Fahrzeuge blockiert 

werden. 
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Öffentliche Dienste 

Unterhalts- und Reinigungsdienste, Entsorgungsfahrzeuge, Strassenreinigung (vgl. 

auch 3.3.2): 

• Die Strassenreinigung kann effizient durchgeführt werden, wenn am Tag der Rei-

nigung nicht gleichzeitig Kehricht-, Grünabfuhr-, Papier-, Karton- oder Sperrgut-

sammlungen stattfinden und die Trottoirs nicht mit Entsorgungsgütern belegt sind. 

• Kleinräumig dispers angelegte Mini-Recyclinghöfe können dazu beitragen, Entsor-

gungsfahrten mit Personenwagen durch Privatverkehr zu vermeiden. Diese Höfe 

müssen für Entsorgungsfahrzeuge gut zugänglich sein, inklusive Haltemöglichkei-

ten für eingesetzte Fahrzeugtypen wie Lastwagen oder kleinere Spezialfahrzeuge. 

• Unterflurcontainer (UFC) bieten geeignete Lösungen in urbanen Räumen. Bei der 

Standortwahl ist darauf zu achten, dass ausreichend Platz für die Manövrierflächen 

der Entsorgungsfahrzeuge vorhanden ist, um Wendevorgänge zu vermeiden. Ideal 

ist eine Positionierung nicht in Sackgassen. 

• Der Zeitbedarf für das Entleeren eines UFC beträgt 3 bis 5 Minuten.  

• Das Einzugsgebiet eines UFC umfasst rund 50 Wohnungen bzw. 100 Einwohnende.  

• Die maximal zumutbare Fussdistanz zum nächsten UFC beträgt 150 m, in dicht be-

bauten Gebieten meist 50–100 m.  

 

Rettungsdienste / Polizei: 

• Die Zugänglichkeit für Blaulichtorganisationen (z.B. Feuerwehr, Krankenwagen) zu 

Arealen und Gebäuden muss jederzeit gewährleistet sein (unabhängig vom Liefer-

verkehr). Entsprechende Zufahrten sind sicherzustellen. 

• Eine Rettungsgasse von 4 m muss immer freibleiben, insbesondere auch in Alt-

stadtgassen. Häufiger problematisch ist dies bei Baustellen als bei Lieferungen. Die 

Polizei definiert die Rettungsgassen und überwacht deren Freihaltung bei Baustel-

len und Gartenwirtschaften. 

• Die gesetzlichen Regelungen lassen teilweise Interpretationsspielraum, da nicht für 

jede Situation explizit festgelegt ist, ob etwas erlaubt ist oder nicht. Die Polizei nutzt 

diesen Spielraum zugunsten der Bevölkerung, damit das städtische Leben reibungs-

los funktioniert. 

Nachbarschaft 

Anwohnende / Betriebe / Immobilienentwickler: 

• Für Hausverwaltungen und Immobilienentwickler gestaltet sich der künftige Bedarf 

an Parkierung für Gewerbe und Lieferungen als schwer abschätzbar. Handwerks-

betriebe können zwar Besucherparkplätze nutzen, doch der tatsächliche Anlieferbe-

darf wird oft unzureichend berücksichtigt. Richtwerte, Empfehlungen oder Vorga-

ben zum Bedarf, basierend auf der Anzahl der Einwohnenden/Arbeitsplätze oder 

pro 100 m2 Bruttogeschossfläche, könnten hier hilfreich sein. Kommunale Park-

platzverordnungen regeln derzeit meist nur PW-Stellplätze für Anwohnende, Ge-

schäfte und Besuchende. Dieser Mangel führt dazu, dass Gewerbe und Lieferungen 

häufig auf den öffentlichen Raum ausweichen. 

• Aus Sicht der Anwohnenden ist eine Verlagerung der Anlieferungen auf die Nacht-

stunden (22–7 Uhr) aufgrund der Lärmemissionen unerwünscht. Last- und Liefer-

wagen, die in der Nacht anliefern (z.B. Belieferung des Detailhandels), sollten mit 

lärmarmen Antrieben und Kühlgeräten ausgestattet sein. Für den Be- und Entlad 
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sollten möglichst geräuscharme Hilfsmittel (Hebebühnen, Handhubwagen, Sack-

karren) eingesetzt werden. 

• In urbanen Gebieten akzentuiert sich die Thematik der Hitzeminderung. Der ge-

plante Ausbau zusätzlicher Grünflächen steht jedoch häufig im Konflikt mit dem Er-

halt von Parkflächen (blaue Zonen). In Wohngebieten mit älteren Mehrfamilienhäu-

sern (vor 1970) wurden meist keine oder nur unzureichende Parkmöglichkeiten wie 

oberirdische Stellplätze oder Tiefgaragen geschaffen. Daher sind die Anwohnenden 

oft auf die Parkfelder im öffentlichen Raum (blaue Zonen) angewiesen. 

3.3.4 Zusammenfassung Nutzungsansprüche nach Kategorien 

Tabelle 28 zeigt die Zusammenfassung der Nutzungsansprüche des Güter- und Dienst-

leistungsverkehrs und der Ansprüche anderer Nutzer an den Lieferverkehr. 

Nutzungsansprüche im Hinblick auf den Lieferverkehr 

Kategorie Nutzungsansprüche 

Güter und 
Dienstleis-
tungsver-
kehr 

Haltemöglichkeit für kurze Be- und Entladetätigkeit (bis 5 min) alle 30–50 m 

Haltemöglichkeit Be- und Entladetätigkeit (15–30 min) in regelmässigem Abstand, 
insbesondere im Bereich von Verkaufsgeschäften und Gewerbebetrieben. 

Parkmöglichkeiten für den Dienstleistungsverkehr mit und ohne Waren. 

Klares und einfaches Bewilligungsverfahren und Tarifsystem für Parkierung in Alt-
stadtzonen für Dienstleister, Handwerksbetriebe und Baustellenverkehre 

Personen-
verkehr 

Gewährleistung einer Verkehrsinfrastruktur (für den ruhenden Verkehr), die kein 
Anhalten oder Parkieren von Lieferfahrzeugen auf dem Trottoir provoziert. 

Gewährleistung einer Verkehrsinfrastruktur (für den ruhenden Verkehr), die kein 
Anhalten / Parkieren oder gefährliche Fahrmanöver von Lieferfahrzeugen auf der 
Radweginfrastruktur provoziert. 

Minimierung der Einschränkungen des Verkehrsflusses MIV durch Be- und Entla-
detätigkeit auf den Hauptverkehrsachsen. 

Minimierung von unübersichtlichen oder gefährlichen Verkehrssituationen infolge 
Be- und Entladetätigkeit in Sammel- und Erschliessungsstrassen. 

Gewährleistung einer Verkehrsinfrastruktur (für den ruhenden Verkehr), die eine 
ausreichende Anzahl Möglichkeiten für Be- und Entladetätigkeit gewährleistet, so 
dass keine Nutzung von öV-Haltestellen oder Busspuren für diese Tätigkeiten pro-
voziert wird. 

Öffentliche 
Dienste und 
Blaulichtor-
ganisatio-
nen 

Sicherstellung, dass auf allen Strassen eine Rettungsgasse mit einer Breite von 4 m 
stets freibleibt. 

Gewährleistung der Zugänglichkeit zu Entsorgungspunkten im öffentlichen Raum 
(z.B. Unterflurcontainer) sowie eine bauliche und betriebliche Gestaltung, die eine 
effiziente Durchführung des Unterhalts des öffentlichen Strassenraums (z.B. Stras-
senreinigung) ermöglicht.  

Nachbar-
schaft 

Massnahmen zur Minimierung von Lärmemissionen bei Betrieben mit Anlieferung 
vor 7 Uhr oder nach 19 Uhr. 

Bei Betrieben in älteren Gebäuden / Stadtquartieren, bei welchen zum Zeitpunkt 
derer Erstellung noch keine Parkplatzpflicht bestand, sollen im Umfeld ausrei-
chend Parkflächen für Be- und Entladetätigkeit und für Dienstleistungsverkehr zur 
Verfügung gestellt werden. Hier ist eine zeitlich gestaffelte Mehrfachnutzung denk-
bar (tagsüber Be- und Entladetätigkeiten sowie Gewerbeverkehr, nachts für die 
Parkierung von Anwohnenden).   

Bei der Schaffung von Grünflächen zwecks Hitzeminderung in urbanen Gebieten ist 
zu beachten, dass diese Lösungen keine Infrastruktur für Be- und Entladetätigkeit 
verhindern. 

Tabelle 28: Nutzungsansprüche im Hinblick auf den Lieferverkehr 
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3.4 Nutzungskonflikte 

3.4.1 Nutzungskonflikte heute 

Im Rahmen der Interviews mit Vertretenden der verschiedenen Anspruchsgruppen 

wurden Nutzungskonflikte identifiziert und eingeschätzt. Weitere Nutzungskonflikte 

wurden aus der Literaturrecherche ergänzt. 

 

Es ergeben sich im Normalbetrieb grundsätzlich folgende Typen von Nutzungskonflik-

ten: 

• Flächenkonflikte 

• Behinderungen Zufussgehende 

• Behinderungen Velofahrende 

• Behinderungen öV  

• Behinderungen Verkehrsfluss MIV 

• Behinderungen Be- und Entlad von Fahrzeugen 

• Behinderungen ruhender Verkehr 

• Verkehrssicherheit 

• Störungen Anwohnende 

 

In Notfall- und Ereignissituationen wurde zudem die Behinderung von Notfall- und 

Ereignisdiensten (Feuerwehr, Polizei, etc.) als möglicher Konflikt genannt. 

 

Im Rahmen der Datenerhebung wurde festgestellt, dass ein Teil der identifizierten 

Nutzungskonflikte unabhängig von Raumtyp auftreten, während andere Effekte je-

weils nur bei bestimmten Raumtypen vorkommen. 

 

Unabhängig vom Raumtyp lässt sich feststellen, dass der Be- und Entlad von Fahr-

zeugen des Güter- und Dienstleistungsverkehrs häufig nicht als das drängendste Prob-

lem angesehen wird (z.B. aus Sicht Fussverkehr und öV). Zudem sind Gesetze teilweise 

so formuliert, dass Interpretationsspielraum besteht. Die Polizei nutzt diesen Spiel-

raum zugunsten der Bevölkerung, sodass das städtische Leben funktioniert. Tabelle 29 

zeigt die Sammlung der identifizierten Nutzungskonflikte. 

 

Im Bericht der Stadt Zürich [38] wird zusammenfassend festgestellt, dass bei logisti-

schen Abläufen im öffentlichen Raum die Flächenbeanspruchung für das Abstellen von 

Fahrzeugen aller Art und den Güterumschlag insbesondere in Konkurrenz zu Motor-

fahrzeug- und Veloparkierung, Fuss- und Veloverkehr, Aufenthaltsbereichen sowie 

Grünflächen zur Hitzeminderung steht. Die Flächenkonkurrenz zum fliessenden Mo-

torfahrzeugverkehr und zum öffentlichen Verkehr wird hingegen eher als gering ein-

geschätzt. 
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Unabhängig vom Raumtyp auftretende Nutzungskonflikte 

Konflikt Typ 

(Elektro-)Lastenvelos finden oft Parkmöglichkeiten direkt beim Kunden, 
müssen dafür jedoch häufiger fahren. Liefer- und Lastwagen hingegen fin-
den in der Regel nur in Ausnahmefällen eine geeignete Parkmöglichkeit. 

Platzbedarf 

Typische Konfliktsituationen in allen Raumtypen sind das Parkieren auf 
dem Trottoir, wodurch die verbleibende Fläche für Zufussgehende stark ein-
geschränkt wird, Lieferfahrzeuge oder Autos, die auf Flächen für den Güter-
umschlag stehen, Behinderungen durch MIV, Zufussgehende oder Velofah-
rende, Sendungen, die noch nicht zur Abholung bereitstehen oder Empfän-
ger, die nicht anwesend sind. 

Behinderungen 
Zufussgehende, 
Be- und Entlad 
und Verkehrsfluss 
MIV 

Bei missbräuchlicher Nutzung von Privatparkplätzen mit verfügtem richter-
lichem Halteverbot werden durch private Organisationen Bussen ausge-
stellt. Die entsprechenden Signalisationen sind teilweise an wenig sichtbarer 
Stelle aufgestellt. Eine klare Signalisation wäre in diesen Fällen wichtig. 

Behinderungen ru-
hender Verkehr 

In der Regel sind die Fahrerinnen und Fahrer verpflichtet, allfällige Bussen 
selbst zu tragen. Auf diese Weise steuern die Unternehmen die Anzahl ille-
galer Park- und Haltevorgänge und begrenzen deren Auftreten. 

Flächenkonflikte 

Bei Baustellen können sich Anliefersituationen kurzfristig ändern. Vorteil-
haft ist es, wenn Information im Voraus bekannt sind. Wichtig ist die Wei-
tergabe der Erstinformation durch Fahrer an die Disposition (bzw. von dort 
gegebenenfalls an andere Fahrer). 

Flächenkonflikte 

Die Konkurrenz um (Verkehrs-)Fläche akzentuiert sich, und die Prioritäten 
der zuständigen Tiefbauämter sind zunehmend politisch geprägt. 

Flächenkonflikte 

Konflikte zwischen Fahrzeugen des Güterverkehrs untereinander sind sel-
ten, da im Allgemeinen ein freundlicher Umgang herrscht. 

Behinderungen 
Be- und Entlad 

Verschiedene Anspruchsgruppen stellen fest, dass der Zeitdruck bei Kurier-
fahrern dazu führt, dass diese zu der Verkehrssituation unangepassten 
Fahrmanöver greifen können. 

Verkehrssicherheit 

Vor allem in den frühen Morgenstunden werden Bushaltestellen für Waren-
umschlag benutzt oder Engstellen durch Lieferfahrzeuge blockiert. Während 
Busse oft ausweichen können, ist dies bei Trams nicht möglich. Auch wenn 
das Lichtraumprofil des Trams nur annähernd tangiert ist, muss das Tram 
bremsen und vorsichtig vorbeifahren. 

Behinderungen öV 

Tabelle 29: Unabhängig vom Raumtyp auftretende Nutzungskonflikte 
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In Mischzonen sind die Konflikte mit dem Fussverkehr vorherrschend, da City-, bzw. 

Altstadtgebiete häufig als Fussgängerzonen ausgestaltet sind. Tabelle 30 zeigt die 

Sammlung der identifizierten Nutzungskonflikte in Mischzonen. 

Spezifisch in Mischzonen eintretende Nutzungskonflikte  

(City-/Altstadtgebiete)  

Konflikt Typ 

In Fussgängerzonen konzentriert sich die Anlieferung meist am späteren 
Vormittag (Öffnungszeiten Läden und Restaurants). 

Behinderungen 
Fussverkehr 

Bei Anlieferungen frühmorgens (Lebensmittelgeschäfte) sind insbesondere 
bei Mischnutzungen die Lärmemissionen relevant (Güterumschlag, Rollge-
räusche, Kühlaggregate LW) 

Störungen Anwoh-
nende (Lärm) 

Zufahrtsbeschränkungen in der Altstadt bewähren sich. Probleme gibt es 
teilweise bei der Durchsetzung der Regeln (Nichtbeachtung Geschwindig-
keit, Durchfahrtsverbot auch für Velos, zu frühe Anlieferung am Morgen, 
Umsetzungsprobleme bei Zufahrtsverboten) sowie bei der Kommunikation 
der Regeln (Unterschiede wie Handwerkerbewilligung, Spezialbewilligung, 
Einfahrtsbewilligung etc.). Am früheren Vormittag treten keine Konflikte 
zwischen der Anlieferung und Zufussgehenden, die einkaufen gehen, auf, 
wohl aber zwischen der Anlieferung und mit autofahrenden Pendlern. 

Behinderungen 
Fussverkehr und 
Be- und Entlad 

Cargo-Bikes fallen in die Kategorie «Motorfahrräder» und dürften in der 
Regel in Fussgängerzonen auch nur zu den Anlieferzeiten verkehren. 

Fussverkehr 

Bei KEP-Dienstleistern im City-Bereich tendenziell längere Stopps, da nicht 
so nahe zum Kunden gefahren werden kann und branchenbedingt die Er-
reichbarkeit des Empfängers nicht vorhersehbar ist. 

Behinderungen 
MIV, Be- und Ent-
lad, Fuss- und Ve-
loverkehr 

In Mischzonen erfolgen Haltevorgänge von KEP-Dienstleistern überdurch-
schnittlich häufig auf Flächen, die nicht für den Warenumschlag vorgesehen 
oder zugelassen sind. 

Behinderungen 
MIV, Fussverkehr, 
Veloverkehr 

In Zentrumszonen mit Trambetrieb ohne Eigentrasse (z.B. in Zürich am 
Limmatquai oder an der Weinbergstrasse) können haltende Lieferfahrzeuge 
den Trambetrieb um 20 bis 30 Sekunden pro Stopp verzögern. 

Behinderungen öV 

Der Rückbau von Parkfeldern mit blauer Zone erschwert es Dienstleistern 
(Handwerks-, Service- und Pflegedienstleistern), Parkfelder in der Nähe der 
Kunden zu finden. In dicht bebauten Zentren verbleiben nur mehr private, 
gelb markierte Parkfelder. 

Behinderungen 
Be- und Entlad 

Eine Rettungsgasse von 4.00 m muss immer freibleiben. Dies ist jedoch 
häufiger bei Baustellen ein Problem als bei Güterumschlagstellen. Die Poli-
zei definiert die Rettungsgassen und überprüft deren Freihaltung bei Bau-
stellen und Gartenwirtschaften. 

Verkehrssicherheit 
Behinderungen 
Notfall- und Ereig-
nisdienste 

In Fussgängerzonen ist nicht immer klar geregelt, ob Lieferwagen aus-
serhalb der Anlieferungszeiten erlaubt sind. 

Behinderungen 
Fussverkehr 

Problematische Situationen hinsichtlich Verkehrssicherheit gibt es bei An-
lieferung auf der Fahrbahn, bei Halteverboten, im Knoten, bei Einmündun-
gen, auf dem Trottoir und auf Radstreifen. 

Verkehrssicherheit 
für Fussverkehr, 
Veloverkehr 

Tabelle 30: Spezifisch in Mischzonen eintretende Nutzungskonflikte (City-/Altstadtgebiete) 

In Zentrumszonen steht der Platzbedarf im Vordergrund. Aufgrund der hohen Nut-

zungsdichte können nicht alle gewünschten Funktionen vollumfänglich im gegebenen 

Raum untergebracht werden. Tabelle 31 zeigt die Sammlung der identifizierten Nut-

zungskonflikte in Zentrumszonen. 
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Spezifisch in Zentrumszonen eintretende Nutzungskonflikte  

Konflikt Typ 

Der Rückbau von Parkfeldern mit blauer Zone erschwert es Dienstleistern 
(Handwerks-, Service- und Pflegedienstleistern), Parkfelder in der Nähe der 
Klienten zu finden. In dicht bebauten Zentren verbleiben nur mehr private, 
gelb markierte Parkfelder. 

Flächenkonflikte, 
Behinderungen 
Güter- und Dienst-
leistungs-verkehr 

Hauptstrassen: Parkieren bzw. nur schon das Anhalten ist hier aufgrund der 
fehlenden Flächen am schwierigsten. 

Flächenkonflikte 

Gibt es in Zentrumzonen komplexe Einbahnregimes, so kann die Parkplatz-
suche zu erheblichen Umwegfahrten mit entsprechendem Zeitverlust füh-
ren. 

Behinderungen 
Güter- und Dienst-
leistungsverkehr 
(Umwegfahrten) 

In Zentrumszonen erfolgen bei KEP-Dienstleistern die Haltevorgänge über-
durchschnittlich häufig im Bereich von nicht für den Warenumschlag zuge-
lassenen Flächen statt. 

Behinderungen 
übrige Verkehrs-
teilnehmer 
 

Tabelle 31: Spezifisch in Zentrumszonen eintretende Nutzungskonflikte 

In Wohnzonen überwiegen die Konflikte mit dem Fussverkehr. Zudem wird bei man-

gelnden Halte-, bzw. Parkmöglichkeiten eine Zunahme des Suchverkehrs befürchtet. 

Tabelle 32 zeigt die Sammlung der identifizierten Nutzungskonflikte in Wohnzonen. 

Spezifisch in Wohnzonen eintretende Nutzungskonflikte  

Konflikt Typ 

Wenn im Quartierladen keine geeigneten Umschlag- oder Abstellflächen für 
die Anlieferung vorhanden sind, erfolgt das Halten und Be- bzw. Entladen 
häufig im öffentlichen Strassenraum oder teilweise auch auf Trottoirs. Dies 
kann insbesondere bei räumlichen Nutzungskonflikten (z.B. Schulweg, ein-
geschränkte Sichtbeziehungen) zu sicherheitsrelevanten Situationen führen. 
In solchen Fällen sind verbindliche Regelungen zu Lieferzeitfenstern oder 
alternativen Ladeorten erforderlich.  

Behinderungen 
Fussverkehr, Velo-
verkehr, Verkehrs-
sicherheit 

In Wohnquartieren mit komplexen Einbahnregimes kann die Parkplatzsu-
che zu erheblichen Umwegfahrten führen, mit entsprechenden Zeitverzöge-
rungen sowie zusätzlichen Emissionen.  

Behinderungen 
Be- und Entlad 
(Umwegfahrten) 

In Blaue-Zonen bestehen Konkurrenzsituationen zwischen dem ruhenden 
Privatverkehr (Anwohnende) und dem Dienstleistungsverkehr (z.B. Hand-
werks-, Service- und Pflegedienstleistern) um die verfügbaren Abstellflä-
chen.  

Behinderungen ru-
hender Verkehr 
und Be- und Ent-
lad 

Bei KEP-Dienstleistern erfolgen Haltevorgänge in Wohnquartieren über-
durchschnittlich häufig nicht auf dafür vorgesehenen Halte- bzw. Ladeflä-
chen, sondern auf der Fussweginfrastruktur. 

Behinderungen 
Fussverkehr, Ver-
kehrssicherheit 

Tabelle 32: Spezifisch in Wohnzonen eintretende Nutzungskonflikte 

Obschon Arbeitszonen nicht Gegenstand der Untersuchung sind, sei auf die Situation 

zu Nutzungskonflikten in Industrie- und Gewerbegebieten hingewiesen: 

• Bei KEP-Dienstleistern in Arbeitszonen sind Stopps tendenziell kürzer, da nahe zum 

Kunden gefahren werden kann und branchenbedingt die Erreichbarkeit des Emp-

fängers gut vorhersehbar (8–12, 13–17 Uhr) ist. 

• In den Industrie- und Gewerbegebieten erfolgt der Be- und Entlad von Lieferfahr-

zeugen in der Regel auf den privaten Grundstücken (Laderampe/Umschlagplatz 

vorhanden) und nicht im öffentlichen Raum.  
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3.4.2 Nutzungskonflikte künftig 

Verschiedene Trends und künftige Entwicklungen führen zu einer Akzentuierung 

(oder Abschwächung) bestehender Nutzungskonflikte. Nachstehend ist ein Ausblick 

auf derzeit absehbare, zu erwartende Veränderungen bei den Nutzungskonflikten dar-

gestellt (vgl. auch Kap. 2.8). 

 

Allgemeines Verkehrswachstum: 

• Die Verkehrsperspektiven 2050 des Bundesamtes für Raumentwicklung prognosti-

zieren bis zum Jahr 2050 ein Wachstum des Personenverkehrs um 11% (Personen-

kilometer) und des Güterverkehrs um 31% (Tonnenkilometer). Beim Lieferwagen-

verkehr wird einer Zunahme von 58% erwartet, bei den KEP-Dienstleistern sogar 

von über 140%. Durch dieses Wachstum steigen die Nutzungsansprüche und Nut-

zungskonflikte im öffentlichen Raum, insbesondere bei begrenzten Verkehrsflä-

chen.   

 

Gesellschaftlicher Wandel: 

• Aufgrund des wachsenden Online-Handels ist davon auszugehen, dass die Zahl der 

Lieferungen bis zur Haustür sowie zu Abhol- und Abgabestationen weiter steigt. 

Gleichzeitig nehmen die Anforderungen an die Zustelldienste, insbesondere im 

B2C-Bereich durch die Empfangenden zu: Echtzeit-Sendungsverfolgung, die Zustel-

lung innerhalb gewünschter Zeitfenster und eine möglichst kostenlose Lieferung bis 

zur Haustür idealerweise am selben Tag (Same-Day-Delivery). Dem gegenüber ste-

hen steigender Zeit- und Kostendruck bei KEP-Dienstleistern. 

• Blaue Zonen in Wohnquartier: Konkurrenzdruck zwischen Abstellung der Fahr-

zeuge des Privatverkehrs (Anwohnende) und dem Anliefer- und Dienstleistungsver-

kehr (Handwerks-, Service- und Pflegedienstleistern) wird noch akzentuiert: Durch 

den Trend zu Homeoffice verbleiben mehr Fahrzeuge des Privatverkehrs auch tags-

über in den Wohnzonen. Gleichzeitig dehnen sich die Anlieferzeiten zunehmend auf 

Abend- und Nachtstunden sowie Wochenenden aus. Zudem werden Parkplätze in 

den blauen Zonen zugunsten von Veloinfrastruktur oder Grünflächen reduziert. 

• Verkehrszunahme auch beim Privatverkehr führt zu mehr Konflikten beim Be- und 

Entlad des Güter- und Dienstleistungsverkehrs: Steigender Fahrzeugbestand führt 

auch zu höherem Bedarf an Abstellflächen (Dauerparkierung Anwohnende und 

Pendler). 

 

Veränderung Verkehrsverhalten: 

• Zunehmende Vielfalt an Verkehrsmitteln (E-Bikes, FäG etc.) führen zu verändertem 

Verkehrsverhalten und auch zu veränderten Anforderungen an die Verkehrsinfra-

struktur (spezifische Ausgestaltung wie z.B. Velovorzugsrouten). 

 

Veränderung Siedlungsstruktur/Verdichtung: 

• Die Zunahme von autoarmen Siedlungen könnte potentiell zu einer Verschärfung 

der Parkplatzsituation für das Gewerbe führen, da die Anzahl der Parkplätze inner-

halb der Siedlungsgebiete verringert wird und gleichzeitig die Nutzung von Parkfel-

dern in den umliegenden blauen Zonen zunimmt. Da autoarme Siedlungen über Be-

sucherparkplätze verfügen und die Nutzung von Parkfeldern in der blauen Zone für 

Anwohnende dieser Siedlungen nicht gestattet ist (bei entsprechender Kontrolle), 
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ist zu erwarten, dass hieraus keine signifikante Zunahme der Nutzungskonflikte ent-

steht.  

 

Veränderung Wirtschaft: 

• Die zunehmende Spezialisierung der KEP-Dienste und das Eintreten neuer Anbie-

ter auf dem Markt führen zu einer Veränderung der Angebots- und Leistungsspek-

tren. Dies resultiert in einer Diversifizierung der Bedienungskonzepte, was die Um-

setzung übergeordneter Konzepte wie City Hubs und Bündelung erschwert.  

• Der Mangel an Halte- und Parkmöglichkeiten bei Kunden kann dazu führen, dass 

Dienstleister (Handwerks-, Service- und Pflegedienstleister) vermehrt ihren Kun-

den oder Empfängern verlangen, entsprechende Halte- und Parkmöglichkeiten be-

reitzustellen. Wird dies nicht gewährleistet, könnte eine Gebühr erhoben werden. 

• Mit den Verkehrsüberlastsituationen in den Spitzenstunden werden Lieferdienste 

möglicherweise ihr Preismodell anpassen und bei Anlieferung zu diesen Zeiten Lie-

ferzuschläge verlangen. Bereits heute verlangen grössere Logistikunternehmen 

Stauzuschläge in Abhängigkeit der Staustunden in den Belieferungsgebieten. 

• Die Digitalisierung führt beim Güterwirtschaftsverkehr und beim Dienstleistungs-

verkehr mit und ohne Waren zu einer Reduktion der Fahrten und zu einer Abnahme 

der Be- und Entladeprozesse. Gleichzeitig nimmt die Anzahl der Sendungen und 

Haltedauer pro Stopp zu (vgl. Kap.2.8.3).  

 

Veränderung Regulation / Rechtliche Aspekte: 

• Es werden immer mehr Güter als Gefahrstoff deklariert. Dies führt zu einer Verla-

gerung der Transporte bzw. der Lagerung an spezialisierte Unternehmen. 

• Beim Transport von temperaturgeführten Gütern (z.B. Medikamente) muss die Ein-

haltung der Soll-Temperaturen lückenlos nachgewiesen werden. Die entsprechen-

den Vorschriften dürften tendenziell noch restriktiver werden. 

• Angesichts des erwarteten Anstiegs des Lieferverkehrs und der damit verbundenen 

Zunahme potenzieller Nutzungskonflikte, werden eine eindeutige Regelung der 

rechtlichen Rahmenbedingungen sowie deren konsequente Kommunikation an alle 

relevanten Akteure zunehmend wichtiger. 

• Für autoarme oder autofreie Siedlungen sollte ein genehmigungspflichtiges System 

eingeführt werden, das Zufahrtsberechtigungen für Dienstleistungs- und Lieferver-

kehr vorsieht. Hierzu zählen die Vergabe von Berechtigungen, die Bereitstellung von 

Be- und Entladeflächen sowie Parkmöglichkeiten und gegebenenfalls die Integra-

tion quartiersnaher Logistik-Hubs. 
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3.5 Prozess der Interessenabwägung und Einbezug der 

Nutzeranforderungen 

3.5.1 Prozess der Interessenabwägung 

Die Zunahme der Nutzungsansprüche und die damit einhergehende steigende Über-

lappung der Interessen unterschiedlicher Nutzer des öffentlichen Raums, macht es nö-

tig, das Augenmerk stärker auf die Prozesse der Interessenabwägung für die Gestal-

tung des öffentlichen Raums zu richten. Die Interessenabwägung ist ein grundlegendes 

Prinzip der Entscheidungsfindung, wenn unterschiedliche Interessen aufeinandertref-

fen. Auf jeder Ebene raumwirksamer Planungen finden sich Beispiele dafür, wie Inte-

ressen erhoben, bewertet und gegeneinander abgewogen werden. 

 

Der Prozess der Interessenabwägung umfasst dabei auf allen Planungsstufen folgende 

Elemente: 

• Die Ermittlung / Identifizierung von Anspruchsgruppen und ihrer Interessen 

• Die Beurteilung der Interessen, die Bewertung und ggf. eine Optimierung der Lö-

sungen 

• Der Entscheid zur Berücksichtigung verschiedener Interessen und dessen Doku-

mentation. 

 

Die Prozesse unterscheiden sich im Detaillierungsgrad der Interessensermittlung und 

der Bewertung. Zudem gibt es Unterschiede bei der Auswahl und beim Einbezug der 

Akteure. Für eine Analyse der Interessenabwägung auf den verschiedenen Planungs-

stufen können drei Ebenen unterschieden werden: 

• Strategische Ebene 

• Planungsebene 

• Ebene Projektierung 

 

Diese Ebenen kommen auch in den Projektphasen eins bis drei des SIA zum Ausdruck 

(Tabelle 33). Insbesondere in diesen Phasen sind die Bedürfnisse zu erheben und die 

verschiedenen Interessen gegeneinander abzuwägen. 

Phasen und Teilphasen gemäss SIA 103  

Phasen Teilphasen 

1 Strategische Planung 11 Bedürfnisformulierung, Lösungsstrategien 

2 Vorstudien 21 Projektdefinition, Machbarkeitsstudie 
22 Auswahlverfahren 

3 Projektierung 31 Vorprojekt 
32 Bauprojekt 
33 Bewilligungsverfahren, Auflageprojekt 

4 Ausschreibung 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag 

5 Realisierung 51 Ausführungsprojekt 
52 Ausführung 
53 Inbetriebnahme, Abschluss 

6 Bewirtschaftung 61 Betrieb 
62 Erhaltung 

Tabelle 33: Phasen und Teilphasen gemäss SIA 103 [39] 
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Tabelle 34 gibt einen Überblick der Grundlagen für die Planungsprozesse in Bezug auf 

die Gestaltung des Strassenraums. 

Grundlagen für die Planungsprozesse auf verschiedenen Ebenen 

der Planung   

Strategische Ebene Planungsebene Ebene Projektierung 

• Raumplanung (Richtplanung, 
Nutzungsplanung) 

• Gesamtverkehrskonzepte 
• Verkehrsstrategien (z.B. für 

den Wirtschaftsverkehr) 

• Planungsnormen  

• Leitfäden und Merkblätter 

• Technische Normen 

• Kommunale Richtlinien 

Tabelle 34: Grundlagen für die Planungsprozesse auf verschiedenen Ebenen der Planung 

In Bezug auf den Be- und Entlad im öffentlichen Raum sind im Sinne von Beispielen 

folgende Grundlagen relevant. 

 

Städtische und kantonale Strategien/Konzepte: 

• Etude sur le remaillage des cases livraison en Ville de Genève, Carouge et Lancy, 

Canton de Genève (OCT), 2022 

• Strategie urbane Logistik und Gewerbeverkehr, Tiefbauamt Stadt Zürich, 2023 

• Konzept Anlieferung und Gewerbeparkierung, Tiefbauamt Stadt Zürich, 2023 

• Konzept Be- und Entladezonen, Bau- und Verkehrsdepartement Kanton BS, Mobi-

lität, 2023 

 

Planungsgrundlagen: 

• VSS 40 210 Entwurf des Strassenraumes, Vorgehen für die Entwicklung von Gestal-

tungs- und Betriebskonzepten 

• SN 640 211 Entwurf des Strassenraums, Grundlagen 

• VSS SN 640 280 Parkieren, Grundnorm 

• VSS 40 281 Parkieren, Angebot an Parkfeldern für Personenwagen 

• z.B. Arbeitshilfe, Tiefbauamt Stadt Zürich: Neuer Umgang mit Strassen-Parkplätzen 

bei der Planung und Projektierung 

 

Entwurfsgrundlagen: 

• VSS 40 303 Strassenprojektierung, Entwurf von Hauptverkehrsstrassen innerorts 

• VSS 40 291 Parkieren, Anordnung und Geometrie der Parkierungsanlagen für Per-

sonenwagen und Motorräder 

• Gestaltungsrichtlinien, z.B.: 

o TED-Normen, Tiefbauamt Stadt Zürich 

o Richtlinie Parkieren entlang von Staatsstrassen, Tiefbauamt Kanton Zürich 

 

Auf der strategischen Ebene existieren verschiedentlich Grundlagen mit Bezug zum 

Güter- und Dienstleistungsverkehr. In den Planungs- und Entwurfsgrundlagen ist der 

Lieferverkehr bzw. der Be- und Entlad im öffentlichen Raum kaum oder nicht abge-

deckt. Vereinzelt existieren ergänzende Leitfäden für spezifische Fragestelllungen (z.B. 

Wegleitung Unterflurcontainer, [40], [41]; Leitfaden zur Güterverkehrserschliessung 

[42]). 
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3.5.2 Beispiele von Prozessen zur Interessenabwägung und der verwendeten 

Kriterien 

Im Folgenden wird auf einige Beispiele der Planungsprozesse und -grundlagen näher 

eingegangen. 

Beispiel Raumplanung 

Die Kernaufgabe der Raumplanung ist, die raumwirksamen Tätigkeiten zu planen und 

aufeinander abzustimmen. Dabei sind jeweils die Interessen unterschiedlicher An-

spruchsgruppen gegeneinander abzuwägen. Die Raumplanungsverordnung (RPV) 

[43] regelt denn auch die Grundanforderungen an die Interessenabwägung (Art. 3 In-

teressenabwägung): 

 

«Stehen den Behörden bei Erfüllung und Abstimmung raumwirksamer Aufgaben 

Handlungsspielräume zu, so wägen sie die Interessen gegeneinander ab, indem sie:  

• die betroffenen Interessen ermitteln;  

• diese Interessen beurteilen und dabei insbesondere die Vereinbarkeit mit der an-

zustrebenden räumlichen Entwicklung und die möglichen Auswirkungen berück-

sichtigen;  

• diese Interessen auf Grund der Beurteilung im Entscheid möglichst umfassend be-

rücksichtigen. 

 

Sie legen die Interessenabwägung in der Begründung ihrer Beschlüsse dar.» 

 

Entsprechend haben sich in diesem Bereich im Laufe der Jahre standardisierte Pro-

zesse etabliert. In [44] wird die Interessenabwägung wie folgt definiert: «Raumpla-

nung kann als die Kunst betrachtet werden, räumliche Konflikte zu lösen. Dabei wer-

den die unterschiedlichen Interessen, die in einem bestimmten Gebiet im Spiel stehen, 

gewichtet und gegeneinander abgewogen. Diese Interessensabwägung ist eine Me-

thode zur Entscheidfindung und Kernstück der Raumplanung. Sie hilft den Behörden, 

im Einzelfall ein möglichst ausgewogenes Verhältnis zwischen den einzelnen Interes-

sen zu finden, die einander entgegenstehen können. (…) Mit der Interessenabwägung 

können die Behörden ihr Ermessen gesetzeskonform ausüben und den verfügbaren 

Spielraum sinnvoll nutzen.» 
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Der Prozess der Interessenabwägung in der Raumplanung umfasst idealerweise fünf 

Schritte. Diese sind als Übersicht in Abbildung 19 dargestellt. 

 

 

Abbildung 19: Prozess der Interessenabwägung in der Raumplanung nach [46].  

Dieses Vorgehen ist grundsätzlich auch für die Lösungsfindung für Planungen im öf-

fentlichen Raum anwendbar. 

Beispiel Entwurf von Hauptverkehrsstrassen innerorts und Betriebs- und Gestal-

tungskonzepte (BGK) 

Auch auf Stufe Vorprojekt müssen unterschiedliche Interessen gegeneinander abge-

wogen werden. Im Unterschied zur übergeordneten Raumplanung, sind auf dieser Pla-

nungsstufe die Interessen deutlich klarer verortet. Der Planungsprozess orientiert sich 

stärker an den kleinräumlichen Anforderungen und ist nicht immer klar vom Entwurf-

sprozess trennbar. In [45] wird hervorgehoben, dass der Planungsprozess massgeblich 

für den Entwurf von Hauptverkehrsstrassen ist. Dazu gehören: 

 

• Projektorganisation:  

o Die Grösse, Erfahrung bzw. hierarchische Ansiedlung von Projektleitung seitens 

Auftraggeber, das Planungsteam, die Projektsteuerung (politisch Verantwortli-

che) und die Projektbegleitung sind der Aufgabenstellung angemessen zu wäh-

len.  

o Der Bearbeitungs- und Betrachtungsperimeter ist zweckmässig abzugrenzen. 

o Der Umfang und die Art der Partizipation sowie der Information / Kommunika-

tion hängen von der Grösse und Bedeutung des Hauptverkehrsstrassenprojektes 

ab. 

• Stufenweises Vorgehen 

o Der Entwurf von Hauptverkehrsstrassen erfolgt iterativ in Stufen vom Konzept 

über das Projekt bis zur Realisierung, gemäss den üblichen Phasen (vgl. Tabelle 

33) 

 

Im Prozess zum Entwurf von Hauptverkehrsstrassen muss die Zusammenarbeit der 

verschiedenen Akteure geregelt werden. Ein wichtiger Teil davon ist die Verankerung 

Ermittlung der relevanten Interessen

Bestimmung aller relevanten und rechtlich ausgewiesenen Interessen

Bewertung der ermittelten Interessen

Beurteilung jedes ermittelten Interessens, Diskussion der Konsequenzen

Abwägen der ermittelten und bewerteten Interessen

Optimierung der ermittelten und bewerteten Interessen 

(Abwägung im eigentlichen Sinn, Entscheidungsfindung)

Prüfung von Alternativen und Varianten

Die Prüfung von Alternativen und Varianten ist bei einer Interessenabwägung 

unumgänglich

Interessensabwägung dokumentieren

Anhand einer sorgfältigen Dokumentation lassen sich die Planungsergebnisse 

leichter nachvollziehen
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des Projektes auf der politischen Ebene, in der Öffentlichkeit und auch bei den Stake-

holdern. Diese direkt oder indirekt betroffenen Akteure sind in den Prozess einzube-

ziehen, nicht nur für die Vertrauensbildung und eine Steigerung der Akzeptanz, son-

dern auch zur Optimierung des Projektes durch Ortskenntnisse. Gerade im Thema Gü-

ter- und Dienstleistungsverkehr gilt es deshalb, Betroffene frühzeitig einzubeziehen 

und deren Anliegen aufnehmen. 

 

Der Vorschlag zu Zielformulierung und Beurteilungskriterien in VSS 40 303 enthält 

auch das Umsetzungsziel «Anlieferung sicherstellen» als Teil des Oberziels «Erreich-

barkeit/Zugänglichkeit verbessern» im Zielbereich «Zentrum / Siedlung».  

Beispiel Betriebs- und Gestaltungskonzepte (BGK) 

Ein Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK) ist ein projektstufenübergreifender Pla-

nungsprozess für die Gestaltung des Strassenraums und umfasst das Variantenstu-

dium (Planungsstudie), aber auch die betriebliche, geometrische sowie planungsrecht-

liche Machbarkeit (Vorprojekt). In Abbildung 20 ist das Vorgehen bei Betriebs- und 

Gestaltungskonzept in acht Schritten dargestellt. 

 

 

Abbildung 20: Vorgehen Betriebs- und Gestaltungskonzept gemäss VSS 40 210 [47]. 
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Die Anforderungen und Ansprüche der Wirtschaft beinhalten grundsätzlich auch die 
Anlieferung bzw. den Güterumschlag. Dies wird aber nicht gesondert ausgewiesen. 
 

Bei der Analyse des Ist-Zustandes (Schritt 2) sind verschiedene Beurteilungskriterien 

möglich, wobei in VSS 40 210 [47] mögliche Kriterien aufgelistet sind (vgl. Abbildung 

22).  

 

 

 

 

Abbildung 21: Analyse des Ist-Zustands: Mögliche Beurteilungskriterien gemäss VSS 40 210 [47]. 

Der dritte Arbeitsschritt beinhaltet die Festlegung der Belastbarkeit. Die zur Festle-

gung der Verträglichkeitsanforderungen benötigten Beurteilungskriterien sind umfas-

send und decken ein möglichst breites Spektrum von Aspekten innerörtlicher Ver-

kehrsnetze ab (vgl. Abbildung 22). 

 

Bei den Beurteilungskriterien der Schritte 2 und 3 eines BGK wird der Güter- und 

Dienstleistungsverkehr jedoch nicht erwähnt (Abbildung 21 und Abbildung 22). Es 

werden nur bei der Verkehrsstärke auch die Lastwagen und Ausnahmetransporte er-

wähnt. 

 

     

Abbildung 22: Festlegung der Belastbarkeit: Beispiele von Beurteilungskriterien und deren Indikatoren gemäss VSS 40 210 [47]. 

Beispiel Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK) Emmen Dorf 

Als Beispiel für ein mustergültiges BGK soll hier die Neugestaltung Seetalstrasse [48]  

in Emmen LU erwähnt werden. Die Schritte «Analyse» und «Zielformulierung» 
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wurden in einem breit abgestützten partizipativen Verfahren unter Einbezug von allen 

Anspruchsgruppen (Kanton, Gemeinde, lokale Bevölkerung und Gemeindeverband 

LuzernPlus) durchgeführt. 

 

Für das BGK zur Aufwertung des Strassenraumes wurden Projektziele in den Berei-

chen MIV, öV, Fuss- und Veloverkehr sowie öffentlicher Raum formuliert. Im Rahmen 

der Mitwirkung wurde unter anderem ein Ziel für den Güterverkehr ergänzt (kursiv).  

 

Ziele zum motorisierten Verkehr 

• Der Verkehrsfluss auf der Seetalstrasse ist beizubehalten und mit Berücksichtigung 

der lokalen Ansprüche zu optimieren.  

• Die Erschliessung der an die Seetalstrasse angrenzenden Liegenschaften erfolgt vor-

rangig rückwärtig.  

• Der Ver- und Entsorgung sowie der Anlieferung des lokalen Gewerbes ist ange-

messen Rechnung zu tragen. 

 

Es zeigt sich, dass mit einer breiten Partizipation die Anliegen des Güter- und Dienst-

leistungsverkehrs auf Ebene der Zielsetzung berücksichtigt werden können. Von wel-

cher Seite (Planerteam, Verwaltung, Bevölkerung, Branche) dieses Ziel eingebracht 

wurde, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden. Eine Stakeholderanalyse könnte 

dazu beitragen, alle relevanten Interessensgruppen einzubeziehen. Unklar ist, inwie-

fern dieses Ziel in die konkrete Neugestaltung einfliesst. 

Beispiel Methodik Strassenraumgestaltung, Kanton Zürich 

Im vom Kanton Zürich herausgegebenen Dokument «Gestaltung Staatsstrassen, Me-

thodik zur Strassenraumgestaltung» [50] wird die Gestaltung von Staatsstrassen be-

handelt.  

 

Bei der Gestaltung von Strassenräumen sind Anforderungen bzgl. der Funktion, der 

Gestaltung sowie der Sicherheit gleichermassen zu erfüllen bzw. in Einklang zu brin-

gen. Eine optimale Strassenraumgestaltung kann nur dann erreicht werden, wenn 

ortsspezifische Anforderungen berücksichtigt und bei der Festlegung der Gestaltung 

der Strassenquerschnitte diese bewusst gegenübergestellt und abgewogen werden. 

 

Die Strassenraumgestaltung wird als integraler Prozess betrachtet, wobei diese stets 

auf den Ort und die Situation abzustimmen ist. Angestrebt wird ein «konzeptionelles 

Denken von Fassade zu Fassade» – analog zu der in dieser Forschungsarbeit gewählten 

Abgrenzung (vgl. Kapitel 2.2.4) – d. h. ein Einbezug der i. d. R. auf privaten Grundstü-

cken liegenden Vorzonen und Vorgärten wird sichergestellt. Die Strassenraumgestal-

tung berücksichtigt daher nicht nur die verkehrlichen Abläufe (Betrieb), sondern auch 

die freiräumlichen Qualitäten (Gestaltung). 

 

Daraus leiten sich die Kriterien ab: 

• Verkehrsfunktion 

o Verkehrliche Grundfunktion (Durchleiten, Sammeln und Bündeln von Verkehr) 

o Erschliessungsfunktion (Einmündungen von Quartierstrassen, Zu- und Weg-

fahrt von Grundstücken, Anliefer- und Kundenparkfelder, Veloabstellanlagen 

Haltestellen des strassengebundenen öV) 
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o Querungsbedürfnis (v.a. in Zentrumsabschnitten) 

o Siedlung 

o Kontext (inner-/ausserorts) 

o Umfeldnutzungen (mono- oder multifunktionaler Siedlungsabschnitt mit Nut-

zungsüberlagerungen) 

o Aufenthalt (Nutzung der öffentlichen und privaten Vorzonen der Erdgeschosse 

und Verweilen von Zufussgehenden im Strassenraum) 

 

Die Anlieferung (bzw. das Angebot an Anlieferparkfeldern) ist explizit als Kriterium 

der Erschliessungsfunktion aufgeführt. Zudem ist die Nutzung der Erdgeschosse in 

den Umfeldnutzungen angesprochen, was den Bezug zum Güter- und Dienstleistungs-

verkehr herstellt.  

 

In der «Methodik Strassenraumgestaltung» [52] werden vier verschiedene Raumtypen 

definiert, wovon «Abschnitt innerorts, mit Zentrumsfunktion» Räume mit erhöhter 

Erschliessungsfunktion und mit ausgeprägten Umfeldnutzungen darstellt. Zur Frage, 

welche Akteure bei der Strassenraumgestaltung einzubeziehen sind, äussert sich die 

Methodik nicht. 

 

3.5.3 Einbezug des Lieferverkehrs in der Interessenabwägung 

Es zeigt sich, dass Prozessschritte zur Ermittlung und Abwägung von Interessen auf 

allen Planungsstufen vorgesehen sind. Die Planungsstufen unterscheiden sich jedoch 

im Grad der Bearbeitungstiefe, der Auswahl der Kriterien und der Instrumente der In-

teressenabwägung. 

 

Aus den Unterlagen und im Gespräch mit Fachpersonen wird klar, dass der Lieferver-

kehr in den Prozessen selten explizit als Anspruchsgruppe angesprochen wird. Eine 

durchgängige Leitlinie - von der Strategie bis zur technischen Normung - scheint bis-

lang zu fehlen. 

 

Auf der strategischen Ebene, d.h. in der Raumplanung, ist die Interessensabwägung 

ein fester Bestandteil des Planungsprozesses. Durch die politische Partizipation, z.B. 

bei der Verabschiedung von Richt- und Nutzungsplänen oder in der Arbeit von Kom-

missionen, besteht die Möglichkeit, Interessen einzubringen. Die Beurteilungskrite-

rien auf der strategischen Ebene orientieren sich jedoch an übergeordneten, generi-

schen Zielsetzungen, z.B. volkswirtschaftlichen Zielen. Die Ableitung konkreter Anfor-

derungen für den (Güter-) Wirtschaftsverkehr ist oft nicht vorgesehen. Aus Sicht des 

Güter- und Dienstleistungsverkehrs sind auf dieser Ebene deshalb primär die Begriff-

lichkeiten zu definieren, damit Fachpersonen ein einheitliches Verständnis haben. 

 

Gesamtverkehrskonzepte und Strategien für den Wirtschaftsverkehr formulieren 

Stossrichtungen für den Lieferverkehr und enthalten oft Massnahmenkataloge. Die 

räumliche Konkretisierung der Massnahmen und deren Umsetzung haben auf der fol-

genden Planungsstufe zu erfolgen. 

Auf der Planungsebene bietet sich die Möglichkeit, strukturierte Partizipationsverfah-

ren anzuwenden, um die Bedürfnisse abzuklären und unterschiedliche Interessen ab-

zuwägen. Bei der Erarbeitung von grösseren Betriebs- und Gestaltungskonzepten 
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werden häufig öffentliche Workshops, Forumsveranstaltungen oder andere Anlässe 

angeboten, um die Interessen abzuholen. Die Herausforderung besteht in der Adres-

sierung der interessierten, bzw. betroffenen Akteure. Es zeigt sich, dass häufig nicht 

klar ist, wer den Güterverkehr vertreten soll. Das örtliche Gewerbe ist teilweise zu we-

nig für die Thematik sensibilisiert, bzw. legt den Fokus auf andere Aspekte (z.B. Nut-

zung des Freiraums, Vorhandensein von Parkplätzen, Erreichbarkeit). Die Interessen 

der Verlader, Logistik- und Transportdienstleister werden hingegen nur in wenigen 

Fällen einbezogen. Auch wird diese Interessengruppe kaum als Akteur wahrgenom-

men. 

 

Die Planung wie etwa die Erarbeitung von (Verkehrs-)Studien, kann auch ohne den 

Einbezug einer breiten Öffentlichkeit erfolgen. In diesem Fall werden Interessen durch 

einen Vernehmlassungsprozess erhoben, bei dem Ämter verschiedener Fachrichtun-

gen einbezogen werden. Die Herausforderung besteht auch hier darin, dass nicht im-

mer eindeutig ist, welche Stelle für den Güterverkehr zuständig ist. Dadurch hängt es 

oft von der individuellen Wahrnehmung einzelner Fachpersonen ab, ob das Thema 

aufgegriffen und berücksichtigt wird. Eine Stakeholderanalyse zu Beginn des Pla-

nungsprozesses könnte dazu beitragen, dass alle relevanten Akteursgruppen sowie de-

ren Bedürfnisse einbezogen werden. 

 

In beiden Fällen, ob eine öffentliche Partizipation stattfindet oder nicht, liegt es in der 

Verantwortung der Planenden (amtsintern oder extern), den Wirtschaftsverkehr und 

insbesondere den Güter- und Dienstleistungsverkehr als Thema einzubringen. 

 

Auf Ebene Projektierung bestehen die geringsten planerischen Freiheiten. Trotzdem 

bestehen auch hier Möglichkeiten, die Interessen einzubringen. Die öffentliche Plan-

auflage ermöglicht es, ein ausführungsreifes Projekt nochmals zu überprüfen und ge-

gebenenfalls zu optimieren. Nicht selten wird der Prozess genutzt, um spezifische In-

teressen einzubringen und Konflikte aufzuzeigen. Voraussetzung ist jedoch, dass ein-

gebrachte Anliegen nicht grundsätzlich dem übergeordneten Konzept widersprechen. 

 

3.5.4 Berücksichtigung der technischen und betrieblichen Anforderungen des 

Güter- und Dienstleistungsverkehrs 

Durch die Formulierung von Nutzungsansprüchen soll sichergestellt werden, dass 

zweckmässige Massnahmen, am richtigen Ort und im richtigen Umfang getroffen wer-

den. Es geht darum, dass die technischen und betrieblichen Anforderungen des Güter- 

und Dienstleistungsverkehrs bei der Gestaltung des Strassenraums umgesetzt werden. 

 

Es zeigt sich, dass der Handlungsbedarf vielerorts bereits erkannt wurde. In einigen 

Städten sind Leitfäden zum Lieferverkehr oder ähnliches in Arbeit. Die Schwierigkeit 

besteht darin, dass sowohl die quantitativen als auch die normativen Grundlagen dazu 

teilweise zuerst erarbeitet werden müssen. 

 

Leitfäden zum Lieferverkehr sollen sicherstellen, dass dieser von Beginn des Planungs-

prozesses an berücksichtigt wird. Es zeigte sich, dass diesbezügliche Mängel in späte-

ren Phasen (Projektierung) nur mit grossem Aufwand korrigiert werden können.  
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Gerade bei Planungsnormen zeigt sich, dass häufig nicht klar ist, wie der Lieferverkehr 

berücksichtigt werden soll. Ist der Lieferverkehr durch die Anforderungen und An-

sprüche der Verkehrsteilnehmenden abgedeckt? Ist der Lieferverkehr ein Anliegen der 

Wirtschaft oder der Anwohnenden?  

 

Zur Ermittlung der Nutzungsansprüche erwähnt beispielsweise die Norm  VSS 40 211   

für «Ver- und Entsorgungsdienste, Lieferverkehr» als Grundlage pauschal, dass die 

Planenden sich bei den zuständigen Stellen erkundigen sollen. Die Folge ist, dass unter 

Umständen dem Güter- und Dienstleistungsverkehr nicht oder nur ungenügend Rech-

nung getragen wird. Wünschbar wären laut Fachpersonen Checklisten zum Güter- und 

Dienstleistungsverkehr, als Grundlage für Planung und Verwaltung. 

 

Die Ermittlung der Nutzungsansprüche ist zusätzlich dadurch erschwert, dass für den 

Entwurf des Strassenraums eine Lücke hinsichtlich des Güter- und Dienstleistungs-

verkehrs besteht. Es sind nur wenige technische Normen der Strassenraumgestaltung 

oder Richtlinien aus schweizerischen Gemeinden bekannt, die konkrete Vorschläge zur 

Dimensionierung, Gestaltung und Anordnung von Umschlagplätzen enthalten. 

 

3.5.5 Anpassungsvorschläge 

Es zeigt sich, dass grundsätzlich auf allen Planungsstufen Defizite in der Berücksichti-

gung des Güter- und Dienstleistungsverkehrs bestehen. Planende und Auftraggebende 

sind sich der Herausforderungen für den Lieferverkehr im urbanen Raum oft nicht be-

wusst.  

 

Auf strategischer Ebene besteht die Herausforderung deshalb erst einmal darin, das 

Bewusstsein für den Wirtschaftsverkehr und insbesondere den Güter- und Dienstleis-

tungsverkehr zu schärfen. Dies umfasst nicht nur den Be- und Entlad von Lieferfahr-

zeugen im öffentlichen Raum, sondern auch die weiteren Aspekte, z.B. die Abstim-

mung mit der Raumnutzung, die Regulierung und Führung des Güterverkehrs oder die 

Verpflichtung zur privaten Anlieferung. Gesamtverkehrskonzepte und Güterverkehrs-

strategien dienen dazu ein einheitliches Verständnis der Aufgaben der öffentlichen 

Hand in Bezug auf den Wirtschaftsverkehr zu schaffen und die Herausforderungen 

und den Handlungsbedarf zu identifizieren. 

 

Auf der Planungsebene (z.B. Vorstudien) besteht die Aufgabe darin, die Grundlagen 

für Planende bereitzustellen, um den Be- und Entlad von Lieferfahrzeugen besser zu 

berücksichtigen. Diese können als Planungsnormen oder Merkblätter, Arbeitshilfen 

etc. ausgestaltet werden. Es werden damit Grundlagen geschaffen für die Festlegung 

des für den Lieferverkehr erforderlichen Angebots an Anlagen für den Be- und Entlad 

im öffentlichen Raum. 

 

Auf Ebene Projektierung ist sicherzustellen, dass die vorgesehenen Lösungen den 

funktionalen Anforderungen des Lieferverkehrs entsprechen. Dazu gehört insbe-son-

dere die Geometrie und Ausrüstung von Be- und Entladefeldern. Zudem ist darauf hin-

zuarbeiten, dass kein Wildwuchs an Dimensionierungsvorgaben entsteht. 
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Generelle Möglichkeiten für die Verbesserung der Planungspro-

zesse zur Berücksichtigung der Be- und Entladung von Lieferfahr-

zeugen im öffentlichen Raum   

Strategische Ebene Planungsebene Ebene Projektierung 

• Generell: Klärung der Begriffe 

• (Kommunale) Richtplanung: 
Ausscheidung von Gebieten mit 
besonderen Anforderungen an 
den Lieferverkehr 

• Gesamtverkehrskonzepte: Be-
rücksichtigung des Wirtschafts-
verkehrs zwingend. 

• Erarbeitung von Leitfäden 
und Merkblättern 

• Anpassung der Planungs-
normen 

• Anpassung der technischen 
Normen 

• Ggf. neue Normen zum Ent-
wurf der Anlagen für den 
Lieferverkehr 

Tabelle 35: Generelle Möglichkeiten für die Verbesserung der Planungsprozesse zur Berücksichtigung der Be- und Entladung 

von Lieferfahrzeugen im öffentlichen Raum 

Grundsätzlich ist die Anlieferung und der Güterumschlag auf privaten Grundstücken 

zu lösen und nicht im öffentlichen Raum. Das gilt insbesondere für neue Arealüber-

bauungen und Gebäude. In Bestandsgebieten, bei welchen eine (rückwärtige) Anliefe-

rung auf Privatgrund nicht, oder nur mit unverhältnismässigen Eingriffen möglich ist, 

ist dies jedoch nicht immer möglich. Deshalb müssen dort auch im öffentlichen Raum 

Flächen für den Be- und Entlad vorgesehen werden. 
 

Die Prozesse zur Gestaltung des Strassenraums sollen überprüft und angepasst wer-

den, insbesondere: 

• Bei der Stakeholderanalyse müssen die Anspruchsgruppen des Güter- und Dienst-

leistungsverkehr genauer benannt werden (insbesondere auch Logistik- und Trans-

portunternehmen). 

• Bei partizipativen Verfahren sind Vertreter dieser Anspruchsgruppen einzubezie-

hen. 

• Die Nutzungsansprüche dieser Anspruchsgruppen sind «gleichwertig» zu anderen 

Anspruchsgruppen zu erfassen und bei der Interessenabwägung zu berücksichtigen. 

Die Nutzungsansprüche und Kriterien orientieren sich an den in Kap. 3.3 formulier-

ten Ansprüchen. 

 

Verschiedene Normen sollten angepasst werden, um den Güter- und Dienstleistungs-

verkehr besser zu berücksichtigen: 

• VSS 40 210 Entwurf des Strassenraumes, Vorgehen für die Entwicklung von Gestal-

tungs- und Betriebskonzepten 

• SN 640 211 Entwurf des Strassenraums, Grundlagen, insbesondere: 

o Kap. C Nutzungsansprüche an den Strassenraum, Abs. 13 Lieferverkehr 

o Kap. D Grundsätze des Strassenraumentwurfs, Abs. 23 Ermittlung der Ent-

wurfsgrundlagen, Tab. 3 Ermittlung der Nutzungsansprüche (z.B. «… Art und 

Lage der Lieferflächen» ergänzen, analog zum Öffentlichen Verkehr) 

• VSS 40 291 Parkieren, Anordnung und Geometrie der Parkierungsanlagen für Per-

sonenwagen und Motorräder, Kap. E Geometrie z.B. Definition von Bemessungs-

fahrzeugen (und evtl. Titel ändern in «… Motorfahrzeuge» o.ä.) 

• VSS 40 303 Strassenprojektierung, Entwurf von Hauptverkehrsstrassen innerorts, 

Kap. 4.10 Anlieferung/Parkierung 
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Zudem ist zu überprüfen, die Normen 40 280–284 und 291–294 von der Parkierung 

in Parkhäusern auf die Parkierung im Strassenraum zu erweitern. 

 

Da selbst mit Anpassungen an den bestehenden Normen die Herausforderungen im 

Güter- und Dienstleistungsverkehr, bzw. die Be- und Entladevorgänge im öffentlichen 

Raum nicht vollumfänglich behandelt werden können, ist die Schaffung ergänzender 

Normen zu prüfen. Analog zur Norm VSS 40 281 Parkieren, Angebot an Parkfeldern 

für Personenwagen ist zu prüfen, ob eine entsprechende Norm oder ein Planungsleit-

faden zu Lieferzonen, Angebot an Parkfeldern und Halteflächen für Lieferfahrzeuge 

zweckmässig ist. Ggf. wäre eine Norm zu den Grundlagen zu Lieferzonen anzustreben 

(analog zu Norm VSS 40 280 Parkieren, Grundnorm). 

 

Darüber hinaus besteht auf Ebene der Gesetzgebung Handlungsbedarf. Kantonale Pla-

nungs- oder Strassengesetze erwähnen den Güter- und Dienstleistungsverkehr auf 

übergeordneter Ebene (z.B. PBG Kanton Zürich, §91: «[Der Erschliessungsplan] zeigt 

ferner auf, (…) wie [die Groberschliessung] auf die Angebotsplanung im öffentlichen 

Personenverkehr sowie auf die Güterverkehrsplanung abgestimmt ist»).  

 

Konkretere gesetzliche Regelungen finden sich in der Regel zur Zahl und Anordnung 

der erforderlichen privaten Abstellplätze für Anwohnende, Beschäftigte, Besuchende 

und Kunden bei Bauvorhaben. Zudem ist die Pflicht zur rückwärtigen Erschliessung 

bei wichtigen öffentlichen Strassen und die Anforderungen an die Kehrichtbeseitigung 

geregelt. Die Erschliessung und Halte- oder Abstellplätze für Anlieferungen oder 

Dienstleister sind jedoch nicht explizit erwähnt. Ergänzende Regelungen zum Güter- 

und Dienstleistungsverkehr würden dazu beitragen, dass das Thema in der Planung 

besser beachtet wird. 
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3.6 Fazit 

Nutzungsansprüche 
 

«Welches sind heutige und künftige Nutzungsansprüche der verschiede-

nen Anspruchsgruppen (Personen- und Güterverkehr) im öffentlichen 

Raum?» 
 

Die Nutzungsansprüche der verschiedenen Anspruchsgruppen (Personen- und Güter-

verkehr) in Bezug auf die Be- und Entladevorgänge im öffentlichen Raum sind in der 

nachfolgenden Tabelle zusammengefasst. 

Nutzungsansprüche im Hinblick auf den Lieferverkehr 

Kategorie Nutzungsansprüche 

Güter und 
Dienstleis-
tungsverkehr 

Haltemöglichkeiten für kurze Be- und Entladetätigkeit (bis 5 min) in ausreichen-
der Dichte. 

Haltemöglichkeiten für längere Be- und Entladetätigkeit (15–30 min) im Bereich 
von Verkaufsgeschäften und Gewerbebetrieben ohne eigene Anlieferflächen. 

Parkmöglichkeiten für den Dienstleistungsverkehr mit und ohne Waren für die 
Dauer der Ausübung der jeweiligen Tätigkeit. 

Klare und einfache Bewilligungsverfahren und Tarifsysteme für die Parkierung in 
Altstadtzonen für Dienstleister, Handwerker und Baustellenverkehr 

Personenver-
kehr 

Gewährleistung einer Verkehrsinfrastruktur (für den ruhenden Verkehr), die kein 
Anhalten oder Parkieren von Lieferfahrzeugen auf dem Trottoir provoziert. 

Gewährleistung einer Verkehrsinfrastruktur (für den ruhenden Verkehr), die kein 
Anhalten / Parkieren oder gefährliche Fahrmanöver von Lieferfahrzeugen auf der 
Radweginfrastruktur provoziert. 

Minimierung der Einschränkungen des Verkehrsflusses MIV durch Be- und Ent-
ladetätigkeit auf den Hauptverkehrsachsen. 

Minimierung von unübersichtlichen oder gefährlichen Verkehrssituationen in-
folge Be- und Entladetätigkeit in Sammel- und Erschliessungsstrassen. 

Gewährleistung einer Verkehrsinfrastruktur (für den ruhenden Verkehr), die eine 
ausreichende Anzahl Möglichkeiten für Be- und Entladetätigkeit gewährleistet, so 
dass keine Nutzung von öV-Haltestellen oder Busspuren für diese Tätigkeiten 
provoziert wird. 

Öffentliche 
Dienste und 
Blaulichtor-
ganisationen 

Sicherstellung der Freihaltung von Rettungsgassen auf allen Strassen. 

Gewährleistung der Zugänglichkeit zu Entsorgungspunkten im öffentlichen Raum 
(z.B. Unterflurcontainer) sowie eine bauliche und betriebliche Gestaltung, die 
eine effiziente Durchführung des Unterhalts des öffentlichen Strassenraums (z.B. 
Strassenreinigung) ermöglicht.  

Nachbar-
schaft 

Massnahmen zur Minimierung von Lärmemissionen bei Betrieben mit Anliefe-
rung vor 7 Uhr und nach 19 Uhr. 

Bei der Schaffung von Grünflächen zwecks Hitzeminderung in urbanen Gebieten 
ist darauf hinzuwirken, dass diese Lösungen keine Infrastruktur für Be- und Ent-
ladetätigkeit verhindern. 

Tabelle 36: Nutzungsansprüche im Hinblick auf den Lieferverkehr 

Generell ist darauf zu achten, dass 

• Behinderungen von Zufussgehenden, 

• Behinderungen von Velofahrenden, 

• Behinderungen des öV, 
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• Behinderungen des Verkehrsflusses des MIV, 

• Behinderungen des Lieferverkehrs, und 

• Behinderungen des ruhenden Verkehrs 

 

möglichst minimiert werden, unter der Voraussetzung, dass die Verkehrssicherheit je-

derzeit gewährleistet ist und die Anwohnenden nicht durch Lärm oder andere Störun-

gen belastet werden. Zudem sind Behinderungen von Blaulichtorganisationen im öf-

fentlichen Raum zu vermeiden. 

 

Die fortschreitende Urbanisierung sowie der gesellschaftliche Wandel (E-Commerce, 

demographischer Wandel) führen zu einer Zunahme der Transportaktivitäten im Gü-

terwirtschaftsverkehr. Dies manifestiert sich in einer höheren Anzahl an Fahrten, Be- 

und Entladevorgängen, der Anzahl Sendungen pro Stopp sowie längeren Haltedauern.  

 

Die Urbanisierung führt im Dienstleistungsverkehr mit und ohne Waren zu einer Zu-

nahme von Fahrten sowie einem erhöhten Bedarf an Parkierungsflächen. Zudem lässt 

der demographische Wandel eine steigende Nachfrage im Dienstleistungsverkehr er-

warten, insbesondere im Bereich der Pflegedienste. 

 

Da die Verkehrsfläche in der Regel nicht vergrössert werden kann, werden verschie-

dene (Lenkungs-) Massnahmen ergriffen, um die steigenden Mobilitätsbedürfnisse 

primär durch flächensparende Verkehrsmittel wie dem öV sowie dem Fuss- und Velo-

verkehr zu bewältigen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Anforderungen des Lie-

ferverkehrs nicht generell mit denen des MIV identisch sind.  

 

Die Urbanisierung führt auch zu einer gesteigerten Nachfrage nach Aufenthaltsberei-

chen und kommerziellen Nutzungen im öffentlichen Raum. Daher ist davon auszuge-

hen, dass die Nutzungsansprüche an den öffentlichen Raum steigen werden, was zu 

einer Zunahme der Konflikte zwischen den Anforderungen des Lieferverkehrs und de-

nen des Fussverkehrs führen dürfte. 

 

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, den Güter- und Dienstleistungsverkehr stärker 

in der Planung und Gestaltung von Strassenräumen zu berücksichtigen. Das Be- und 

Entladen im öffentlichen Raum ist dabei nicht als Randthema zu verstehen, sondern 

erfordert eine erhöhte Aufmerksamkeit seitens der Planenden und Entscheidungstra-

genden. 

 

Kantone und Gemeinden übernehmen als Betreibende des öffentlichen Strassenraums 

eine zentrale Verantwortung für dessen Planung und Gestaltung. Ihnen obliegt ein 

Grossteil der Strasseninfrastruktur und damit die Verantwortung für deren Planung, 

Erstellung, Betrieb, Unterhalt und Erneuerung. Die kommunalen und kantonalen Pla-

nenden tragen zusätzlich die Verantwortung für die Umsetzung einschlägiger Normen 

und prägen damit die konkrete Ausgestaltung des Strassenraums. Darüber hinaus sind 

sie für die politische Debatte über die Funktionen und Anforderungen zuständig, die 

der öffentliche Raum erfüllen soll.  
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Nutzungskonflikte 

 

«Welche heutigen und künftigen Nutzungskonflikte ergeben sich dar-

aus?» 

Die wesentlichen Konflikte beim Be- und Entladen im öffentlichen Raum re-

sultieren aus der konkurrierenden Inanspruchnahme der dafür benötigten Flächen 

durch die Parkierung von Motorfahrzeugen, den Fuss- und Veloverkehr sowie durch 

städtebauliche Aufwertungsmassnahmen. Die Flächenkonkurrenz mit dem fliessen-

den Verkehr ist zwar vergleichsweise gering, kann jedoch insbesondere die Verkehrs-

sicherheit des Veloverkehrs beeinträchtigen. 

 

Zusätzliche Nutzungskonflikte entstehen durch den Baustellenverkehr, bei dem zu-

nehmend grössere Fahrzeuge (> 18 t) eingesetzt werden und Entladevorgänge oftmals 

länger dauern als 15 Minuten dauern. Insbesondere bei Erneuerungsprojekten steht 

die erforderliche Installationsfläche in der Regel nur in begrenztem Umfang zur Ver-

fügung, sodass Entladevorgänge des Baustellenverkehrs häufig auf den öffentlichen 

Strassenraum ausweichen müssen.  

 

Konflikte mit dem Fussverkehr treten insbesondere bei Haltevorgängen auf Trottoirs 

auf, die für diesen Zweck zu schmal dimensioniert sind. Häufig wird dabei gleichzeitig 

ein Velostreifen blockiert, was zu potentiell unsicheren Ausweichmanövern führen 

kann. 

 

Problematisch ist zudem, wenn für Liefervorgänge vorgesehene Flächen über längere 

Zeiträume durch andere Nutzende, insbesondere den MIV belegt sind. Kurzzeitige 

Haltevorgänge zum Ein- und Aussteigen sind auf Parkverbotsflächen in der Regel zu-

lässig und führen meist nicht zu Nutzungskonflikten. Falschparkende Fahrzeuge kön-

nen die Durchführung von Liefervorgängen beeinträchtigen oder gänzlich verhindern 

und infolgedessen zusätzlichen Suchverkehr im Umfeld erzeugen.  

  

In Mischzonen (City-/Altstadtgebiete) kommt es zu Konflikten zwischen Liefervorgän-

gen und dem Fussverkehr während den Belieferungszeiten von Geschäften und Res-

taurants, in der Regel am späteren Vormittag. Hier stehen sich das Interesse einer fle-

xiblen Anlieferung und der Wunsch nach ungehindertem Fussverkehr in einer attrak-

tiven Umgebung gegenüber. In Altstadtgebieten haben sich daher Zufahrtsbeschrän-

kungen bewährt, die sicherstellen, dass Anlieferungen vorrangig zu Zeiten mit gerin-

gem Fussverkehrsaufkommen erfolgen. 

 

Die teilweise hohe Regeldichte in Altstadtgebieten führt dazu, dass unregelmässige 

Lieferungen oder ungeübtes Fahrpersonal teilweise zu Konflikten führen. Ein unüber-

sichtlicher Verkehrsraum führt ausserdem zu häufigeren Verstössen gegen die Ver-

kehrsregeln, z.B. bei Lieferungen mit elektrischen Cargo-Bikes in Gebieten oder Zeiten 

mit einem Verbot von Motorfahrrädern oder generellem Fahrverbot. 

 

Der grösste Konflikt in Zentrumszonen ergibt sich durch den begrenzten Raum und 

die hohe Nutzungsdichte. Nicht alle gewünschten Funktionen lassen sich vollumfäng-

lich unterbringen. Kurzzeitige Haltevorgänge von KEP-Dienstleistern erfolgen deshalb 

häufig auf Flächen, auf denen Güterumschlag nicht gestattet ist. 
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Bei der Umwidmung von Flächen, insbesondere beim Abbau von Parkplätzen, sollten 

daher ausgewogene Lösungen gefunden werden, die den Anforderungen aller Nut-

zungsgruppen, einschliesslich des Wirtschaftsverkehrs, gerecht werden. Gerade für 

den Dienstleistungsverkehr (Handwerker, Service, Pflege) stellen Parkmöglichkeiten 

für die Zeitdauer der Erbringung der Dienstleistungen eine Herausforderung dar. 

 

Auch in dichten Wohnzonen treten vor allem Konflikte mit dem Fussverkehr auf. Hal-

tevorgänge erfolgen häufig auf Trottoirs. Der Suchverkehr aufgrund unzureichender 

Halte- und Parkmöglichkeiten für den Dienstleistungsverkehr beeinträchtigt die Ver-

kehrssicherheit und führt zu zusätzlichen Gefährdungen, insbesondere für Zufussge-

hende. Zudem bestehen Konflikte zwischen der Parkierung der Anwohnenden und 

dem Bedarf nach Parkmöglichkeiten für den Dienstleistungsverkehr (Handwerker, 

Service, Pflege). 

Prozess der Interessenabwägung und Einbezug der Nutzeranforderungen 

 

«Wie erfolgt die Interessenabwägung im Rahmen Planungen; anhand 

welcher Kriterien, mit welchem Vorgehen und mit welchen zuständigen 

Stellen?» 

 

Aufgrund der zunehmenden Nutzungsansprüche bei begrenztem Raum gewinnt die 

Interessenabwägung in der Planung und Projektierung öffentlicher Strassen und 

Plätze zunehmend an Bedeutung. Methoden und Instrumente zur Ermittlung und Ab-

wägung von Interessen stehen auf allen Planungsstufen zur Verfügung. Allerdings wer-

den die Anforderungen des Güter- und Dienstleistungsverkehrs, insbesondere der An-

lieferung, in der Planung häufig nicht ausreichend berücksichtigt. 

 

Die öffentliche Hand betrachtet es häufig nicht als ihre Aufgabe, die Anforderungen 

des Güter- und Dienstleistungsverkehr aktiv in die Planung einzubringen, und verweist 

stattdessen auf partizipative Verfahren. In bestimmten Fällen fehlt es dem ansässigen 

Gewerbe an Sensibilisierung, da logistische Aufgaben oft an Dritte ausgelagert werden. 

Auch die Anwohnenden und die Liegenschaftsbesitzenden sind sich der Bedeutung des 

Liefer- und Dienstleistungsverkehrs häufig nicht gewahr. Transportunternehmen und 

Dienstleister werden in der Regel lediglich auf übergeordneter Ebene etwa über Bran-

chenverbände einbezogen; auf projektbezogener Ebene fehlt jedoch der lokale Bezug. 

 

Die Bedürfnisse des Güter- und Dienstleistungsverkehrs und insbesondere im Hin-

blick auf Be- und Entladeprozesse, sollten bei der Planung und Projektierung von 

Strassenräumen in urbanen Gebieten stärker berücksichtigt werden. Die entsprechen-

den Nutzeranforderungen sind dabei planungs- und projektspezifisch zu formulieren, 

und Kriterien für die Interessenabwägung abzuleiten. Im Rahmen partizipativer Pla-

nungsprozesse ist es zudem wichtig, die relevanten Stakeholder zu identifizieren und 

in den Planungsprozess einzubeziehen. 

 

Die bestehenden Planungsrichtlinien und -normen für die Gestaltung von Verkehrs-

flächen sollten auf eine angemessene Berücksichtigung des Güter- und Anlieferver-

kehrs überprüft und angepasst werden. 
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4 Gute Praktiken und neue  

Lösungsansätze 

4.1 Einleitung 

Die Analyse guter Praktiken (Good Practice) und innovativer Pilotprojekte verfolgt das 

Ziel, bestehende Massnahmen und Lösungen für den Be- und Entlad von Lieferfahr-

zeugen im öffentlichen Raum zu sammeln, zu systematisieren und hinsichtlich ihrer 

Erfüllung der Nutzungsansprüche, der Potentiale zur Problemlösung, der massgeben-

den Erfolgsfaktoren und der Übertragbarkeit auf andere Rahmenbedingungen zu be-

werten. Zweckmässige Beispiele fliessen abschliessend in die Erarbeitung von Pla-

nungsmodulen ein (vgl. Kap. 5). 

 

Grundsätzlich müssen verschiedene Anwendungsfälle unterschieden werden. Das Ein-

satzprofil Güterverkehr (Stückgut) beschreibt regelmässige, geplante, längerdau-

ernde Anlieferungen, z.B. bei Geschäften, Restaurants, etc. Zum Einsatz kommen 

mehrheitlich grössere Fahrzeuge (LW > 3.5 t) oder Lieferwagen. 

 

Beim Einsatzprofil Güterverkehr (u.a. KEP) handelt es sich um spontane Anlieferun-

gen, die nur kurzzeitig andauern (z.B. Pakete, Post, Food-Delivery, etc.). Diese werden 

überwiegend mit kleinen, emissionsarmen Fahrzeugen wie Cargo-Bikes, BEV, etc. 

durchgeführt. 

 

Beim Einsatzprofil Dienstleistungsverkehr (Handwerks-, Service und Pflegedienstleis-

tern) liegt der Fokus auf der Parkierung für die Dauer der Leistungserbringung. 

Grundsätzlich soll die Parkierung auf Privatgrund erfolgen. Ist dies insbesondere auf-

grund alter Bausubstanz nicht möglich, sind Lösungen im öffentlichen Raum zu schaf-

fen. 

Gute Praktiken und innovative Pilotprojekte 

Gute Praktiken bezeichnen Konzepte oder Massnahmen, die bereits umgesetzt wurden 

und sich in einem spezifischen Kontext bewährt haben. Pilotprojekte hingegen umfas-

sen Konzepte oder Massnahmen, die entweder im Rahmen von Pilotenversuchen er-

probt werden oder sich noch im Ideenstadium (Konzeption) befinden. Je nach örtli-

chem Kontext ist die Abgrenzung von etablierten Massnahmen und neuen Ideen nicht 

immer eindeutig. 

 

Beispiele aus dem europäischen und internationalen Ausland sowie aus der Schweiz 

sollen aufzeigen, welche Erkenntnisse daraus abgeleitet und auf die Schweiz übertra-

gen werden können. Eine standardisierte und strukturierte Beschreibung dieser Bei-

spiele ist dabei entscheidend für die weitere Verwendung. 

 

In einer ersten Sammlung wurden 84 potenzielle Beispiele identifiziert, die einen sub-

stanziellen Beitrag zu den Herausforderungen und Problemen im Zusammenhang mit 
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dem Be- und Entladen im öffentlichen Raum leisten oder Lösungsansätze, die sich im 

Pilotbetrieb befinden und einen substanziellen Beitrag erwarten lassen. Diese 84 Bei-

spiele wurden anschliessend bezüglich der Anforderungen an die guten Praktiken bzw. 

Pilotprojekte (Abdeckung Thema, Potential für Problemlösung, Verfügbarkeit von In-

formationen, etc.) beurteilt und priorisiert.  

 

Aus diesen 84 Beispielen wurden 42 Beispiele mit der höchsten Priorität (Priorität 1) 

ausgewählt. Ein Beispiel erhielt die Priorität 1, wenn es einen klaren Bezug zur Be- und 

Entladeproblematik aufwies, während Beispiele die Priorität 3 erhielten, wenn der Be-

zug weniger ausgeprägt war. Aus den Beispielen erster Priorität wurden schliesslich 27 

«Good Practice-Beispiele» für eine vertiefte Analyse ausgewählt und in Form von Fak-

tenblättern dokumentiert (vgl. Anhang 2). Bei inhaltlich ähnlichen Lösungsanwendun-

gen wurde jeweils das Beispiel berücksichtigt, das im Vergleich über eine bessere In-

formationslage und eine potenziell bessere Übertragbarkeit auf städtische Kontexte in 

der Schweiz verfügte. 

 

Die Sammlung guter Praktiken und Pilotprojekte erfolgte auf Grundlage bestehender 

Planungen und Forschungen sowie auf einem internen Workshop der Forschungsstelle 

in Zusammenarbeit mit Rapp und EBP. Die 27 ausgewählten Beispiele zu bewährten 

und sich in der Pilotphase befindlichen Lösungen wurden ergänzend mit Erkenntnis-

sen aus insgesamt neun Interviews vertieft und validiert. Bei der Auswahl guter Prak-

tiken und Pilotprojekte liegt der Fokus auf der Identifikation typischer Massnahmen, 

die repräsentativ für weitere vergleichbare Beispiele sind. Daher erhebt die Auswahl 

keinen Anspruch auf Vollständigkeit.  

Massnahmentypen guter Praktiken und innovativer Pilotprojekte 

Die einzelnen guten Praktiken und innovativen Pilotprojekte decken oftmals gleichzei-

tig verschiedene der folgenden Massnahmentypen ab: 

• Technologie 

• Infrastruktur 

• Regulierung und Kontrollen 

• Betriebliche Massnahmen und Signalisation 

• Logistik und Kooperation 

• Anreize 

 

Die Einführung technologischer Lösungen umfasst unterschiedliche Ansätze zur Opti-

mierung der Nutzung von Park- und Halteflächen durch Einsatz spezifischer techni-

scher Hilfsmittel. Dazu zählen Informations- oder (Park-) Leitsysteme (digital/ana-

log), Reservations- und Zuflusssteuerungssysteme mit Fahrzeugerkennung oder digi-

tale Signalisation. Infrastrukturelle Lösungen umfassen ausgewiesene Be- und Ent-

ladezonen resp. Flächen für unterschiedliche Fahrzeugtypen etwa Lastwagen, Liefer-

wagen oder Cargo-Bikes, sowie die Bereitstellung von Abhol- und Aufgabestationen, 

stationären oder mobilen Mikro Hubs und Depots. Regulatorische und kontrollie-

rende Lösungsansätze umfassen Vorschriften zur Nutzung von Strassen und Verkehrs-

flächen wie etwa Lieferzeitfenster (zeitliche Zufahrtsregelungen) oder zeitliche und 

räumliche Fahrverbote für bestimmte Nutzergruppen. Zur Sicherstellung der recht-

mässigen Nutzung dieser Flächen werden zudem Kontrollmassnahmen eingesetzt, bei-

spielsweise die manuelle Verkehrsüberwachung durch Vollzugsdienste oder die 
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Polizei. Diese Massnahmen können durch technische Systeme ergänzt werden, etwa 

durch digitale Parkraumüberwachung mittels automatisierter Kennzeichenerken-

nung, bodenintegrierter Sensorik zur Fahrzeugerkennung oder den Einsatz von Scan-

Fahrzeugen.  

Lösungsansätze im Bereich betrieblicher Massnahmen und Signalisation dienen der 

Steuerung und Lenkung der Nutzung von Verkehrsflächen oder des Strassenraums im 

Allgemeinen. Sie umfassen die Gestaltung des Strassenraums durch Signalisation und 

Markierung sowie die Einführung spezifischer Regelungen, beispielsweise die zeitliche 

Regulierung von Park- und Haltevorgängen für ausgewiesene Nutzergruppen, die An-

ordnung von Nutzungsverboten oder die Ermöglichung einer Mehrfachnutzung von 

Flächen oder Infrastrukturen für unterschiedliche Verkehrsteilnehmende. Logistische 

bzw. kooperative Massnahmen umfassen Lösungsansätze, die auf eine Zusammenar-

beit mit weiteren Akteuren zur Bündelung von Lieferverkehren und zur Steigerung der 

Effizienz bei Anlieferprozessen abzielen. Anreizsysteme dienen dazu, Verlader und 

Dienstleister zu einem stadtverträglicheren Anlieferverhalten zu motivieren, beispiels-

weise durch die städtische Förderung der Beschaffung von Cargo-Bikes für logistische 

Zwecke oder durch die gezielte Bereitstellung von Flächen ausschliesslich für emissi-

onsarme Fahrzeuge. 

 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die eingesetzten Massnahmen sowohl statischer als 

auch dynamischer Natur sein können. Bestimmte Regelungen gelten nur zu definier-

ten Wochentagen oder Tageszeiten, z.B. Zeitfenster für Be- und Entladevorgänge, tem-

porär freigegebene Ladezonen oder Busspuren, Be- und Entladespuren sowie zeitlich 

gesteuerte oder adressatenspezifische Zufahrtsbeschränkungen. 

 

Die Abbildung 23 enthält eine Übersicht über die guten Praktiken, Pilotprojekte und 

welche Massnahmentypen sie abdecken. 

Räumliche Aspekte guter Praktiken und innovativer Pilotprojekte 

Die meisten guten Praktiken und Pilotprojekte konzentrieren sich auf städtische Zent-

rumsgebiete (Altstadt, City). Dort besteht ein besonders hoher Handlungsdruck, da die 

Nutzungsdichte und -vielfalt in der Regel am grössten ist. Vor diesem Hintergrund 

spielt die Koexistenz des Liefer- und Personenverkehrs eine wichtige Rolle. 

 

Ein Teil der Lösungsansätze wird auch ausserhalb der Zentrumsgebiete umgesetzt, ins-

besondere wenn es sich um flächendeckende Angebote oder Massnahmen mit Netz-

werkcharakter handelt (z.B. Förderung Cargo-Bikes oder anbieteroffene Abhol- und 

Abgabestationen). 
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Abbildung 23: Übersicht guter Praktiken mit den abgedeckten Massnahmentypen 

  

GP1 Blaue Zonen, München Umgesetzt X X

GP2 Cases de Livraison, Genf Umgesetzt X X

GP3 Ladezone, Wien Umgesetzt X X

GP4
Places de Livraison, 

Cannes
Umgesetzt X X

GP5
Konzept Anlieferung 

Himmelrich, Luzern
Umgesetzt X

GP6 Laad- en loszone, Brüssel Umgesetzt X X

GP7
Interaktive-dynamische 

Lieferzonen, Poitiers
Umgesetzt X

GP8 Multi-Use Lane, Barcelona Umgesetzt X

GP9
Charta für Lieferzonen, 

Toulouse
Umgesetzt X X

GP10
Distribución Urbana de 

Mercancías, Barcelona
Umgesetzt X X X

GP11 Myflexbox, Salzburg Umgesetzt X X

GP12 Parme Ecologistics, Parma Umgesetzt X X X X

GP13
Wirtschaftsparkplätze, 

Köln/Bonn
Pilot X X X

GP14 Straightol, Lissabon Pilot X X

GP15 Grätzl-Ladezone, Wien Pilot X

GP16
Zero Emission Delivery 

Zones, Los Angeles
Pilot X X

GP17 Smart Zone, Stuttgart Pilot X X X

GP18 SmaLa, Hamburg Pilot X X X

GP19 SAILOR, Amsterdam Pilot X X X X

GP20 ITSLOG, Amsterdam Pilot X X X

GP21
U-Punkt M2M, Castellon de 

la Plana
Pilot X X X X

GP22
Smart Use of Loading 

Zones, Amsterdam
Pilot X X X

GP23 Work by Bike, Basel Pilot X

GP24
KEP-Train / Öffi-Packerl, 

Wien
Pilot X X X X

GP25

LogIKTram / 

RegioKArgoTramTrain, 

Karlsruhe

Pilot X X

GP26

Verkehrskonzept 

Wirtschaftsstandort 

Innenstadt, Bern

Konzeption X X X X

GP27
Cargo Bike Action Plan, 

London
Konzeption X X

X
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4.2 Erkenntnisse aus guten Praktiken 

4.2.1 Überblick 

Für die Ableitung von Erkenntnissen werden die Beispiele guter Praktiken und Pilot-

projekte in folgende Segmente ähnlicher Lösungsansätze eingeteilt: 

• Be- und Entladezone  

• Digitale Be- und Entladezone 

• Smarte Be- und Entladezone 

• Lieferzeit- und Zufahrtssteuerung 

• Warenübergabesysteme 

• Alternative Fahrzeugkonzepte 

• Sharing-Konzepte 

 

Tabelle 37 zeigt die Beispiele von guten Praktiken aus schweizerischen und europäi-

schen Städten (in Belgien, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Italien, den Nie-

derlanden, Österreich, Portugal und Spanien) sowie eines aus den USA. Anhang 2 ent-

hält die Faktenblätter (Good Practice-Faktenblätter) für alle Beispiele. 

Gute Praktiken nach Lösungsansätzen 

Konzept Lösungsansatz Ort 

Blaue Zonen mit Lieferzonen Be- und Entladezone München, Deutschland 

Cases de Livraison Be- und Entladezone Genf, Schweiz 

Ladezone Be- und Entladezone Wien, Österreich 

Place de Livraison Be- und Entladezone Cannes, Frankreich 

Konzept Anlieferung Himmel-
rich 

Be- und Entladezone Luzern, Schweiz 

Laad- en loszone Be- und Entladezone Brüssel, Belgien 

Interaktive-dynamische Liefer-
zonen 

Digitale Be- und Entladezone Poitiers, Frankreich 

Multi-Use Lane Sharing-Konzepte Barcelona, Spanien 

Charta für Lieferzonen Lieferzeit- und Zufahrtssteue-
rung 

Toulouse, Frankreich 

Distribución Urbana de 
Mercancías (DUM) 

Lieferzeit- und Zufahrtssteue-
rung 

Barcelona, Spanien 

Myflexbox Warenübergabesysteme Salzburg, Österreich 

Parme Ecologistics Alternative Fahrzeugkonzepte Parma, Italien 

Wirtschaftsparkplätze Be- und Entladezone Köln/Bonn, Deutschland 

Straightsol  - Smarte Be- und 
Entladezone 

Digitale Be- und Entladezone Lissabon, Portugal 

Grätzl-Ladezone Digitale Be- und Entladezone Wien, Österreich 

Zero Emission Delivery Zones Digitale Be- und Entladezone Los Angeles, USA 

Smart Zone – Digitales Liefer-
zonenmanagement 

Smarte Be- und Entladezone Stuttgart, Deutschland 

SmaLa – Smarte Ladezone Smarte Be- und Entladezone Hamburg, Deutschland 

SAILOR – Dynamische Be- 
und Entladezonen 

Smarte Be- und Entladezone Amsterdam/Rotterdam, Nie-
derlande 

ITSLOG – Reservierung von 
Be- und Entladezonen 

Smarte Be- und Entladezone Amsterdam, Niederlande 
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U-Spot Sensoren - (M2M) 
Urbiotica 

Smarte Be- und Entladezone Castellon de la Plana, Spa-
nien 

Smart Use of Loading Zones Smarte Be- und Entladezone Amsterdam, Niederlande 

Work By Bike Alternative Fahrzeugkonzepte Basel, Schweiz 

KEP-Train / Öffi-Packerl Sharing-Konzepte Wien, Österreich 

LogIKTram / RegioKArgo-
TramTrain 

Sharing-Konzepte Karlsruhe, Deutschland 

Verkehrskonzept Wirtschafts-
standort Innenstadt 

Lieferzeit- und Zufahrtssteue-
rung 

Bern, Schweiz 

Cargo Bike Action Plan Alternative Fahrzeugkonzepte London, Grossbritannien 

Tabelle 37: Ausgewählte Beispiele guter Praktiken gruppiert nach Lösungsansätzen 

Die Analyse guter Praktiken zeigt, dass die Herausforderungen in den untersuchten 

Beispielen Parallelen zu denjenigen aufweisen, die bereits in schweizerischen Städten 

bestehen. Eine direkte Übertragung der Massnahmen auf den Schweizer Kontext ist 

jedoch aufgrund spezifischer lokaler Gegebenheiten nicht ohne weiteres möglich (z.B. 

unterschiedliche Rechtsgrundlagen und Verkehrsregelverordnung). Insbesondere re-

gulative Massnahmen, wie die Anpassung von Lieferzeitfenstern oder betriebliche 

Massnahmen wie Parkregelungen, unterliegen in der Schweiz den kantonalen und 

kommunalen Gesetzgebungen, die teilweise stark variieren. Technologische Lösungen 

hingegen können grundsätzlich auch in der Schweiz Anwendung finden, erfordern je-

doch eine hohe Interoperabilität bestehender Systeme sowie die Bereitschaft zur be-

reichsübergreifenden Zusammenarbeit, um in Echtzeit und zu wettbewerbsfähigen 

Kosten umgesetzt werden zu können. 

 

Der Grossteil der ausgewählten Beispiele wurde in Zentrums-, Kern- und Mischzonen 

umgesetzt oder erprobt, wobei die Massnahmen insbesondere auf Hauptverkehrs- und 

Sammelstrassen Anwendung fanden. Der Handlungsdruck in anderen Zonentypen 

(reinen Wohn- oder Arbeitszonen) ist in der Regel deutlich geringer (vgl. auch 

Kap.2.3). In Wohnzonen kann der Handlungsdruck jedoch zunehmen, wenn aufgrund 

baulicher Strukturen nur private Abstellflächen vorhanden sind, und Anlieferungen 

vermehrt im öffentlichen Raum erfolgen müssen, etwa an Bordsteinkanten. Dies kann 

die Fahrbahn blockieren, Velowege und Gehwege einschränken sowie die Sicht für Ver-

kehrsteilnehmende beeinträchtigen. 

 

4.2.2 Be- und Entladezonen 

Be- und Entladezonen stellen speziell ausgewiesene Halte- bzw. Parkfelder dar, die 

ausschliesslich des Be- und Entladens von Fahrzeugen dienen. Sie befinden sich in der 

Regel in unmittelbarer Nähe zu Nutzungen mit einem regelmässigen und planbaren 

Lieferbedarf. 

 

Die Nutzung der Felder kann zeitlich eingeschränkt sein (z.B. zwischen 6-11 Uhr oder 

zwischen 14-18 Uhr) oder auf weitere Nutzergruppen wie Handwerks-, Service und 

Pflegedienste ausgeweitet werden. In Deutschland werden solche Felder auch als so-

genannte «Wirtschaftszonen» bezeichnet. Zur Sicherstellung einer hohen Flächenver-

fügbarkeit kann die maximale Halte- bzw. Standdauer von Fahrzeugen begrenzt wer-

den, um ein dauerhaftes Abstellen oder Parken zu verhindern. Trotz dieser Mass-
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nahme können Engpässe auftreten, wenn mehrere Lieferfahrzeuge gleichzeitig anlie-

fern und die verfügbaren Flächen nicht ausreichen. Darüber hinaus werden Be- und 

Entladezonen häufig von anderen Verkehrsteilnehmenden widerrechtlich blockiert 

oder zweckentfremdet genutzt, was die Effizienz und Zuverlässigkeit gewerblicher 

Transporte erheblich beeinträchtigt. 

 

Lieferzeitfenster stellen eine weitere Massnahme dar, um die Nutzung der Flächen zu 

steuern und Konflikte zu reduzieren. Durch eine zeitliche Begrenzung der Nutzung, 

beispielsweise ganztägig oder nur während der Morgenstunden, kann eine Mehrfach-

nutzung der Flächen ermöglicht werden, indem Privatfahrzeuge ausserhalb der Liefer-

zeiten dort parken dürfen. Auf diese Weise lassen sich die Flächen sowohl für die ge-

werbliche Nutzung als auch für andere Verkehrsteilnehmende effizient einsetzen 

 

In der Schweiz werden Flächen für den Be- und Entladevorgang in der Regel als Park-

verbotsfelder oder -linien, ggf. mit Zusatztafel und der Aufschrift «Güterumschlag ge-

stattet» signalisiert. Auf solchen Flächen ist das kurzfristige Halten zum Güterum-

schlag grundsätzlich erlaubt, vorausgesetzt, es liegt keine gegenteilige Zusatzbeschil-

derung vor und der berechtigte Nutzerkreis wird nicht behindert. In Belgien hingegen 

werden Ladezonen teilweise als Parkfelder signalisiert, die zeitlich begrenzt aus-

schliesslich dem Güterumschlag vorbehalten sind (z.B. zwischen 7 und 13 Uhr). Wäh-

rend dieser Zeiten ist die Nutzung durch private Fahrzeuge untersagt und wird bei Zu-

widerhandlung mit einer Busse geahndet. 

 

  

Abbildung 24: Cases de Livraison in Genf (Quelle: GP2 im Anhang 2) 

In besonders sensiblen städtebaulichen Kontexten oder bei einem hohen gewerblichen 

Lieferaufkommen kann es zweckmässig sein, auf Markierungen und Signalisation 

weitgehend zu verzichten, um das Stadtbild zu erhalten und zugleich die Sicherheit 

beim Be- und Entladen im urbanen Raum zu gewährleisten. 

 

Beispiele für Be- und Entladezonen sind: 

• Blaue Zonen mit Lieferzonen: München, Deutschland (GP1) 

• Cases de Livraison – Gelbe Ladezonen für den Lieferverkehr: Genf, Schweiz (GP2) 

• Ladezone: Wien, Österreich (GP3) 

• Place de Livraison – Halte-/Parkfelder für den Warenumschlag: Cannes, Frankreich 

(GP4) 

• Konzept Anlieferung Himmelrich: Luzern, Schweiz (GP5) 

• Laad- en loszone – Zeitlich begrenzte Be- und Entladezonen: Brüssel, Belgien (GP6) 

• Wirtschaftsparkplätze: Köln und Bonn, Deutschland (GP13) 
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Die beobachteten bzw. erwarteten Wirkungen von Be- und Entladezonen umfassen 

eine Steigerung der Effizienz im Güterumschlag, eine Reduktion des Suchverkehrs bei 

Anlieferungen, eine Verringerung von Verkehrsbehinderungen, eine Senkung der lo-

kalen Lärm- und Luftschadstoffemissionen sowie eine Erhöhung der Verkehrssicher-

heit und eine Verbesserung der stadträumlichen Qualität. 

 

Durch die Ausweisung von Be- und Entladezonen kann bestehender Strassenraum ge-

zielt für den Lieferverkehr nutzbar gemacht und bestehende Probleme beim Güterum-

schlag im öffentlichen Raum entschärft werden. Besonders in städtebaulichen Kontex-

ten, in denen der Strassenraum aufgewertet und die Anzahl öffentlicher Parkplätze re-

duziert werden soll, können sie eine gezielte Flächennutzung für den Güter- und 

Dienstleistungsverkehr sicherstellen. Sie werden damit als flankierende Massnahmen 

im Rahmen von Aufwertungsprojekten eingesetzt. Zeitliche Nutzungsbeschränkungen 

eröffnen Potentiale für eine Mehrfachnutzung von Be- und Entladezonen. Eine Erwei-

terung der zugelassenen Nutzergruppen etwa auf Handwerks-, Service- und Pflege-

dienste erhöht zwar die Flexibilität der Nutzung, kann jedoch gleichzeitig die Verfüg-

barkeit für den Lieferverkehr einschränken. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die An-

forderungen des Güterverkehrs (insbesondere kurzes Halten) sich deutlich von denen 

des Dienstleistungsverkehrs (vorrangig Parkieren) unterscheiden. 

 

Als Erfolgsfaktoren für die Einführung von Be- und Entladezonen sind eine stadtweite 

oder lokale Bedarfsanalyse sowie ein frühzeitiger Einbezug relevanter Stakeholder. Zu-

dem müssen an den geeigneten Orten Flächen verfügbar sein oder durch Umwidmung 

verfügbar gemacht werden können. Aus der Praxis zeigt sich, dass die kurzfristige Um-

setzbarkeit und die hohe Akzeptanz bei den Beteiligten als zentrale Erfolgsfaktoren ge-

nannt werden. 

4.2.3 Digitale Be- und Entladezonen 

Digitale Be- und Entladezonen unterscheiden sich durch eine dynamische zeitliche 

Ausdifferenzierung der Flächennutzung. Durch geeignete Anzeigesysteme (digitale Ta-

feln, Säulen mit Anzeigevorrichtung, Signale etc.) können Halte- oder Parkflächen dy-

namisch dem Lieferverkehr zugewiesen werden. Zudem ist häufig Sensorik vorgese-

hen, um die Belegung der Be- und Entladezone zu detektieren.  

 

Beispiele für digitale Be- und Entladezonen sind: 

• Interaktive-dynamische Lieferzonen: Poitiers, Frankreich (GP7) 

• Straightsol: Lissabon, Portugal (GP14) 

• Grätzl-Ladezone: Wien, Österreich (GP15) 

• Zero Emission Delivery Zones: Los Angeles, USA (GP16) 
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Abbildung 25: Be- und Entladezone für emissionsfreie Fahrzeuge in Los Angeles (Quelle: GP16 im Anhang 2) 

Zusätzlich zu den Wirkungen herkömmlicher Be- und Entladezonen soll eine effizien-

tere Flächennutzung erzielt werden. Durch die Mehrfachnutzung der Parkflächen für 

den MIV und den Wirtschaftsverkehr wird der Belegungsgrad optimiert. Die techni-

schen Einrichtungen können auch dazu dienen, Verkehrsregelverstösse durch PW-

Lenker und den Lieferverkehr zu reduzieren. 

 

Das grösste zusätzliche Potential liegt in der Mehrfachnutzung von Flächen und der 

Flexibilität von Anpassungen der Nutzungsdauern. Auf der anderen Seite sind die Kos-

ten für die Ausrüstung höher. 

 

Die Erfahrungen zeigen eine gute Wirkung bei der Reduktion von Verkehrsregel-

verstössen, aber auch Akzeptanzhürden bezüglich der Nutzung neuer Technologien. 

 

Als wichtigste Erfolgsfaktoren wird die Benutzerfreundlichkeit der technischen Sys-

teme, eine regelmässige Kontrolle und die Kooperationsbereitschaft der Anliegerun-

ternehmen. Mit zunehmender Bekanntmachung steigt in der Regel die Akzeptanz für 

die Lösung. Von den Nutzern werden die Überwachung und Kontrolle durch Kameras 

und Kontrollen als kritisch angesehen. 

 

4.2.4 Smarte Be- und Entladezone 

Smarte Be- und Entladezonen verknüpfen die dynamische Nutzung der Flächen mit 

einem Parkleitsystem für den Lieferverkehr. Anhand von Echtzeitdaten zum Bele-

gungsstatus wird die Verfügbarkeit in einer App oder in einem Online-Tool in einer 

Karte angezeigt, teilweise mit Routenempfehlungen. Zudem ist meist eine Reservation 

von Be- und Entladeflächen vorgesehen. Beispiele für Pilotprojekte mit smarten Be- 

und Entladezonen sind: 

• Smart Zone: Stuttgart, Deutschland (GP17) 

• SmaLa: Hamburg, Deutschland (GP18) 

• SAILOR: Amsterdam/Rotterdam, Niederlande (GP19) 

• ITSLOG: Amsterdam, Niederlande (GP20) 

• U-Spot Sensoren - (M2M) Urbiotica: Castellon de la Plana, Spanien (GP21) 

• Smart Use of Loading Zones: Amsterdam, Niederlande (GP22) 
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Es handelt sich vorerst nur um Pilotanwendungen. Es werden positive Wirkungen be-

züglich der Effizienz des Güterumschlags und des Lieferverkehrs, Reduktion des Such-

verkehrs und von Emissionen sowie eine Reduktion von Verkehrsregelverstössen er-

wartet. Auf der anderen Seite entstehen erhebliche Planungs- und Umsetzungskosten. 

 

  

Abbildung 26: Smarte Lade- und Lieferzone Hamburg (Quelle: GP18 im Anhang 2) 

Die Möglichkeit, Be- und Entladeflächen zu reservieren, ermöglicht eine effiziente 

Mehrfachnutzung durch verschiedene Nutzergruppen. Dabei ist jedoch zu berücksich-

tigen, dass Reservierungen vor allem bei länger andauernden Be- oder Entladevorgän-

gen sinnvoll sind. 

 

Für eine erfolgreiche Umsetzung ist eine grossflächige Umsetzung und die flächende-

ckende Ausstattung mit digitalen Geräten erforderlich, damit der Nutzen generiert 

wird. Teilweise bestehen auch noch rechtliche Hindernisse für die Reservationsmög-

lichkeit von Flächen im öffentlichen Raum (z.B. in Deutschland), welche im Pilotbe-

trieb mit einer Sondergenehmigung gelöst werden konnte. Zur Sicherstellung der Be-

nutzerfreundlichkeit der technischen Systeme sind die Nutzerbedürfnisse vorgängig zu 

klären. Auch eine gewisse Standardisierung der Lösungen erscheint erforderlich, um 

eine zu grosse Vielfalt verschiedener Systeme zu vermeiden. 

 

Erfahrungen zeigen, dass die nutzerübergreifende Verknüpfung verschiedener Sys-

teme (Belegungsdaten, Verkehrsmanagementsysteme, Routenplanung, etc.) heraus-

fordernd ist. Zudem scheint in der Güterverkehrsbranche bislang wenig Bereitschaft 

für die gemeinsame Nutzung von Reservations- und Leitsystemen vorhanden zu sein. 

 

4.2.5 Lieferzeit- und Zufahrtssteuerung 

Lieferzeit- und Zufahrtssteuerungen umfassen verkehrslenkende Regelungen, die den 

Zugang zu bestimmten Gebieten einschränken oder priorisieren. Lieferzeitbeschrän-

kungen betreffen meist Altstadtgebiete oder Fussgängerzonen, für die feste Zeitfenster 

für Anlieferungen definiert werden. Zufahrtsbeschränkungen differenzieren hingegen 

nach Fahrzeugtypen (z.B. LW, Lieferwagen, Cargo-Bike) oder Antriebsarten (emissi-

onsarme oder -freie Fahrzeuge). Beide Ansätze lassen sich kombinieren, um die städ-

tischen Verkehrsströme gezielt zu steuern und Emissionen sowie Konflikte im öffent-

lichen Raum zu reduzieren. 
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Beispiele für die Lieferzeit- und Zufahrtssteuerung sind: 

• Charta für Lieferzonen: Toulouse, Frankreich (GP9) 

• Distribución Urbana de Mercancías (DUM): Barcelona, Spanien (GP10) 

• Verkehrskonzept Wirtschaftsstandort Innenstadt: Bern, Schweiz (GP26) 

 

  

Abbildung 27: Distribución Urbana de Mercancías (DUM) in Barcelona (Quelle: GP10 im Anhang 2) 

Die Wirkungen von Lieferzeit- und Zufahrtssteuerungen umfassen eine höhere Lie-

fereffizienz sowie eine effizientere Nutzung von Strassen- und Halteflächen. Gleichzei-

tig entzerren sie das Verkehrsaufkommen, wodurch Staus und Nutzungskonflikte in 

stark frequentierten Strassen und Quartieren sowie während Stosszeiten reduziert und 

das Konfliktpotenzial mit anderen Verkehrsteilnehmenden verringert werden. Dar-

über hinaus wirken sich diese Massnahmen positiv auf lokale Emissionen und die Le-

bensqualität aus und tragen zu einer höheren Aufenthaltsqualität in Innenstadtberei-

chen bei. Die Effekte entstehen einerseits durch die Steuerung des Lieferverkehrs und 

teilweise aus der Beschränkung des MIV, wodurch bestimmte Fahrzeugtypen zeitlich 

oder räumlich vom Stadtgebiet ausgeschlossen werden, und andererseits durch An-

reize zur Nutzung alternativer, kleinerer, emissionsärmerer Fahrzeuge in der Trans-

portlogistik. 

 

Die Lieferzeit- und Zufahrtssteuerung kommt vielerorts bereits zur Anwendung. Zu-

sätzliche Potentiale bestehen vor allem in der längerfristigen Lenkungswirkung hin zu 

alternativen Fahrzeugen oder eine Optimierung der Lieferbedingungen. Dazu sind je-

doch auch flächendeckendere Anwendungen erforderlich. 

 

Als zentrale Erfolgsfaktoren für die Einführung oder Anpassung der Lieferzeit- und 

Zufahrtssteuerung gelten der politische Wille respektive ein breiter Konsens, der Ein-

bezug des lokalen Gewerbes sowie weiterer relevanter Stakeholder und eine gute Kom-

munikationsstrategie. Diese Massnahme lässt sich zudem gut mit anderen Lösungsan-

sätzen kombinieren, etwa mit alternativen Fahrzeugkonzepten und Anreizsystemen, 

um Verladern mehrere Handlungsoptionen zu bieten. 

 

Erfahrungen zeigen, dass eine klare und leicht verständliche Signalisation sowie eine 

eindeutige Markierung wesentlich dazu beitragen, Verkehrsregelverstösse zu reduzie-

ren. Die Implementierung mehrerer Zeitfenster beispielsweise am Morgen und am 

Abend, kann zudem dazu beitragen, die Lieferintensität über den Tag hinweg zu glät-

ten. 
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4.2.6 Warenübergabesysteme 

Mobile oder stationäre Warenübergabesysteme, auch Abhol- und Abgabestationen, er-

möglichen eine zeitlich asynchrone Sendungsübergabe. Dadurch ist der Zeitpunkt von 

Anlieferung und Abholung nicht mehr direkt an die Warenannahme durch Empfänger 

oder Versender gebunden. Dies gilt beispielsweise für Lieferungen in einen Milchkas-

ten oder bei einer Abstellgenehmigung (Abstell-Okay), bei der ein Paketdienst berech-

tigt ist, die Sendung an einem zuvor festgelegten Ort abzulegen, falls der Empfänger 

abwesend ist. Ein wesentlicher Unterschied besteht darin, dass in einem Warenüber-

gabesystem auch Retouren oder eigene Versendungen aufgegeben werden können. Zur 

Anwendung kommen in der Regel Systeme mit einzeln ansteuerbaren Paketfächern. 

Ein Beispiel für ein Warenübergabesystem ist: 

• MyFlexbox: Salzburg, Österreich (GP11) 

 

  

Abbildung 28:  MyFlexbox in Salzburg (Quelle: GP11 im Anhang 2) 

Diese Lösung ist anbieteroffen und die grossen Paketdienstleister kooperieren bei die-

sem System. Ein weiteres Beispiel wäre die Salübox in Zürich. Der Pilotbetrieb an vier 

Standorten ist inzwischen beendet. Ein weiterer Pilot ist für das Netto-Null Quartier 

Binz vorgesehen.  

 

Die beobachtete und erwartete Wirkung von Warenübergabesystemen ist die Minimie-

rung von Mehrfach- und Fehlzustellungen, Leerfahrten sowie erfolglosen Hauszustel-

lungen. Dadurch soll der Lieferverkehr und die damit verbundenen Emissionen und 

Behinderungen reduziert werden sowie die Effizienz für Lieferdienste und die stadt-

räumliche Qualität erhöht werden. Zudem lassen sich Diebstähle vermeiden. 

 

Das Potential von Warenübergabesystemen kommt vor allem bei anbieterübergreifen-

den Systemen zum Tragen. Proprietäre Systeme, z.B. MyPost 24 oder DHL-Packstati-

onen, hingegen sind weniger erfolgsversprechend. Erfolgsfaktoren für Warenüberga-

besysteme sind deshalb eine breite Kooperation zwischen den grössten KEP-Logistik-

dienstleistern sowie eine enge Zusammenarbeit mit den städtischen Behörden. 

 

Die Erfahrungen mit Warenübergabesystemen zeigen, dass anbieterübergreifende Lö-

sungen städtebaulich verträglicher sind und eine höhere Akzeptanz bei den Nutzern 

(empfängerfreundlich) aufweisen als proprietäre Systeme. Die Herausforderungen lie-

gen vor allem in der Zusammenarbeit mehrerer unterschiedlicher Dienstleister, der 

Bereitstellung geeigneter Flächen, insbesondere in städtischen Gebieten, in denen Flä-

chen knapp sind, sowie der Integration dieser Systeme in bestehende Logistikprozesse.  

 

Für eine flächendeckende Einführung von Warenübergabesystemen im öffentlichen 

Raum sind die rechtlichen Voraussetzungen in der Schweiz aufgrund der Hauszustel-

lungspflicht nicht gegeben. Vielversprechend sind hingegen flexible Paketfachanlagen 
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in Überbauungen, in Ergänzung zu den üblichen Briefkastenanlagen (Milchkasten). 

Dazu bestehen noch keine Bauvorschriften. 

4.2.7 Alternative Fahrzeugkonzepte 

Alternative Fahrzeugkonzepte zielen darauf ab, die negativen verkehrlichen Auswir-

kungen wie Stau, Luftverschmutzung und Lärmemissionen zu reduzieren, indem al-

ternative umweltfreundlichere Fahrzeuge oder Transportkonzepte ein- bzw. umgesetzt 

werden. Der Einsatz von alternativen Fahrzeugkonzepten kann durch eine Bevorzu-

gung bei den Zufahrtsberechtigungen begünstigt werden. Alternative Fahrzeugkon-

zepte beeinflussen auch Be- und Entladeprozesse, da sie oftmals flexibler und besser 

an die städtischen Gegebenheiten angepasst sind. 

 

Beispiele für alternative Fahrzeugkonzepte sind: 

• Parme Ecologistics – Umweltfreundlicher Transport: Parma, Italien (GP12) 

• Work By Bike – Umweltfreundlicher Transport: Basel, Schweiz (GP23) 

• Cargo Bike Action Plan – Umweltfreundlicher Transport: London, Grossbritannien 

(GP27) 
 
Der Einsatz alternativer Fahrzeuge führt primär zu einer Reduktion der lokalen Lärm- 
und Schadstoffemissionen. Zudem kann der Bedarf an Umschlagflächen in städtischen 
Gebieten verringert werden, da kleinere Fahrzeuge weniger Abstell- und Be- bzw. Ent-
ladefläche benötigen.  

Die Potentiale alternativer Fahrzeugkonzepte zeigen sich insbesondere in dicht genutz-

ten Gebieten mit eingeschränkter Zugänglichkeit für den motorisierten Verkehr, wie 

historischen Zentren, urbanen Ballungsräumen oder Umweltzonen. Aufgrund der ge-

ringeren Fahrzeugabmessungen und eines emissionsarmen Antriebs.  

Als Erfolgsfaktoren für alternative Fahrzeugkonzepte werden (finanzielle) Anreizsys-

teme (Förderbeiträge), gezielte Aufklärungsarbeit, eine geeignete Infrastruktur, at-

traktive Fahrzeugangebote (Flotten- und Sharingangebote) sowie regulatorische Rah-

menbedingungen genannt (z.B. Park- oder Zufahrtsprivilegien, Bevorzugung bei Ge-

biets- und Lieferzufahrten) (vgl. Liefer- und Zufahrtssteuerung Kap. 4.2.5). 

 

  

Abbildung 29: Lastenvelos auf der separaten Veloinfrastruktur in London (Quelle: GP 27 im Anhang 2) 

Die Erfahrungen mit Cargo-Bikes zeigen eine hohe Akzeptanz bei den Dienstleistern 

(primär KEP-Dienstleister), da sie günstig in der Anschaffung sind und im urbanen 

Verkehr Vorteile bei der Transportzeit und Zugänglichkeit bieten. Bei motorisierten 

Lieferfahrzeugen mit alternativen Antrieben liegt der Vorteil weniger in der Effizienz, 

sondern darin, dass sie von Zufahrtsbeschränkungen ausgenommen werden können, 

da sie emissionsfrei betrieben werden. Gleichzeitig erhöht sich für die Behörden der 

Kontrollaufwand, da sie überprüfen müssen, welche Fahrzeuge tatsächlich zugangsbe-

rechtigt sind. 
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4.2.8 Sharing-Konzepte 

Sharing-Konzepte ermöglichen es dem Liefer- und Dienstleistungsverkehr bestehende 

Verkehrsmittel oder Infrastrukturen gemeinsam mit anderen Verkehrsteilnehmen-

den, in der Regel Personenverkehr zu nutzen. Sie können signifikante Auswirkungen 

auf Be- und Entladeprozesse haben, indem sie vorhandene Infrastruktur besser integ-

rieren und deren Auslastung maximieren. Beispiele für Sharing-Konzepte im Liefer-

verkehr sind: 

• Multi-Use Lane – Dynamischer Multifunktionsstreifen: Barcelona, Spanien (GP8) 

• KEP-Train / Öffi-Packerl – Kombinierter Personen- und Warentransport: Wien, Ös-

terreich (GP24) 

• LogIKTram / RegioKArgoTramTrain - Kombinierter Personen- und Warentrans-

port: Karlsruhe, Deutschland (GP25) 

 

Durch die Mitbenutzung anderer Verkehrsmittel oder -infrastrukturen bewirken Sha-

ring-Konzepte eine Erhöhung der Flächeneffizienz bei Umschlagsprozessen. Gleich-

zeitig können sie zu einer Entlastung der Strasseninfrastruktur, einer Reduktion von 

Emissionen sowie einer Senkung der Transportkosten führen. 

 

Das Potential von Sharing-Konzepten wird im Schweizer Kontext als eher gering ein-

geschätzt. Die Umnutzung von Strassenraum, etwa durch die Einführung gemeinsa-

mer Fahrspuren für Busse und Lieferfahrzeuge, wird vor allem aus der Perspektive der 

Aufwertung des städtischen Raums betrachtet. Gleichzeitig stösst die Mitnutzung der 

Fahrbahn durch den Lieferverkehr auf Widerstand seitens der öffentlichen Verkehrs-

betriebe, was die Umsetzung solcher Konzepte erschwert. 

 

  

Abbildung 30: Nutzung des öffentlichen Verkehrs für Warentransporte in Wien (Quelle: GP24 im Anhang 2)  

Als Erfolgsfaktoren werden ein politischer Konsens, eine gute Öffentlichkeitsarbeit 

und die Einbindung aller relevanten Stakeholder (Tiefbauämter, öffentliche Verkehrs-

betriebe, etc.) genannt. 

 

Die Erfahrungen zeigen, dass die Mehrzwecknutzung von Strassen allgemein auf hohe 

Akzeptanz stösst, jedoch Herausforderungen bei der Signalisierung mit sich bringt. Bei 

einer Mitnutzung des öffentlichen Verkehrs ist davon auszugehen, dass es lediglich 

eine Nischennutzung bleibt, da insgesamt nur geringe Sendungsmengen transportiert 

werden können. 
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4.3 Übersicht neue Lösungsansätze 

Mit «neuen Lösungsansätzen» sind Massnahmen gemeint, die im schweizerischen 

Kontext bislang als Ideen existieren. Sollten Beispiele für deren Umsetzung vorliegen, 

ist die Übertragbarkeit auf die Schweiz unter den aktuellen Rahmenbedingungen nicht 

ohne weiteres möglich bzw. näher zu prüfen. Die Umsetzung «neuer Lösungsansätze» 

kann grundlegende Änderungen in der Regulierung, den wirtschaftlichen Rahmenbe-

dingungen oder den gesellschaftlichen Einstellungen erfordern. 

 

In der folgenden Übersicht werden neue Lösungsansätze vorgestellt sowie ihre Vor- 

und Nachteile aufgezeigt. 
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Neue Lösungsansätze  

Sharingflotte für Handwerker 

 

 

 
 
 
 
 
 

Massnahmentyp: Regulation, Infrastruktur, Betrieb, 
Technologie 
 
Nutzerkreis: Handwerksbetriebe 

 

 

 

Handwerksbetriebe parkieren und tauschen ihre Lieferfahrzeuge ausserhalb des urbanen Zentrums auf zent-

ral organisierten Parkplätzen (Parkhaus oder einer Tiefgarage), die zugleich als Umschlagplatz dienen. Dort 

erfolgt der Austausch gegen Fahrzeuge der städtisch bereitgestellten Sharing-Flotte, bestehend aus umwelt-

freundlichen Kleinfahrzeugen wie Cargo-Bikes, batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV) oder leichten Elekt-

rofahrzeugen (LEV). Diese Fahrzeuge sind für den urbanen Einsatz optimiert und ermöglichen durch mo-

dulare Transportboxen einen schnellen Umschlag von Werkzeug und Material. 

Vorteile (+)  Nachteile (-) 

+ Sinnvoll für den Handwerkerverkehr, der 

Bedarf an längeren Parkzeiten hat. 

+ Nutzung von emissionsfreien Fahrzeugen 

trägt zur Reduktion lokaler Emissionen bei. 

+ Verringerung der Anzahl grosser Fahr-

zeuge im Stadtzentrum, wodurch der Verkehr 
entlastet und Staus reduziert werden. 

+ Weniger Bedarf an grossen Parkplätzen 

für Handwerksfahrzeuge in Innenstadtberei-
chen, wodurch Parkraum effizienter und an-
derweitig genutzt werden kann 

+ Zeitlicher Gewinn für Unternehmen, da 

zeitintensive Parksuchverkehr entfällt, da na-
hezu überall parkiert werden kann. 
 

- Für den Handwerkerverkehr zeitlich aufwendiger. da 

Fahrzeug gewechselt und umgeladen werden muss. 

- Nur ein Segment (Handwerk) des WIV profitiert davon. 

- Hohe Investitionskosten für Kommunen zur Bereitstel-

lung und Wartung der Sharing-Flotte. 

- Gefahr einer geringen Nutzung oder zu hohe Auslastung, 

wenn Handwerksbetriebe die Massnahme als unpraktisch 
oder ineffizient empfinden oder Flotte nicht verfügbar ist. 
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Lastenvelo-Logistik für Handwerksbetriebe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Massnahmentyp: Regulation, Infrastruktur, Betrieb 
 
Nutzerkreis: Handwerkerverkehre 
 

Im urbanen Raum können Handwerksbetriebe Materialien und Werkzeuge direkt an den Einsatzort liefern, 

ihr Fahrzeug anschliessend kostenfrei ausserhalb des Stadtkerns abstellen und die letzte Strecke mit einem 

umweltfreundlichen Kleinfahrzeug (BEV/LEV) zurücklegen. Dieses kann flexibel wie ein Velo im öffentli-

chen Raum abgestellt werden und ermöglicht den direkten Zugang zum Kunden. 

 

Vorteile (+)  Nachteile (-) 
+ Mit Cargo-Bikes oder kleinen Elektrofahr-

zeugen können Handwerksbetriebe auch enge 
oder verkehrsreiche urbane Gebiete problem-
los erreichen. 

+ Weniger grosse Fahrzeuge im Stadtzent-

rum reduzieren den Verkehr und entlasten 
den innerstädtischen Raum. 

- Für Handwerksbetriebe könnte es unpraktisch erschei-

nen, regelmässig auf kleinere Fahrzeuge umzusteigen, ins-
besondere bei mehreren Baustellen pro Tag.  

- Hohe Investitionskosten und Wartung für Lastenvelo 

Flotte. 

 
Reservierbare Handwerkerparkplätze  
 

 
 
 
 
 
 
 

Massnahmentyp: Infrastruktur, Betrieb, Regulation  
 
Nutzerkreis: Handwerkerverkehre 
 

 

Reservierbare Handwerkerparkplätze sind eine Art Priorisierungsinitiative für Handwerksbetriebe. In öf-

fentlichen Parkhäusern und Tiefgaragen wird eine bestimmte Anzahl an Parkflächen für den Handwerker-

verkehr freigehalten/reserviert. Diese können von Handwerksbetrieben im Vorhinein reserviert werden und 

während ihrer Dienstzeiten kostenlos genutzt werden. Die Zufahrt wird durch einen digitalen Ausweis gere-

gelt.  

Vorteile (+)  Nachteile (-) 
+ Keine separat ausgewiesenen Flächen er-

forderlich. Können bereits vorhandene Flä-
chen nutzen. 

+ Weniger Flächen im öffentlichen Raum 

werden zugestellt von WIV. Wertet Stadtbild 
auf.  
 
 

- Für den Handwerkerverkehr zeitlich etwas aufwendiger 

(Anfahrt und Voraus Reservierung) 

- Weite Wege für Handwerker zu Fuss bis zum Zielort/ 

Kunden. 

- Geringe Akzeptanz da weite Wege zu Fuss bis zum Kun-

den mit Material und Werkzeug anfallen. 

- Risiko einer Unter- oder Überauslastung der Stellplätze. 

- Kosten/Wirtschaftlichkeit solcher Parkplätze 
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Grüner Gütertransport auf Gleisen 
 
 
 

 
 
Massnahmentyp: Betrieb, Logistikkooperation, Anreize 
 
Nutzerkreis: KEP-Dienste 
 
 

Pakete werden vorsortiert und in Wechselbehältern umweltfreundlich per Bahn im öffentlichen Verkehr 

(öV) in die Städte oder urbanen Zentren transportiert – vorzugsweise während der Randzeiten, etwa früh-

morgens, wenn der öV weniger frequentiert ist. Am innerstädtischen Zielort werden die Behälter auf Cargo-

Bikes montiert, die die letzte Meile abwickeln. Die erste Meile bis zum Bahnhof erfolgt per LW. Retouren 

werden im Gleichgang gesammelt und über per öV zurücktransportiert. 

Vorteile (+)  Nachteile (-) 
+ Verkehrsträger Strasse wird entlastet 

durch intermodalen Transport 
+ Reduzierung der Verkehrsbelastung in ur-

banen Gebieten durch geringere Emissionen, 
Lärmminderung und weniger Stau. 

+ Cargo-Bikes ermöglichen eine flexible und 

schnelle Zustellung auch in schwer zugängli-
chen Stadtgebieten.  

+Weniger LW-Verkehr durch Verlagerung 

auf die Bahn/öV. 

+Modularer Ansatz durch Wechselbehälter 

erleichtert die Handhabung von Sendungen 
und Retouren. 

+Nutzung von Bahn- und öV-Kapazitäten, 

insbesondere während der Randzeiten, ohne 
zusätzliche Infrastrukturinvestitionen. 
 

- Zeitlicher Aufwand ist im Vergleich zu herkömmlichen 

Transportmethoden erhöht 

-Begrenzte Verfügbarkeit von Bahnkapazitäten und öV-

Kapazitäten, insbesondere bei hohem Fahrgastaufkommen 

- Kosten liegen über denen konventioneller Transportlö-

sungen 

- Erfordert Kooperation zwischen Logistikunternehmen, 

öV-Betreibern und städtischen Verwaltungen 

- Begrenzter Platz für Wechselbehälter und Umschlag in 

Bahn- und öV-Fahrzeugen sowie an Haltestellen und 
Bahnhöfen. 
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NUBU - Nutzung von Bushaltestellen für Umschlag 
 
 
 
 
 
 
 
 
Massnahmentyp: Infrastruktur, Anreize 
 
Nutzerkreis: KEP-Dienste 
 
 

Bushaltestellen dürfen temporär zum Be- und Entladen genutzt werden. Zwischen den planmässigen Halte-

zeiten können Lieferdienste diese Zeitfenster verwenden, um Sendungen von grossen LW auf kleinere Cargo-

Bikes umzuladen. Die Cargo-Bikes werden mit modularen Auflieger-Containern ausgestattet, um einen 

schnellen Umschlag zu ermöglichen. 

 

Vorteile (+)  Nachteile (-) 
+ Fläche wird nur bei tatsächlichem Bedarf 

als Be- und Entlad genutzt. 

+ Bestehende Infrastruktur kann genutzt 

werden.  

+ Ermöglicht eine Mehrfachnutzung und op-

timiert die Flächenauslastung. 
 

- Gesetzliche Regelungen untersagen derzeit die Nutzung 

von Bushaltestellen für Umschlagsaktivitäten. Anpassun-
gen der Vorschriften wären erforderlich, um diese Lösung 
zu ermöglichen. 

- Begrenzter Platz für Umschlag an Haltestellen. 

- Das öV-Angebot in Schweizer Städten ist i. d. R. sehr 

dicht, sodass nur wenige Haltestellen und nur die Randzei-
ten für diesen Lösungsansatz infrage kommen. 

 
 
Virtuelle Be- und Entladezone 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Massnahmentyp: Technologie, Regulation 
 
Nutzerkreis:  Transportfirmen, Lieferdienste sonstiges Ge-
werbe 
 
 

 

Virtuelle Be- und Entladezonen für Lieferdienste können im Voraus reserviert und kostenlos genutzt werden. 

Registrierte Lieferdienste haben die Möglichkeit, über die Buchungsanwendung «App Grid Kerb Delivery» 

einen reservierten Platz am Strassenrand für das Be- und Entladen zu sichern. 

 

Vorteile (+)  Nachteile (-) 
+ Fläche wird nur bei Bedarf zu Be- und 

Entlad, sonst ist diese Fläche öffentlicher 
Raum und Strassenraum. 

+ Öffentlicher Raum bzw. Fläche kann wäh-

renddessen anderweitig genutzt werden. 

+Durch garantierte Ladeplätze können Lie-

ferdienste schneller und pünktlicher arbeiten 

- Die Lösung setzt voraus, dass Lieferdienste über die not-

wendige Technologie (Apps, Reservierungssysteme) verfü-
gen, was für kleinere Unternehmen eine Hürde darstellen 
könnte. 

- Trotz Reservierungssystem könnte es zu Missbrauch 

kommen, etwa wenn nicht registrierte Fahrzeuge die Lade-
buchten blockieren. 

- Reservierungssystem nur für bestimmte Lieferdienste, 

die nicht nur wenige Sekunden halten, attraktiv.  
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Exklusive Innenstadtwirtschaftszone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Massnahmentyp: Regulation/Signalisation,  
Betrieb 
 
Nutzerkreis: WIV 
 
 

Die exklusive Innenstadtwirtschaftszone ist eine Vorzugsbehandlung für Lieferverkehr inkl. Handwerker-

verkehr.  Diese Fahrzeuge dürfen auf allen ausgewiesenen Parkflächen in Innenstadtzentren parkieren. Der 

MIV erhält Durchfahrtserlaubnis, das Parkieren ist für den MIV jedoch ausschliesslich in Parkhäusern oder 

mit Sondergenehmigung gestattet. 

 

Vorteile (+)  Nachteile (-) 
+ Reduzierung von Verkehr, durch anfal-

lende Gebühren. Keine unnötigen Fahrten 
durch MIV und keine Fehlbelegung durch 
MIV.  

+ Weniger Belastung der Infrastruktur 

+ Suchverkehre durch WIV entfallen 

+ Stau wird vermieden 

 
 

-  Geringe politische Akzeptanz, sowie bei Gewerbe, An-

wohnenden und Besuchenden 

- Erfolgreiche Umsetzung setzt voraus, dass alternative 

Mobilitätslösungen wie öV (z.B. Mini-Shuttles) oder Fahr-
radinfrastruktur gut ausgebaut sind, um die Innenstadt 
weiterhin attraktiv zu halten 

- Schwierige Abgrenzung, wer eine Sondergenehmigung 

(Stadtvignette) erhält, könnte zu Konflikten oder Unge-
rechtigkeit führen. 

- Kontrolle ist schwer durchführbar und wenn, sehr tech-

nisch sehr aufwendig und teuer. 
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Konsolidierte kooperative KEP-Zustellung  
 

 
 
 
 
 
 
 

Massnahmentyp: Logistik/Kooperation 
 
Nutzerkreis: KEP-Dienste 
 
 

 

Mehrere Bestellungen oder Sendungen, die für denselben Empfänger bestimmt sind, werden systematisch 

und anbieterübergreifend gebündelt. Sobald das System erkennt, dass mehrere Sendungen von verschiede-

nen Versendern auf dem Weg sind, wird ein gemeinsamer Liefertag festgelegt, um Transportfahrten zu re-

duzieren und die Effizienz zu steigern. Unabhängig von KEP-Dienstleister. 

 

Vorteile (+)  Nachteile (-) 
+ Mehrfachanfahrten durch KEP können 

vermieden werden. Da nur ein Lieferdienst 
gebündelt zustellt. 

+ Reduktion der Kosten der letzten Meile 

+ Tage mit hohem Lieferaufkommen können 

verlagert werden, um Verkehr zu vermeiden. 
 

- Abhängig vom gewählten KEP-Dienstleister, da zwi-

schen den KEP-Dienstleistern kaum Kooperationen beste-
hen 

- Unsicherheit, wie häufig dieses Szenario zutrifft, z.B. bei 

Privatpersonen, die regelmässig bestellen. 

- Gebündelte Zustellung führen dazu, dass Sendungen län-

ger warten müssen, um zusammen geliefert zu werden, be-
einträchtigt die Kundenzufriedenheit und führt zu weite-
ren Problemen bei Empfängern, die abhängig von zeitkriti-
schen Sendungen sind. 

- Erfordert komplexe Abstimmungsprozesse zwischen ver-

schiedenen KEP-Dienstleistern und Versendern. 

- Notwendigkeit eines zentralen Systems, das Daten aller 

Beteiligten verarbeitet und Lieferungen koordiniert. 

- Zusätzlicher Bedarf an Umschlags- und Lagerkapazitä-

ten, um Sendungen vor der Bündelung zwischenzulagern. 

 

Tabelle 38: Übersicht neue Lösungsansätze 
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Die erwünschten Wirkungen der «neuen Lösungsansätze» im urbanen Güterverkehr 

stimmen in weiten Teilen mit bereits bestehenden Praxisbeispielen und Pilotprojekten 

überein. Im Zentrum stehen die Ziele, vermeidbaren Güterverkehr zu reduzieren, 

Transporte möglichst auf umweltfreundlichere Verkehrsträger oder Verkehrsmittel zu 

verlagern und negative externe Effekte wie Lärm, Emissionen oder Flächenkonflikte 

zu minimieren. Darüber hinaus sollen die Effizienz logistischer Umschlagvorgänge so-

wie die städtebauliche und verkehrliche Einbettung der Logistik in den urbanen Raum 

verbessert werden. Gleichzeitig verdeutlicht die Übersicht, dass die einzelnen Lösungs-

ansätze auch Nachteile mit sich bringen können, die den Gesamtnutzen mindern und 

die Umsetzung erschweren. 

 

Trotz der Vielzahl vorhandener Pilotprojekte und guter Praxisbeispiele besteht weiter-

hin Bedarf an neuen Lösungsansätzen. Dies begründet sich in der Tatsache, beste-

hende Lücken zu schliessen und das Spektrum möglicher Massnahmen gezielt zu er-

weitern. Im Vordergrund steht dabei die stärkere Differenzierung einzelner Nutzer-

gruppen wie z.B. dem Handwerks-, Service und Pflegedienst. Dadurch können beste-

hende Konzepte weitergedacht und spezifischer auf die Anforderungen unterschiedli-

cher Akteure zugeschnitten werden. 

Die neuen Lösungsansätze verstehen sich daher nicht als Ersatz, sondern als Ergän-

zung und Weiterentwicklung bestehender Praktiken. Sie sollen Impulse liefern, wie der 

urbane Güterverkehr zielgerichteter, integrativer und differenzierter gestaltet werden 

kann. 

4.4 Fazit 

«Welche bewährten und neuen (innovativen) Lösungen gibt es im Aus-

land und in der Schweiz, um die Koexistenz bei Liefersituationen zu ver-

bessern? Welche sind schon umgesetzt und welche befinden sich in For-

schung/Planung und welche Potentiale haben sie? Welche eignen sich für 

Schweizer Bedingungen für die verschiedenen Raumtypen?» 

 

Die Analyse guter Praktiken und neuer Lösungsansätze zeigt ein grosses Spektrum 

möglicher Lösungen für den Güter- und Dienstleistungsverkehr auf. Zur Verbesserung 

der Koexistenz bei Liefersituationen, lassen sich aus den Beispielen Grundsätze ablei-

ten, die als Orientierung für die Gestaltung effizienter und nachhaltiger urbaner Logis-

tik dienen. 

Unterscheidung nach Anwendungsfällen 

Beim Einsatzprofil Güterverkehr (Stückgut), d.h. bei geplanten, längerdauern-

den Anlieferungen (z.B. Geschäfte, Restaurants, etc.) ist die Reservation von Um-

schlagflächen eine sinnvolle Lösung. Eine zentrale Herausforderung besteht jedoch 

darin, den Missbrauch dieser Umschlagsfelder durch den MIV zu unterbinden und si-

cherzustellen, dass diese Flächen ausschliesslich für den vorgesehenen Zweck genutzt 

werden. 

 

Beim Einsatzprofil Güterverkehr (KEP) handelt es sich um kurzzeitige, spontane 

Anlieferungen (z.B. Pakete, Post, Food-Delivery, etc.). Im Vordergrund steht dabei ein 
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ausreichendes Angebot an Be- und Entladeflächen und Umschlagmöglichkeiten. Auf-

grund des hohen Zeitdrucks in der Zustelllogistik, muss dabei besonders auf die Ver-

kehrssicherheit geachtet werden, insbesondere im Hinblick auf schwächere Verkehrs-

teilnehmende wie dem Fuss- und Veloverkehr.  

 

Beim Einsatzprofil Dienstleistungsverkehr (Handwerks-, Service- und 

Pflegedienst) liegt der Fokus auf der Parkierung für die Dauer der Leistungserbrin-

gung. Gegebenenfalls kann es sinnvoll sein, die Anlieferung von Material und Werk-

zeugen von der eigentlichen Dienstleistung zeitlich und räumlich zu entkoppeln. 

 

Unabhängig von den Einsatzprofilen lassen sich bei der Umsetzung von Massnahmen 

zur Verbesserung der Liefersituation zentrale Erfolgsfaktoren identifizieren. Beson-

ders erfolgsversprechend ist die Einbindung lokaler Gewerbetreibender und vor Ort 

tätiger Logistikdienstleister (z.B. Post) in die Entwicklung und Umsetzung von Lö-

sungskonzepten. 

Segmente von Lösungsansätzen 

Be- und Entladezonen sind ein probates Mittel, um punktuell ein Flächenangebot 

zu schaffen, insbesondere wenn Parkplätze im öffentlichen Raum reduziert werden. 

Die Flexibilität der Nutzung kann mit technischen Hilfsmitteln erhöht werden (digi-

tale/smarter Be- und Entladezone). Massnahmen zur Lieferzeit- und Zufahrtssteue-

rung sind vielfach erprobt und erlauben Zugangsbeschränkungen und eine Ausdiffe-

renzierung der berechtigten Nutzer für ganze Gebiete. 

 

Bei technischen Lösungen sollte der Fokus auf softwarebasierten und standardi-

sierten Ansätzen statt auf ortsfesten Installationen liegen. Standardisierte Systeme er-

möglichen eine hohe Nutzerfreundlichkeit und Akzeptanz, insbesondere für Liefer-

dienste, die überregional tätig sind und ihre Prozesse standortübergreifend konsistent 

gestalten müssen. Gleichzeitig begünstigen solche Lösungen eine schnelle Implemen-

tierung und führen langfristig zu geringeren Kosten. 

 

Pilotprojekte zu Warenübergabesystemen basieren überwiegend auf anbieteroffe-

nen Lösungen, die von mehreren Logistikanbietern genutzt werden können. Durch die 

Entkopplung von Anlieferung und Annahme der Sendungen sollen Mehrfach- und 

Fehlzustellungen, Leerfahrten sowie erfolglose Haustürzustellungen minimiert wer-

den. Ein entscheidender Vorteil anbieteroffener Systeme besteht darin, dass sie platt-

formübergreifend genutzt werden können, sodass nur eine gemeinsame Station für alle 

Anbieter erforderlich ist. Dies reduziert den Flächenbedarf und verringert die damit 

verbundenen raumbezogenen Nutzungskonflikte. Für die Zustellung an Warenüberga-

besysteme an öffentlichen Plätzen fehlen in der Schweiz die rechtlichen Voraussetzun-

gen (Hauszustellungspflicht). Zudem ist die Akzeptanz bei den Empfängern und Emp-

fängerinnen teilweise gering. Flexible Paketfachanlagen in Überbauungen, als Ergän-

zung zu den üblichen Briefkastenanlagen (Milchkasten) sind hingegen vielverspre-

chend. 

 

Alternative Fahrzeugkonzepte werden verschiedentlich erprobt. Sie können 

durch Massnahmen zur Lieferzeit- und Zufahrtssteuerung aktiv begünstigt werden. 
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Besonders die Verwendung von Lastenvelos kann zudem mit direkten finanziellen An-

reizen gefördert werden. 

 

Sharing-Konzepte umfassen Massnahmen zur gemeinsamen Nutzung bestehender 

Verkehrsmittel oder -infrastrukturen, wie z.B. die gemeinsame Nutzung von Busspu-

ren. Solche Ansätze stossen teilweise auf Widerstand seitens der öffentlichen Ver-

kehrsbetriebe, werden jedoch auch in der Schweiz in Pilotprojekten erprobt. Die ge-

teilte Nutzung von Verkehrsmitteln, beispielsweise von Trams, ist aufgrund einge-

schränkter Nutzbarkeit, begrenzter Netzabdeckung und organisatorischen Hürden nur 

begrenzt über Pilotprojekte hinaus realisierbar. 

Übertragbarkeit auf die Schweiz 

Massnahmen, die eine Ausweitung der Verkehrsinfrastruktur erfordern, sind in 

schweizerischen Städten aufgrund des begrenzten Platzangebots meist wenig erfolg-

versprechend. Stattdessen sind Massnahmen zu bevorzugen, die eine effizientere Nut-

zung bestehender (Verkehrs-) Flächen ermöglichen. Zur Förderung der Nutzung von 

Cargo-Bikes ist sicherzustellen, dass die notwendige Infrastruktur mit der wünschba-

ren Entwicklung Schritt hält. 

 

Der effizienten und flexiblen Nutzung von Flächen steht die Notwendigkeit einer kla-

ren und einfachen Gestaltung von Massnahmen gegenüber. Um die korrekte Nutzung 

zu fördern und Missbrauch zu verhindern, sollten Markierungen und Signalisierungen 

möglichst intuitiv und unmissverständlich gehalten werden. Gleichzeitig ist eine Ab-

wägung zwischen Mehrfachnutzungen, etwa für den Wirtschaftsverkehr und die Par-

kierung des MIV erforderlich. Aus städtebaulicher Sicht kann es in bestimmten Fällen 

sogar sinnvoll sein, gänzlich auf Markierungen zu verzichten. 

Räumliche Unterschiede 

In Zentrumszonen steht die Reduktion des Konfliktpotentials zwischen dem Güterver-

kehr und dem Personenverkehr im Vordergrund. Das Konfliktpotential lässt sich vor 

allem mit Massnahmen reduzieren, die Zugangsbeschränkungen und/oder eine Re-

duktion des Verkehrs vorsehen. 

 

In Mischzonen und dicht besiedelten Wohngebieten steht die Effizienzsteigerung der 

Flächennutzung im Vordergrund. Es kommen eher Massnahmen mit Mehrfachnut-

zung von Flächen oder Sharing-Konzepte zum Tragen. 

Kontrolle von Verstössen 

Bei der Kontrolle von Verstössen zeigen sich zwei unterschiedliche Prinzipien. Ein Teil 

der Massnahmen setzt auf automatisierte Kontrollmechanismen, z.B. durch Sensorik 

und Kameras. Diese sind in der Umsetzung eher aufwändig und stossen aufgrund da-

tenschutzrechtlicher Bedenken nicht selten auf Akzeptanzprobleme. Andere Massnah-

men setzen auf Sensibilisierung durch Kampagnen und eine (temporäre) Intensivie-

rung physischer Kontrollen, beispielsweise durch polizeiliche Assistenzdienste. Unab-

hängig von der Einführung neuer Lösungsansätze ist davon auszugehen, dass in der 

Schweiz eine Verschiebung hin zu technischen Lösungen für die Kontrolle des stehen-

den Verkehrs stattfinden wird. Dies dürfte die Durchsetzung spezifischer Regelungen 

für den Güter- und Dienstleistungsverkehr erleichtern. 
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5 Standardlösungen und Pla-

nungsmodule 

5.1 Einleitung 

Aus bewährten bestehenden Lösungen und geeigneten neuen Lösungen werden in der 

Folge «Standardlösungen» für den Be- und Entlad von Lieferfahrzeugen und die Par-

kierung von Fahrzeugen im Dienstleistungsverkehr im öffentlichen Raum abgeleitet 

(z.B. Abmessungen und Signalisation von Be- und Entladefeldern). Dabei wird der Be-

griff «Be- und Entlad» breit gefasst; im Prinzip werden sämtliche Lösungen betrachtet, 

welche den Nutzungsansprüchen des Güter- und Dienstleistungsverkehrs im urbanen 

Raum dienen. Für die Standardlösungen wurden Planungsmodule entwickelt, die in 

Faktenblättern (vgl. Anhang 3) beschrieben sind.  

 

Für die übrigen Nutzungsansprüche (Zufussgehende, Velofahrende, Kiss+Ride, Auf-

enthalt, Begrünung, öV-Haltestellen, etc.) wird auf Standardlösungen aus bestehenden 

Projekten, Normen und Planungsleitfäden hingewiesen (z.B. REG Norm zur Ausge-

staltung Strassen innerorts). Für diese werden keine separaten Faktenblätter erstellt.  

 

Mit den Planungsmodulen wird ein Baukasten zur Verfügung gestellt, welcher es er-

laubt für einen Strassenzug oder Platz in Abhängigkeit der Nutzungsansprüche eine 

optimale Lösung zu finden, welche die Koexistenz zwischen Güter- und Personenver-

kehr und weiteren Nutzungsansprüchen sicherstellt. Die Planungsmodule dienen da-

bei als Orientierungshilfe. Je nach lokalen Rahmenbedingungen und Vorgaben sind 

die Planungsmodule allenfalls nur eingeschränkt anwendbar. 

 

Im Rahmen von vier Fallstudien in den Städten Basel, Bern, Winterthur und Zürich 

werden diese Planungsmodule exemplarisch angewendet. Ziel der Fallstudien ist es, 

die Anwendbarkeit der Planungsmodule auf bestehende Strassenzüge und Plätze zu 

prüfen und sie im Hinblick auf die Anforderungen des Güter- und Dienstleistungsver-

kehr zu optimieren. Aufgrund der Erfahrungen und Erkenntnissen aus den Fallstudien 

wurden die Planungsmodulbeschriebe entsprechend überarbeitet und ergänzt.  
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5.2 Standardlösungen bzw. Planungsmodule für den Güter- 

und Dienstleistungsverkehr 

5.2.1 Übersicht Planungsmodule Güter- und Dienstleistungsverkehr 

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Planungsmodule für den Gü-

ter- und Dienstleistungsverkehr: 

Planungsmodule Güter- und Dienstleistungsverkehr 

Hauptsegment Planungsmodule 
 

Funktion 

Gewerblicher Güter-
umschlag (GG) 

- Be- und Entladefeld für Lastwagen (GG1) 
- Be- und Entladefeld für Lieferwagen (GG2) 
- Be- und Entladefeld für Lastenvelo (GG3) 
- Be- und Entladebucht (GG4)  
- Be- und Entladespur (GG5)  
- Flächen für den Be- und Entlad ohne Mar-

kierung / Signalisation (GG6) 

Be- und Entlad bzw. 
Güterumschlag im öf-
fentlichen Raum  

Güterumschlag Hubs 
(GH) 

- Abhol- und Abgabestation im öff. Raum 
(GH1)  

- Stationärer Mikro Hub (GH2)  
- Mobiler Mikro Hub (GH3) 

Abholung und Abgabe 
oder Konsolidierung 
von Sendungen im öf-
fentlichen Raum 

Güterverkehr Parkie-
ren (GP) 

- Parkfelder für Last- und Lieferwagen (GP1) Abstellen von im Gü-
terverkehr eingesetz-
ten Fahrzeugen im öf-
fentlichen Raum 

Dienstleistungsver-
kehr Parkieren (DP1) 

- Parkfelder für Lieferwagen (DP1) 

- Parkfelder für Personenwagen (DP2) 

- Parkfelder für Lastenvelos (DP3) 

Abstellen von im 
Dienstleistungsver-
kehr eingesetzten 
Fahrzeugen im öffent-
lichen Raum 

Tabelle 39: Übersicht über die Planungsmodule im Güter- und Dienstleistungsverkehr 

Die Hauptfunktionen der Planungsmodule liegen im Güterumschlag, in der Konsoli-

dierung von Sendungen sowie im Abstellen von Fahrzeugen, die im Güter- und Dienst-

leistungsverkehr eingesetzt werden. 

 

Für die Dimensionierung und Ausgestaltung der Planungsmodule wurden Faktenblät-

ter erstellt (vgl. Anhang 3). Diese enthalten ausführliche Beschriebe, Angaben zum An-

wendungsbereich und zum Bemessungsfahrzeug, Hinweise zu gesetzlichen Grundla-

gen, Normen, Geometrie und Planungshinweise sowie zur Signalisation, Markierung 

und zum Betrieb. Ergänzend werden Synergien mit anderen Planungsmodulen, Auf-

wand und Kosten, potenzielle Konflikte sowie Good Practice-Beispiele aus den Fakten-

blättern oder aus bereits in der Praxis etablierten Beispielen dargestellt. 
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5.2.2 Planungsmodule für den gewerblichen Güterumschlag 

 

Eine Kurzbeschreibung der Planungsmodule für den gewerblichen Güterumschlag 

geht aus Tabelle 40 hervor.  

Planungsmodule für den gewerblichen Güterumschlag 

Buchstabe 
/Nr. 

Kurzbeschrieb 

GG1: Be- und Entladefelder für Lastwa-
gen (Planungsmodulblatt GG1 im An-
hang 3) 

Bereitstellung von Flächen für das Be- und Entladen 
von Lastwagen (>3.5t). Sie können auch durch Liefer-
wagen (<3.5t) oder kleinere Fahrzeuge genutzt wer-
den.  

GG2: Be- und Entladefelder für Liefer-
wagen (Planungsmodulblatt GG2 im An-
hang 3) 

Bereitstellung von Flächen für das Be- und Entladen 
von Lieferwagen (<3.5t). Sie können auch durch klei-
nere Fahrzeuge genutzt werden. 

GG3: Be- und Entladefelder für Lasten-
velos (Planungsmodulblatt GG3 im An-
hang 3) 

Bereitstellung von Flächen für das Be- und Entladen 
von Lastenvelos 

GG4: Be- und Entladebuchten (Pla-
nungsmodulblatt GG4 im Anhang 3) 
 

Bereitstellung von Flächen für das Be- und Entladen 
von Lieferfahrzeugen 

GG5: Be- und Entladespuren (Planungs-
modulblatt GG5 im Anhang 3) 

Bereitstellung von Flächen für das Be- und Entladen 
von Lieferfahrzeugen 

GG6: Flächen für den Be- und Entlad 
ohne Markierung / Signalisation (Pla-
nungsmodulblatt GG6 im Anhang 3) 

Bereitstellung von Flächen für das Be- und Entladen 
von Lieferfahrzeugen ohne Signalisation oder Markie-
rung  

Tabelle 40: Planungsmodule für den gewerblichen Güterumschlag 

Be- und Entladefelder für Lieferfahrzeuge (GG1, GG2, GG3) sind markierte 

Flächen im öffentlichen Raum, die dem Güterumschlag dienen. Der Anwendungsbe-

reich umfasst sämtliche Nutzungszonen und Strassenraumtypen, wobei Be- und Ent-

ladefelder für Last- und Lieferwagen in Gassen und Fussgängerzonen eher weniger in 

Frage kommen. In Gassen und Fussgängerzonen kann grundsätzlich für den Güterum-

schlag überall gehalten werden, sofern die Verkehrsvorschriften eingehalten werden. 

Be- und Entladefelder befinden sich in der Regel entlang von Strassen unterschiedli-

cher Kategorien, Velo- und Gehwegen (Trottoirs) oder an strategischen Standorten in 

direkter Nähe zu Lieferzielen, um den Umschlag effizient zu gestalten. Sie sind durch 

entsprechende Signale und/oder Markierungen gekennzeichnet. Diese enthalten Hin-

weise über die bevorzugten Nutzergruppen, den spezifischen Zweck («Güterum-

schlag») sowie die zeitlich geregelte Nutzungsdauer. Bei den Be- und Entladefeldern 

sind aufgrund verschiedener Fahrzeugtypen drei verschiedene Planungsmodule vor-

gesehen, die sich in den Abmessungen unterscheiden. Die Be- und Entladefelder für 

Lastwagen können auch durch zwei Lieferwagen oder kleinere Fahrzeuge genutzt wer-

den. Die grösste Flexibilität bei der Anordnung haben die Be- und Entladefelder für 

Lastenvelos. Insbesondere bei den Be- und Entladefeldern für Lastwagen und Liefer-

wagen ist eine Mehrfachnutzung (z.B. durch Festlegung von Zeitfenstern für den Gü-

terumschlag, Nutzung der Flächen für andere Zwecke wie Parkierung für PW oder 

Gastronomie) ausserhalb der Zeitfenster anzustreben. 
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Be- und Entladebuchten für Lieferfahrzeuge (GG4) sind baulich abgegrenzte 

Bereiche im öffentlichen Raum, die dem Güterumschlag dienen. Sie befinden sich in 

der Regel seitlich der Fahrbahn, entlang von Strassen unterschiedlicher Kategorien, 

Velo- und Gehwegen (Trottoirs) oder Verkehrsflächen und sind bevorzugt in unmittel-

barer Nähe zu Nutzungen mit erhöhtem Warenumschlag angeordnet und sind klar von 

den umliegenden Verkehrsbereichen abgegrenzt. Sie sind durch entsprechende Sig-

nale und/oder Markierung gekennzeichnet. Die Signalisationen geben Auskunft über 

die zugelassene Nutzergruppe, den vorgesehenen Nutzungszweck sowie die ange-

strebte oder zulässige Nutzungsdauer. Sie können mit einem Zutritts- und Reservati-

onssystem ausgestattet sein. 

 

Be- und Entladespuren für Lieferfahrzeuge (GG5) sind ausgewiesene Fahrspu-

ren, die dem Güterumschlag dienen und baulich nicht von den übrigen Fahrspuren 

abgetrennt sind. Diese Spuren können eigenständige Ladespuren oder temporär um-

genutzte Fahrspuren auf mehrspurigen Strassen sein (in Nebenverkehrszeiten). Be- 

und Entladespuren werden häufig auf überbreiten Randfahrstreifen, auf Manövrier-

streifen vor Parkbuchten oder auf Zwischenstreifen zwischen Parkbuchten (gestrichel-

ter oder durchgezogener Linie) angeordnet. Sie verlaufen oft parallel zu Velo- und Geh-

wegen (Trottoirs) oder befinden sich am Strassenrand neben parkenden Fahrzeugen. 

Die Nutzung dieser Spuren wird durch entsprechende Signale geregelt und informiert 

über die zugelassene Nutzergruppe, den vorgesehenen Nutzungszweck sowie die ange-

strebte oder zulässige Nutzungsdauer. Das Halten zum Güterumschlag neben Fahr-

zeugen, die längs des Strassenrandes parkiert sind, ist nur zulässig, wenn der Verkehr 

nicht behindert wird.  

 

Flächen für den Be- und Entlad ohne Signalisation (GG6) sind Bereiche im 

öffentlichen Raum, die dem temporären Be- und Entlad durch Lieferfahrzeuge die-

nen, ohne dass eine explizite verkehrsrechtliche Kennzeichnung erfolgt. Solche Flä-

chen finden sich häufig auf überbreiten Gehwegen (Trottoirs), öffentlichen Plätzen 

oder innerhalb von Fussgängerzonen. Im Gegensatz zu offiziell ausgewiesenen Be- 

und Entlade-bereichen mit Markierungen oder Signalisation erfolgt die Nutzung hier 

informell, ohne dass eine formale verkehrsrechtliche Regelung besteht. 

 

Weitere Hinweise zur Anwendung dieser Planungsmodule finden sich im Anhang 3.  
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5.2.3 Planungsmodule für Güterumschlaghubs 

Eine Kurzbeschreibung der Planungsmodule für Güterumschlaghubs geht aus der 

nachfolgenden Tabelle 41 hervor.  

Planungsmodule für Güterumschlagshubs 

Buchstabe 
/Nr. 

Kurzbeschrieb 

GH1: Abhol- und Abgabestation im öffentlichen 
Raum (Planungsmodulblatt GH1 im Anhang 3) 

Bereitstellung von Stationen für die Abholung 
und Abgabe von Sendungen in fussläufiger Ent-
fernung der Empfänger.  

GH2: Stationärer Mikro Hub 
(Planungsmodulblatt GH2 im Anhang 3) 

Bereitstellung eines stationären Mikro Hubs 
zum Umschlag von Waren im urbanen Raum. 

GH3: Mobiler Mikro Hub 
(Planungsmodulblatt GH3 im Anhang 3) 

Bereitstellung eines mobilen Mikro Hubs zum 
Umschlag von Waren im urbanen Raum. 

Tabelle 41: Planungsmodule für Güterumschlagshubs 

Abhol- und Abgabestationen (GH1) im öffentlichen Raum sind stationäre oder 

mobile Systeme zur kontaktlosen Übergabe und Abholung von Sendungen. Sie sind 

öffentlich zugänglich und können auf öffentlichem Grund (Haltestellen des öffentli-

chen Verkehrs, Plätzen, etc.) oder auf privatem Grund (Einkaufszentren, Tankstellen, 

etc.) angeordnet werden. Bewilligungen im öffentlichen Raum sind in der Regel jedoch 

schwierig zu erreichen. Die Stationen werden überwiegend in Zentrumszonen und in 

Wohngebieten positioniert, um eine komfortable und zeiteffiziente Nutzung zu ermög-

lichen sowie eine fussläufig erreichbare Abholung und Abgabe für Endkunden sicher-

zustellen. Die Standorte sind so gewählt, dass sowohl Zustellfahrzeuge als auch End-

kunden einen ungehinderten Zugang haben. Eine spezielle Signalisation im direkten 

Umfeld der Stationen ist in der Regel nicht erforderlich, kann aber ergänzend ange-

bracht werden, um ein reibungsloses Be- und Entladen der Stationen zu ermöglichen. 

 

Stationäre Mikro Hubs (GH2) sind fest installierte Logistiklösungen in Zentrums-

nähe oder in dichtbesiedelten Quartieren von Städten, von denen aus mit Lastenvelos 

oder emissionsarmen Kleinfahrzeugen Sendungen auf der allerletzten Meile zugestellt 

werden. Mikro Hubs dienen der Ver- und Entsorgung sowie der Konsolidierung der 

Warenströme von und zu den Quartieren. Ihre Hauptfunktionen umfassen den Um-

schlag und die kurzfristige Lagerung von Gütern. Sie können in bestehenden Gebäu-

den, Neubauten sowie im öffentlichen Raum integriert sein. Standorte können Kno-

tenpunkte des öffentlichen Nahverkehrs, Parkplätze, Marktplätze oder Parkhäuser so-

wie Flächen des Einzelhandels, von Bahnarealen, Gewerbe- und Hinterhöfe sein. 

Mikro Hubs sind bevorzugt an Standorten mit direktem Zugang zum übergeordneten 

Verkehrsnetz angeordnet, um eine effiziente Anlieferung und Verteilung auf der letz-

ten Meile zu ermöglichen. Eine spezielle Signalisation im direkten Umfeld des Hubs ist 

in der Regel nicht erforderlich, kann aber ergänzend angebracht werden, um einen rei-

bungslosen Güterumschlag zu ermöglichen. 

 

Mobile Mikro Hubs (GH3) sind temporäre, flexible Umschlagpunkte für die Fein-

verteilung von Waren, insbesondere in urbanen Gebieten bzw. der Nähe von verdich-

teten Quartieren in Städten, von denen aus mit Lastenvelos oder emissionsarmen 

Kleinfahrzeugen die Sendungen auf der allerletzten Meile zugestellt werden. Mobile 
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Mikro Hubs sind nicht an einen festen Standort gebunden und können flexibel auf 

wechselnde Anforderungen, Liefergebiete oder veränderte Rahmenbedingungen rea-

gieren. Typische Standorte für die Platzierung sind entlang von Strassen (z.B. Parkfel-

der), oder auf öffentlichen Plätzen. Mobile Mikro Hubs werden in Form von Fahrzeu-

gen, Containern, Wechselbrücken oder Anhängern realisiert. Eine spezielle Signalisa-

tion im direkten Umfeld des Hubs ist in der Regel nicht erforderlich, kann aber ergän-

zend angebracht werden, um einen reibungslosen Güterumschlag zu ermöglichen. 

 

Hinweise zur Anwendung dieser Planungsmodule finden sich im Anhang 3. Bei der 

Anwendung der Planungsmodule sind auch immer die lokalen Rahmenbedingungen 

und Vorgaben zu berücksichtigen. Das kann dazu führen, dass einzelne Planungsmo-

dule nur eingeschränkt oder nicht angewendet werden können. 

 

5.2.4 Planungsmodule für Güterverkehr Parkieren und Dienstleistungsverkehr 

Parkieren 

 

Eine Kurzbeschreibung der Planungsmodule für Güterverkehr Parkieren und Dienst-

leistungsverkehr Parkieren geht aus Tabelle 42 hervor.  

Planungsmodule für Güterverkehr und Dienstleistungsverkehr 

Parkieren 

Buchstabe 
/Nr. 

Kurzbeschrieb 

GP1: Parkfelder für Last- und Lieferwagen 
(Planungsmodulblatt GP1 im Anhang 3) 

Bereitstellung von Parkfeldern Last- und Lieferwa-
gen (>3.5t) (Güterverkehr) 

DP1: Parkfelder für Lieferwagen (Planungs-
modulblatt DP1 im Anhang 3) 

Bereitstellung von Parkfeldern (für gewerblich ge-
nutzte) Lieferwagen (Dienstleistungsverkehr) 

DP2: Parkfelder für Personenwagen 
(Planungsmodulblatt DP2 im Anhang 3) 

Bereitstellung von Parkfeldern (für gewerblich ge-
nutzte) Personenwagen (Dienstleistungsverkehr) 

DP3: Parkfelder für Lastenvelos 
(Planungsmodulblatt DP3 im Anhang 3) 
 

Bereitstellung von Parkfeldern (für gewerblich ge-
nutzte) Lastenvelos (Dienstleistungsverkehr) 

Tabelle 42: Planungsmodule für Güterverkehr und Dienstleistungsverkehr Parkieren 

Parkfelder für Last- und Lieferwagen (GP1) sind bezeichnete Flächen im öffent-

lichen Raum, welche für die Parkierung von Last- und Lieferwagen dienen. Im Hin-

blick auf platzsparende Lösungen sind diese in der Regel in Längsanordnung vorzuse-

hen. Je nach örtlicher Situation kann auch eine Schräg- oder Senkrechtanordnung 

zweckmässig sein. Die Kennzeichnung der Flächen erfolgt mittels Markierung, als aus-

gezogene weisse Linie für Parkstreifen sowie mit ergänzender Signalisation zu bevor-

zugten Nutzergruppe und zeitlichen Beschränkungen. 

 

Parkfelder für Lieferwagen (DP1) des Dienstleistungsverkehrs sind gekennzeich-

nete Flächen im öffentlichen Raum, die dem Parkieren von Lieferwagen während der 

Erbringung von Dienstleistungen dienen. Die Kennzeichnung erfolgt durch die Mar-

kierung eines Parkfelds (weiss) oder eines Parkverbotsfelds (gelb) mit Zusatztafel. Die 
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ergänzende Signalisation bezeichnet die vorgesehene Nutzergruppe sowie gegebenen-

falls eine Parkzeitbegrenzung. 

 

Parkfelder für Personenwagen (DP2) im Dienstleistungsverkehr sind markierte 

Flächen im öffentlichen Raum, die dem Parkieren während der Erbringung von 

Dienstleistungen dienen. Diese Felder befinden sich in der Regel entlang von Strassen 

unterschiedlicher Kategorien, Velo- und Gehwegen (Trottoirs) oder an strategischen 

Standorten in direkter Nähe zu Lieferzielen. Je nach örtlicher Situation kann eine 

Längsordnung, aber auch eine Schräg- oder Senkrechtanordnung zweckmässig sein.  

Die Kennzeichnung erfolgt durch entsprechende Signale und/oder Markierungen. Die 

Signalisation informiert über die zugelassene Nutzergruppe sowie die angestrebte oder 

zulässige Nutzungsdauer. 

 

Parkfelder für Lastenvelos (DP3) im Dienstleistungsverkehr sind gekennzeich-

nete Flächen im öffentlichen Raum, die dem Parkieren von «Lastenvelos» oder «Velos 

mit Anhänger» während der Erbringung von Dienstleistungen dienen. Diese Felder 

befinden sich in der Regel entlang von Strassen unterschiedlicher Kategorien, Gehwe-

gen (Trottoirs), Velorouten, neben bestehenden Veloabstellanlagen oder direkt an der 

Fassade von Gebäuden. Die Kennzeichnung erfolgt durch entsprechende Signale 

und/oder Markierungen (gelbe Fläche) in Kombination mit dem Symbol «Lastenfahr-

rad». Die Signalisation informiert über den zugelassenen Fahrzeugtyp «Lastenvelo» 

sowie über die angestrebte oder zulässige Nutzungsdauer. 

Hinweise zur Anwendung dieser Planungsmodule finden sich im Anhang 3. Bei der 

Anwendung der Planungsmodule sind auch immer die lokalen Rahmenbedingungen 

und Vorgaben zu berücksichtigen. Das kann dazu führen, dass einzelne Planungsmo-

dule nur eingeschränkt oder nicht angewendet werden können. 

5.3 Standardlösungen bzw. Planungsmodule für den 

Personenverkehr  

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Planungsmodule für den Per-

sonenverkehr: 

Planungsmodule Personenverkehr 

Hauptsegment Planungsmodule 
 

Funktion 

Öffentlicher Verkehr 
(Ö) 

- Bushaltebuchten (Ö1) 
- Trottoir-Haltestellen (Ö2) 
- Fahrbahnhaltestellen mit Mitte-

linsel (Ö3) 
- Kap-Haltestellen (Ö4) 
- Inselhaltestelle (Ö5) 
- Busspuren (Ö6) 
- Tram im Eigentrasse (Ö7) 

- Halten der Fahrzeuge und  
Einsteigen/Aussteigen und 
Umsteigen Fahrgäste, Zu- 
und Abgang Fahrgäste 

- Separate oder abgetrennte 
Flächen/Spuren für das Be-
fahren durch Busse und 
Trams 

Reisebusverkehr (R) 
(gemäss VSS 40304) 

- Bus-Halteplatz (R1) 
- Bus-Parkplatz (R2) 
- Bus-Abstellplätze (R3) 

- Halten, Aus-, Ein- und Um-
stieg, Zu- und Abgang 

- Parkieren, Aus- und Ein-
stieg, Zu- und Abgang 
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- Abstellen, kein Ein- und 
Ausstieg 

PW-Verkehr und Mo-
torräder (P) 

- Parkplatz für Personenwagen 
(P1) (inkl. Behindertenpark-
plätze) 

- Parkplatz für Motorräder (P2) 
- Kiss+Ride (P3) 
- Taxi-Standplatz (P4) 

- Parkieren, Aus- und Ein-
stieg, Zu- und Abgang 

- Halten, Aus- und Einstieg, 
Zu- und Abgang 

- Halten, Aus- und Einstieg, 
Zu- und Abgang 

Veloverkehr (V) - Veloabstellplätze (V1) 
- Velowege (V2) 
- Velostreifen (V3) 
- Velo-Verleihstationen (V4) 

- Parkieren, Abstellen, Zu- 
und Abgang 

- Separate oder abgetrennte 
Flächen/Spuren für das Be-
fahren durch Velos 

- Velo-Verleih, Zu- und Ab-
gang 

Fussgängerverkehr (F) - Trottoir (F1) 
- Fussgängerstreifen F2) 
- Schutzinseln (F3) 
- Mehrzweckstreifen (F4) 

- Abgetrennte Verkehrsfläche 
für die Fortbewegung von 
Zufussgehenden 

- Markierte Verkehrsfläche für 
die Querung von Strassen 

- Physische Infrastrukturele-
mente der Strasse zur Erhö-
hung Sicherheit von Zufuss-
gehenden und Velofahren-
den 

- Markierte Verkehrsfläche als 
Linksabbiegehilfe oder zum 
flächigen Überqueren der 
Fahrbahn 

Tabelle 43: Übersicht über die Planungsmodule im Personenverkehr 

Die Zusammenstellung in der Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es 

gibt mit Bestimmtheit noch weitere Planungsmodule (z.B. Fernbus-Terminals).  

 

Die Hauptfunktionen der Planungsmodule im öffentlichen Verkehr und Reisebusver-

kehr sind Halten der Fahrzeuge, Ein- und Aussteigen (inkl. Umsteigen), der Zu- und 

Abgang der Fahrgäste sowie abgetrennte/separate Flächen für die Fortbewegung der 

Fahrzeuge. 

 

Die Hauptfunktionen der Planungsmodule im MIV sind Parkieren, Halten, Ein- und 

Ausstieg sowie Zu- und Abgang der Verkehrsteilnehmenden. 

 

Die Hauptfunktionen der Planungsmodule für den Fuss- und Veloverkehr sind Parkie-

ren, Zu- und Abgang sowie separate oder abgetrennte Flächen für die Fortbewegung 

von Zufussgehenden oder Velofahrenden. 

 

Für die Dimensionierung und Ausgestaltung dieser Planungsmodule gelten die aktu-

ellen Normen und Planungsrichtlinien (VSS, etc.). Für diese Planungsmodule wurden 

keine Faktenblätter erstellt. 
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5.4 Standardlösungen bzw. Planungsmodule für weitere  

Nutzungsansprüche 

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Planungsmodule für die weite-

ren Nutzungsansprüche: 

Planungsmodule für weitere Nutzungsansprüche 

Hauptsegment Planungsmodule 
 

Funktion 

Entsorgung (E) - Unterflurcontainer (E1) 
- Abfallcontainer (E2) 
- Abfalleimer (E3) 

- Abfallsammlung 
 
 

Aufenthalt/Gastro-
nomie (AG) 

- Sitzgelegenheiten (AG1) 
- Trinksäulen (AG2) 
- Strassencafé (AG3) 
- Food Truck (AG4) 
- Strassenmärkte (AG4) 

- Aufenthalt, Belebung 
- Trinkwasserbereitstellung 
- Aufenthalt, Verpflegung, Belebung 
- Verpflegung, Belebung 
- Einkaufen, Belebung 

Begrünung und 
Möblierung (BM) 

- Begrünung (BM1) 
- Kunstobjekte (BM2) 
- Infosäulen (BM3) 
- Plakatwände (BM4) 

- Verbesserung Mikroklima, Stadtbild-
verbesserung 

- Stadtbildverbesserung, Kunstförde-
rung 

- Informationsvermittlung 
- Werbung 

Tabelle 44: Übersicht über die Planungsmodule für weitere Nutzungsansprüche 

Die Zusammenstellung in der Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es 

gibt mit Bestimmtheit noch weitere Planungsmodule (z.B. Spielplätze, Fitnessgeräte 

im öffentlichen Raum, Jahrmärkte).  

 

Die Hauptfunktionen der Planungsmodule der Entsorgung ist die Abfallsammlung im 

öffentlichen Raum. Abfallsammelstellen für spezielle Abfälle (Glas, Aluminium, Weiss-

blech, Textilien, etc.) werden hier nicht berücksichtigt. Erforderliche Halteflächen für 

Sammelfahrzeuge sind bei den Planungsmodulen für den Güter- und Dienstleistungs-

verkehr enthalten. 

 

Die Hauptfunktionen der Planungsmodule Aufenthalt/Gastronomie sind Aufenthalt, 

Verpflegung und Belebung. Teilweise werden auch Verkehrsflächen genutzt (z.B. 

Strassenmärkte, Foodtrucks).  

 

Die Hauptfunktionen der Planungsmodule Begrünung und Möblierung sind Verbesse-

rung Mikroklima und Stadtbildverbesserung. 

 

Für die Dimensionierung und Ausgestaltung dieser Planungsmodule können teil-

weise vorhandene Planungsrichtlinien und/oder Erfahrungswerte aus Projekten her-

angezogen werden. Für diese Planungsmodule wurden keine Faktenblätter erstellt. 
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5.5 Anwendung Standardlösungen in Fallstudien 

5.5.1 Zweck und Vorgehen bei den Fallstudien 

 

Ziel der Fallstudien war es, die Anwendbarkeit des Baukastens mit den Planungsmo-

dulen zu überprüfen und praxistaugliche Lösungen für den Güter- und Dienstleis-

tungsverkehrs zu finden. Gleichzeitig sollte die Koexistenz mit dem Personenverkehr 

sowie weiteren Nutzungsansprüchen sichergestellt sein. Die Fallstudien stellen bei-

spielhafte Lösungsansätze dar, die jedoch nicht in einem Beteiligungsverfahren abge-

stimmt wurden. Es erfolgte jedoch eine fachliche Abstimmung mit Vertretenden der 

Städte. Die Fallstudien dienen in erster Linie der Veranschaulichung, wie die im For-

schungsprojekt entwickelten Lösungsmodule konkret angewendet werden können. Sie 

wurden in fachlichem Austausch mit den zuständigen Stellen der Städte entwickelt, 

stellen jedoch keine umsetzungsreifen Projekte dar. Eine umfassende Einbindung aller 

relevanten Akteure (z.B. öV-Betriebe, Wirtschaftssektor, usw.) erfolgte nicht. 

 

Für die vier Städte Basel, Bern, Winterthur und Zürich wurden potentielle Strassen-

züge und Plätze ausgewählt und mit den Stadtvertretenden in der Begleitkommission 

abgestimmt. Diese wurden dann anhand folgender Anforderungen beurteilt: 

• Ausmass Problemdruck/Handlungsbedarf Lieferverkehr (vorhandene Konflikte, 

Lieferbedürfnisse) 

• Nicht gerade umgebaut 

• Verfügbarkeit Plangrundlagen  

• Strukturdaten vorhanden oder einfach aufzubereiten (Nutzungen, Nutzergruppen, 

Bewohnende, Arbeitsplätze/Beschäftigte, Verkehrsdaten) 

• Vorhandensein Handlungsspielräume (aufgrund von Planungsabsichten) 

 

Die Fallstudien wurden grundsätzlich in zwei Phasen durchgeführt (vgl. Abbildung 31). 

In einem ersten Schritt wurden die Grundlagen beschafft und der Ist-Zustand analy-

siert und beurteilt. In einem zweiten Schritt wurden die relevanten Planungsmodule 

ausgewählt, Lösungen entwickelt und beurteilt und Erkenntnisse aus der Anwendung 

abgeleitet. 

 

 

Abbildung 31: Vorgehen Fallstudien 

1. Grundlagenbeschaffung und IST Zustand

- Plangrundlagen/GIS für IST-Zustand

- Strukturdaten /Nutzungen (Gebäuderegister etc.)

- Bestehende Nutzungen

- Grobe Aufkommensschätzung

- Bedürfnisse / Nutzungskonflikte

- Ziele der Stadt/Laufende Planungen/ Planungsabsichten/Handlungsspielräume

- Herausforderungen /Handlungsbedarf

2. Anwendung der Planungsmodule

- Anforderungen/Ziele für Umgestaltung

- Auswahl geeigneter Planungsmodule für den Lieferverkehr

- Auswahl übrige Planungsmodule

- Darstellung von Lösungen für die Anordnung der Planungsmodule (Planskizzen)

- Beurteilung der verschiedenen Lösungen hinsichtlich der Erfüllung der 

Nutzungsansprüche/Koexistenz Liefer- und Personenverkehr

- Folgerungen aus der Anwendung 
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Die Städte unterstützten die Durchführung der Fallstudien durch Grundlagenbereit-

stellung, Angaben zu Planungsabsichten sowie Feedback zu Analyseergebnissen und 

zu entwickelten Lösungen.  

 

5.5.2 Fallstudie 1: Basel 

Ist-Situation, Planungsabsichten und Beurteilung 

Das dicht bebaute Matthäusquartier befindet sich in Kleinbasel. Der Kanton Basel-

Stadt plant dort für 2025/26 die Umsetzung eines temporären Superblock-Tests. Ziele 

sind eine verkehrsberuhigte und vielfältige Nutzung der Quartierstrassen, die Reduk-

tion des MIV sowie die Aufwertung der Aufenthaltsqualität. Öffentliche Parkplätze 

werden aufgehoben, Umschlagsflächen hingegen gesichert oder ergänzt. 

Das Gebiet ist geprägt durch Blockrandbebauungen, schmale Quartierstrassen mit 

seitlicher Parkierung und eine hohe Dichte an Nutzungen entlang der Feldbergstrasse. 

Diese bildet die südliche Grenze des Superblocks und weist ein moderates Verkehrs-

aufkommen (DTV ca. 6’600 Fz, Schwerverkehrsanteil 12%) sowie eine gute ÖV-Er-

schliessung (Buslinie 30) auf. 

Im Quartier bestehen neun Güterumschlagsflächen und mehrere Blaue-Zonen-Park-

plätze, die während des Tests aufgehoben werden. Das Güterverkehrsaufkommen ist 

im Superblock vor allem durch KEP-Sendungen geprägt; Arbeitsplätze und Erdge-

schossnutzungen sind nur in begrenztem Umfang innerhalb des Untersuchungsperi-

meters vorhanden. 

 

 

Abbildung 32: Untersuchungsperimeter Fallbeispiel Basel (eigene Darstellung) 

Herausforderungen / Handlungsbedarf 

Im Matthäus-Superblock zeigen sich mehrere Herausforderungen. Das Güterver-

kehrsaufkommen ist zwar insgesamt eher gering und stark durch KEP-Dienste ge-

prägt. Gleichzeitig beansprucht der Dienstleistungsverkehr mit der Gewerbeparkkarte 

die bestehenden Umschlagsflächen und führt dort zu einem hohen Druck. Entlang der 

Feldbergstrasse bestehen keine geeigneten Haltemöglichkeiten, während die zahlrei-

chen Einbahnstrassen die Erreichbarkeit und das Zirkulieren innerhalb des Blocks zu-

sätzlich erschweren. Trotz des insgesamt niedrigen Güterverkehrsaufkommens kön-

nen Nutzungskonflikte im öffentlichen Raum entstehen, beispielsweise im Zusammen-

hang mit der geplanten Möblierung für Aufenthalt. 

Handlungsspielräume 

Im Matthäus-Superblock sind keine grösseren Nutzungskonflikte zu erwarten: Das 

Güterverkehrsaufkommen ist moderat, und es bestehen bereits mehrere Be- und 
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Entladeflächen. Der temporäre Testbetrieb bietet zudem die Möglichkeit, innovative 

Ansätze zu erproben, um den Verkehr im Block, insbesondere den Güterverkehr weiter 

zu reduzieren und damit das Grundprinzip des Superblocks gezielt zu stärken. Eine 

Reduktion könnte potentielle Nutzungskonflikte mit Möblierung oder Serviceverkehr 

deutlich entschärfen. Da die Quartierbevölkerung bereits ihre Bereitschaft signalisiert 

hat, an einem Pilotprojekt mitzuwirken, ist davon auszugehen, dass sie auch Massnah-

men zur Verkehrsreduktion grundsätzlich positiv gegenübersteht, selbst wenn diese 

mit geringfügigen Komforteinbussen verbunden wären, etwa durch die Nutzung von 

Abholstationen anstelle der Haustürzustellung. 

Ausgewählte Planungsmodule 

Folgende Module wurden in diesem Fallbeispiel betrachtet: 

• DP1 – Parkfelder für Lieferwagen 

• DP2 – Parkfelder für Personenwagen 

• DP3 – Parkfelder für Lastenvelos 

• GG1 – Be- und Entladefeld für Lastwagen 

• GG2 – Be- und Entladefeld für Lieferwagen 

• GG3 – Be- und Entladefeld für Lastenvelos 

• GG6 – Flächen für den Be-/Entlad ohne Markierung/Signalisation 

• GH1 – Abhol- und Abgabestation im öffentlichen Raum 

• GH2 – Stationärer Mikro Hub 

• GH3 – Mobiler Mikro Hub 

Lösungsvariante(n) und Beurteilung 

Die Lösungsvariante konzentriert die logistischen Funktionen auf zwei Zugänge zum 

Quartier: einen im Süden, nahe der Feldbergstrasse, und einen im nordöstlichen Teil 

des Blocks (siehe Abbildung 33). Am südlichen Standort, auf der westlichen Fahrbahn-

hälfte am Ende der Müllheimerstrasse, sind ein stationärer oder mobiler Mikro Hub 

(GH2/GH3), eine daran angeschlossene Be- und Entladefläche (GG1/GG3) sowie eine 

anbieteroffene Abholstation vorgesehen. Ergänzend dazu ist eine zweite Abholstation 

im nordöstlichen Bereich des Quartiers geplant. Damit würde die maximale Distanz 

von jeder Wohnung bis zur nächsten Abholstation rund 180 Meter betragen. 

 

 

Abbildung 33: Standorte für Mikro Hub und anbieteroffene Abholstationen (eigene Darstellung) 
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Für den Stückgut-Lieferverkehr (Standort 1 auf Abbildung 33) ist am südlichen Teil 

des Superblocks, ein Mikro Hub vorgesehen. Dieser dient in erster Linie dazu, die Zu-

stellung von Stückgut an die im Quartier ansässigen Betriebe effizienter zu gestalten. 

Der Hub kann entweder direkt von den Betrieben genutzt oder durch einen Logistik-

dienstleister betrieben werden. In letzterem Fall übernimmt der Dienstleister die Fein-

verteilung im Quartier und kann dafür nachhaltige Fahrzeuge wie beispielsweise 

Cargo-Bikes einsetzen. 

 

In Fahrtrichtung liegt zunächst der Hub, gefolgt von einer daran angeschlossenen Be- 

und Entladefläche. Beide Elemente beanspruchen je rund 3 x 7 Meter, die Fahrbahn 

bleibt weiterhin einspurig befahrbar (siehe Abbildung 34). Der Stückgut-Lieferverkehr 

beschränkt sich dadurch auf die Matthäusstrasse für die Einfahrt in den Superblock 

sowie auf das letzte Teilstück der Müllheimerstrasse für die Ausfahrt in die Feldberg-

strasse. Der Mikro Hub und die Be- und Entladefläche sind zudem strategisch so posi-

tioniert, dass sie auch als Umschlagpunkt für die entlang der Feldbergstrasse gelege-

nen Betriebe dienen können. 

 

 

Abbildung 34: Mikro Hub – Skizze Sektion und Platzbedarf (eigene Darstellung) 

Für den KEP-Bereich werden zwei anbieteroffene Abholstationen (GH1) vorgesehen: 

eine am südlichen Standort bei der Müllheimerstrasse und eine im nordöstlichen Teil 

des Quartiers (siehe Standorte 1 und 2 in Abbildung 33). Diese Stationen ermöglichen 
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es, Sendungen unabhängig vom jeweiligen Paketdienst zentral zu deponieren und von 

den Empfängerinnen und Empfängern selbst abzuholen. 

Die Station am südlichen Standort ist besonders strategisch gelegen, da sie unmittelbar 

von Personen genutzt werden kann, die den öffentlichen Verkehr an der Feldberg-

strasse benützen. Durch die Kombination beider Standorte wird gewährleistet, dass 

die maximale Distanz von jeder Wohnung zur nächsten Station höchstens 180 Meter 

beträgt. 

 

Mit dieser Lösung wäre es realistisch, einen grossen Teil des heutigen KEP-Hausliefer-

verkehrs im Quartier zu vermeiden. Anstelle von individuellen Zustellungen an jede 

Adresse würden die Pakete an zentralen Stationen gebündelt bereitgestellt. Dadurch 

liesse sich das Verkehrsaufkommen im Superblock deutlich reduzieren und Konflikte 

mit anderen Nutzungsansprüchen wie Aufenthaltsflächen oder dem Dienstleistungs-

verkehr verringern. 

Erkenntnisse aus der Anwendung (Methodisch/Inhaltlich) 

Die Fallstudie Basel hat gezeigt, dass sich die Planungsmodule des Baukastens auch in 

einem komplexen, durchmischten Stadtquartier wie dem Matthäus erfolgreich anwen-

den lassen. Methodisch hat sich die schrittweise Vorgehensweise von der Analyse des 

Ist-Zustands über die Auswahl der Module bis hin zur Entwicklung einer Lösungsva-

riante bewährt. Die enge fachliche Abstimmung mit der Stadt hat zu realitätsnahen 

Ergebnissen geführt. 

 

Inhaltlich bestätigt die Fallstudie, dass mit der Kombination aus Mikro Hub, Abhol-

stationen und gezielt angeordneten Be- und Entladeflächen praktikable Lösungen ent-

wickelt werden können, die zur Reduktion des Lieferverkehrs und zur Entflechtung 

von Nutzungskonflikten beitragen können.  

 

Gleichzeitig macht die Fallstudie auch bestehende Lücken sichtbar. So bleibt offen, wie 

weit die Bereitschaft der Quartierbevölkerung tatsächlich reicht, Komforteinbussen 

wie den Wegfall von Haustürzustellungen zugunsten von Abholstationen in Kauf zu 

nehmen. Auch die praktische Umsetzung und der Betrieb eines Mikro Hubs, sei es 

durch Betriebe selbst oder durch einen Logistikdienstleister, müssen in der Praxis 

noch erprobt werden. Insgesamt bestätigt die Fallstudie jedoch, dass die Module ge-

eignet sind, praxistaugliche und innovative Lösungsansätze für die Güterlogistik im 

Kontext eines Superblock-Settings aufzuzeigen. 
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5.5.3 Fallstudie 2: Bern 

Ist-Situation, Planungsabsichten und Beurteilung 

Die Schauplatzgasse und Gurtengasse liegen zentral zwischen Bahnhofplatz und Bä-

renplatz respektive Bundesgasse und bilden ein historisch geprägtes Strassenensemble 

im Herzen der Stadt Bern. Sie zeichnen sich durch eine hohe Dichte an Erdgeschoss-

nutzungen wie Einzelhandel, Dienstleistungen und Gastronomie aus und unterliegen 

vielfältigen, teils überlagernden Nutzungsansprüchen. Dazu gehören die Aussengast-

ronomie mit Bestuhlung auf den Trottoirs, zwei wöchentliche Märkte, Bushaltestellen, 

Parkierung, Fuss- und Veloverkehr sowie der öffentliche Verkehr mit mehreren Linien, 

künftig auch mit Gelenkbussen. Entsprechend der angrenzenden Nutzungen ist auch 

das Güterverkehrsaufkommen hoch und wird stark durch Stückgut-Sendungen ge-

prägt. Die Anlieferungen erfolgen in kurzen Intervallen über den Tag verteilt, was ins-

besondere zu Spitzenzeiten zu Nutzungskonflikten mit dem Fuss- und Veloverkehr so-

wie der Aussenbestuhlung führt. Die Platzverhältnisse sind mit rund 12 m Strassen-

breite (von Fassade bis Fassade) sehr knapp. 

 

 

Abbildung 35: Untersuchungsperimeter Fallstudie Bern (eigene Darstellung) 

Die Verkehrsregelung sieht eine Einbahnstrasse mit Tempo 30 vor, wobei Velos aus 

Richtung Bahnhof in Gegenrichtung fahren dürfen. Ab der Gurtengasse bis zum Bahn-

hofplatz gilt ein Fahrverbot für private Motorfahrzeuge mit Ausnahme für Anlieferun-

gen. Halte- und Parkmöglichkeiten bestehen in Form von Parkverbotslinien und -fel-

dern ohne spezifische Nutzungsberechtigung. Einzelne der Parkverbotslinien und -fel-

dern sind für Hotels und Taxis reserviert. Güterumschlag und Ein-/Aussteigen sind 

innerhalb bestimmter Zeitfenster erlaubt. Das Verkehrsaufkommen beträgt rund 

2'700 Fahrzeuge pro Tag, wobei der Schwerverkehrsanteil etwa 20 % beträgt. 

 

Die Planungsabsichten sehen den Wegfall einer Buslinie und den Ausbau der Schau-

platzgasse zur Velohauptroute vor. Damit soll die Achse für den Veloverkehr gestärkt 

werden, während grössere Anpassungen bei Be- und Entladeprozessen nicht vorgese-

hen sind. Vor diesem Hintergrund bleibt das bestehende hohe Lieferaufkommen, ins-

besondere im Stückgut- und KEP-Bereich, ein zentrales Thema. 

Handlungsspielräume 

Zur Verbesserung der Situation bestehen verschiedene Handlungsspielräume. So kön-

nen Lage, Dimensionierung und Anzahl der Halteplätze für den Güterumschlag über-

prüft und optimiert werden. Ebenso sind Anpassungen an Bushaltestellen, Trottoirs 

und Veloparkplätzen denkbar, um Raumkonflikte zu entschärfen. Auf regulatorischer 

Ebene bietet sich Potenzial in der Vereinfachung der Signalisation sowie in einer 
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differenzierteren Nutzung der Parkverbotsfelder. Auch zeitliche Steuerungen durch 

klar definierte Lieferzeitfenster sowie Mehrfachnutzungen etwa durch eine flexible 

zeitliche Kombination verschiedener Nutzungen können zur Entlastung beitragen. 

Ausgewählte Planungsmodule 

Folgende Module wurden in diesem Fallbeispiel betrachtet: 

• GG6 – Flächen für den Be- und Entlad ohne Markierung/Signalisation 

• P4 – Taxi-Standplätze 

• V1 – Veloabstellplätze 

• F1 – Trottoirs 

• AG3 – Strassencafés 

• AG4 – Strassenmärkte 

Lösungsvariante(n) und Beurteilung 

Die vorgeschlagene Lösung verfolgt das Ziel, die Signalisation zu vereinfachen, die Gü-

terumschlagsmöglichkeiten zu verbessern und gleichzeitig den Raum für Fuss- und 

Veloverkehr zu maximieren. Dazu wird die Fahrbahn auf das notwendige Minimum 

reduziert, während die Trottoirs verbreitert und multifunktional genutzt werden (siehe 

Abbildung 36). Die vorgeschlagene Lösung sieht eine auf 3.5 m reduzierte Fahrbahn 

sowie überbreite Trottoirs auf beiden Seiten vor. Das Be- und Entladen ist auf den 

überbreiten Trottoirs möglich, sofern keine anderslautende Signalisation besteht. Die 

Bushaltestelle wird als Fahrbahnhaltestelle angeordnet, gleichzeitig wird eine Velo-

streifen im Gegenverkehr eingerichtet (eine Velohauptroute muss eine Mindestbreite 

von 1.8 m aufweisen). Bestehende Veloparkplätze und Taxi-Standorte bleiben erhal-

ten. 

 

 

Abbildung 36: Lösungsskizze Fallbeispiel Bern im Längsschnitt (eigene Darstellung) 

Für die beiden Strassenabschnitte wurden die typischen Querschnitte analysiert. Im 

Bereich der Bushaltestelle ergibt sich eine Aufteilung mit einem 5.1 m breiten Trottoir 

auf der Nordseite und 2.6 m auf der Südseite, wobei Liefer- und Lastwagen, wie bereits 

heute, weiterhin be- und entladen können (siehe Abbildung 37). Im Querschnitt in 
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Abbildung 38 wird gezeigt, wie dieselbe Fläche je nach Tageszeit unterschiedlich ge-

nutzt werden kann. Auf der Nordseite dient das überbreite Trottoir entweder als Be- 

und Entladefläche oder zu anderen Tageszeiten für die gastronomische Nutzung mit 

Tischen und Stühlen. Auf der Südseite steht das überbreite Trottoir primär für den 

Güterumschlag zur Verfügung und kann, sobald die Fläche frei ist, auch als Gehbereich 

oder für den wöchentlichen Markt genutzt werden. Das Prinzip des überbreiten Trot-

toirs mit gemeinsamer Nutzung durch verschiedene Funktionen wird auch in der Gur-

tengasse angewendet. Dort wurden Szenarien entwickelt, in denen die Fläche entweder 

für Be- und Entladevorgänge oder für die Aussenbestuhlung genutzt werden kann. Die 

Signalisation soll auf das Nötigste reduziert werden und ein generelles Park- und Hal-

teverbot vorsehen, ergänzt durch Ausnahmen für den Güterumschlag und Fahrzeuge 

mit Gewerbeparkkarte zu definierten Zeitfenstern. 

 

 

Abbildung 37: Lösungsskizze Fallbeispiel Bern im Querschnitt – Bushaltestelle (eigene Darstellung) 
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Abbildung 38: Lösungsskizze Fallbeispiel Bern im Querschnitt – Stelle mit zeitlicher Ausdifferenzierung der Flächennutzung  

(eigene Darstellung) 

Erkenntnisse aus der Anwendung (Methodisch/Inhaltlich) 

Die Fallstudie Bern hat gezeigt, dass die Planungsmodule auch in hochverdichteten, 

historisch geprägten Strassenräumen mit sehr begrenztem Platzangebot anwendbar 

sind. Methodisch hat sich die Kombination aus Ist-Analyse, Auswahl geeigneter Mo-

dule und Entwicklung konkreter Querschnittsvarianten als zielführend erwiesen. 

Durch die fachliche Abstimmung mit der Stadt konnte eine Lösung entworfen werden, 

die realitätsnah auf die vielfältigen Nutzungsansprüche reagiert, ohne dass die Mass-

nahmen bereits als vollständig umsetzungsreif betrachtet werden müssen. 

 

Inhaltlich wurde deutlich, dass das Konzept der überbreiten Trottoirs mit zeitlich dif-

ferenzierter Nutzung einen zentralen Beitrag leistet, um die verschiedenen Ansprüche 

wie Güterumschlag, Aussenbestuhlung, Fuss- und Veloverkehr, Märkte im knappen 

Strassenraum zu vereinen. Die vereinfachte Signalisation und die Einführung klarer 

Zeitfenster für den Güterumschlag können Konflikte reduzieren und gleichzeitig die 
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Aufenthaltsqualität steigern. Positiv hervorzuheben ist, dass die vorgeschlagene Lö-

sung die Rolle der Schauplatzgasse als Velohauptroute stärkt und gleichzeitig die Bus-

haltestelle funktional integriert. 

 

Die Fallstudie hat auch Grenzen aufgezeigt. Insbesondere bleibt unklar, in welchem 

Umfang der Dienstleistungsverkehr auf die vorgesehenen Zeitfenster und Flächen re-

agieren kann, da hierzu keine belastbaren Daten vorliegen. Auch die Auswirkung auf 

die Einhaltung der Signalisation sowie die Akzeptanz seitens des öV-Betreibers, der 

Gastronomie, der Märkte und des Gewerbes sind Punkte, die in einem möglichen Pi-

lotbetrieb weiter überprüft werden müssten.  

 

Insgesamt bestätigt das Beispiel jedoch, dass die Module geeignet sind, auch unter en-

gen Rahmenbedingungen tragfähige und innovative Lösungsansätze für die Koexis-

tenz von Güterlogistik und anderen Nutzungen zu entwickeln. 

5.5.4 Fallstudie 3: Winterthur 

In der Stadt Winterthur wurde die Wülflingerstrasse im Abschnitt zwischen Neuwie-

senstrasse und Habsburgstrasse als Fallstudie ausgewählt. Die Wülflingerstrasse stellt 

eine innerstädtische Hauptachse dar, die das Quartier Wülflingen mit der Innenstadt 

verbindet. Sie kommt insbesondere dem öffentlichen Verkehr eine zentrale Bedeutung 

zu und dient zusätzlich als Zubringer zum Autobahnanschluss Winterthur‑Wülflingen. 

 

 

Abbildung 39: Lage der Fallstudie Winterthur (Kartengrundlage: GIS-ZH, Kanton Zürich) 

Ist-Zustand, Planungsabsichten und Beurteilung 

Die Wülflingerstrasse ist eine verkehrsorientierte Hauptachse mit Tempo 50 und ab-

schnittsweisen Busspuren. Zudem verläuft auf der Strasse eine Velonebenroute (d.h. 

für routinierte Nutzer) ohne durchgehende Markierung. Die Nebenstrassen sind als 

Tempo-30-Zonen ausgewiesen und werden in der Regel im Gegenverkehr befahren. 

Für das Neuwiesenquartier (Wülflingerstrasse und Umgebung) ist ein neues Verkehrs-

regime in Planung. Die Nebenstrassen sollen, sofern möglich, im Einbahnregime ge-

führt werden.  
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Entlang der Wülflingerstrasse finden sich mit Unterbrüchen beidseitig strassensäu-

mende Baumreihen. Die Überbauung im Umfeld der Strasse ist durch eine geringe 

Dichte gekennzeichnet. Die Gebäude werden überwiegend für Wohnzwecke genutzt, 

wobei die Erdgeschosse vereinzelt für Gastronomie, Einzelhandel, Büros, Autowerk-

stätten, Praxen oder Coiffeursalons verwendet werden. Entlang der Wülflingerstrasse 

befinden sich keine öffentlichen Parkplätze, mit Ausnahme eines kurzen Abschnitts 

zwischen Linden- und Walkestrasse. Bei diversen Gewerbeliegenschaften befinden 

sich hingegen Parkplätze auf den strassenseitigen Vorplätzen. In den Nebenstrassen 

sind Anwohnerparkplätze (blaue Zone) vorhanden. 

 

Der durchschnittliche tägliche Verkehr (DTV) auf der Wülflingerstrasse beträgt ge-

mäss Gesamtverkehrsmodell (GVM-ZH2) je nach Abschnitt 13‘500 bis 15’400 Fahr-

zeuge, der Schwerverkehrsanteil 4,3% bis 5,0%.  

 

 

Abbildung 40: Untersuchungsperimeter Fallstudie Winterthur (Kartengrundlage: GIS-ZH, Kanton Zürich) 

Die Gebäude der an die Wülflingerstrasse angrenzenden Strassengevierte umfassen 

rund 430 Haushalte mit 830 Einwohnerinnen und Einwohnern sowie 660 Beschäftigte 

(inkl. Berufsbildungsschule). Das Gebäudealter ist heterogen: Bei Wohngebäuden liegt 

es überwiegend zwischen 60 und 100 Jahren, während Gewerbegebäude in der Regel 

später errichtet wurden und somit jünger sind. 

 

Neben der überwiegenden Wohnnutzung dienen die Gebäude vorwiegend der Erbrin-

gung von Dienstleistungen (Büros). Daneben bestehen Nutzungen im Gastgewerbe so-

wie im Einzelhandel. 
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Abbildung 41: Nutzungen entlang der Wülflingerstrasse (eigene Darstellung) 

Bei einigen Liegenschaften befinden sich die Hauszugänge strassenseitig an der Wülf-

lingerstrasse, auch bei Parzellen, die an Nebenstrassen grenzen. Auch die Entsorgung, 

z.B. die Standorte von Rollcontainern, ist häufig auf die Wülflingerstrasse ausgerichtet. 

 

Bei einer Umgestaltung der Wülflingerstrasse steht die Aufwertung des Strassenraums 

(insb. Begrünung) im Vordergrund, bei gleichzeitiger Gewährleistung der Leistungsfä-

higkeit (verkehrsorientierte Strasse) sowie der Verkehrssicherheit. 

 

Herausforderungen und Handlungsbedarf 

Als wichtige Hauptverkehrsachse liegen die Herausforderungen an der Wülflin-

gerstrasse in der Verträglichkeit von Verkehr und Siedlung. Einerseits soll eine hohe 

Leistungsfähigkeit gewährleistet sein und der öffentliche Verkehr möglichst nicht be-

hindert werden. Andererseits soll der Strassenraum möglichst siedlungsverträglich ge-

staltet sein. Infrastrukturseitig ist der knappe Strassenquerschnitt und die dichte Ab-

folge von Knoten eine Herausforderung. Auf einer Länge von knapp 500 m befinden 

sich 6 ungeregelte Knoten. 

 

Mangels (Längs-) Parkplätzen an der Wülflingerstrasse ist es kaum möglich, Flächen 

umzuwidmen und zusätzliche Haltemöglichkeiten für den Lieferverkehr anzubieten. 

Daraus ergibt sich ein Zielkonflikt: Einerseits sollen Lieferungen bevorzugt über die 

Nebenstrassen abgewickelt werden, um die Hauptverkehrsachse zu entlasten. Ande-

rerseits besteht der Wunsch, Wohnquartiere vom Lieferverkehr freizuhalten. 

 

Konflikte ergeben sich zudem durch die Erschliessung von Grundstücken direkt von 

der Wülflingerstrasse aus. Strassenseitige Hauszugänge und Briefkastenanlagen füh-

ren dazu, dass die Bedienung durch Zustelldienste von der Wülflingerstrasse aus er-

folgt. Zur Gewährleistung der Leistungsfähigkeit sollen Fahrmanöver von Liegenschaf-

ten direkt auf die Wülflingerstrasse jedoch möglichst vermieden werden und die An-

zahl von Haltevorgängen minimiert werden. Ein besonderes Augenmerk sollte auf den 

Haltemöglichkeiten für Entsorgungsdienste liegen, da manche Hauszugänge strassen-

seitig liegen, teilweise direkt vor Bushaltestellen. 
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Handlungsspielräume 

Aufgrund der Platzverhältnisse ergeben sich unter den gegebenen Bedingungen Spiel-

räume primär in den Nebenstrassen. Die dortigen Parkplätze können teilweise für die 

Nutzung durch den (Güter-) Wirtschaftsverkehr umgenutzt werden. 

 

Weitere Handlungsspielräume entstehen durch ein neues Verkehrsregime im Neuwie-

senquartier. Dadurch kann stellenweise auf Abbiegespuren auf der Wülflingerstrasse 

verzichtet werden und gegebenenfalls das Trottoir breiter ausgestaltet werden. Dies 

bietet Möglichkeiten für eine Ausweitung der Begrünung, aber auch für Be- und Ent-

ladeflächen, gegebenenfalls ohne Markierung. Dadurch kann stellenweise die Zu-

gangszeit zu Fuss für Zustelldienste kurzgehalten werden, ohne die Fahrbahn der 

Wülflingerstrasse zu tangieren. 

 

Längerfristig sollte angestrebt werden, dass die Erschliessung für den Güter- und 

Dienstleistungsverkehr bei Überbauungen entlang der Wülflingerstrasse überwiegend 

von den Nebenstrassen aus. Containerstandorte, Briefkastenanlagen und Halteplätze 

sind, soweit möglich, in den Seitenstrassen anzuordnen. Ziel ist es, dass Be- und Ent-

ladevorgänge vorrangig in den Nebenstrassen stattfinden. 

 

Auswahl der Planungsmodule 

Da im Umfeld der Wülflingerstrasse hauptsächlich Wohnnutzungen vorhanden sind, 

ist der Dienstleistungsverkehr massgebend. Die meisten Liegenschaften verfügen je-

doch über Zufahrten oder Vorplätze, die Platz für Dienstleister bieten sollten. Zudem 

ist die Nutzungsdichte verhältnismässig gering.  

 

Für kurzzeitiges Be- und Entladen (Post, Kuriere) können in den Nebenstrassen Hal-

temöglichkeiten vorgesehen werden. Teilweise bieten überbreite Trottoirs genügend 

Platz für Kleinfahrzeuge. Das Gewerbe entlang der Wülflingerstrasse verfügt überwie-

gend über eigene (Kunden-) Parkplätze, die in der Regel auch den belieferungsbedarf 

der Betriebe genügen. Lediglich in der Nähe von Restaurants sollten nach Möglichkeit 

grössere Be- und Entladeflächen vorgesehen werden. 

 

Ausgehend von der bestehenden Verkehrsführung und den heutigen Nutzungen ent-

lang der Wülflingerstrasse ergibt sich somit folgende Auswahl der Planungsmodule: 

• Planungsmodule Lieferverkehr 

o GG1: Be- und Entladefeld für Lastwagen 

o GG2: Be- und Entladefeld für Lieferwagen 

• Weitere Planungsmodule (nur zusätzliche Elemente) 

o BM1: Begrünung 

o E1: Unterflurcontainer 

 

Wo keine überbreiten Trottoirs vorhanden sind, sind zusätzlich Stellplätze für Lasten-

velos sowie weitere Veloparkplätze erforderlich. An den bestehenden Elementen der 

Strassenraumgestaltung (Busspuren und -haltestellen, Fussgängerstreifen, etc.) wer-

den hingegen keine Änderungen vorgenommen. 
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Mittel- bis längerfristige Anpassungen des Verkehrsregimes und Änderungen der 

Überbauungen können zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden. Die nachfol-

gend dargestellte Lösungsvariante orientiert sich daher an einem minimalen Eingriff 

in den Ist-Zustand. 

Lösungsvariante und Beurteilung 

Der Umsetzungsvorschlag sieht vor, einige Parkfelder in den Seitenstrassen für Be- 

und Entladeflächen umzuwidmen, wobei eine Mehrfachnutzung mit PW-Parkierung 

ausserhalb der Arbeitszeiten vorgesehen ist. Die Parkfelder auf Höhe Lindenstrasse 

können während der Anlieferzeiten als Be- und Entladeflächen für Lastwagen genutzt 

werden. 

 

 

Abbildung 42: Be-/Entladefläche für LKW (GG1) an der Wülflingerstrasse, für Lieferwagen (GG2) in den Nebenstrassen (eigene 

Darstellung) 
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Abbildung 43: Anordnung von Zugängen auf die Wülflingerstrasse (eigene Darstellung) 
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Punktuell wird die Begrünung entlang der Wülflingerstrasse ergänzt. 

 

 

Abbildung 44: Ergänzung der Begrünung (eigene Darstellung) 

Erkenntnisse aus der Anwendung 

Am Beispiel der Wülflingerstrasse zeigen sich exemplarisch die Herausforderungen bei 

der Berücksichtigung des Güter- und Dienstleistungsverkehrs an einer Hauptverkehr-

sachse. Die räumlichen Voraussetzungen lassen nur geringe Anpassungen an der Wülf-

lingerstrasse zu. Optionen für die Verbesserung der Be- und Entladetätigkeiten erge-

ben sich somit fast ausschliesslich in den Nebenstrassen. Dadurch ist die Auswahl 

möglicher Standorte stark eingeschränkt und eine methodisch konsequente Umset-

zung der Planungsmodule schwierig. 

 

Für die Wülflingerstrasse lassen sich deshalb folgende Erkenntnisse ableiten: 

• Bei sehr starken verkehrlichen Ansprüchen an eine Hauptstrasse lassen sich Nut-

zungsansprüche des Güter- und Dienstleistungsverkehr nur in einem begrenzten 

Umfang berücksichtigen. Die Planungsmodule können jedoch dazu dienen, die Si-

tuation punktuell zu verbessern. 

• Die Ziele und die Definition von Rahmenbedingungen für eine Umgestaltung sind 

das wichtigste strukturierende Element bei der Lösungssuche. Ansätze, die primär 

vom bestehenden Zustand ausgehen, verbleiben hingegen in einem engen Lösungs-

raum. 

• Die Anwendung der Planungsmodule verdeutlicht Handlungsmöglichkeiten zur 

Verbesserung der Koexistenz von Liefer- und Personenverkehr. Sie ersetzt jedoch 

kein strukturiertes Betriebs- und Gestaltungskonzept, das die involvierten Akteure 

wie Anwohnenden, Besitzer und Verwalter von Liegenschaften, Tiefbauämter, Ent-

sorgungsdienste sowie Logistik- und Transportunternehmen einbezieht. 

 

An der Wülflingerstrasse ist der Handlungsdruck aufgrund der eher losen Überbauung 

und der nur punktuellen Erdgeschossnutzung noch gering. Damit sind Lösungen für 
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den Güter- und Dienstleistungsverkehr in einem geringen Umfang in den Nebenstras-

sen zum jetzigen Zeitpunkt ausreichend. Längerfristig ist jedoch zu beachten, dass sich 

die bauliche Struktur des Quartiers ändern wird. Einerseits erhöht sich dadurch die 

Dichte der Wohn- und Gewerbenutzungen. Andererseits bietet dieser Aspekt die 

Chance, die Ansprüche des Güter- und Dienstleistungsverkehrs bei Arealentwicklun-

gen zu berücksichtigen, statt Lösungen im öffentlichen Raum zu suchen.  

5.5.5 Fallstudie 4: Zürich 

Als Fallstudie in der Stadt Zürich wurde die Zurlindenstrasse im Abschnitt zwischen 

Albisriederstrasse und Zypressenstrasse ausgewählt. Es handelt sich um eine Quar-

tierstrasse in unmittelbarer Nähe zu einem öV-Knotenpunkt (Albisriederplatz). 

 

 

 

Abbildung 45: Lage der Fallstudie Zürich (Kartengrundlage: GIS-ZH, Kanton Zürich) 

Ist-Zustand, Planungsabsichten und Beurteilung 

Die Zurlindenstrasse ist in einer Zone Tempo 30 im gegenläufigen Verkehr und ist nur 

schwach befahren. Der durchschnittliche tägliche Verkehr (DTV) beträgt gemäss Ge-

samtverkehrsmodell (GVM-ZH2) 360 Fahrzeuge. Auf der Strasse verläuft eine noch 

umzusetzende Velovorzugsroute. 

 

Entlang der Zurlindenstrasse befinden sich beidseitig rund 22 öffentliche Parkplätze, 

auf einer Seite auf einem überbreiten Trottoir. In den umliegenden Nebenstrassen sind 

Anwohnerparkplätze (blaue Zone) vorhanden. 
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Abbildung 46: Nutzungen entlang der Zurlindenstrasse (eigene Darstellung) 

 

Die Bebauung ist ein Blockrandquartier aus der Jahrhundertwende und liegt in einer 

Quartiererhaltungszone. Das Quartier umfasst rund 570 Haushalte mit 1000 Einwoh-

nenden sowie 1080 Beschäftigten. Im östlichen Teil (Ecke Zurlinden- und 

Friedaustrasse) ist eine neue Überbauung geplant. 

 

Die Gebäude entlang der Zurlindenstrasse dienen hauptsächlich der Wohnnutzung. 

Punktuell werden die Erdgeschosse für Dienstleistungen (Büro), Gastgewerbe oder 

Einzelhandel genutzt. 

 

Bei einer Umgestaltung der Zurlindenstrasse stehen die Umsetzung der Velovorzugs-

route, die Erweiterung des Angebots an Velostellplätzen sowie zusätzliche entsiegelte 

Flächen im Vordergrund. 

 

Herausforderungen und Handlungsbedarf 

Im Zusammenhang mit der geplanten Umsetzung der Velovorzugsroute dürften zahl-

reiche Parkfelder aufgehoben werden. Die Herausforderung aus Sicht Güter- und 
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Dienstleistungsverkehr ist somit die Gewährleistung eines Angebots an Parkier- und 

Haltemöglichkeiten. 

 

Ebenfalls in der Velovorzugsroute begründet ist ein besonderer Fokus auf die Ver-

kehrssicherheit. Es ist davon auszugehen, dass die Zurlindenstrasse zukünftig deutlich 

mehr Veloverkehr aufweisen wird. Zudem fehlt es im Umfeld der Zurlindenstrasse an 

Veloabstellplätzen. 

 

Im Rahmen der Fachplanung Hitzeminderung der Stadt Zürich soll die Zurlin-

denstrasse im Sinne einer klimatisch angenehmen Fussverbindung weiterentwickelt 

werden. Um die bioklimatische Situation zu verbessern, ist zusätzliche Begrünung zu 

schaffen und Flächen soweit möglich zu entsiegeln. 

 

In der Stadt Zürich ist geplant, die Parkkartenverordnung zu überarbeiten. Die über-

arbeitete Verordnung soll das Parkieren für das Gewerbe erleichtern. Mit den Anpas-

sungen dürfte Dienstleistungsverkehr mit einer gültigen Gewerbeparkkarte grundsätz-

lich überall parkieren, solange der Fussverkehr nicht behindert wird (mind. 1,5 Meter 

freibleibendes Trottoir). 

 

Handlungsspielräume 

Durch die Umsetzung der Velovorzugsroute entstehen Handlungsspielräume in ver-

schiedenen Bereichen. Da die Velovorzugsroute einen schmaleren Strassenquerschnitt 

vorsieht, ergibt sich die Möglichkeit, das Trottoir breiter auszugestalten. Dies ermög-

licht die Ausweitung der Begrünung. Zusätzlich entsteht dadurch aber auch Raum für 

Be- und Entladeflächen, gegebenenfalls ohne Markierung. 

 

Weitere Handlungsspielräume bestehen an den angrenzenden Nebenstrassen 

(Hardaustrasse und Friedastrasse), deren Parkplätze bestehen bleiben sollen. Diese 

können teilweise für die Mehrfachnutzung mit Dienstleistungsverkehr genutzt werden. 

 

Auswahl der Planungsmodule 

Die dichte Wohnnutzung im Umfeld der Zurlindenstrasse erzeugt primär einen Bedarf 

nach Parkfeldern für den Dienstleistungsverkehr. Dies umfasst sowohl Lieferwagen als 

auch Lastenvelos, welche teilweise auch die überbreiten Trottoirs nutzen können. 

 

Im Bereich der Gewerbenutzungen am Albisriederplatz sollte zudem die rückwärtige 

Erschliessung verbessert werden. Zur Vermeidung von Rückwärtsmanövern von LW 

aus der Hardaustrasse ist ein gut zugängliches Be- und Entladefeld erforderlich.  

 

Somit ergibt sich folgende Auswahl der Planungsmodule: 

• Planungsmodule Lieferverkehr 

o GG1: Be- und Entladefeld für Lastwagen 

o GG2: Be- und Entladefeld für Lieferwagen 

o GG6: Flächen für den Be-/Entlad ohne Markierung/Signalisation 

o DP1: Parkfelder für Lieferwagen 

o DP3: Parkfelder für Lastenvelo 
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• Weitere Planungsmodule (nur zusätzliche Elemente) 

o BM1: Begrünung 

o V1: Veloabstellplätze 

o V4: Velo-Verleihstationen 

 

Am östlichen Ende des betrachteten Abschnitts ist die Achse der Zurlindenstrasse 

leicht zu verschieben, damit die Einbindung der Velovorzugsroute von der Fritschi-

wiese über die Zypressenstrasse verbessert werden kann. 

 

Lösungsvariante und Beurteilung 

Der Umsetzungsvorschlag sieht vor, die Seitenparkierung an der Zurlindenstrasse zu-

gunsten der Velovorzugsroute weitgehend aufzuheben. Ergänzt werden zwei Be-/Ent-

ladeflächen sowie Veloparkplätze (inkl. Sharing- und Lastenvelos). Die Begrünung 

wird auf der Südseite ergänzt. 

 

 

Abbildung 47: Be- und Entladeflächen, Velostellplätze und Ergänzung der Begrünung an der Zurlindenstrasse (eigene Darstellung) 

 

An der Hardau- und Friedastrasse sind ergänzend Parkfelder für den Dienstleistungs-

verkehr (Lieferwagen) vorgesehen. Zudem werden Veloparkplätze (inkl. Cargo-Bikes) 

ergänzt. 
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Abbildung 48: Parkfelder für den Dienstleistungsverkehr und (Cargo-) Velostellplätze an der Hardaustrasse (eigene Darstellung) 

 

Zur Verbesserung der Anbindung der Velovorzugsroute über die Zypressenstrasse und 

die Fritschiwiese werden die Parkplätze für PW an den gegenüberliegenden Strassen-

rand verschoben, in loser Anordnung zwischen neuem Baumbestand. 
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Abbildung 49: Ergänzung der Begrünung und Verschiebung der Parkfelder an der Zurlindenstrasse (eigene Darstellung) 

Erkenntnisse aus der Anwendung 

Am Beispiel der Zurlindenstrasse kann gezeigt werden, dass bei einer Umgestaltung 

des Strassenraums, insbesondere bei der Reduktion von Parkplätzen, die Ansprüche 

des Güter- und Dienstleistungsverkehrs mittels Planungsmodulen berücksichtigt wer-

den können. 

 

Die wesentlichen Erkenntnisse aus dem Fallbeispiel sind: 

• Rahmenbedingungen für eine Umgestaltung sind nicht als Einschränkung bei der 

Lösungssuche zu verstehen, sondern strukturieren den Lösungsraum. Trotz teilwei-

ser enger Vorgaben können Lösungen für die Be- und Entladung im öffentlichen 

Raum gefunden werden.  

• Die Koexistenz des Liefer- und Personenverkehrs kann mit wenigen, ausgewogenen 

Massnahmen berücksichtigt werden. 

 

Die Dichte an Vorgaben an der Zurlindenstrasse (Velovorzugsroute, Reduktion Park-

plätze, zusätzliche Begrünung) beschränkt die Lösungssuche nicht, sondern bietet die 

Möglichkeit für eine Neuordnung des Strassenraumes. Anstelle der Betonung der Flä-

chenkonkurrenz kann zusätzliche Begrünung und Veloinfrastruktur deshalb als 

Chance für den Güter- und Dienstleistungsverkehr betrachtet werden. 
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5.6 Integration der Erkenntnisse in Planungsgrundlagen 

Analysen zeigen, dass der Güter- und Dienstleistungsverkehr bei der Planung von 

Strassen und Plätzen in urbanen Gebieten oftmals nicht angemessen einbezogen wird 

(vgl. Kap. 3.5). Zur Verbesserung können die gewonnenen Erkenntnisse in bestehende 

Normen und Planungsrichtlinien integriert und/oder in einem neuen Planungsleitfa-

den systematisch aufbereitet werden. 

 

Aufgrund des hohen Zeitaufwands für die Überprüfung und Anpassung des Normen-

werks, das unterschiedliche Normen der Planung und Projektierung betrifft (vgl. 

Kap. 3.5), soll kurzfristig bis mittelfristig ein Planungsleitfaden mit Schwerpunkt Gü-

terumschlag für den gewerblichen Güterverkehr sowie die Parkierung im Dienstleis-

tungs- und Güterverkehr entwickelt werden. Dieser Leitfaden soll zudem dazu dienen, 

den Anpassungsbedarf bestehender Normen und Planungsrichtlinien systematisch zu 

identifizieren 

 

Der Planungsleitfaden soll die Akteure bei der Planung und Projektierung von Stras-

senräumen und Plätzen unterstützen und sicherstellen, dass die Bedürfnisse des Gü-

ter- und Dienstleistungsverkehrs angemessen berücksichtigt werden.  

 

Die nachfolgende Tabelle zeigt einen Vorschlag für den Inhalt eines solchen Planungs-

leitfadens. 

Vorschlag für Inhalt des Planungsleitfadens 

Titel:  Planungshinweise zur Berücksichtigung des Güter- und Dienstleistungsver-
kehrs im öffentlichen Raum 

Kapitel Inhalte 

1. Einleitung • Gegenstand 

• Zweck 

• Geltungsbereich (auch bezüglich Projektstufen) 

• Aufbau und Inhalt 
• Wesentliche Begriffe/Definitionen 

• Einbettung in VSS-Normen und Guides 

• Stand und Aktualisierung des Planungsleitfadens 

2. Grundlagen  • Definition öffentlicher Raum 

• Segmentierung des Verkehrs 

• Charakteristika des Güterverkehrs  
• Charakteristika des Dienstleistungsverkehrs 

• Heutige Regelungen zum Güter- und Dienstleistungsverkehr 

• Bestehende Normen/Richtlinien 

3. Nutzungsansprüche 
nach Anspruchsgrup-
pen, Nutzungskon-
flikte und Interessen-
abwägung 

• Auflistung Anspruchsgruppen und ihre Nutzungsansprüche 

• Hinweise zu vorkommenden Nutzungskonflikten 

• Prozess der Interessenabwägung und Einbezug der Nutzeran-
forderungen 

• Einbezug der Stakeholder 

4. Übergeordnete Strate-
gien zum Güter- und 
Dienstleistungsver-
kehr 

• Grundsätze zum Umgang mit dem Güter- und Dienstleistungs-
verkehr 

• Stossrichtungen für die Steuerung und Lenkung des Güter- und 
Dienstleistungsverkehrs 

• Vorgehen Erarbeitung Konzept für den Güterumschlag und die 
Parkierung für den Dienstleistungsverkehr  
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5. Planungsmodule und 
ihre Anwendung 

• Zweck der Planungsmodule 

• Auflistung der Planungsmodule 

• Beschreibung der Planungsmodule für den Güter- und Dienst-
leistungsverkehr 

• Planungshinweise und Ausgestaltung der Planungsmodule 

• Betrieb/Bewirtschaftung 

• Signalisation und Markierung 

• Gute Praktiken 

6. Anhang • Literatur 

• Glossar 

• Fallbeispiele 

Tabelle 45: Vorschlag Inhalt für Planungsleitfaden 

Soweit zweckmässig und möglich soll auch aufgezeigt werden, wie mit dem Güter- und 

Dienstleistungsverkehr auf welcher SIA-Projektstufe umzugehen ist bzw. was auf wel-

cher Stufe zu prüfen ist. 

 

Gestützt auf die Erkenntnisse aus dem Forschungsprojekt und weiteren Grundlagen 

zum Thema würde ein solcher Leitfaden voraussichtlich in der VSS Normungs- und 

Forschungskommission 1.8 Güterverkehr weiterbearbeitet und als RegNorm publi-

ziert. Im Zuge der Bearbeitung können sich Struktur und Inhalte des Planungsleitfa-

dens noch ändern. 

5.7 Fazit 

Für den Güter- und Dienstleistungsverkehr konnten auf Basis bestehender Praxisbei-

spielen Standardlösungen bzw. Planungsmodule abgeleitet werden. Ergänzend wur-

den hierfür Faktenblätter zur Planung und Ausgestaltung erstellt. Die Planungsmodule 

für den Güter- und Dienstleistungsverkehr sowie für weitere Nutzungsansprüche wur-

den systematisch strukturiert und orientieren sich an geltenden Normen, Richtlinien 

und erprobten Erfahrungswerten. Durch diese Systematik wird sichergestellt, dass die 

unterschiedlichen Nutzungsansprüche bei der Gestaltung des öffentlichen Raums 

frühzeitig berücksichtigt und in die Planung integriert werden können. 

 

Be- und Entladefelder für den gewerblichen Güterumschlag sind in der Schweiz teil-

weise bereits etabliert, vor allem für Last- und Lieferwagen. Für den Einsatz von Las-

tenvelos bestehen hingegen bislang keine spezifischen Lösungen. Die jüngsten Anpas-

sungen der SSV schaffen jedoch die notwendigen rechtlichen Grundlagen, um solche 

künftig einzurichten. Die Umsetzung von Be- und Entladefeldern erfolgt in der Schweiz 

in der Regel durch Parkverbotsfelder und -linien. Angesichts des wachsenden Bedarfs 

an Umschlagsflächen im öffentlichen Raum sowie der zunehmenden Mitnutzung 

durch den Dienstleistungsverkehr erscheint es sinnvoll, für den Güterumschlag eine 

eigene Flächenkategorie zu definieren. 

 

Be- und Entladebuchten sowie -spuren sind bislang in der Schweiz nur vereinzelt vor-

handen und werden aktuell kaum systematisch umgesetzt. Gleiches gilt für Be- und 

Entladeflächen ohne spezielle Signalisation oder Markierung, die bisher lediglich 

punktuell realisiert werden. 
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Planungsmodule für Güterumschlagshubs im öffentlichen Raum sind in der Schweiz 

vor allem für Abhol- und Abgabestationen etabliert. Diese Systeme sind jedoch in der 

Regel nicht anbieteroffen, sondern an einzelne Betreiber gebunden. Anbieteroffene Lö-

sungen werden zunehmend mit Unterstützung der öffentlichen Hand erprobt (bei-

spielsweise in Pilotprojekten in Basel und Zürich), konnten sich bislang jedoch noch 

nicht flächendeckend durchsetzen. Für das Parkieren von Fahrzeugen des Güter- und 

Dienstleistungsverkehrs stehen derzeit nur begrenzt standardisierte Planungsmodule 

zur Verfügung. Die Parkierung kann jedoch über bestehende Instrumente wie Gewer-

beparkkarten geregelt werden. 

 

«Lassen sich für massgebende Raumtypen mit ähnlichen Rahmenbedin-

gungen Anwendungsfälle mit Standardlösungen ableiten und wie sehen 

diese aus?» 

 

Für den Güter- und Dienstleistungsverkehr wurden insgesamt 13 Standardlösungen 

bzw. Planungsmodule erarbeitet. Sie zielen darauf ab, die Liefersituation zu verbessern 

und die Koexistenz verschiedener Nutzungsgruppen im öffentlichen Raum zu unter-

stützen. Die Module decken die Bereiche gewerblicher Güterumschlag, Güterumschlag 

an Hubs sowie Parkierung im Güter- und Dienstleistungsverkehr ab. Zu jedem Modul 

liegen Faktenblätter mit konkreten Planungshinweisen vor, etwa zur Dimensionie-

rung, Ausgestaltung (Bemessungsfahrzeuge, Infrastruktur, Betrieb) sowie zur Signali-

sation. 

 

Es hat sich gezeigt, dass eine eindeutige Zuordnung der Standardlösungen bzw. Pla-

nungsmodule zu spezifischen Raumtypen nicht möglich ist, da die lokalen Gegeben-

heiten einen entscheidenden Einfluss auf die Umsetzbarkeit haben. Stattdessen konn-

ten für die einzelnen Module Anwendungsbereiche nach Nutzungszonen und Strassen-

raumtypen definiert werden, die als primäre Einsatzbereiche dienen. In anderen Zo-

nen ist eine Anwendung nur eingeschränkt oder in Ausnahmefällen sinnvoll. Bei der 

Umsetzung sind stets die örtlichen Rahmenbedingungen und rechtlichen Vorgaben zu 

berücksichtigen. 

 

«Welche Planungshinweise und -grundsätze lassen sich für eine Verbes-

serung der Liefersituation in Städten und die Koexistenz ableiten und in 

welcher Form lassen sich diese in eine neue/bestehende REG-Norm integ-

rieren?» 

 

Für die einzelnen Planungsmodule im Güter- und Dienstleistungsverkehr konnten 

konkrete Planungshinweise und Anforderungen formuliert werden, die eine zielgerich-

tete Umsetzung unterstützen. Diese beziehen sich insbesondere auf Dichte und Stand-

ortwahl, die geometrische Ausgestaltung, den Betrieb sowie Signalisation und Markie-

rung. Um den Flächenbedarf im öffentlichen Raum zu minimieren, spielt eine effizi-

ente Bewirtschaftung eine zentrale Rolle. Darüber hinaus sollten Synergien zwischen 

den einzelnen Planungsmodulen gezielt genutzt werden. 

 

Die Fallstudien zeigen, dass sich die Planungsmodule des Baukastens grundsätzlich in 

verschiedenen Strassenraumtypen erfolgreich einsetzen lassen, auch wenn der Hand-

lungsspielraum insbesondere auf Strassen mit hoher durchschnittlicher täglicher 
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Verkehrsstärke (DTV) eingeschränkt ist. Bewährt hat sich ein iteratives Vorgehen, das 

von einer Analyse des Ist-Zustands über die schrittweise Auswahl und Anpassung ge-

eigneter Module bis hin zur Entwicklung und Verfeinerung von Lösungsvarianten 

reicht. Durch die enge fachliche Abstimmung mit den Städten konnten praxisnahe und 

umsetzbare Ergebnisse erzielt werden. Da keine Beteiligungsverfahren durchgeführt 

wurden, kann die Akzeptanz der vorgeschlagenen Lösungen bislang jedoch nicht ab-

schliessend beurteilt werden. 

 

Die Anwendung der Planungsmodule im Rahmen der Fallstudien hat gezeigt, dass sie 

stets auf die lokale Situation abgestimmt werden müssen, etwa hinsichtlich vorherr-

schender Nutzungen, erwarteten Lieferaufkommens, bestehender Nutzungsansprüche 

und verfügbarer Handlungsspielräume. Insgesamt bestätigen die Fallstudien, dass die 

Module geeignet sind, praxisnahe Lösungen für den Güter- und Dienstleistungsver-

kehr aufzuzeigen und diese in Abstimmung mit weiteren Nutzungsbedürfnissen zu ge-

stalten.  

 

Übergeordnete konzeptionelle Überlegungen zum gewerblichen Güterumschlag, zum 

Güterumschlag an Hubs sowie zur Parkierung (Güter- und Dienstleistungsverkehr) auf 

Stadtteil- und Quartierebene sind zweckmässig, um für die Anwendung der Planungs-

module einen Rahmen zu schaffen. Dabei spielen Überlegungen zum Gesamtbedarf, 

zur Dichte von Umschlags- und Parkmöglichkeiten und zur generellen Lage im öffent-

lichen Raum eine wichtige Rolle.  

 

Aufgrund des grossen Zeitbedarfs für die Überprüfung und Anpassung des Normen-

werks, das eine Vielzahl an Planungs- und Projektierungsnormen betrifft, soll kurz- bis 

mittelfristig ein Planungsleitfaden mit Fokus Güterumschlag für den gewerblichen Gü-

terverkehr und die Parkierung im Dienstleistungs- und Güterverkehr erarbeitet wer-

den. Dieser soll auch dazu beitragen, den Anpassungsbedarf bestehender Normen und 

Planungsrichtlinien zu klären. 
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6 Schlussfolgerungen und 

Empfehlungen 

Im Rahmen des Forschungsprojektes wurde eine Auslegeordnung zum Be- und Entlad 

im öffentlichen Raum erstellt, Anspruchsgruppen und ihre Nutzungsansprüche iden-

tifiziert, der Einbezug des Güterverkehrs in die Interessenabwägung geklärt, gute 

Praktiken und neue Lösungen für den Be- und Entlad im öffentlichen Raum evaluiert, 

Standardlösungen und Planungsmodule für den Be- und Entlad entwickelt und im 

Rahmen von Fallstudien angewendet sowie ein Vorschlag für die Integration der Er-

kenntnisse in Planungsgrundlagen erarbeitet. Nachfolgend werden aufgrund der Er-

gebnisse und Erkenntnisse aus dem Forschungsprojekt die Forschungsfragen beant-

wortet. Nachfolgend werden die Schlussfolgerungen (Beantwortung der Forschungs-

fragen) dargestellt (Kap. 6.1) und Empfehlungen an die Akteure abgeleitet (Kap. 6.2). 

 

6.1 Beantwortung der Forschungsfragen 

«In welchen Raumtypen ist der Handlungsbedarf bezüglich Be- und Ent-

lad von Lieferfahrzeugen im öffentlichen Raum besonders relevant und 

welche Entwicklungen und Trends sind dabei zentral?  

 

Die Auslegeordnung zum Be- und Entlad im öffentlichen Raum zeigt, dass die Nut-

zungsansprüche und die Nutzungskonflikte zunehmen. Wesentliche Gründe sind die 

Zunahme des Lieferverkehrs sowie die wachsenden Nutzungsansprüche aus verschie-

denen Bereichen (Nutzungsverdichtung, Begrünung, Förderung Fuss- und Velover-

kehr, etc.). Damit ist der Handlungsbedarf für Lösungen für den Be- und Entlad im 

öffentlichen Raum gegeben. 

 

Der Handlungsbedarf bezüglich Be- und Entlad von Lieferfahrzeugen im öffentlichen 

Raum ist besonders gross in Zentrumszonen, Mischzonen und dichten Wohnzonen 

und betrifft verschiedene Strassenraumtypen (HVS, SS, ES, Fussgängerzonen, Stadt-

plätze und Gassen). In diesen Strassenräumen und -zonen sind oft mehrere der folgen-

den Bestimmungsfaktoren gegeben, die zu einem hohem Konfliktpotential führen: 

hohe Nutzungsvielfalt und -dichte, hohes Verkehrsaufkommen, heterogene Verkehrs-

zusammensetzung, unterschiedliche Aufenthaltsbedürfnisse, hohe Empfindlichkeit 

des Stadtraums (z.B. in historischen Ortskernen) sowie eine begrenzte Verfügbarkeit 

von Flächen. 

 

Die Urbanisierung, der gesellschaftliche Wandel und der Klimawandel führen voraus-

sichtlich zu einer Verstärkung des Konfliktpotentials im urbanen Raum. Die Digitali-

sierung kann sowohl eine Dämpfung als auch eine Verstärkung der Nutzungskonflikte 

im öffentlichen Raum bewirken. Zudem deuten neue Logistikangebote und eine 



1814 | Be- und Entladen von Lieferfahrzeugen im öffentlichen Raum 

182 

Verschärfung der regulatorischen Rahmenbedingungen darauf hin, dass die Konflikte 

im öffentlichen Raum eher zunehmen werden. 

 

Welche Funktionen und Nutzungen der Verkehrsflächen sind zu berück-

sichtigen?» 

 

Es lassen sich sechs grundlegende Funktionen von Verkehrsflächen unterscheiden: 

Verkehrsabwicklung, Zugang für Personen und Dienste, Zugang für Waren, Belebung, 

Begrünung und Abstellung. Für diese Funktionen bestehen verschiedene Nutzungs-

möglichkeiten der Verkehrsflächen. Die Berücksichtigung der unterschiedlichen Funk-

tionen und Nutzungen trägt dazu bei, je nach Nutzungszone und Strassenraumtyp eine 

ausgewogene Nutzung des öffentlichen Raums sicherzustellen resp. zu erreichen und 

Konflikte zu minimieren. 

 

«Wie werden die Lieferfahrzeuge im urbanen Gebiet eingesetzt und wie 

erfolgt der Be- und Entlad? Welche Entwicklungen sind zu erwarten in-

folge des wachsenden Versandhandels und der Urbanisierung?» 

 

Die Lieferfahrzeuge werden im urbanen Gebiet im Güterverkehr vielfältig eingesetzt. 

Lieferwagen bis 3.5 Tonnen spielen dabei eine wichtige Rolle und sind in nahezu allen 

Segmenten des Güterverkehrs im Einsatz. Zudem gewinnen Kleinfahrzeuge an Bedeu-

tung, insbesondere im Bereich der Kurier-, Express- und Paketdienste sowie bei Es-

senslieferungen.  

 

Es lassen sich drei grundsätzlich unterschiedliche Einsatzprofile für den urbanen Gü-

ter- und Dienstleistungsverkehr unterscheiden: Güterverkehr (KEP), Güterverkehr 

(Stückgut) und Dienstleistungsverkehr (DLV) mit und ohne Waren. Die Nutzung des 

öffentlichen Raums durch diese Fahrzeuge variiert je nach Segment und wird durch 

unterschiedliche Einsatzprofile geprägt. Diese werden von der Art der transportierten 

Güter, den Anforderungen der Branchen sowie den Be- und Entladeprozessen be-

stimmt werden. Dabei ist auffällig, dass im KEP-Güterverkehr die Lieferwagen über-

durchschnittlich lange unterwegs sind und häufiger im Stau stehen. Dieser Sektor 

weist eine hohe Anzahl an Stopps pro Tour auf, da häufig kleine Sendungen, wie Pakete 

und Lieferboxen zugestellt werden. Die Lieferungen im KEP-Segment konzentrieren 

sich stark auf die Spitzenzeiten am Vormittag und Nachmittag. Im Gegensatz dazu ver-

bringen Fahrzeuge im Stückgut- und Dienstleistungsverkehr weniger Zeit auf den 

Strassen, da sie meist für längere Zeit an einem Ort, etwa beim Kunden oder auf eine 

Baustelle stehen und insgesamt weniger Stopps während ihrer Touren absolvieren.  

 

Der Einsatz der Lieferfahrzeuge und insbesondere das Halten und Parkieren unterliegt 

den Regelungen der VRV und der SSV. Die geplanten Anpassungen der SSV, insbeson-

dere die Anhebung des maximalen Gesamtgewichts auf 450 kg, erhöhen die Attrakti-

vität des Einsatzes von Lastenfahrrädern. Da eine Erhöhung der maximal zulässigen 

Breite von Lastenfahrrädern jedoch nicht vorgesehen ist, wird die Verlagerung auf Las-

tenfahrräder voraussichtlich begrenzt ausfallen. 

 

Bezüglich der Be- und Entladung zeigen sich unterschiedliche Verhaltensweisen und 

Konfliktsituationen. Die meisten Haltevorgänge dauern nur wenige Minuten, aller-
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dings sind die Halte- und Parkzeiten in innerstädtischen Bereichen häufig länger. Kon-

flikte entstehen oft durch Parkieren auf Fuss- und Velowegen, zweite Reihe parkieren, 

Blockieren von Parkplätzen durch Güterumschlag oder Behinderungen durch andere 

Verkehrsteilnehmende. Auf der anderen Seite werden Parkverbotsfelder für den Gü-

terumschlag häufig von parkierenden Personenwagen missbräuchlich belegt. Insge-

samt spiegeln die Einsatzprofile der Lieferfahrzeuge im urbanen Raum die komplexen 

Anforderungen und Herausforderungen, mit denen die Akteure konfrontiert sind, wi-

der. 

 

Angesichts des zunehmenden Versandhandels und der fortschreitenden Urbanisie-

rung ist davon auszugehen, dass der Lieferverkehr und der Dienstleistungsverkehr mit 

und ohne Waren signifikant steigen werden. Gleichzeitig wird ein Anstieg des Fuss- 

und Veloverkehrs, des öffentlichen Verkehrs sowie des MIV prognostiziert. Mit der Ur-

banisierung steigen auch der Bedarf an Aufenthaltsflächen und kommerziellen Nut-

zungen (z.B. Food Trucks). Diese Entwicklungen dürften zu einer Zunahme von Nut-

zungskonflikten führen. Infolgedessen steigt der Handlungsbedarf, insbesondere im 

Hinblick auf die Nutzungen im öffentlichen Raum und den Lieferverkehr, um eine an-

gemessene Koexistenz zwischen den verschiedenen Nutzungen zu erreichen. 

 

«Welches sind heutige und künftige Nutzungsansprüche der verschiede-

nen Anspruchsgruppen (Personen- und Güterverkehr) im öffentlichen 

Raum? Welche heutigen und künftigen Nutzungskonflikte ergeben sich 

daraus?» 

 

Die Nutzungsansprüche der verschiedenen Anspruchsgruppen (Personen- und Güter-

verkehr) in Bezug auf die Be- und Entladevorgänge im öffentlichen Raum sind viel-

schichtig. Den gewünschten Halte- und Parkmöglichkeiten stehen die Flächenansprü-

che des Fuss- und Veloverkehrs, des MIV und weiteren Nutzergruppen gegenüber. 

 

Da die Verkehrsfläche in der Regel nicht vergrössert werden kann, werden verschie-

dene (Lenkungs-) Massnahmen ergriffen, um die steigenden Mobilitätsbedürfnisse 

primär durch flächensparende Verkehrsmittel wie dem öV sowie dem Fuss- und Velo-

verkehr zu bewältigen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Anforderungen des Lie-

ferverkehrs nicht generell mit denen des MIV identisch sind.  

 

Mit der fortschreitenden Urbanisierung nehmen die konkurrierenden Nutzungsan-

sprüche an den öffentlichen Raum zu, was zu einer Zunahme von Konflikten zwischen 

Lieferverkehr, Fussverkehr und weiteren Nutzungsinteressen führen wird. 

 

Dieser Wandel macht eine verstärkte Sensibilisierung für die Herausforderungen des 

Güter- und Dienstleistungsverkehrs in der Planung von Strassenräumen erforderlich. 

Das Be- und Entladen im öffentlichen Raum sollte nicht länger als Randthema betrach-

tet werden, sondern mehr Aufmerksamkeit von Planenden und Entscheidungsträgern 

erhalten. 

 

Die zentralen Konflikte beim Be- und Entladen im öffentlichen Raum ergeben sich aus 

der konkurrierenden Nutzung der Flächen durch Motorfahrzeugparkierung, Fuss- und 

Veloverkehr sowie städtische Aufwertungsmassnahmen. Die Flächenkonkurrenz mit 
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dem fliessenden Verkehr ist in der Regel gering, kann jedoch insbesondere in engen 

Strassen oder an Hauptachsen zu Staus und Rückstaus führen. Zudem können rangie-

rende Lieferfahrzeuge Sichtlinien blockieren und dadurch die Verkehrssicherheit des 

Veloverkehrs und der Zufussgehenden beeinträchtigen. Weitere Herausforderungen 

ergeben sich aus zeitlichen Überschneidungen von Lieferungen sowie durch die Ein-

schränkungen und Flächenkonkurrenz infolge von Baustellen. 

 

Zudem entstehen Konflikte durch den Baustellenverkehr, bei dem vermehrt grössere 

Fahrzeuge (> 18 t) eingesetzt werden und Entladevorgänge häufiger länger dauern als 

15 Minuten dauern. Vor allem bei Erneuerungsprojekten steht Installationsfläche in 

der Regel nur in geringem Umfang zur Verfügung. Daher kommt es nicht selten vor, 

dass Baustellenfahrzeuge im öffentlichen Strassenraum halten und diesen temporär 

blockieren, wodurch sowohl der Verkehrsfluss, die Sicherheit als auch die Zugänglich-

keit für andere Nutzungen eingeschränkt werden. 

 

Konflikte mit dem Fussverkehr treten häufig auf, wenn Haltevorgänge auf zu schmalen 

Trottoirs, Velostreifen oder Fahrspuren des motorisierten Individualverkehrs (MIV) 

stattfinden. Problematisch ist zudem, wenn die für Liefervorgänge vorgesehenen Flä-

chen über längere Zeiträume von anderen Nutzern, insbesondere vom MIV, dauerhaft 

blockiert werden. 

 

«Wie erfolgt die Interessenabwägung im Rahmen Planungen; anhand 

welcher Kriterien, mit welchem Vorgehen und mit welchen zuständigen 

Stellen?» 

 

Aufgrund der zunehmenden Nutzungsansprüche bei begrenztem Raum gewinnt die 

Interessenabwägung in der Planung und Projektierung öffentlicher Strassen und 

Plätze zunehmend an Bedeutung. Methoden und Instrumente zur Ermittlung und Ab-

wägung von Interessen stehen auf allen Planungsstufen zur Verfügung. Allerdings wer-

den die Anforderungen des Güter- und Dienstleistungsverkehrs, insbesondere der An-

lieferung, in der Planung häufig nicht ausreichend berücksichtigt. 

 

Die öffentliche Hand betrachtet es häufig nicht als ihre Aufgabe, die Anforderungen 

des Wirtschaftsverkehrs und insbesondere des Güter- und Dienstleistungsverkehrs ak-

tiv in die Planung einzubringen, und verweist stattdessen auf partizipative Verfahren. 

In bestimmten Fällen fehlt es dem ansässigen Gewerbe an Sensibilisierung, da logisti-

sche Aufgaben oft an Dritte ausgelagert werden. Auch die Anwohnenden und die Lie-

genschaftsbesitzenden sind sich der Bedeutung des Liefer- und Dienstleistungsver-

kehrs häufig nicht gewahr. Transportunternehmen und Dienstleister werden in der 

Regel lediglich auf übergeordneter Ebene etwa über Branchenverbände einbezogen; 

auf projektbezogener Ebene fehlt jedoch der lokale Bezug. 

 

Die Bedürfnisse des Güter- und Dienstleistungsverkehrs und insbesondere im Hin-

blick auf Be- und Entladeprozesse, sollten bei der Planung und Projektierung von 

Strassenräumen in urbanen Gebieten stärker berücksichtigt werden. Die entsprechen-

den Nutzeranforderungen sind dabei planungs- und projektspezifisch zu formulieren, 

und Kriterien für die Interessenabwägung abzuleiten. Im Rahmen partizipativer 
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Planungsprozesse ist es zudem wichtig, die relevanten Stakeholder zu identifizieren 

und in den Planungsprozess einzubeziehen. 

 

Die bestehenden Planungsrichtlinien und -normen für die Gestaltung von Verkehrs-

flächensollten auf eine angemessene Berücksichtigung des Güter- und Anlieferver-

kehrs überprüft und angepasst werden. 

 

«Welche bewährten und neuen (innovativen) Lösungen gibt es im Aus-

land und in der Schweiz, um die Koexistenz bei Liefersituationen zu ver-

bessern? Welche sind schon umgesetzt und welche befinden sich in For-

schung/Planung und welche Potentiale haben sie? Welche eignen sich für 

Schweizer Bedingungen für die verschiedenen Raumtypen?» 

 

Die Analyse guter Praktiken und neuer Lösungsansätze zeigt ein grosses Spektrum 

möglicher Lösungen für den Güter- und Dienstleistungsverkehr auf. Zur Verbesserung 

der Koexistenz bei Liefersituationen, lassen sich aus den Beispielen Grundsätze ablei-

ten, die als Orientierung für die Gestaltung effizienter und nachhaltiger urbaner Logis-

tik dienen. 

 

Beim Einsatzprofil Güterverkehr (Stückgut), d.h. bei geplanten, längerdauernden An-

lieferungen (z.B. Geschäfte, Restaurants, etc.) ist die Reservation von Umschlagflä-

chen eine sinnvolle Lösung. Eine zentrale Herausforderung besteht jedoch darin, den 

Missbrauch dieser Umschlagsfelder durch den MIV zu unterbinden und sicherzustel-

len, dass diese Flächen ausschliesslich für den vorgesehenen Zweck genutzt werden. 

 

Beim Einsatzprofil Güterverkehr (KEP) handelt es sich um kurzzeitige, spontane An-

lieferungen (z.B. Pakete, Post, Food-Delivery, etc.). Im Vordergrund steht dabei ein 

ausreichendes Angebot an Be- und Entladeflächen und Umschlagmöglichkeiten. Auf-

grund des hohen Zeitdrucks in der Zustelllogistik, muss dabei besonders auf die Ver-

kehrssicherheit geachtet werden, insbesondere im Hinblick auf schwächere Verkehrs-

teilnehmende wie dem Fuss- und Veloverkehr.  

 

Beim Einsatzprofil Dienstleistungsverkehr (Handwerks-, Service- und Pflegedienst) 

liegt der Fokus auf der Parkierung für die Dauer der Leistungserbringung. Gegebenen-

falls kann es sinnvoll sein, die Anlieferung von Material und Werkzeugen von der ei-

gentlichen Dienstleistung zeitlich und räumlich zu entkoppeln. 

 

Unabhängig von den Einsatzprofilen lassen sich bei der Umsetzung von Massnahmen 

zur Verbesserung der Liefersituation zentrale Erfolgsfaktoren identifizieren. Beson-

ders erfolgsversprechend ist die Einbindung lokaler Gewerbetreibender und vor Ort 

tätiger Logistikdienstleistender in die Entwicklung und Umsetzung von Lösungskon-

zepten. 

 

Be- und Entladezonen sind ein bewährtes Mittel, um punktuell Flächen für Liefer- und 

Entladevorgänge bereitzustellen, insbesondere in Bereichen, in denen Parkplätze für 

den Individualverkehr reduziert wurden. Die Flexibilität der Nutzung kann durch tech-

nische Hilfsmittel, etwa digitale oder smarte Be- und Entladezonen erhöht werden. Er-

gänzend können Massnahmen zur Lieferzeit- und Zufahrtssteuerung erprobt werden, 
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die Zugangsbeschränkungen ermöglichen und die Berechtigung zur Nutzung be-

stimmter Gebiete gezielt differenzieren.  

 

Bei technischen Lösungen sollte der Fokus auf softwarebasierten und standardisierten 

Ansätzen statt auf ortsfesten Installationen liegen. Standardisierte Systeme ermögli-

chen eine hohe Nutzerfreundlichkeit und Akzeptanz, insbesondere für Lieferdienste, 

die überregional tätig sind und ihre Prozesse standortübergreifend konsistent gestal-

ten müssen. Gleichzeitig begünstigen solche Lösungen eine schnelle Implementierung 

und führen langfristig zu geringeren Kosten. 

 

Pilotprojekte zu Warenübergabesystemen basieren auf anbieteroffenen Lösungen. Die 

Entkopplung der Anlieferung und Annahme von Sendungen bezweckt die Minimie-

rung von Mehrfach- und Fehlzustellungen, Leerfahrten sowie erfolglosen Haustürzu-

stellungen. Für die Zustellung an Warenübergabesysteme an öffentlichen Plätzen feh-

len in der Schweiz die rechtlichen Voraussetzungen (Hauszustellungspflicht). Zudem 

ist die Akzeptanz bei den Empfängern teilweise gering. Flexible Paketfachanlagen in 

Überbauungen, als Ergänzung zu den üblichen Briefkastenanlagen (Milchkasten) sind 

hingegen vielversprechend. 

 

Alternative Fahrzeugkonzepte werden verschiedentlich erprobt. Sie können durch 

Massnahmen zur Lieferzeit- und Zufahrtssteuerung aktiv begünstigt werden. Beson-

ders die Verwendung von Lastenvelos kann zudem mit direkten finanziellen Anreizen 

gefördert werden. 

 

Sharing-Konzepte umfassen Massnahmen zur gemeinsamen Nutzung bestehender 

Verkehrsmittel oder -infrastrukturen, wie z.B. die gemeinsame Nutzung von Busspu-

ren. Solche Ansätze stossen teilweise auf Widerstand seitens der öffentlichen Ver-

kehrsbetriebe, werden jedoch auch in der Schweiz in Pilotprojekten erprobt.  

Die geteilte Nutzung von Verkehrsmitteln, beispielsweise von Trams, ist aufgrund ein-

geschränkter Nutzbarkeit, begrenzter Netzabdeckung und organisatorischen Hürden 

nur begrenzt über Pilotprojekte hinaus realisierbar. 

 

Massnahmen, die eine Ausweitung der Verkehrsinfrastruktur erfordern, sind in 

schweizerischen Städten aufgrund des begrenzten Platzangebots meist wenig erfolg-

versprechend. Stattdessen sind Massnahmen zu bevorzugen, die eine effizientere Nut-

zung bestehender (Verkehrs-) Flächen ermöglichen. Zur Förderung der Nutzung von 

Cargo-Bikes ist sicherzustellen, dass die notwendige Infrastruktur mit der wünschba-

ren Entwicklung Schritt hält. 

 

Der effizienten und flexiblen Nutzung von Flächen steht die Notwendigkeit einer kla-

ren und einfachen Gestaltung von Massnahmen gegenüber. Um die korrekte Nutzung 

zu fördern und Missbrauch zu verhindern, sollten Markierungen und Signalisierungen 

möglichst intuitiv und unmissverständlich gehalten werden. Gleichzeitig ist eine Ab-

wägung zwischen Mehrfachnutzungen, etwa für den Wirtschaftsverkehr und die Par-

kierung des MIV erforderlich. Aus städtebaulicher Sicht kann es in bestimmten Fällen 

sogar sinnvoll sein, gänzlich auf Markierungen zu verzichten. 
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In Zentrumszonen steht die Reduktion des Konfliktpotentials zwischen dem Güterver-

kehr und dem Personenverkehr im Vordergrund. Das Konfliktpotential lässt sich vor 

allem mit Massnahmen reduzieren, die Zugangsbeschränkungen und/oder eine Re-

duktion des Verkehrs vorsehen. 

 

In Mischzonen und dicht besiedelten Wohngebieten steht die Effizienzsteigerung der 

Flächennutzung im Vordergrund. Es kommen eher Massnahmen mit Mehrfachnut-

zung von Flächen oder Sharing-Konzepte zum Tragen. 

 

Bei der Kontrolle von Verstössen zeigen sich zwei unterschiedliche Prinzipien. Ein Teil 

der Massnahmen setzt auf automatisierte Kontrollmechanismen, z.B. durch Sensorik 

und Kameras. Diese sind in der Umsetzung eher aufwändig und stossen aufgrund da-

tenschutzrechtlicher Bedenken nicht selten auf Akzeptanzprobleme. Andere Massnah-

men setzen auf Sensibilisierung durch Kampagnen und eine (temporäre) Intensivie-

rung physischer Kontrollen, beispielsweise durch polizeiliche Assistenzdienste. Unab-

hängig von der Einführung neuer Lösungsansätze ist davon auszugehen, dass in der 

Schweiz eine Verschiebung hin zu technischen Lösungen für die Kontrolle des stehen-

den Verkehrs stattfinden wird. Dies dürfte die Durchsetzung spezifischer Regelungen 

für den Güter- und Dienstleistungsverkehr erleichtern. 

 

«Lassen sich für massgebenden Raumtypen mit ähnlichen Rahmenbedin-

gungen Anwendungsfälle mit Standardlösungen ableiten und wie sehen 

diese aus?» 

 

Für den Güter- und Dienstleistungsverkehr wurden 13 standardisierte Planungsmo-

dule entwickelt, die dazu dienen, die Liefersituation zu optimieren und die Koexistenz 

unterschiedlicher Nutzergruppen im öffentlichen Raum zu verbessern. Diese decken 

den gewerblichen Güterumschlag, den Güterumschlag an Hubs und die Parkierung im 

Güter- und Dienstleistungsverkehr ab. Für diese Planungsmodule liegen Faktenblätter 

mit konkreten Planungshinweisen zur Dimensionierung und Ausgestaltung (Bemes-

sungsfahrzeuge, Infrastruktur, Betrieb, Signalisation, etc.) vor. 

 

Es hat sich gezeigt, dass eine eindeutige Zuordnung der Standardlösungen bzw. Pla-

nungsmodulen zu Raumtypen nicht möglich ist, da lokale Gegebenheiten einen gros-

sen Einfluss auf die Anwendungsmöglichkeiten haben. Für die Planungsmodule konn-

ten jedoch Anwendungsbereiche nach Nutzungszonen und Strassenraumtypen defi-

niert werden. Diese stellen die primären Anwendungsbereiche dar. In anderen Berei-

chen ist eine Umsetzung der Anwendungen nur bedingt und in Ausnahmefällen mög-

lich. Bei der Anwendung sind immer auch die lokalen Rahmenbedingungen und Vor-

gaben zu berücksichtigen. 

 
  



1814 | Be- und Entladen von Lieferfahrzeugen im öffentlichen Raum 

188 

«Welche Planungshinweise und -grundsätze lassen sich für eine Verbes-

serung der Liefersituation in Städten und die Koexistenz ableiten und in 

welcher Form lassen sich diese in eine neue/bestehende REG-Norm integ-

rieren?» 

 

Für die einzelnen Planungsmodule im Güter- und Dienstleistungsverkehr konnten 

konkrete Planungshinweise und Anforderungen formuliert werden, die eine zielgerich-

tete Umsetzung unterstützen. Diese beziehen sich insbesondere auf Dichte und Stand-

ortwahl, die geometrische Ausgestaltung, den Betrieb sowie Signalisation und Markie-

rung. Um den Flächenbedarf im öffentlichen Raum zu minimieren, spielt eine effizi-

ente Bewirtschaftung eine zentrale Rolle. Darüber hinaus sollten Synergien zwischen 

den einzelnen Planungsmodulen gezielt genutzt werden. 

 

Die Fallstudien zeigen, dass sich die Planungsmodule des Baukastens grundsätzlich in 

verschiedenen Strassenraumtypen erfolgreich einsetzen lassen, auch wenn der Hand-

lungsspielraum insbesondere auf Strassen mit hoher durchschnittlicher täglicher Ver-

kehrsstärke (DTV) eingeschränkt ist. Bewährt hat sich ein iteratives Vorgehen, das von 

einer Analyse des Ist-Zustands über die schrittweise Auswahl und Anpassung geeigne-

ter Module bis hin zur Entwicklung und Verfeinerung von Lösungsvarianten reicht. 

Durch die enge fachliche Abstimmung mit den Städten konnten praxisnahe und um-

setzbare Ergebnisse erzielt werden. Da keine Beteiligungsverfahren durchgeführt wur-

den, kann die Akzeptanz der vorgeschlagenen Lösungen bislang jedoch nicht ab-

schliessend beurteilt werden. 

 

Die Anwendung der Planungsmodule im Rahmen der Fallstudien hat gezeigt, dass sie 

stets auf die lokale Situation abgestimmt werden müssen, etwa hinsichtlich vorherr-

schender Nutzungen, erwarteten Lieferaufkommens, bestehender Nutzungsansprüche 

und verfügbarer Handlungsspielräume. Insgesamt bestätigen die Fallstudien, dass die 

Module geeignet sind, praxisnahe Lösungen für den Güter- und Dienstleistungsver-

kehr aufzuzeigen und diese in Abstimmung mit weiteren Nutzungsbedürfnissen zu ge-

stalten.  

 

Übergeordnete konzeptionelle Überlegungen zum gewerblichen Güterumschlag, zum 

Güterumschlag an Hubs sowie zur Parkierung (Güter- und Dienstleistungsverkehr) auf 

Stadtteil- und Quartierebene sind zweckmässig, um für die Anwendung der Planungs-

module einen Rahmen zu schaffen. Dabei spielen Überlegungen zum Gesamtbedarf, 

zur Dichte von Umschlags- und Parkmöglichkeiten und zur generellen Lage im öffent-

lichen Raum eine wichtige Rolle.  

 

Aufgrund des grossen Zeitbedarfs für die Überprüfung und Anpassung des Normen-

werks, das eine Vielzahl an Planungs- und Projektierungsnormen betrifft, soll kurz- bis 

mittelfristig ein Planungsleitfaden mit Fokus Güterumschlag für den gewerblichen Gü-

terverkehr und die Parkierung im Dienstleistungs- und Güterverkehr erarbeitet wer-

den. Dieser soll auch dazu beitragen, den Anpassungsbedarf bestehender Normen und 

Planungsrichtlinien zu klären. 
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«Wie lässt sich beim Be- und Entlad von Lieferfahrzeugen angesichts der 

zunehmenden Nutzungsansprüche im öffentlichen Raum eine 

angemessene Koexistenz des Personen- und Güterverkehrs erreichen?» 

 

Zusammenfassend kann gefolgert werden, dass durch eine stärkere Berücksichtigung 

des Güter- und Dienstleistungsverkehrs und eine Einbindung dessen Stakeholder bei 

der Planung von Strassenräumen und Plätzen Verbesserungen erzielt werden können. 

Die Verbreitung von guten Praktiken und die Bereitstellung von zweckmässigen Pla-

nungsgrundlagen tragen dazu bei, dass eine angemessene Koexistenz des Personen- 

und Güterverkehrs und weiteren Nutzungsansprüchen erreicht werden kann. Die lo-

kalen Rahmenbedingungen und Bedürfnisse haben einen grossen Einfluss auf die 

Wahl der geeigneten Planungsmodule und die Zweckmässigkeit der Lösungen. 

6.2 Empfehlungen 

6.2.1 Empfehlungen zuhanden Bund 

Die heutige Lösung für die Anordnung von Güterumschlagflächen im öffentlichen 

Raum mit der Bezeichnung von Parkverbotsfeldern oder Parkverbotslinien ist nicht 

einfach verständlich, hat ein hohes Potential für eine missbräuchliche Nutzung und 

lässt auch wenig Spielraum für verschiedene Nutzungszwecke und Mehrfachnutzun-

gen. 

 

• Empfehlung 1 (ASTRA): Überprüfung und Anpassung der SSV in Bezug auf neue 

Lösungen für Be- und Entladeflächen für den Güterumschlag (alternative Bezeich-

nungen wie Be- und Entladefelder, alternative Signalisation (Markierung/Signalisa-

tion). Dabei sind verschiedene Alternativen zu prüfen. 

Gemäss Postverordnung besteht in der Grundversorgung eine Pflicht zur Hauszustel-

len (Briefe, Pakete). Ergänzend sind alternative Zustellformen möglich. Dies ist ein 

gewisse Hindernis für die Umsetzung von anbieteroffene Paketboxen oder Mikro 

Hubs. 

• Empfehlung 2 (BAKOM): Im Zusammenhang mit der Realisierung von anbie-

teroffenen Paketstationen und Mikro Hubs sollen die rechtlichen Rahmenbedingun-

gen für die Hauszustellung überprüft und angepasst werden (insbesondere Hauszu-

stellpflicht). Dabei sollen auch Lösungen und Erfahrungen aus dem Ausland einbe-

zogen werden. 

6.2.2 Empfehlungen zuhanden VSS 

Im Rahmen das Projektes hat sich gezeigt, dass der Güter- und Dienstleistungsverkehr 

im Rahmen der Planung und Projektierung von Strassenräumen oft zu wenig berück-

sichtigt wird und die heutigen Planungsgrundlagen nicht ausreichend sind. 

 

• Empfehlung 3: Erstellung Norm/Guide für den Be- und Entlad von Lieferfahrzeu-

gen im öffentlichen Raum (Arbeitstitel: Planungshinweise zur Berücksichtigung des 

Güter- und Dienstleistungsverkehrs im öffentlichen Raum) 

 

• Empfehlung 4: Überprüfung von Normen/Guides im Zusammenhang mit der 

Strassenplanung, Strassenraumgestaltung, Betriebs- und Gestaltungskonzepten 
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und den Projektstufen auf eine zweckmässige Berücksichtigung der Nutzungsan-

sprüche des Güter- und Dienstleistungsverkehrs, insbesondere Güterumschlag und 

Parkierung. 

6.2.3 Empfehlungen zuhanden Städte/Gemeinden/Kantone 

Im Projekt wurde deutlich, dass der Güter- und Dienstleistungsverkehr in Verkehrs-

konzepten und Strassenplanungen bislang nur unzureichend berücksichtigt wird und 

bei Interessensabwägungen häufig das Nachsehen hat. Einzelne Städte und Gemein-

den nehmen hier bereits eine Vorreiterrolle ein, insgesamt besteht noch Handlungsbe-

darf. 

 

• Empfehlung 5: Gewerblicher Güterumschlag sowie die Parkierung des Dienstleis-

tungsverkehrs stärker in Mobilitäts- und Verkehrskonzepte sowie -strategien integ-

rieren. Insbesondere ist bei der Umwidmung von Parkierungsflächen für den Perso-

nenverkehr zu prüfen, welche Nutzungsansprüche durch den Güter- und Dienstleis-

tungsverkehr bestehen und wie mögliche Nutzungskonflikte gelöst werden können. 

Bei Bedarf sind entsprechende Flächen für diese Verkehre dauerhaft zu sichern. 

 

• Empfehlung 6: Organisatorische Verankerung des Güter- und Dienstleistungsver-

kehrs in der Verwaltung. Es sollte eine Stelle benannt werden, die die Belange des 

Güter- und Dienstleistungsverkehrs bündelt und systematisch in Planungsprozesse 

aller Projektstufen einbringt. Einzelne Kantone und Städte haben bereits entspre-

chende Anlauf- und Koordinationsstellen für den Wirtschaftsverkehr (insbesondere 

Güter- und Dienstleistungsverkehr) eingerichtet und können als Vorbilder dienen. 

 

• Empfehlung 7: Entwicklung stadtweiter Konzepte für den gewerblichen Güterum-

schlag und die Parkierung für den Dienstleistungsverkehr im öffentlichen und pri-

vaten Raum. Dabei sind auch bestehende Nutzungskonflikte zwischen diesen beiden 

Nutzungsarten zu identifizieren und geeignete Massnahmen zu deren Lösung zu 

entwickeln. 

 

• Empfehlung 8: Den Güter- und Dienstleistungsverkehr rechtlich in kantonalen 

und allenfalls kommunalen Rechtsgrundlagen (z.B. Strassengesetze, Nutzungsord-

nungen) besser verankern. Dies stellt sicher, dass die unterschiedlichen Bedarfe ver-

bindlich berücksichtigt, Nutzungskonflikte geregelt (Flächenumwidmung) und die 

Planungs- sowie Rechtssicherheit für Behörden und Unternehmen gestärkt werden. 

 

• Empfehlung 9: Gestützt auf die erarbeiteten Planungsmodule sollten Pilotversu-

che an Strassenzügen oder Plätzen mit Handlungsdruck durchgeführt werden. Zum 

Beispiel führt die Stadt Luzern einen Pilotversuch mit einem Ausbau an Güterum-

schlagflächen und Parkierungsmöglichkeiten für den Dienstleistungsverkehr an der 

Winkelriedstrasse durch. Diese Pilotversuche sollten mit Vorher-/Nachher-Unter-

suchungen evaluiert und die Erkenntnisse dokumentiert werden. Die Ergebnisse 

wären eine wichtige Grundlage für die Optimierung der Planungsmodule und einen 

Input für Normen und Planungsleitfäden. 
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6.3 Weiterer Forschungsbedarf und Abklärungen 

Weiterer Forschungsbedarf besteht insbesondere in folgenden Bereichen: 

 

• Erhebung der Nutzung von Verkehrsflächen und insbesondere Parkver-

botsfeldern im öffentlichen Raum: Über die heutige Belegung und Nutzung 

von Flächen zum Güterumschlag ist heute wenig bekannt. Solche Erhebungen wür-

den dazu beitragen, dass der Bedarf besser bestimmt und die Ausgestaltung und Be-

wirtschaftung optimiert werden könnten. Dabei wäre auch die missbräuchliche Nut-

zung zu erfassen. 

 

• Erhebung der Nutzung von Parkfeldern und Güterumschlagflächen 

durch den Dienstleistungsverkehr: Über die heutige Belegung und Nutzung 

von Parkfelder und Flächen für den Güterumschlag durch den Dienstleistungsver-

kehr ist heute wenig bekannt. Solche Erhebungen würden dazu beitragen, dass der 

Bedarf besser bestimmt und die Ausgestaltung und Bewirtschaftung optimiert wer-

den könnten. Dabei wäre auch die missbräuchliche Nutzung zu erfassen. 

 

Weiterer Klärungsbedarf besteht für folgende zwei Themen: 

 

• Nicht abschliessend geklärt konnte die rechtliche Machbarkeit und Zweck-

mässigkeit von Reservationsmöglichkeiten für Güterumschlagflächen 

oder Parkflächen für Last- und Lieferwagen im öffentlichen Raum. Dies sollte im 

Rahmen von MODI (Nationales Projekt zur Mobilitätsdateninfrastruktur) weiter 

untersucht werden. 

 

• Analyse der Wechselwirkung von privaten und öffentlichen Flächen für 

den Güter- und Dienstleistungsverkehr: Es gibt unterschiedliche Auffassun-

gen darüber welche Flächen im öffentlichen Raum für den Güter- und Dienstleis-

tungsverkehr bereitgestellt werden sollen. Daher ist zu klären, welche Massnahmen 

getroffen werden können, um die Bereitstellung von Flächen für den Güter- und 

Dienstleistungsverkehr auf Privatgrund zu fördern, z.B. durch Anpassungen an 

kommunalen Parkplatzverordnungen. 
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Anhang 1: Interviewleitfaden 

Güter- und Dienstleistungsverkehr 

 

               
 

   
 
  

Interviewleitfaden

Güter- und Dienstleistungsverkehr

Nutzung des öffentlichen Raums

Betriebsabläufe und -zeiten

heute

zukünftig

Verwendete Fahrzeuge

heute

zukünftig

Verwendete Umschlagmittel

heute

zukünftig

Tägliche, wöchentliche und saisonale Schwankungen

heute

zukünftig

Umschlag auf öffentlichem Grund (% Anteil der Stopps)

heute

zukünftig

Einschätzung von Gesetzen, Normen und Richtlinien

heute

zukünftig

Nutzungskonflikte Z
e
n
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is
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Allgemeine Herausforderungen, wann treten Konflikte auf?

heute

zukünftig

Konflikte mit Fuss- und Veloverkehr

heute

zukünftig

Konflikte mit MIV

heute

zukünftig

Konflikte mit anderen Lieferdiensten

heute

zukünftig

Weitere relevante Konflikte

heute

zukünftig

Anforderungen an Be-/Entladeplatz Z
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Dimensionen und Infrastruktur

Distanzen zw. Halteort und Empfänger

Zugänglichkeit Halteort

Zeitbedarf für Be-/Entladen

Verfügbarkeit, zeitliche Einschränkungen

Lösungsansätze Z
e
n
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u

m
s
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o
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n

M
is
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h
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n
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Vorschläge von Lösungsansätzen

Vorhandene Beispiele

Dazu benötigte Einrichtungen/Infrastruktur
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Personenverkehr 

 

                   
 

 
 
  

Interviewleitfaden

Personenverkehr

Nutzung des öffentlichen Raums

Verkehrsverhalten und Fahrzeuge

heute

zukünftig

Ein-/Aussteigenlassen auf öffentlichem Grund

heute

zukünftig

Abstellung/Parkierung auf öffentlichem Grund

heute

zukünftig

Tägliche, wöchentliche und saisonale Schwankungen

heute

zukünftig

Rolle von Gesetzen, Normen und Richtlinien

heute

zukünftig

Nutzungskonflikte Z
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n

Allgemeine Herausforderungen, wann treten Konflikte auf?

heute

zukünftig

Konflikte mit Lieferdiensten

heute

zukünftig

Weitere relevante Konflikte

heute

zukünftig

Lösungsansätze Z
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Vorschläge von Lösungsansätzen

Vorhandene Beispiele

Dazu benötigte Einrichtungen/Infrastruktur
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Öffentliche Dienste 

 

                    
 

 
 
  

Interviewleitfaden

Öffentliche Dienste

Nutzung des öffentlichen Raums

Betriebsabläufe und -zeiten

heute

zukünftig

Verwendete Fahrzeuge und Hilfsmittel

heute

zukünftig

Tägliche, wöchentliche und saisonale Schwankungen

heute

zukünftig

Umschlag auf öffentlichem Grund (Anteil)

heute

zukünftig

Gesetzliche Vorgaben

heute

zukünftig

Nutzungskonflikte Z
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Allgemeine Herausforderungen, wann treten Konflikte auf?

heute

zukünftig

Konflikte mit Lieferdiensten

heute

zukünftig

Weitere relevante Konflikte

heute

zukünftig
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Vorschläge von Lösungsansätzen

Vorhandene Beispiele

Dazu benötigte Einrichtungen/Infrastruktur
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Nachbarschaft 

 

                    
 

 
 

  

Interviewleitfaden

Nachbarschaft

Nutzung des öffentlichen Raums

Betriebsabläufe und -zeiten

heute

zukünftig

Liefer- und Umschlagbedürfnissse

heute

zukünftig

Kundenverkehr

heute

zukünftig

Tägliche, wöchentliche und saisonale Schwankungen

heute

zukünftig

Gesetzliche Vorgaben

heute

zukünftig

Nutzungskonflikte Z
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Allgemeine Herausforderungen, wann treten Konflikte auf?

heute

zukünftig

Konflikte mit Lieferdiensten

heute

zukünftig

Weitere relevante Konflikte

heute

zukünftig

Lösungsansätze Z
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Vorschläge von Lösungsansätzen

Vorhandene Beispiele

Dazu benötigte Einrichtungen/Infrastruktur
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Anhang 2: Sammlung Gute Praktiken 
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